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Der Senat der Universitªt P®cs (im Weiteren: Universitªt) hat im Einvernehmen mit der Studentischen 

Selbstverwaltung der Universitªt P®cs auf Grundlage des Gesetzes ¿ber die nationale Hochschulbildung 

Nr. CCIV aus dem Jahre 2011 (im Weiteren: GNHB), des Regierungserlasses Nr. 79/2006. (IV. 05.) (im 

Weiteren RE) ¿ber die Durchf¿hrung einiger Verf¿gungen des Gesetzes ¿ber die Hochschulbildung Nr. 

CXXXIX aus dem Jahre 2005, sowie des Regierungserlasses Nr. 87/2015. (VI. 09.) ¿ber die 

Durchf¿hrung einiger Verf¿gungen des Gesetzes ¿ber die nationale Hochschulbildung Nr. CCIV aus 

dem Jahre 2011 die Regelungen der Studien- und Pr¿fungsordnung folgender Weise festgelegt: 

 

 

 

E R S T E R  T E I L  

 

A L L G E M E I N E  VERF¦GUNGEN 

 

KAPITEL 1 

 

G¦LTIGKEIT  

 

Ä 11  (1)2 Die G¿ltigkeit der Studien- und Pr¿fungsordnung erstreckt sich auf alle zu einem studentischen 

Rechtsverhªltnis mit der Universitªt f¿hrenden Ausbildungsformen (Fachausbildung im 

Hochschulsystem, Grundstudiengang, nicht geteilte Ausbildung, Masterstudiengang, fachorientierte 

Fortbildung, Promotionsstudium), an der Ausbildung teilnehmenden Personen, die in einem 

studentischen Rechtsverhªltnis mit der Universitªt stehen, unabhªngig von deren Staatsangehºrigkeit 

(im Weiteren: Studierende), sowie auf alle an der Abwicklung der Ausbildung beteiligten Angestellten, 

beziehungsweise manche Anordnungen der Regelung bis zur ¦bernahme des Diploms auf solche 

Personen, die mit der Universitªt kein studentisches Rechtsverhªltnis mehr haben3. 

 

(2) Die Studien- und Pr¿fungsordnung ist auf die Studien- und Pr¿fungsangelegenheiten der am 

Teilzeitstudium oder Fernstudium teilnehmenden Studierenden ï sofern die Rechtsvorschriften 

diesbez¿glich nicht anders verf¿gen ï sinngemªÇ anzuwenden. 

 

(3) Die G¿ltigkeit der Studien- und Pr¿fungsordnung erstreckt sich ferner auf Studierende, die als 

Gaststudierende ein Rechtsverhªltnis mit der Universitªt eingehen, f¿r die Dauer ihres Studiums an der 

Universitªt. 

 

(4)4 5 ¦ber die Studien- und Pr¿fungsangelegenheiten der am Promotionsstudium teilnehmenden 

Studierenden verf¿gt die Promotionsordnung der Universitªt (Anlage 13 der Organisations- und 

Funktionssatzung der Universitªt) im Einklang mit der vorliegenden Ordnung. 

 

(5) In Bezug auf die Studien- und Pr¿fungsangelegenheiten auslªndischer Studierender ist die Studien- 

und Pr¿fungsordnung unter Ber¿cksichtigung der in Teil 3 Kapitel 25 der Verordnung festgelegten 

Abweichungen anzuwenden. 

 

                                                 
1 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
2 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
3 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
4 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 29. November 2007 angenommene  nderung. Kraftlos ab 

dem 29. November 2007. 
5 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
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(6)6 ¦ber die in Verbindung mit den Studienangelegenheiten stehenden Erstattungen und Zuwendungen 

der Studierenden verf¿gt die Erstattungs- und Zuwendungsordnung der Universitªt (Anlage 6 der 

Organisations- und Funktionssatzung der Universitªt). 

 

(7)7 Die Sonderregelungen der einzelnen Fakultªten beinhalten die Anlagen der Verordnung. 

 

(8)8 Die Sonderregelungen in Bezug auf den Lehramtsmasterstudiengang beinhaltet Anlage 11 der 

Verordnung. 

 

(9) Wenn in der vorliegenden Verordnung der Begriff Ăstaatlich gefºrdertñ steht, sind darunter auch die 

Begriffe Ămit dem Stipendium des ungarischen Staates gefºrdertñ und Ămit dem Teilstipendium des 

ungarischen Staates gefºrdertñ zu verstehen ï ausgenommen, wenn im jeweiligen Paragrafen die 

Begriffe Ămit dem Stipendium des ungarischen Staates gefºrdertñ bzw. Ămit dem Teilstipendium des 

ungarischen Staates gefºrdertñ sowie Ămit dem (Teil-)Stipendium des ungarischen Staates gefºrdertñ 

gesondert erwªhnt werden. Wenn in der vorliegenden Verordnung der Begriff Ăgeb¿hrenpflichtigñ steht, 

ist darunter auch der Begriff Ăselbstfinanziertñ zu verstehen ï ausgenommen, wenn im jeweiligen 

Paragrafen der Begriff Ăselbstfinanziertñ gesondert erwªhnt wird. 

 

KAPITEL 2 

 

GRUNDBEGRIFFE  

 

Ä 2 Die in der Studien- und Pr¿fungsordnung und bei der Anwendung der Studien- und Pr¿fungsordnung 

verwendeten Begriffe und deren Definitionen: 

1. empfohlener Studienplan (Musterstudienplan) / Kurrikulum 9 10 11: Aufteilung der im 

Lehrplan aufgef¿hrten Lehrfªcher auf die Semester, die die Erf¿llung von 30 (Ñ3) Kreditpunkten 

ermºglicht, sodass die Studienanforderungen in der in den Approbationsanforderungen festgelegten 

Ausbildungszeit in vollem Umfang erf¿llt werden kºnnen. Die obige Regelung betrifft die 

fachspezifischen Weiterbildungen, die Doktorandenausbildungen, bzw. die Semester, wo die 

Studierenden der ungeteilten Lehramtausbildung das zusammenhªngende individuelle 

Schulpraktikum leisten, nicht. 

2. aktives Semester12: bezogen auf das studentische Rechtsverhªltnis, das Semester, f¿r das sich 

der/die Studierende r¿ckgemeldet hat, und in dem das Rechtsverhªltnis des/der Studierenden nicht 

ruht. Im aktiven Semester ¿bt der/die Studierende die in der vorliegenden Ordnung festgelegten 

Rechte und Pflichten in vollem Umfang aus, 

3. Immatrikulation: das zum Zustandekommen des studentischen Rechtsverhªltnisses dienende 

offizielle Verfahren, 

4. Anmeldung / Registration13: die Erklªrung des/der Studierenden dar¿ber, ob er/sie sein/ihr 

Studium im betreffenden Semester fortzusetzen w¿nscht, 

                                                 
6 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
7 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
8 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 01. Oktober  2009 angenommene  nderung. Geltend ab dem 01. 

Oktober 2009. 
9 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Januar 2008 angenommen. Geltend ab dem 24. 

Januar 2008. 
10 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
11 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
12 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
13 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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5. ECTS (European Credit Transfer System): Europªisches Kreditanrechnungssystem, das den 

Studierenden von Hochschuleinrichtungen, die die Grundprinzipien des ECTS vertreten, die 

Mobilitªt zwischen den europªischen Hochschuleinrichtungen erleichtert, 

6. individuelle Studienarbeitszeit der Studierenden: jener Teil der Studienarbeit der 

Studierenden in Arbeitsstunden ausgedr¿ckt, in denen die Studierenden im Durchschnitt auÇerhalb 

der Unterrichtsstunden (Kontaktstunden) ihren Pflichten den Lehrstoff anzueignen sowie die 

Anforderungen zu erf¿llen, selbststªndig nachgehen (einschlieÇlich die in der Pr¿fungszeit zum 

Lernen verwendete Zeit), 

7. einheitliche, nicht geteilte Ausbildung: die dem neuen Ausbildungssystem entsprechende, 

jedoch nicht in Zyklen unterteilte, zum Erwerb des Mastergrades f¿hrende Ausbildung,  

8. Voraussetzung / Kriterium 14: im Curriculum wird festgelegt, welche Lehrfªcher die 

Studierenden erf¿llen m¿ssen, um andere belegen zu kºnnen, 

9.15 Neptun Studiensystem in Hochschulbildung (im weiteren TR): das zur Lehr- und 

Studienorganisation der Universitªt P®cs, sowie zur Bearbeitung der Finanzangelegenheiten der 

Studierenden dienende Computerregistrierungssystem. Der Zugang zum TR wird ¿ber die 

Homepage der Universitªt gesichert, 

10. Verbesserungspr¿fung: Pr¿fungsmºglichkeit, mit der innerhalb der Pr¿fungszeit das Ergebnis 

einer bereits erfolgreich absolvierten Pr¿fung verbessert werden kann, 

10/A. Arbeitsordnung der Fernstudiengªnge16: studienorganisatorische Ordnung gemªÇ der die 

Unterrichtsstunden der Studierenden in der Vorlesungszeit an Wochentagen nach 16 Uhr oder an 

den wºchentlichen Ruhetagen stattfinden, 

11. Semester17: ein aus f¿nf Monaten bestehender studienorganisatorischer Zeitraum. 

1218. Semesterzwischennote: die zum Ausdruck der Leistungen der Studierenden wªhrend des 

Semesters dienende, auf Grundlage der wªhrend der Vorlesungszeit erf¿llten Aufgaben, 

geschriebenen Klausuren und angefertigten Berichte erstellte Note, 

13. aufsteigendes System19: ausbildungsorganisatorisches Prinzip, auf dessen Grundlage man die 

neuen oder modifizierten Studien- und Pr¿fungsanforderungen f¿r diejenige Studierende g¿ltig ist, 

die ihr Studium nach Einf¿hrung der neuen oder modifizierten Anforderungen begonnen haben, 

bzw. f¿r die, die ihr Studium vor der Einf¿hrung begonnen haben, sich jedoch nach eigener 

Entscheidung auf Grund der neuen oder modifizierten Studien- und Pr¿fungsanforderungen 

vorbereiten, 

14. 20 

14/A.21 
15. Studierende (Bewerber) mit Behinderung22: sind Studierende (Bewerber) mit kºrperlicher 

Behinderung, Stºrungen der Sinneswahrnehmung, Sprachbehinderung, ī im Falle des 

gleichzeitigen Vorhandenseins von mehreren Behinderungen ī mit angehªuften Behinderungen, 

                                                 
14 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
15 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
16 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 30. August 2007 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 1. 

September 2007. 
17 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
18 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
19 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
20 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
21 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
22 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
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mit Autismus-Spektrum-Stºrung oder anderen psychischen Entwicklungsstºrungen (schwere 

Stºrungen der Lernfªhigkeit, der Konzentrationsfªhigkeit oder der Verhaltenssteuerung), 

 

 

16. sozial benachteiligte Studierende (Bewerber)23:  
1. Studierende, die bis zum Zeitpunkt ihrer Immatrikulation ihr 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, und die laut dem Gesetz Nr. XXXI.  aus dem Jahre 1997 ¿ber den Schutz von Jugendlichen 

und ¿ber das Verfahren in jugendamtlichen Angelegenheiten als sozial benachteiligt gilt; 

2.24 Studierende, die bis zum Zeitpunkt ihrer Immatrikulation zum gegebenen Fach, wo sie ihr 

Studium im oder vor dem Wintersemesters des akademischen Jahres 2015/2016 angefangen haben,  

ihr 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und die wªhrend ihrer Schuljahre an einer 

Mittelschule oder ihrer Fachausbildung im Schulsystem oder des Studiums an einer 

Hochschuleinrichtung auf Grund ihrer familiªren Umstªnde und sozialen Verhªltnisse vom Notar 

bzw. Jugendamt unter Schutz gestellt wurden, bzw. nach denen regelmªÇig 

Kinderschutzzuwendungen gezahlt wurden, die zu regelmªÇiger Kinderschutzverg¿nstigung 

berechtigt sind, oder die vor¿bergehend oder dauerhaft in Pflege genommen wurden, oder 

vor¿bergehend in einem Jugendf¿rsorge-Heim untergebracht wurden, vorausgesetzt, dass im 

Berechtigungszeitraum unmittelbar vor der Einschreibung - im letzten Schuljahr der 

Mittelschulausbildung oder Fachausbildung oder im letzten aktiven Semester - der Rechtstitel 

bestand; 

16/A. kumulativ benachteiligte Studierende25:  

1. Studierende, die bis zum Zeitpunkt ihrer Immatrikulation ihr 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, und die laut XXXI./ 1997 ¿ber den Schutz von Jugendlichen und ¿ber das Verfahren in 

jugendamtlichen Angelegenheiten als sozial kumulativ benachteiligt gilt; 

2. laut Ä 2. 16. Absatz 2. benachteiligte Studierende, deren zum Zeitpunkt des Erreichens des 

Schulalters die rechtmªÇige Aufsicht f¿hrender Elternteil ï gemªÇ einer im  Rahmen eines im 

Gesetz ¿ber den Schutz der Jugendlichen und die Vormundschaftsverwaltung geregelten Verfahrens 

abgelegten, freiwilligen elterlichen Erklªrung ï ¿ber hºchstens einen Grundschulabschluss 

verf¿gte, sowie Studierende, die in dauerhafte Pflege genommen wurden und die nach ihrer 

dauerhaften Pflege nachbetreut wurden, 

17.26 
17. Instituts- (Studien-) Informationen:  Informationen f¿r Studierende, die f¿r die Weiterf¿hrung 

und Planung des Studiums erforderlichen Angaben und Daten enthalten, 

18. wiederholte Nachpr¿fung: zweite Wiederholung einer erfolglosen Pr¿fung in derselben 

Pr¿fungszeit, 

19. Nachpr¿fung: erste Wiederholung einer erfolglosen Pr¿fung in derselben Pr¿fungszeit, 

20. Fakultªt: organisatorische Einheit, die in einem oder mehreren Ausbildungs- bzw. 

Wissenschaftsbereichen, sowie Kunstarten die Lehr- und wissenschaftliche Forschungsaufgaben, 

sowie die Aufgaben der k¿nstlerisch-schºpferischen Tªtigkeit von mehreren, im 

Ausbildungsprogramm festgelegten, fachlich zusammengehºrenden Ausbildungen erf¿llt, 

21. Sonderstudienplan27: im Rahmen des Sonderstudienplans kºnnen Studierende ï im Rahmen 

der vorliegenden Regelung ï auf Antrag von der Erf¿llung von bestimmten studentischen 

Verpflichtungen ErmªÇigungen erhalten bzw befreit werden, mit Ausnahme der Erf¿llung der 

Studienanforderungen, 

                                                 
23 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
24 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
25 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
26 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
27 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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22. Ausbildungszyklus2829: die innerhalb der Hochschulausbildung aufeinander aufbauenden 

Ausbildungsstufen (Hochschul-Fachausbildung, Grundstudiengang, Masterstudiengang, 

einheitliche, nicht geteilte Ausbildung, Promotionsstudium), 

23. Ausbildungs- und Abschlussanforderungen30: die Summe der Kenntnisse, Erfahrungen, 

Fªhigkeiten und Fertigkeiten (Kompetenzen), bzw. das Wissen bei deren Erwerb ein Diplom im 

betreffenden Studienfach ausgestellt werden kann, 

24. Ausbildungszeit: die f¿r den Erwerb der vorgeschriebenen Kreditpunkte, Abschlussstufe, 

Fachausbildung bzw. Fachqualifikation erforderliche, in den Rechtsvorschriften festgelegte Zeit, 

25. Ausbildungszeitraum31: der Ausbildungszeitraum besteht aus einer Vorlesungszeit und einer 

an sie ankn¿pfende Pr¿fungszeit, 

25/A. Arbeitsordnung der Fernstudiengªnge32: studienorganisatorische Ordnung gemªÇ der die 

Unterrichtsstunden der Studierenden ï mangels einer davon abweichenden Absprache mit den 

betroffenen Studierenden ï in hºchstens jeder zweiten Woche an Werktagen im Rahmen von 

Blocklehrveranstaltungen oder am wºchentlichen Ruhetag stattfinden. 

26. Ausbildungsprogramm3334: das umfassende Ausbildungsdokument eines Instituts, in dem die 

detaillierten Ausbildungs- und Studienanforderungen der Grund- und Masterstudiengªnge und der 

ungeteilten Studienfªcher, sowie der Hochschul-Fachausbildung und der fachorientierten 

Fortbildung, desweiteren auch den Ausbildungsplan des Promotionsstudiums bzw. dem 

Bildungsprogramm und den Programmen der Lehrfªcher, einschlieÇlich der Methoden, Verfahren 

und Regelungen der Leistungskontrolle und der Bewertung,  

27. Ausbildungsbereich35: die in einem Regierungserlass festgelegte Summe jener Studienfªcher, 

die ¿ber ªhnliche oder teilweise ¿bereinstimmende Ausbildungsinhalte verf¿gen, 

28. Rechtsverhªltnis in der Ausbildung36: der Teil des studentischen Rechtsverhªltnisses, der sich 

auf die Ausbildung bezieht;   

29.37 Konsultation38 39: die von einer Lehrkraft der Hochschuleinrichtung den Studierenden 

sichergestellte Mºglichkeit zum persºnlichen Gesprªch (die elektronische Kommunikation auch) 

im Zusammenhang mit dem Studium der Studierenden entweder in Bezug auf Kursen oder auf die 

Diplomarbeit, 

                                                 
28 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
29 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
30 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
31 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
32 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 30. August 2007 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 1. 

September 2007. 
33 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
34 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
35 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
36 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
37 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
38 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
39 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
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30. Kreditpunkt 4041: MaÇeinheit der studentischen Studienarbeit, mit der die geschªtzte Zeit im 

Zusammenhang mit einem Lehrfach oder einer Lehrplaneinheit ausgedr¿ckt wird, die f¿r die 

Aneignung bestimmter Kenntnisse und f¿r die Erf¿llung der Anforderungen erforderlich ist; ein 

Kreditpunkt steht f¿r dreiÇig Stunden Studienarbeitszeit, als Studienarbeitszeit sind sowohl die 

Unterrichtsstunden als auch die selbststªndig geleisteten studentischen Arbeitsstunden zu verstehen, 

der Kreditwert ï vorausgesetzt, dass die Leistung des/der Studierenden akzeptiert wurde ï ist 

unabhªngig davon, was f¿r eine Bewertung der/die Studierende f¿r sein/ihr Wissen erhalten hat, 

31. Kreditpunktallokation:  Zuordnung von Kreditpunkte zu der zur Erf¿llung der im Curriculum 

aufgef¿hrten Studienverpflichtungen durchschnittlich erforderlichen gesamten Studienarbeitszeit 

der Studierenden, 

32. Sammeln von Kreditpunkten (Kreditpunktakkumulation) 42: Sammlung von Kreditpunkten 

im Verlauf des Studiums. In jeder einzelnen Studienphase werden die in dieser Phase erworbenen 

Kreditpunkte so lange zu den in vorangegangenen Phasen erworbenen Kreditpunkten addiert, bis 

die Studierenden die Zahl aller f¿r den Erwerb der Urkunde erforderlichen (einschlieÇlich der f¿r 

die Aneignung obligatorischer Kenntnisse zugeordneten Kreditpunkte) vorgeschriebenen 

Kreditpunkte erreicht haben, bzw. so lange bis die Studierenden Lehrfªcher mit Kreditpunktwert 

belegen, 

33. Kreditindex, korrigierter Kreditindex 43: f¿r die quantitative und qualitative Beurteilung der 

studentischen Leistung in einem Semester eignen sich der Kreditindex bzw. der korrigierte 

Kreditindex. Bei der Errechnung des Kreditindexes muss die Summe der aus der Multiplikation der 

Kreditwerte und Noten der im Semester absolvierten Lehrfªcher im Falle eines durchschnittlichen 

Studienfortschrittes mit der in einem Semester zu absolvierenden Zahl von 30 Kreditpunkten 

dividiert werden. Der korrigierte Kreditindex kann aus dem Kreditindex mit einem der Proportion 

der im Verlauf eines Semesters absolvierten und im individuellen Studienplan ¿bernommenen 

Kreditpunkte entsprechenden Multiplikationsfaktor errechnet werden. Die Errechnung des 

korrigierten Gesamtkreditindexes ist identisch mit der des korrigierten Kreditindexes, damit, dass 

30 Kreditpunkte, sowie die im Verlauf des ganzen Zeitraums im individuellen Studienplan 

¿bernommenen und absolvierten Kreditpunkte zu ber¿cksichtigen sind, 

34. Kriterienaforderung:  eine ï vom Curriculum vorgeschriebene ï obligatorisch zu 

absolvierende Vorschrift, der kein Kreditpunkt zugeordnet ist, 

35. Kurs: das Anbieten von Lehrplaneinheiten pro Semester mit Angabe der Lehrkraft bzw. dem 

Platz im Stundenplan und dem Unterrichtsraum, 

36. 44 
37. Mentorenprogramm: jene besondere Form der Ausbildung, in der sozial benachteiligten 

Studierenden bei der Vorbereitung von Studierenden oder Lehrkrªften der Hochschuleinrichtung 

oder von besonderen Organisationen regelmªÇig Hilfe geleistet wird, 

38. Kursgruppe (Meilenstein45): Messpunkt f¿r die thematische Gruppierung der 

Lehrplaneinheiten,   

39. Modul46: zum Begriff des Moduls gehºren die Ausbildung, das Fach, die Fachrichtung und das 

virtuelle Fach (zum virtuellen Fach gehºren jene Curricula, die in mehreren Ausbildungen parallel 

gleich sind, zum Beispiel das Modul der Lehrkraftausbildung). 

40. Arbeitsordnung: ausbildungsorganisatorisches Prinzip, das folgende Formen haben kann: 

Prªsenzstudium, Abendstudium, Fernstudium oder Fernunterricht, 

                                                 
40 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
41 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August  2015. 
42 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
43 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
44 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
45 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
46 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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40/A.47 
 

41. Orientierungs- (Informations-) Tage: kºnnen auf Grund einer Entscheidung der Fakultªt zu 

einem von ihr festgelegten Zeitpunkt zur Hilfe der zugelassenen Studierenden organisiert werden. 

Ziel der Orientierungstage ist es, die Studierenden, die in einem Rechtsverhªltnis mit der Universitªt 

stehen werden, ¿ber die Studien- und Pr¿fungsanforderungen, sowie den organisatorischen Aufbau 

der Universitªt zu informieren und ihnen bei der Orientierung in den Gebªuden der Universitªt 

behilflich zu sein, 

42. passives Semester: das Semester, f¿r das sich der/die Studierende nicht r¿ckgemeldet hat, bzw. 

in dem aus irgend einem anderen Grund das studentische Rechtsverhªltnis ruht und in dessen 

Verlauf die Rechte und Pflichten der betroffenen Studierenden nur beschrªnkt geltend gemacht 

werden kºnnen, 

43. paralleles Rechtsverhªltnis: mit der Universitªt zustande gekommenes weiteres 

Rechtsverhªltnis von Studierenden anderer Hochschuleinrichtungen im Falle der Zulassung zu 

einem neuen Studienfach oder das Zustandekommen eines weiteren Rechtsverhªltnisses von 

Studierenden der Universitªt mit anderen Hochschuleinrichtungen, 

44. Teilstudium: wenn der/die Studierende an einer anderen Hochschuleinrichtung im Rahmen 

seines/ihres Rechtsverhªltnisses als Gaststudierende/r Kreditpunkte erwirbt, 

45. Spezialisierung48: eine Ausbildung, die Teil des betreffenden Studienfachs ist, zu keiner 

selbststªndigen Fachausbildung f¿hrt und ein spezielles Fachwissen sicherstellt, 

46. Studienfach: eine das einheitliche System aller f¿r die Erlangung einer Fachausbildung 

erforderlichen Ausbildungsinhalte (Kenntnisse, Erfahrungen, Fertigkeiten) zusammenfassende 

Ausbildung, 

47. Studienfachverantwortliche/r49: f¿r den Studienfachinhalt verantwortliche, f¿r den gesamten 

Ausbildungsprozess beauftragte, ¿ber einen bestimmten Zustªndigkeitsbereich verf¿gende, in den 

Dokumenten f¿r das Starten eines Studienfachs benannte, oder vom Fakultªtsrat beauftragte 

verantwortliche Person, 

48. Fachrichtung50: Ausbildung, die als Teil der Fachausbildung erworben werden kann und ein 

spezielles Fachwissen garantiert und deren Bezeichnung im Diplom aufgef¿hrt wird, 

49. Fachausbildung:  kann gleichzeitig mit dem Bachelor- oder Masterabschluss erworben werden, 

die Anerkennung mit dem Inhalt des Studienfachs und der Fachrichtung festgelegten, auf die 

Praktizierung des Studienfachs vorbereitenden Fachwissens im Diplom, 

49/A.51 

49/B.52 
49/C. Fachpraktikum 53: eine in Hochschulausbildung, im Grund oder - Masterausbildung, in 

ungeteilter Ausbildung, an einem externen Praktikumsort, oder an einem Praktikumsort einer 

Hochschuleinrichtung teilweise selbststªndig abzuleistende studentische Tªtigkeit; 

50. Rigorosum54: Form des gleichzeitigen Abpr¿fens mehrerer Lehrfªcher, die Anmeldung zu 

dieser Pr¿fungsform gilt als Kursbelegung, 

                                                 
47 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
48 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
49 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
50 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
51 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
52 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
53 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
54 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
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51. Vorlesungszeit55: Unterrichtsperiode des Ausbildungszeitraums,  

52. Studienjahr: aus zehn Kalendermonaten bestehender studienorganisatorischer Zeitraum, 

53. Unterrichtsstunde (Kontaktstunde)56: Veranstaltung, die zur Erf¿llung der im Studienplan 

festgelegten Studienanforderungen die permanente persºnliche Mitarbeit der Lehrkrªfte erfordert 

(Vorlesung, Seminar, ¦bung, Konsultation), ihre Dauer betrªgt mindestens F¿nfundvierzig 

hºchstens Sechszig Minuten, 

54.57 Vorlesungsverzeichnis: Summe der im betreffenden Semester auf Grund des Studienplans 

angebotenen Kurse, 

55. Lehrfach5859: das Curriculum besteht aus Lehrfªchern. Die Lehrfªcher kºnnen einzeln, oder als 

weitere Wahlfªcher belegt werden, aber grundsªtzlich beinhaltet das Curriculum den Kreis der 

Fªcher, die zur Erf¿llung des Moduls, das der / die Studierende abzuleisten hat, oder dessen 

Erf¿llung empfohlen ist (obligatorisch wªhlbare Fªcher). Die Lehrfªcher (Lehreinheiten) beinhalten 

jene Charakteristika, die f¿r die einzelnen Fªcher charakteristisch sind. Im TR erscheint als ein 

Lehrfach das, was ¿ber den gleichen Namen, anhand des Namens ¿ber den gleichen Inhalt, gleichen 

Kreditpunkt, gleiche Voraussetzung, gleichen Kode als technische Charakterzug, Wenn ein 

Lehrfach innerhalb der Ausbildung in anderer Sprache auch zu belegen ist, bedeuten die 

verschiedenen sprachlichen Varianten des Lehrfaches trotzdem ein Lehrfach, auch wenn die Kode 

und die Namen wegen der unterschiedlichen Unterrichtssprachen verstªndlicherweise 

unterschiedlich sind; 

56. Lehrfachinhalt:  Beschreibung des Lehrstoffs, der im Rahmen eines Lehrfachs angeeignet 

werden soll, sowie der allgemeinen Bedingungen der Absolvierung des betreffenden Lehrfachs, 

57. Curriculum (Studienplan):  Dokument, das die genauen Regelungen der Ausbildung, sowie 

die detaillierten Lehr- und Studienanforderungen enthªlt, 

58. Studienplaneinheit60: als gleiche Studienplaneinheit gilt die im TR als gleich registrierte 

Lehreinheit, 

59. Identifikationskode im einheitlichen Studiensystem (EHA Kode, Neptun Kode)61: 

studentischer Einzelidentifikationskode generiert und speichert durch das einheitliche 

Studiensystem;  

6062. 

6163. 

62. Fernunterricht : Ausbildung, die mit der Anwendung spezifischer Lehrmittel der 

Informationstechnologie und Kommunikation, sowie von Methoden der Wissens- und 

Kenntnisvermittlung auf die interaktive Verbindung zwischen Lehrkrªften und Studierenden sowie 

auf die selbststªndige Arbeit der Studierenden aufbaut, bei der die Zahl der Unterrichtsstunden 30 

% der Unterrichtsstunden eines Vollzeitstudiums nicht erreicht, 

63. Wissenschaftsbereiche: Geisteswissenschaften, Gesundheitswissenschaften, 

Religionswissenschaften, Agrarwissenschaften, Technische Wissenschaften, Medizin, 

                                                 
55 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015 
56 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
57 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
58 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
59 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
60 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
61 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
62 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
63 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften und K¿nste, die sich in Wissenschaftszweige 

aufgliedern, 

64. Absolutorium64: die Universitªt stellt f¿r Studierende, die die durch den Studienplan 

vorgeschriebenen Studien- und Pr¿fungsanforderungen und das vorgeschriebene Fachpraktikum ï 

mit Ausnahme der Absolvierung von Sprachpr¿fungen und der Anfertigung der Facharbeit 

(Diplomarbeit) ï erf¿llt und die vorgeschriebenen Kreditpunkte erworben haben, das Absolutorium 

aus, 

 

65. Pr¿fung: Form der ï mit einer Bewertung verkn¿pften ï Kontrolle der angeeigneten und 

erworbenen Kenntnisse, Fªhigkeiten und Fertigkeiten, 

66.65 
67. Pr¿fungszeit66: Phase der Leistungskontrolle im Ausbildungszeitraum am Ende des Semesters, 

in der ausschlieÇlich die angeeigneten Kenntnisse bewertet, sowie die Noten festgelegt werden,  

68. Pr¿fungskurs: Form der Kursausschreibung, die keine Kontaktstunden, sondern lediglich die 

Pr¿fungsmºglichkeit beinhaltet. 

 

KAPITEL 3 

 

ORGANISATIONEN ERSTER  INSTANZ IN STUDIEN - UND PR¦FUNGSANGELEGENHEITEN, 

DIE STELLUNG VON STUDENTI SCHEN ANTR GEN67 

 

Ä 368 (1) Als Studien- und Pr¿fungsangelegenheiten gelten alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit 

dem Studium des/der Studierenden.  

 

(2) 

 

(3)69 Alle Antrªge in Bezug auf Studien- und Pr¿fungsangelegenheiten m¿ssen an die ¿ber den 

entsprechenden Zustªndigkeitsbereich verf¿gende Organisation adressiert im Studienreferat eingereicht 

werden, welches den Antrag registriert und diesen an die ¿ber den Zustªndigkeitsbereich oder die 

Zustªndigkeit verf¿gende Organisation bzw. Person umgehend aber spªtestens innerhalb von drei 

Werktagen weiterleitet. 

 

(4)70 Insofern der/die Studierende seinen/ihren Antrag im Gegensatz zu Absatz (3) unmittelbar bei der 

zustªndigen Organisation bzw. Person einreicht, ist die zustªndige Organisation bzw. Person 

verpflichtet den Antrag oder eine Kopie des Antrags dem Studienreferat zukommen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
65 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
66 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
67 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
68 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
69 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
70 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
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ZUST NDIGKEITSBEREICH 

 

Ä 4 (1)71 72 An der Universitªt kºnnen in Studien- und Pr¿fungsangelegenheiten die unten aufgef¿hrten 

Gremien und Personen (im Weiteren: Organe) in erster Instanz entsprechend den Regelungen der 

vorliegenden Ordnung in ihrem eigenen bzw. ¿bertragenen Zustªndigkeitsbereich verfahren: 

a) Leiter/in des Studienreferats, 

b) Studienkommission der Fakultªt, 

c) Kreditªquivalenzkommission der Fakultªt, 

d)73 Dekan/in oder der/die von ihm/ihr bestimmte Prodekan/in, 

e) Rektor/in und Prorektor/in, 

f) andere in dieser Regelung bestimmte Person oder Kºrperschaft. 

 

(2) In Studienangelegenheiten, die von Amts wegen oder von dem/der Studierenden veranlasst wurden, 

verfªhrt in erster Instanz ï insofern die Rechtsvorschriften und Regelungen dar¿ber nicht anders 

verf¿gen, insbesondere mit Ausnahme der Kreditanrechnung und der in Ä 14 der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Billigkeit ï die Studienkommission der Fakultªt. 

 

(3)74 In Kreditanrechnungsangelegenheiten verfªhrt in erster Instanz die Kreditªquivalenzkommission 

der Fakultªt. 

 

(4)75 Die Verfahrensordnung der f¿r Studien- und Pr¿fungsangelegenheiten zustªndigen Organe enthªlt 

Anlage Nr. 10 der vorliegenden Verordnung. 

 

ZUST NDIGKEIT 

 

Ä 5 (1) Insofern die Rechtsvorschriften oder die vorliegende Verordnung dar¿ber nicht anders verf¿gen, 

ist f¿r das Verfahren bez¿glich der Studien- und Pr¿fungsangelegenheiten des/der Studierenden das in 

Ä 4, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung festgelegte entsprechende Organ der Fakultªt zustªndig, an 

der der/die Studierende an der Ausbildung teilnimmt. 

 

(2) Insofern der/die Studierende an der Ausbildung mehrerer Fakultªten teilnimmt, ist f¿r die Studien- 

und Pr¿fungsangelegenheit des/der Studierenden das entsprechende Organ der Fakultªt zustªndig, an 

der der/die Studierende die durch seinen/ihren Antrag betroffene Ausbildung absolviert. 

 

(3) Insofern der Antrag des/der Studierenden nicht im Zusammenhang mit der Ausbildung steht, ist f¿r 

das Verfahren bez¿glich der Studien- und Pr¿fungsangelegenheit des/der Studierenden das 

entsprechende Organ der in Ä 6, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung festgelegten Hauptfakultªt 

zustªndig. 

 

DIE GRUNDFAKULT T(BASISFAKULT T)76 

 

Ä 6 (1) Als Hauptfakultªt des/der Studierenden gilt die Fakultªt, die das Studienfach betreut, f¿r das 

der/die Studierende als erstes zugelassen bzw. ¿bernommen wurde. 

 

                                                 
71 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
72Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019.  
73 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
74 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
75 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
76 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem18. 

Dezember 2015. 
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(2)77 Insofern der/die Studierende bei seiner/ihrer Zulassung bzw. ¦bernahme bereits ¿ber ein zur 

Absolvierung seines/ihres Studiums dienendes Rechtsverhªltnis an der Universitªt verf¿gt, ªndert sich 

die Hauptfakultªt nicht. 

 

(3) Die Verwaltung der Studienangelegenheiten des/der Studierenden erfolgt an der Hauptfakultªt. 

 

(4)78 Die Hauptfakultªt kann auch auf Antrag des/der Studierenden nicht geªndert werden. 

 

PR¦FUNG DES ZUST NDIGKEITSBEREICHES UND DER ZUST NDIGKEIT 

 

Ä 7 (1)79 Das in der Studien- und Pr¿fungsangelegenheit verfahrende Organ ist in jedem Abschnitt des 

Verfahrens verpflichtet, seinen Zustªndigkeitsbereich und seine Zustªndigkeit zu ¿berpr¿fen. Sofern 

das Fehlen des Zustªndigkeitsbereiches oder der Zustªndigkeit festgestellt wird, ist es verpflichtet, die 

betreffende Angelegenheit unverz¿glich aber spªtestens innerhalb von drei Werktagen an das ¿ber den 

Zustªndigkeitsbereich oder die Zustªndigkeit verf¿gende Organ zu ¿bergeben und den/die 

Studierende/n ï sofern er/sie auf dem Wege einer Bevollmªchtigung vorgeht, letztere Person ï 

gleichzeitig dar¿ber zu informieren. 

 

(2) Sollte das ¿ber den Zustªndigkeitsbereich oder die Zustªndigkeit verf¿gende Organ nicht festgestellt 

werden kºnnen, oder die Angelegenheit an ein Organ ¿bergeben werden m¿ssen, das bereits das Fehlen 

des Zustªndigkeitsbereiches oder der Zustªndigkeit festgestellt hat, muss die Bestimmung des 

verfahrenden Organs veranlasst werden. Die Bestimmung des verfahrenden Organs kann auch auf 

Antrag des/der Studierenden dann erfolgen, wenn das Organ erster Instanz zu Beginn des Verfahrens 

nicht festgestellt werden kann. 

 

(3)80 Der Studiendirektor ist berechtigt, das verfahrende Organ innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 

des diesbez¿glichen Antrags zu bestimmen. Diese Frist kann einmalig um weitere 15 Tage verlªngert 

werden. 

 

DIE STUDIENKOMMI SSION DER FAKULT T 

 

Ä 8 (1)81 

 

(2)82 83 Die Studienkommission der Fakultªt (im Weiteren: SK) besteht aus mindestens 6 Mitgliedern. 

Der/die Vorsitzende und die Mitglieder werden vom Fakultªtsrat auf der in der Organisations- und 

Funktionssatzung der Fakultªt festgelegten Art und Weise gewªhlt. In der SK muss die 50%-ige 

Teilnahme von Studierenden mit Stimmrecht gewªhrleistet sein. Die Mitglieder der SK aus den Reihen 

der Studierenden werden auf Vorschlag des/der Vorsitzenden der Studentischen Teilselbstverwaltung 

der Fakultªt vom Fakultªtsrat gewªhlt. 

 

                                                 
77 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
78 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
79 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
80 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Januar 2008 angenommen. Geltend ab dem 24. 

Januar 2008. 
81 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
82 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
83Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019.  
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(3)84 Sofern f¿r die Entscheidungsfindung der SK die Fachkenntnis einer f¿r die Bildung zustªndigen 

organisatorischen Einheit erforderlich ist, so ist die SK verpflichtet, zur Entscheidungsfindung die 

Meinung der betroffenen organisatorischen Einheit einzuholen. 

 

(4)85 86 ¦ber die Verfahrensweise der SK, ihre Beschlussfªhigkeit, die Beschlussfassung, die 

Sitzungsanordnung verf¿gt die Verfahrensordnung die Gegenstand von Anlage Nr. 10 der vorliegenden 

Ordnung ist. 

 

(5)87 88 Die SK kann ihre Zustªndigkeitsbereiche ï im Rahmen der vorliegenden Verordnung ï mit der 

Entscheidung des Fakultªtsrats oder in einen SK-Beschluss gefasst mit der Genehmigung des/der 

Dekans/in an die in Ä 4, Abs. (1), Punkte a) bzw. d) festgelegten Personen ¿bertragen. Die in Ä 18, Ä 

18/A, Ä 22, Abs. (5) und Ä 46 der vorliegenden Verordnung enthaltenen Zustªndigkeitsbereiche der SK 

kºnnen nicht ¿bertragen werden. Die im ¿bertragenen Zustªndigkeitsbereich verfahrende Person trifft 

ihre Entscheidung im Einverstªndnis mit dem/der Vorsitzenden der Studentischen Teilselbstverwaltung 

der Fakultªt und hat gegen¿ber der SK Rechenschaft abzulegen. 

 

KREDIT QUIVALENZKOMMISSION DER FAKULT T 

 

Ä 9 (1) Um den Wechsel zu koordinieren, sowie die Gleichwertigkeit der Kenntnisse zu ¿berpr¿fen, 

muss eine Kreditªquivalenzkommission der Fakultªt (im Weiteren: K K) gegr¿ndet werden. Die 

Fakultªt kann verschiedene Kommissionen f¿r die einzelnen Ausbildungsbereiche oder Studienfªcher 

bilden. 

 

(2)89 Die K K besteht aus mindestens 4 Mitgliedern. Ihre Mitglieder werden von dem/den 

Fachverantwortlichen bzw. auf Vorschlag des/der Dekan/in vom Fakultªtsrat gewªhlt. In der 

Kommission muss die 50%-ige Teilnahme von Studierenden mit Stimmrecht gewªhrleistet sein. Die 

Mitglieder der Kommission aus den Reihen der Studierenden werden auf Vorschlag des/der 

Vorsitzenden der Studentischen Teilselbstverwaltung der Fakultªt vom Fakultªtsrat gewªhlt. 

 

(3)90 Die K K trifft ihre Entscheidung auf Grundlage des im Antrag der Studierenden Formulierten, der 

entsprechenden Rechtsvorschriften und der Regelungen der Universitªt. Dem Antrag m¿ssen als 

Nachweis der erbrachten Studienleistungen das Studienbuch, entsprechende Urkunden, Dokumente 

oder Bescheinigungen, oder deren beglaubigte Kopien, sowie eine beglaubigte Niederschrift der 

Studienplaneinheiten bzw. Thematiken beigef¿gt werden. 

 

(4) Die K K verf¿gt ¿ber das Entscheidungsrecht im Falle von den Studienfªchern, f¿r die die Fakultªt 

zustªndig ist. 

 

(5) Die K K ist verpflichtet ï im Falle des Fehlens von zwischeninstitutionellen Vereinbarungen ï die 

Meinung des/der f¿r das vom Antrag betroffene Studium fachlich verantwortlichen Lehrbeauftragten 

einzuholen. 

 

                                                 
84 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
85 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
86 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
87 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
88 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
89 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
90 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 



 14 

(6)91 ¦ber die Verfahrensweise der K K verf¿gt die Verfahrensordnung, die Gegenstand von Anlage 

Nr. 10 der vorliegenden Ordnung ist. 

 

Ä 1092 Die Beaufsichtigung der zwischeninstitutionellen Kooperation und der universitªtsinternen 

Vereinbarungen fallen unter den Zustªndigkeitsbereich der Bildungskommission. 

 

SCHRIFTLICHE BEKANNTGABE  VON ENTSCHEIDUNGEN , REGISTRIERUNG UND AUSF¦HRUNG DER 

BESCHL¦SSE9394 

 

Ä 11 (1) Die Universitªt gibt die Beschl¿sse bez¿glich der Studien- und Pr¿fungsangelegenheiten 

des/der Studierenden, sofern dar¿ber die Rechtsvorschriften verf¿gen oder auf Wunsch des/der 

Studierenden schriftlich bekannt. 

 

(2)95 96 Die Universitªt ist verpflichtet, dem/der Studierenden ihren Beschluss schriftlich mitzuteilen, 

a) insofern dieser das studentische Rechtsverhªltnis des/der Studierenden betrifft, 

b) 

c) sofern die Universitªt den Antrag des/der Studierenden ï teilweise oder vollstªndig ï ablehnt 

d) insofern durch ihn f¿r den / die Studierenden eine Pflicht entsteht. 

 

(3)9798 Falls in den in Abs. (2) bestimmten Fªllen die ¿ber das erforderliche Zustªndigkeitsbereich 

verf¿gende Organ/Person einen Beschluss fasst, muss er die in Anlage Nr. 10, Ä 7, Abs. (2) der 

vorliegenden Verordnung festgelegten, obligatorischen inhaltlichen Elemente enthelten, insbesondere 

die Informationen ¿ber das Eingreifen von Rechtmitteln. 

 

(4)99 Das Studienreferat registriert die Beschl¿sse im Zusammenhang mit den Studien- und 

Pr¿fungsangelegenheiten, sowie Finanzangelegenheiten des/der Studierenden und speichert diese im 

Einheitlichen Studiensystem (TR)  

 

(5)100101 Der Beschluss kann ausschlieÇlich dann ausgef¿hrt werden, wenn dieser g¿ltig geweorden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
92 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
93 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
94 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20.Dezember 2018 angenommen. Geltend ab dem 21. 

Dezember 2018. 
95 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
96 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
97 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
98Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20.Dezember 2018 angenommen. Geltend ab dem 21. 

Dezember 2018.  
99 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
100 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
101 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 



 15 

KAPITEL 4 

 

RECHTSMITTEL  

 

Ä 12102 (1)103 Laut den in Ä 57 GNHB festgelegten Verf¿gungen hat der/die Studierende das Recht, gegen 

die Entscheidung oder MaÇnahme, bzw. gegen das Versªumen der MaÇnahme (des Weiteren 

zusammenfassend: Beschluss) ï innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntgabe, in Ermangelung dessen 

nach Kenntnisnahme des Beschlusses ï Rechtsmittel zu ergreifen, mit Ausnahme jener Beschl¿sse, die 

mit der Bewertung des Studiums zusammenhªngen. Antrªge auf das Ergreifen von Rechtsmitteln, die 

nachweisbar am 15. Tag nach Bekanntgabe bzw. Kenntnisnahme des Beschlusses per Post abgeschickt 

wurden, gelten als fristgerecht eingereichte Antrªge. 

 

(2)104 Ein Verfahren kann auch gegen Beschl¿sse im Zusammenhang mit der Studienbewertung ï 

innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntgabe, in Ermangelung dessen nach Kenntnisnahme des 

Beschlusses ï eingeleitet werden, sofern diese Beschl¿sse nicht auf den von der Universitªt 

angenommenen Anforderungen beruhen bzw. wenn die Beschl¿sse den Verf¿gungen der Organisations- 

und Funktionssatzung der Universitªt widersprechen oder die Verf¿gungen in Bezug auf die 

Organisation von Pr¿fungen verletzt wurden. 

 

(3)105 106 Den Antrag auf das Ergreifen von Rechtsmitteln betreffend verfªhrt, gemªÇ der in Anlage Nr. 

10 der vorliegenden Ordnung festgelegten Verfahrensordnung, die Studienkommission Zweiter Instanz. 

 

(3a) Im Falle von Rechtsverletzung kann der/die Studierende auÇer des Einreichens eines Abhilfeantrags 

folgende Mºglichkeiten nutzen: 

a) juristische Abhilfe bei der Studentischen Selbstverwaltung der Universitªt, 

b) im Falle von Studierenden mit studentischem Rechtsverhªltnis mit einer Doktorandenschule (oder 

Doktorandenkandidat) juristische Abhilfe bei der Doktorandenselbstverwaltung, 

c) Antrag an den Kommissar der hochschulischen Rechte, falls er/sie das Abhilferecht an der Universitªt 

ï mit Ausnahme eines Gerichtsverfahrens ï bereits ausgeschºpft hat. 

 

(4)107 Die Studienkommission Zweiter Instanz besteht aus 3 Mitgliedern. Vorsitzende/r der Kommission 

ist der/die von dem/der Rektor/in ausgewªhlte Leiter/in, weitere Mitglieder sind je ein Vertreter der 

Juristischen Direktion, sowie der Studentischen Selbstverwaltung der Universitªt, bzw. in Fªllen der 

Doktorausbildung oder bei Antrªgen in Bezug auf den Erwerb des Doktortitels, jeweils ein Mitglied der 

Selbstregierung der Doktoranten. 

 

                                                 
102 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
103 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
104 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
105 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
106 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
107 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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(5)108 109 110 111Der/die Studierende muss seinen/ihren Antrag auf das Ergreifen von Rechtsmitteln 

innerhalb der zur Verf¿gung stehenden Frist, an die Studienkommission Zweiter Instanz adressiert, 

zusammen mit den zur Beurteilung des Falles erforderlichen Unterlagen bei dem Organ einreichen, das 

den angefochtenen Beschluss gefasst hat. Der/die Studierende reicht den Abhilfeantrag bzgl. der 

Bewertung der studentischen Leistungen innerhalb der zur Verf¿gung stehenden Frist direkt an die 

Studienkommission Zweiter Instanz ein. Das den angefochtenen Beschluss fassende Organ leitet den 

Antrag auf das Ergreifen von Rechtsmitteln mit der beigef¿gten Kopie des angefochtenen Beschlusses, 

sowie seiner Stellungnahme in Bezug auf den Antrag bzw. mit den erforderlichen Dokumenten 

unverz¿glich, aber spªtestens innerhalb von 8 Tagen an die Studienkommission Zweiter Instanz weiter, 

ausgenommen es lehnt den Antrag, der nach der Frist eingereicht wurde, als nicht fristgerecht gestellten 

Antrag ohne weitere Pr¿fung ab, korrigiert, ergªnzt, ªndert oder zieht den angefochtenen Beschluss dem 

Antrag auf das Ergreifen von Rechtsmitteln entsprechend zur¿ck. 

 

(6)112 Im Verfahren des Ergreifens von Rechtsmitteln kann der/die Studierende, sowie der/die von 

ihm/ihr beauftragte Person vorgehen. Sofern der Antrag auf Ergreifen von Rechtsmitteln von der von 

dem/der Studierenden bevollmªchtigten Person oder neben dem/der Studierenden auch von der 

bevollmªchtigten Person unterschrieben wird, ist dem Antrag auch das Originalexemplar der 

Vollmachtsurkunde beizuf¿gen.  

 

(7) Nicht befugt den Antrag auf das Ergreifen von Rechtsmitteln zu beurteilen, ist 

a) wer den angefochtenen Beschluss gefasst hat oder die Entscheidungsfindung versªumt hat, 

b) wer ein/e enge/r Angehºrige/r der in Punkt a) genannten Person ist, 

c) von dem die objektive Beurteilung des Falls nicht erwartet werden kann. 

 

(8)113 Die Studienkommission Zweiter Instanz kann folgende Beschl¿sse fassen: 

a) sie kann den Antrag ablehnen, 

b) denjenigen, der die Entscheidungsfindung versªumt hat, zur Beschlussfassung anweisen, 

c) die Entscheidung ªndern, 

d) die Entscheidung f¿r nichtig erklªren und den Entscheidungsfinder zur Durchf¿hrung eines neuen 

Verfahrens anweisen. 

e)114 das Rechtsmittel ergreifende Verfahren abschlieÇen, 

f) den Antrag an das ¿ber Zustªndigkeitsbereich und Zustªndigkeit verf¿gende Organ weiterleiten, 

g) das Abhilfeverfahren einstellen. 

 

                                                 
108 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni  2007 angenommene  nderung. Geltend ab dem 21. Juni 

2007. 
109 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2008. 
110 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
111 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
112 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
113 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
114 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20.Dezember 2018 eingebaut. Geltend ab dem 21. 

Dezember 2018. 
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(9)115 116 117 118 Die Entscheidung in Fªllen der Punkte a), b), c), und d) des Absatzes (8) dieses Ä. muss 

in einen Beschluss gefasst und begr¿ndet werden, in Fªllen e), f), und g) erfasst die Studienkommission 

Zweiter Instanz einen F¿gungsbeschluss. Der F¿gungsbeschluss muss die im Absatz (2) des Ä 7. der 

Anlage 10 dieser Regelung bestimmten Inhaltselemente beinhalten.  Die Studienkommission Zweiter 

Instanz schlieÇt das Rechtsmittel ergreifende Verfahren durch einen Beschluss ab, falls das Verfahren 

grundlos wird, oder wenn der/die Studierende den Antrag auf Rechtsmittel zur¿ckgezogen hat. Wenn 

die Studienkommission Zweiter Instanz feststellt, dass zum Treffen einer begr¿ndeten Entscheidung 

weitere Ersatzinformationen- oder Dokumente, bzw. die Anhºrung des/der Studierenden oder anderer 

Person(en) in einer nªchster Sitzung benºtigt werden, stellt sie das Rechtsmittelverfahren durch einen 

F¿gungsbeschluss bis zur Sitzung ein, wo durch den Erwerb der Ersatzinformationen- oder Dokumente 

eine Entscheidung treffen kann, bzw. wo sie die Anhºrung des/der Studierenden oder anderer Person(en) 

ausf¿hren kann. Den laut Punkten e), f), und g) des Absatzes (8) benºtigten F¿gungsbeschluss kann 

der/die Vorsitzende der Studienkommission Zweiter Instanz auf Vorschlag des/der Sekretªr/in auÇer 

einer Sitzung auch erfassen. 

 

(9a) Im Verlauf des Verfahrens - abgesehen von in diesem Absatz erwªhnten Ausnahmen - muss auf 

die Mºglichkeit des Ergreifens von Rechtsmitteln im Beschluss aufmerksam gemacht und dem/der 

Studierenden die Mºglichkeit der Anhºrung in der Sitzung der Studienkommission Zweiter Instanz 

angeboten werden. Antrªge auf das Ergreifen von Rechtsmitteln in Bezug auf die Unterbringung im 

Studentenwohnheim, das ¦bernehmen der Studentenwohnheimgeb¿hr (also Antrªge auf 

Chancengleichheit) sowie auf die sozialen Zuwendungen muss der/die Studierende nur in dem Fall in 

der Sitzung der Studienkommission Zweiter Instanz angehºrt werden, wenn er/sie darum in 

seinem/ihrem Antrag auf Rechtsmittel darum bittet. Wenn der/die Studierende an der Sitzung der 

Studienkommission Zweiter Instanz nicht erscheint, kann seine/ihre Abwesenheit die Sitzung nicht 

hindern, in solchen Fªllen beurteilt die Studienkommission Zweiter Instanz die Angelegenheit anhand 

der zur Verf¿gung stehenden Unterlagen. Wenn der/die Studierende vor der Sitzung der 

Studienkommission Zweiter Instanz bescheinigt, dass er/sie an der Sitzung nicht erscheinen kann und 

um die Verlegung der Besprechung seines/ihres Anliegens zu einem spªteren Zeitpunkt mit seiner/ihrer 

Teilnahme bittet, wird die Einstellung des Rechtsmittelsverfahrens und die spªtere Besprechung 

seiner/ihrer Angelegenheit nºtig. 

 

(10)119 Der/die Studierende kann die verfahrensendende Entscheidung ¿ber den Rechtsmittelantrag im 

Rahmen eines Verwaltungsverfahrens angehen. Die Klageerhebung hat eine rechtsverlierende Frist. Die 

Klageerhebung kann bzgl. Verletzung des studentischen Rechtsverhªltnisses auch eingereicht werden.  

 

(11)120121 Der Beschluss erster Instanz ist endg¿ltig, wenn innerhalb der in Absatz (1) festgelegten Frist 

kein Antrag auf das Ergreifen von Rechtsmitteln gestellt oder auf das Ergreifen von Rechtsmitteln 

vom/von der Studierenden verzichtet wurde. Der Beschluss zweiter Instanz wird mit seiner Bekanntgabe 

endg¿ltig. 

 

                                                 
115 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
116 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
117 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20.Dezember 2018 angenommen. Geltend ab dem 21. 

Dezember 2018. 
118 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
119 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
120 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
121 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
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(12) Die bei der Anwendung dieser Verf¿gungen das studentische Rechtsverhªltnis betreffenden 

Verf¿gungen: die in den Rechtsvorschriften sowie den Institutsdokumenten vorhandenen Verf¿gungen, 

die die Rechte und Pflichten der Studierenden festlegen. 

 

(13)122 123 Wªhrend der Beurteilung des Rechtsmittelantrags m¿ssen auf die Bestªtigung, auf die Form 

und den Inhalt der Entscheidung, auf die Verbesserung, die Ergªnzung, Modifizierung oder 

Zur¿cknahme des Beschlusses auf Antrag oder von Amtes wegen m¿ssen die Verf¿gungen des Gesetzes 

¿ber die allgemeinen Regeln der Verwaltungsordnung angewendet werden. 

 

(14)124 Der/ die Studierende und die Universitªt tragen die Kosten, die wªhrend des 

Rechtsmittelverfahrens beziehungsweise in dem / den Verfahren davor entstanden sind. 

 

(15)125 Das Recht auf die Initiierung eines Rechtsmittelverfahrens streckt sich auch auf die im 

Zustªndigkeitsbereich der Universitªt gehºrenden Taten des Aufnahmeverfahrens und des 

Immatrikulationsverfahrens. Das Recht auf Rechtsmittelverfahren und auf Beendigung eines 

angefangenen Rechtsmittelverfahrens stehen dem/derjenigen auch zu, dessen/deren studentisches 

Rechtsverhªltnis mittlerweile beendigt worden ist.   

 

Ä 13 (1) In den Fªllen, in denen die Universitªt und der/die Studierende die Gewªhrung von 

Dienstleistungen vereinbart haben, kºnnen keine Rechtsmittel gemªÇ der in Ä 12 der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Verf¿gungen ergriffen werden. Im Falle der Verletzung der in der 

Vereinbarung festgelegten Verf¿gungen kann die geschªdigte Partei sich an ein Gericht wenden. 

 

(2)126 Die unter der F¿hrung der Trªger bzw. im Zustªndigkeitsbereich der Institution im Verlauf der 

praktischen Ausbildung in den Angelegenheiten des/der Studierenden gefassten, das Prinzip der 

Gleichbehandlung verletzenden Beschl¿sse sind nichtig. Auf die Ung¿ltigkeit des nichtigen Beschlusses 

kann sich jeder ohne Frist berufen. 

 

(3)127   

 

(4)128 

 

(5)129 

 

BILLIGKEIT  

 

Ä 14 (1)130 Im Verlauf der Ausbildung kann der/die Dekan/in einmal ï in einem Billigkeit bed¿rfenden 

Fall ï die Genehmigung zur Befreiung von einer Verf¿gung der vorliegenden Verordnung erteilen, der 

                                                 
122 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
123 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
124 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
125 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 eingebaut. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
126 Die Abªnderung der Absªtze (2)-(3) wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. 

Geltend ab dem 27. September 2012. 
127 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 auÇer Kraft gesetzt. Geltend ab dem 

22. Mªrz 2019. 
128 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 auÇer Kraft gesetzt. Geltend ab dem 

22. Mªrz 2019. 
129 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 auÇer Kraft gesetzt. Geltend ab dem 

22. Mªrz 2019. 
130 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 



 19 

sich nicht auf die Erf¿llung der Studienanforderungen bezieht, insbesondere kann er/sie ¿ber die in Ä 

53, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgelegten Pr¿fungsmºglichkeiten hinaus, im betreffenden 

Semester in einem Lehrfach eine einmalige Sonderpr¿fung genehmigen. 

 

(2) Die Billigkeit kann gegen Beschl¿sse, die die Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses 

ergeben, nicht angewendet werden. 

 

(3) In dem auf der Billigkeit gr¿ndenden Beschluss m¿ssen ï ¿ber den in Anlage Nr. 10 der 

vorliegenden Verordnung festgelegten inhaltlichen Elementen des Beschlusses hinaus ï die 

Bedingungen der Genehmigung bestimmt werden, und es muss darauf verwiesen werden, dass im 

Weiteren nach Billigkeit keine Verg¿nstigungen mehr erteilt werden kºnnen. 

 

(4)131 

 

KAPITEL 5 

 

DAS STUDENTISCHE RECHTSVERH LTNIS 

 

Ä 15 (1) Voraussetzung f¿r das Zustandekommen des studentischen Rechtsverhªltnisses ist die 

Zulassung an bzw. die ¦bernahme durch die Universitªt. 

 

(2)132 133 134 Das studentische Rechtsverhªltnis kommt durch die Erstimmatrikulation, am Tag der 

Beglaubigung des Immatrikulationsbogens durch die Universitªt zustande. Wenn es dem 

Zustandekommen des studentischen Rechtsverhªltnisses laut Daten des Immatrikulationsbogens nichts 

im Wege steht, beglaubigt die befugte Person den Immatrikulationsbogen innerhalb von zwei 

Werktagen nach Erhalt dessen, aber spªtestens am ersten Tag des gegebenen Semesters. Wªhrend dem 

Bestand des studentischen Rechtsverhªltnisses ist eine weitere Immatrikulation nicht erforderlich. Die 

Immatrikulation geschieht durch das Ausf¿llen, die Unterschrift und die Beglaubigung des 

Immatrikulationsbogens. Die Person, die eine Zulassung zu der mit dem Stipendium des ungarischen 

Staates gefºrderten oder mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderten Ausbildung 

erhalten hat, ist verpflichtet bei ihrer Immatrikulation eine Erklªrung dar¿ber abzugeben, dass sie die 

Bedingungen der mit dem Stipendium des ungarischen Staates gefºrderten bzw. mit dem Teilstipendium 

des ungarischen Staates gefºrderten Ausbildung ¿bernimmt. Bei seiner/ihrer ersten R¿ckmeldung hat 

auch der/die Studierende eine Erklªrung ¿ber die ¦bernahme der Bedingungen der mit dem Stipendium 

des ungarischen Staates gefºrderten oder mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderten 

Ausbildung abzugeben, der/die nach Abschluss des Grundstudiums im folgenden Semester eine 

Zulassung zu der mit dem Stipendium des ungarischen Staates gefºrderten oder mit dem Teilstipendium 

des ungarischen Staates gefºrderten Masterausbildung erhalten hat. Sofern die betreffende Person keine 

Erklªrung ¿ber die ¦bernahme der Bedingungen der mit dem Stipendium des ungarischen Staates 

gefºrderten oder mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderten Ausbildung abgibt, kann 

sie das Studium im betreffenden Studienfach ausschlieÇlich in selbstfinanzierter Form beginnen. Die 

Mºglichkeit der Teilnahme an der selbstfinanzierten Ausbildung ist dem/der zugelassenen Bewerber/in 

in diesem Fall anzubieten. 

 

                                                 
131 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
132 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
133 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
134 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. August 

2015. 
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(3)135136 Die Hauptfakultªt stellt ¿ber den/die eingeschriebene/n Studierende/n ein Stammblatt aus. Auf 

studentischen Antrag stellt die Universitªt einmal pro Semester geb¿hrenfrei solch ein beglaubigtes 

Dokument aus, das von den Daten des Stammblattes die folgenden Angaben beinhaltet: Daten der im 

Semester belegten Fªcher / Kurrikulumseinheiten (Titel, Kode, Name des/der Lehrers/in, Kreditwert, 

Pr¿fungsart, Stundenzahl pro Woche oder Semester, Unterrichtstyp, Bewertung der Leistung der 

Anforderungen, Datum der Bewertung, Name des/der bewertenden Lehrers/in) und die Daten des 

Abschlusses des Semesters pro Ausbildungsfach (Datum des AbschlieÇens, belegte Kreditpunkte, 

geleistete Kreditpunkte, (kumulierter) gewichteter  Durchschnitt, Kreditindex, korrigierter Kreditindex, 

korrigierter Gesamtkreditindex). 

 

(4) Die genauen Regelungen der Zulassung an die Universitªt sind in der Zulassungsordnung der 

Universitªt enthalten. 

 

(5)137 138139 Mit einem f¿r das gegebene Jahr g¿ltigen Zulassungsbeschluss kann sich der/die zugelassene 

Bewerber/in (im Weiteren: Zugelassene/r) ausschlieÇlich in der auf das gegebene Zulassungsverfahren 

folgenden ersten Registrierungsperiode ï mit Ausnahme beschrieben in diesem und in Ä 38 Abs. (3) - 

immatrikulieren. Insofern der/die Zugelassene der Immatrikulationspflicht innerhalb der zur Verf¿gung 

stehenden Immatrikulationspflicht nicht Folge leistet, verliert er/sie das aus dem Beschluss 

hervorgehendes Recht zur Immatrikulation. Der Aufschub der Immatrikulation von Studierenden des 

Stipendium Hungaricum Stipendiumprogramms wird durch spezielle institutionelle Dokumente bzw. 

durch die Dokumente der Tempus ¥ffentlichen Stiftung detaiiliert geregelt.  

 

(6)140 Die Universitªt kann mit den vom Vertragspartner bestimmten Personen zwecks Zustandebringens 

des studentischen Rechtsverhªltnisses ein Abkommen abschlieÇen. Auf Grund eines solchen 

Abkommens kann ein studentisches Rechtsverhªltnis nur mit einer Person zustande gebracht werden, 

die auch sonst alle zum Zustandebringen des studentischen Rechtsverhªltnisses erforderlichen 

Voraussetzungen erf¿llt. Im Abkommen ist festzulegen, dass alle Kosten in Bezug auf die Ausbildung 

der Studierenden vom Vertragspartner getragen werden. 

 

Ä 16 (1) Im Rahmen des studentischen Rechtsverhªltnisses ist der/die Studierende in dem Studienfach, 

f¿r das er/sie sich eingeschrieben hat, berechtigt, gemªÇ der Rechtsvorschriften, den Regelungen der 

Universitªt, insbesondere der vorliegenden Verordnung sowie innerhalb der Rahmen des Studienplans 

des jeweiligen Studienfaches sein/ihr Studium weiterzuf¿hren. 

 

(2) Die Universitªt stellt im Rahmen der Rechtsvorschriften, den Regelungen der Universitªt, 

insbesondere der vorliegenden Verordnung sowie des Studienplans des jeweiligen Studienfaches die 

Mºglichkeit zur Absolvierung des Studienfaches sicher. 

  

(3)141 Die Universitªt informiert die Studierenden ¿ber die Vorschriften bzgl. Vorbeugung von Unfªllen 

und bzgl. vorgekommenen studentischen Unfªllen. Die detaillierten Regelungen diesbez¿glich sind von 

der gemeinsamen Anordnung des Rektorats und der Kanzlei bestimmt. 

 

                                                 
135 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Januar 2008 angenommen. Geltend ab dem 24. 

Januar 2008. 
136 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
137 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
138 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
139 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
140 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 27. September  2012 angenommene  nderung. Geltend ab dem 

27. September 2012. 
141 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20.Dezember 2018 eingebaut. Geltend ab dem 21. 

Dezember 2018. 
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(4)142 Wªhrend des studentischen Rechtsverhªltnis muss der/die Studierende die ihn/sie betreffenden 
Regelungen und Anordnungen der Universitªt und der Fakultªt einhalten, er/sie muss solches Benehmen 

vermeiden, das mit dem studentischen Rechtsverhªltnis nicht vereinbart werden kann, das den guten 

Ruf der Universitªt schadet oder gefªhrdet, oder das die menschliche W¿rde und persºnliche Rechte der 

anderen, oder die grundsªtzlichen Verhaltensnormen der europªischen oder internationalen Kultur und 

des Zusammenlebens verletzt. 

 

AUFNAHME ANDERER STUDIENF CHER INNERHALB DER UNIVERSIT T 

 

Ä 17 (1)143 Der/die Studierende kann im Rahmen eines neuen Zulassungsverfahrens veranlassen, im 

Rahmen seines/ihres bereits bestehenden studentischen Rechtverhªltnisses das f¿r den Erwerb weiterer 

Fachqualifikationen bzw. Fachausbildungen erforderliche Studium in einer parallelen Ausbildung 

absolvieren zu kºnnen. 

 

(2)144 Der/die Studierende meldet sich nach dem erfolgreichen Zulassungsverfahren im Rahmen 

seines/ihres mit der Universitªt bereits bestehenden studentischen Rechtverhªltnisses auch f¿r das 

parallel aufgenommene Studienfach zur¿ck. Der/die Studierende ist verpflichtet, die Aufnahme des 

neuen Studienfachs der die Verwaltung seiner/ihrer Studienangelegenheiten f¿hrenden Hauptfakultªt zu 

melden. 

 

(3)145 

(4)146 

 

WECHSEL 

 

Ä 18 (1) Der/die Studierende kann seine/ihre ¦bernahme an eine andere Hochschuleinrichtung 

beantragen. 

 

(2)147148 Studierende anderer Hochschuleinrichtungen kºnnen ihre ¦bernahme an die Universitªt 

beantragen. Die ¦bernahme von Studierenden des Stipendium Hungaricum Stipendiumprogramms  

wird durch spezielle institutionelle Dokumente bzw. durch die Dokumente der Tempus ¥ffentlichen 

Stiftung detailliert geregelt. 

 

(3)149 150 151 Unter Ber¿cksichtigung der Kapazitªten kann der/die Studierende ¿bernommen werden,  

a) der/die seine/ihre ¦bernahme zu einem identischen Ausbildungsbereich beantragt, und  

b) der/die in dem Studienfach, in dem er/sie sein/ihr Studium begonnen hat, mindestens zwei Semester 

absolviert hat und er/sie im Verlauf seines/ihres Studiums ï von Pflicht- und Wahlpflichtfªchern ï pro 

Semester durchschnittlich mindestens 15 Kreditpunkte erworben hat, und 

                                                 
142 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 eingebaut. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
143 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
144 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
145 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
146 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
147 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
148 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
149 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
150 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
151 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 



 22 

c) dessen/deren studentisches Rechtsverhªltnis nicht nach einer Entlassung oder auf dem Disziplinarweg 

auf Grund eines Ausschlusses beendet ist, bzw. bei dem/der die Voraussetzungen f¿r eine obligatorische 

Exmatrikulation bzw. einen Ausschluss zum Zeitpunkt der ¦bernahme nicht bestehen. 

 

(4)152 153 154155In Angelegenheiten des Wechsels geht die zustªndige Studienkommission vor, die auch 

weitere Bedingungen bestimmen kann. Die zustªndige SK ist befugt, auch dar¿ber zu entscheiden, zu 

welcher Ausbildung zwecks Erwerb einer Lehrerfachausbildung der/die seinen/ihren Wechsel an die 

Universitªt beantragende Studierende innerhalb des Lehrermasterstudiums ¿bernommen werden soll. 

Die zustªndige SK kann nach individueller Erwªgung von der in Abs. (3), Punkt b) enthaltenen 

Anforderung absehen. 

¦bernahme ist nur zwischen identischem Ausbildungsniveau zu beantragen, mit Ausnahme folgender: 

a) ¦bernahme laut Ä 8. der Regierungsanordnung 283/2012 (X.4.) ¿ber das System der 

Lehrerausbildung, die Ordnung der Spezialisation, und ¿ber das Verzeichnis der Lehrªmter (¦bernahme 

ins Grundausbildungsfach vom ungeteilten Lehramt, bzw. vom Grundausbildungsfach ins ungeteilte 

Lehramt), 

b) ¦bernahme von der ungeteilten in die Grundausbildung, 

c) von der Grundausbildung in die hochschulische Fachausbildung, bzw. 

d) von der ungeteilten Ausbildung in die hochschulische Fachausbildung. 

Die ungeteilte Ausbildung und die Masterausbildung gelten als von gleichem Ausbildungsniveau. 

 

(5)156 157 158Der Antrag auf ¦bernahme muss an die zustªndige SK adressiert im Studienreferat 

eingereicht werden. F¿r die Immatrikulation in einem gegebenen Semester muss der Antrag spªtestens 

15 Tage vor Beginn des betreffenden Semesters gestellt werden, auÇer wenn der/die seinen/ihren 

Wechsel beantragende Studierende in dem Studienfach, in dem er/sie sein/ihr Studium begonnen hat, 

noch kein Semester absolviert hat. In diesem Fall ist der Antrag im Wintersemester spªtestens bis zum 

10. September, im Sommersemester spªtestens bis zum 10. Februar zu stellen, so dass der/die 

antragstellende Studierende das Einreichen des Antrags auf ¦bernahme im Interesse der 

fr¿hestmºglichen Entscheidung gleichzeitig mit dem Einreichen auch elektronisch an das Studienreferat 

meldet. 

 

(6)159 Dem Antrag muss eine beglaubigte Kopie des Studienbuches bzw. einer anderen Bescheinigung, 

die die Studien des Bewerbers um Wechsel bescheinigt, eine Bescheinigung des studentischen 

Rechtsverhªltnisses, die nicht ªlter als 30 Tage ist, sowie der empfohlene Studienplan und die 

Lehrfachbeschreibungen f¿r das entsprechende Studienfach/die entsprechenden Studienfªcher der 

Hochschuleinrichtung, an der das studentische Rechtsverhªltnis des/der Studierenden besteht, beigef¿gt 

werden, auÇer wenn der/die seinen/ihren Wechsel beantragende Studierende in dem Studienfach, in dem 

er/sie sein/ihr Studium begonnen hat, noch kein Semester absolviert hat. 

 

(7) Sofern der/die Studierende auch die Anerkennung seiner/ihrer bisherigen Studienleistungen 

beantragt, muss dem Antrag ein diesbez¿glicher gesonderter Antrag beigef¿gt werden, der vom 

                                                 
152 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 

27. September 2012. 
153 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
154 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
155 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
156 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
157 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
158 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
159 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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Studienreferat an die K K weitergeleitet wird, die den gesonderten Antrag auf Grundlage der 

allgemeinen Verf¿gungen gesondert beurteilen wird. 

 

(8)160 Der Beschluss ¿ber den Wechsel muss die G¿ltigkeit des Beschlusses sowie den empfohlenen 

Studienplan f¿r den/die Studierende/n enthalten. Die Erfassung vom Wechselbeschluss ist vom Ende 

der vorigen Vorlesungszeit in Bezug auf das Wintersemester bis zum 15 September und in Bezug auf 

das Sommersemester bis zum 15 Februar mºglich. Der Wechsel geschieht durch die Immatrikulation an 

der Universitªt, der Tag des Wechsels ist der Tag der Immatrikulation. Wenn der /die Studierende, der 

/ die um den Wechsel bewirbt, bereits ¿ber ein studentisches Rechtsverhªltnis mit der Universitªt 

verf¿gt, geschieht der Wechsel mit der Anmeldung f¿r die Ausbildung erzielt durch den Wechsel; der 

Tag des Wechsels ist in diesem Fall der Tag der Anmeldung f¿r die Ausbildung erzielt durch den 

Wechsel. Wªhrend des Wechselverfahrens bis zur Immatrikulation, bzw. bis zur Anmeldung f¿r die 

erzielte Ausbildung muss der / die Studierende ¿ber ein kontinuierliches studentisches Rechtsverhªltnis 

verf¿gen, ansonsten kommt der Wechsel nicht zu Stande und der Beschluss ¿ber den Wechsel muss 

zur¿ckgezogen werden. Die Universitªt ist verpflichtet, den Fakt der ¦bernahme durch Zusendung einer 

Kopie des Beschlusses, beziehungsweise mit Angabe des Immatrikulationstages oder des Tages der 

Anmeldung f¿r die erzielte Ausbildung dem Institut melden, aus welchem Institut sie den /die 

Studierende/n ¿bernommen hat. 

 

(9)161 162 Der/die ¿bernommene Studierende setzt das Studium in geb¿hrenpflichtiger, selbstfinanzierter 

oder ï auf Grund der Entscheidung der Fakultªt, mit ¦bernahme zu einem zur Verf¿gung stehenden 

freien staatlich gefºrderten, bzw. mit dem Stipendium des ungarischen Staates oder dem Teilstipendium 

des ungarischen Staates gefºrderten Studienplatz ï in staatlich gefºrderter, mit dem Stipendium des 

ungarischen Staates gefºrderter oder mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderter Form 

fort. Sofern der/die ¿bernommene Studierende sein/ihr Studium in geb¿hrenpflichtiger bzw. 

selbstfinanzierter Form fortsetzt, kann er/sie, nachdem ein studentisches Rechtsverhªltnis der 

Universitªt mit ihm/ihr zustande gekommen ist, auf gleiche Weise wie andere Studierenden der 

geb¿hrenpflichtigen bzw. selbstfinanzierter Ausbildung auf Grundlage der Erstattungs- und 

Zuwendungsordnung der Wechsel zu einem freigewordenen Studienplatz der staatlich gefºrderten, bzw. 

mit dem Stipendium des ungarischen Staates oder dem Teilstipendium des ungarischen Staates 

gefºrderten Ausbildung beantragen. Sofern der/die ¿bernommene Studierende sein/ihr Studium in einer 

mit dem Stipendium des ungarischen Staates oder dem Teilstipendium des ungarischen Staates 

gefºrderten Form fortsetzt,  ist er/sie verpflichtet bei ihrer Immatrikulation eine Erklªrung dar¿ber 

abzugeben, dass sie die Bedingungen der mit dem Stipendium des ungarischen Staates gefºrderten bzw. 

mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderten Ausbildung ¿bernimmt. Sofern die 

betreffende Person keine Erklªrung ¿ber die ¦bernahme der Bedingungen der mit dem Stipendium des 

ungarischen Staates gefºrderten oder mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderten 

Ausbildung abgibt, kann sie das Studium im betreffenden Studienfach ausschlieÇlich in 

selbstfinanzierter Form beginnen. 

 

Ä 18/A (1)163164 Innerhalb der Universitªt kann der/die Studierende den Wechsel von einer anderen 

Fakultªt, einem anderen Studienfach, einer anderen Fachrichtung, einem anderen Ausbildungsort bzw. 

von einer anderen Arbeitsordnung folgender Weise beantragen. Der Wechsel innerhalb der Universitªt 

betrifft den Bestand des studentischen Rechtsverhªltnisses nicht, aber der/die ¿bernommene Studierende 

kann sein/ihr Studium an dem Studienfach, von dem er/sie ¿bernommen wurde, nicht fortsetzen, sein / 

                                                 
160 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
161 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
162 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
163 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
164 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
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ihr studentisches Rechtsverhªltnis an jenem Studienfach, wovon er / sie ¿bernommen wird, wird 

annulliert. Der Wechsel geschieht durch die Immatrikulation an der Universitªt, der Tag des Wechsels 

ist der Tag der Immatrikulation. Als Annullierungstag des studentischen Rechtsverhªltnisses an der 

Ausbildung erfolgt durch Wechsel muss im TR der vorige Tag, an dem das studentische 

Rechtsverhªltnis durch ¦bernahme zu Stande kommt, registriert werden. Wªhrend des 

Wechselverfahrens bis zur Immatrikulation, bzw. bis zur Anmeldung f¿r die erzielte Ausbildung muss 

der / die Studierende ¿ber ein kontinuierliches studentisches Rechtsverhªltnis verf¿gen, ansonsten 

kommt der Wechsel nicht zu Stande und der Beschluss ¿ber den Wechsel muss zur¿ckgezogen werden.  

Im Falle eines/einer Studierenden, der/die innerhalb der Universitªt von einer Fakultªt an eine andere 

¿bernommen wurde, ist die den/die Studierende/n ¿bernehmende Fakultªt verpflichtet, die ¦bernahme 

mit dem Vorzeigen bzw. der Zusendung der Kopie des diesbez¿glichen Beschlusses der Fakultªt 

mitzuteilen, von der der/die Studierende ¿bernommen wurde. Die ¦bernahme von Studierenden des 

Stipendium Hungaricum Stipendiumprogramms  wird durch spezielle institutionelle Dokumente bzw. 

durch die Dokumente der Tempus ¥ffentlichen Stiftung detailliert geregelt. 

 

(2)165166167 ¦bernahme ist nur zwischen identischem Ausbildungsniveau zu beantragen, mit Ausnahme 

folgender: 

a) ¦bernahme laut Ä 8. der Regierungsanordnung 283/2012 (X.4.) ¿ber das System der 

Lehrerausbildung, die Ordnung der Spezialisation, und ¿ber das Verzeichnis der Lehrªmter (¦bernahme 

ins Grundausbildungsfach vom ungeteilten Lehramt, bzw. vom Grundausbildungsfach ins ungeteilte 

Lehramt), 

b) ¦bernahme von der ungeteilten in die Grundausbildung, 

c) von der Grundausbildung in die hochschulische Fachausbildung, bzw. 

d) von der ungeteilten Ausbildung in die hochschulische Fachausbildung. 

Die ungeteilte Ausbildung und die Masterausbildung gelten als von gleichem Ausbildungsniveau. 

 

(3)168 Unter Ber¿cksichtigung der Kapazitªten kann der/die Studierende ¿bernommen werden,  

a) der/die seine/ihre ¦bernahme zu einem identischen Ausbildungsbereich beantragt, und  

b) der/die in dem Studienfach, in dem er/sie sein/ihr Studium begonnen hat, mindestens zwei Semester 

absolviert hat und er/sie im Verlauf seines/ihres Studiums ï von Pflicht- und Wahlpflichtfªchern ï pro 

Semester durchschnittlich mindestens 15 Kreditpunkte erworben hat, und 

c) dessen/deren studentisches Rechtsverhªltnis nicht nach einer Entlassung oder auf dem Disziplinarweg 

auf Grund eines Ausschlusses beendet ist, bzw. bei dem/der die Voraussetzungen f¿r eine obligatorische 

Exmatrikulation bzw. einen Ausschluss zum Zeitpunkt der ¦bernahme nicht bestehen. 

 

(4)169 170In Angelegenheiten des Wechsels geht die zustªndige Studienkommission vor, die ï mit 

Ausnahme des Ausbildungsortwechsels - auch weitere Voraussetzungen bestimmen kann. Die 

zustªndige SK kann nach individueller Erwªgung von der in Abs. (3), Punkt b) enthaltenen Anforderung 

absehen. Das Verfahren bez¿glich des Wechsels ist identisch mit den in Ä 18, Absªtze (5)-(8) 

Enthaltenen.  

 

                                                 
165 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
166 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
167 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
168 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
169 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
170 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20.Dezember 2018 angenommen. Geltend ab dem 21. 

Dezember 2018. 



 25 

(5)171 Der/die ¿bernommene Studierende setzt das Studium in geb¿hrenpflichtiger, selbstfinanzierter 

oder ï auf Grund der Entscheidung der Fakultªt, mit ¦bernahme zu einem zur Verf¿gung stehenden 

freien staatlich gefºrderten, bzw. mit dem Stipendium des ungarischen Staates oder dem Teilstipendium 

des ungarischen Staates gefºrderten Studienplatz ï in staatlich gefºrderter, mit dem Stipendium des 

ungarischen Staates gefºrderter oder mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderter Form 

fort. Sofern der/die ¿bernommene Studierende sein/ihr Studium in geb¿hrenpflichtiger bzw. 

selbstfinanzierter Form fortsetzt, kann er/sie, nachdem ein studentisches Rechtsverhªltnis der 

Universitªt mit ihm/ihr zustande gekommen ist, auf gleiche Weise wie andere Studierenden der 

geb¿hrenpflichtigen bzw. selbstfinanzierter Ausbildung auf Grundlage der Erstattungs- und 

Zuwendungsordnung der Wechsel zu einem freigewordenen Studienplatz der staatlich gefºrderten, bzw. 

mit dem Stipendium des ungarischen Staates oder dem Teilstipendium des ungarischen Staates 

gefºrderten Ausbildung beantragen. Sofern der/die ¿bernommene Studierende sein/ihr Studium in einer 

mit dem Stipendium des ungarischen Staates oder dem Teilstipendium des ungarischen Staates 

gefºrderten Form fortsetzt,  ist er/sie verpflichtet bei ihrer Immatrikulation eine Erklªrung dar¿ber 

abzugeben, dass sie die Bedingungen der mit dem Stipendium des ungarischen Staates gefºrderten bzw. 

mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderten Ausbildung ¿bernimmt. Sofern die 

betreffende Person keine Erklªrung ¿ber die ¦bernahme der Bedingungen der mit dem Stipendium des 

ungarischen Staates gefºrderten oder mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderten 

Ausbildung abgibt, kann sie das Studium im betreffenden Studienfach ausschlieÇlich in 

selbstfinanzierter Form beginnen. 

GASTSTUDIUM  

 

Ä 19 (1) Der/die Studierende der Universitªt kann nach Zustandekommen des studentischen 

Rechtsverhªltnisses im Rahmen eines Gaststudiums an anderen Hochschuleinrichtungen im 

Zusammenhang mit seinem/ihrem Studium ein Teilstudium absolvieren. 

 

(2) Der Gaststudierendenstatus an einer anderen Hochschuleinrichtung kann zustande gebracht werden, 

sofern die Universitªt dem zustimmt. Die Zustimmung kann die Universitªt verweigern, wenn die im 

Rahmen des Gaststudiums erworbenen Kreditpunkte dem/der Studierenden als Teil seines/ihres 

Studiums nicht angerechnet werden kºnnen. 

 

(3) Der/die Studierende der Universitªt kann die Zustimmung bei der K K beantragen, die f¿r das 

Studienfach zustªndig ist, f¿r das er/sie die Studienleistungen anrechnen lassen mºchte. Dem Antrag 

auf Zustimmung m¿ssen die Beschreibung und der Kreditwert der gew¿nschten Lehrfªcher und Kurse 

beigef¿gt werden. Der Antrag muss mindestens 15 Werktage vor dem Zustandekommen des 

Gaststudierendenstatus gestellt werden. 

 

(4)172 Die Anordnungen dieses Paragraphs strecken sich auch auf die Gaststudierenden, die in 

auslªndischen Hochschulausbildungen mit Stipendium studieren, aus. 

 

Ä 20 (1) Der/die Studierende einer anderen Hochschuleinrichtung kann im Rahmen eines Gaststudiums 

an der Universitªt im Zusammenhang mit ihrem Studium ein Teilstudium absolvieren. 

 

(2) 173 

 

                                                 
171 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
172 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
173 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 22. Juni 2017 angenommene Abªnderung. 
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(3)174 175176 Der Antrag auf Gaststudium muss an die Studienkommission der zustªndigen Fakultªt 

adressiert werden. Im Antrag m¿ssen die Lehrfªcher genannt werden, die der/die Studierende zu belegen 

w¿nscht. Die Universitªt kann dem Antragsteller vorschreiben, die Zustimmungserklªrung des 

hochschulischen Instituts, bei dem er /sie ¿ber studentisches Rechtsverhªltnis verf¿gt, bzgl. der 

Erstellung eines Rechtsverhªltnisses als Gasthºrer dem Antrag beizuf¿gen. Der Antrag muss mindestens 

15 Werktage vor dem Zustandekommen des Gaststudierendenstatus gestellt werden. 

 

(4)177 

 

(5)178 Im Beschluss, in dem die Studienkommission dem Gaststudium zustimmt, muss ¿ber die Dauer 

des Rechtsverhªltnisses, den Kreis des im Rahmen des Gaststudiums absolvierten Teilstudiums, sowie 

¿ber die Art der Studienfinanzierung verf¿gt werden. 

 

(6)179 Der Gaststudierendenstatus kommt am Tag der Immatrikulation an der Universitªt zustande. 

 

(7)180181 Bei der Immatrikulation wird vom Studienreferat ein Stammblatt ¿ber den/die 

Gaststudierende/n ausgestellt. 

 

(8) F¿r die Dauer des Gaststudiums beziehen sich auf den/die Gaststudierende/n die Verf¿gungen der 

vorliegenden Verordnung in Bezug auf das Teilstudium. 

 

(9) Der Gaststudierendenstatus berechtigt nicht zur Aufnahme eines Studienfachs, sowie zum Erwerb 

eines Diploms an der Universitªt. 

 

WEITERES (PARALLELES ) RECHTSVERH LTNIS 

 

Ä 21 (1) Studierende der Universitªt kºnnen nach dem Zustandekommen des studentischen 

Rechtsverhªltnisses auch weitere (parallele) studentische Rechtsverhªltnisse mit anderen in oder 

auslªndischen Hochschuleinrichtungen eingehen, um dadurch andere Diplome oder Zeugnisse zu 

erwerben. 

 

(2) Studierende m¿ssen die Zweithºrerschaft innerhalb von 8 Tagen nach deren Zustandekommen beim 

Studienreferat melden. 

 

(3) Studierende, die ¿ber ein studentisches Rechtsverhªltnis mit einer anderen Hochschuleinrichtung 

verf¿gen, kºnnen, nachdem ein g¿ltiger Zulassungsbeschluss gefasst wurde, ein paralleles studentisches 

Rechtsverhªltnis mit der Universitªt eingehen, um dadurch andere Diplome oder Zeugnisse zu erwerben. 

 

(4)182 Der/die Studierende ist verpflichtet, bei der Erstimmatrikulation das bereits mit einer anderen 

Hochschuleinrichtung bestehende studentische Rechtsverhªltnis, sowie im Falle einer staatlich 

gefºrderten, mit dem Stipendium des ungarischen Staates gefºrderten bzw. mit dem Teilstipendium des 

                                                 
174 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
175 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
176 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
177 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
178 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
179 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
180 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Januar 2008 angenommen. Geltend ab dem 24. 

Januar 2008. 
181 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
182 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
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ungarischen Staates gefºrderten Ausbildung die Zahl der gefºrderten Semester bei seiner/ihrer 

Immatrikulation dem Studienreferat mitzuteilen. 

 

(5)183 Der/die Studierende kann die Anerkennung der parallelen Studienleistungen und der 

dazugehºrigen Kreditpunkte bei der K K gemªÇ Ä 9 der vorliegenden Verordnung beantragen. 

 

 

 

 

 

STUDIUM ZWECKS ERWERB VON TEILKENNTNISSEN 184 

 

Ä 21/A185 (1)186 187 Zum Studium zwecks Erwerb von Teilkenntnissen (im Weiteren: 

Teilkenntnisstudium) kann nur die Person zugelassen werden, die im Grund- bzw. Masterstudium einen 

Grad und eine Fachqualifikation bestªtigendes Diplom erworben, sowie die auf der Fakultªtshomepage 

verºffentlichten Anforderungen erf¿llt hat. Das studentische Rechtverhªltnis kommt ï ohne gesondertes 

Zulassungsverfahren ï mit der Immatrikulation zustande. Dem/der Studierenden stehen mit der in 

diesem Paragraf enthaltenen Abweichung die durch das studentische Rechtsverhªltnis gesicherten 

Rechte zu und ihm/ihr werden die auf diesem Rechtsverhªltnis ruhenden Verpflichtungen mit den 

Abweichungen dieses Paragrafs auferlegt. 

 

(2) Die Universitªt kann f¿r ein Teilkenntnisstudium mit R¿cksicht auf die maximale 

Studierendenanzahl, im Rahmen der selbstfinanzierter Ausbildung, auf Grund des 

Ausbildungsprogramms der Universitªt, einmal, f¿r die maximale Dauer von zwei Semestern, mit einer 

Person, die nicht im studentischen Rechtsverhªltnis mit der Universitªt steht, ein studentisches 

Rechtsverhªltnis eingehen. 

 

(3)188 Nach Beendigung des Teilkenntnisstudiums stellt die Fakultªt ¿ber die erworbenen Kenntnisse 

und Kredite einen Nachweis aus. Die erworbenen Kenntnisse kºnnen im Falle eines Hochschulstudiums 

anerkannt werden. 

 

(4) Auf Grund dieses Rechtsverhªltnisses ist der/die Studierende nicht berechtigt zwecks Erwerb einer 

weiteren Fachqualifikation bzw. Fachausbildung ein Studium zu absolvieren, einen Wechsel zu 

beantragen, ein weiteres (paralleles) studentisches Rechtsverhªltnis einzugehen oder ein Gaststudium 

zu absolvieren, sein/ihr studentisches Rechtsverhªltnis ï mit Ausnahme des in Ä 22, Abs. (5) 

festgelegten Grundes ï ruhen zu lassen, einen Antrag auf den Wechsel zum staatlich gefºrderten, mit 

dem Stipendium des ungarischen Staates gefºrderten bzw. mit dem Teilstipendium des ungarischen 

Staates gefºrderten Ausbildung zu stellen, sowie Fºrderungszeit in Anspruch zu nehmen. 

 

(5) Die Dauer des f¿r das Teilkenntnisstudium zustande gekommenen studentischen Rechtsverhªltnisses 

muss in den Zeitraum eingerechnet werden, der f¿r die auf Rechtssªtzen gr¿ndende Inanspruchnahme 

von Zuwendungen, Verg¿nstigungen und Dienstleistungen bestimmt wird. 

 

                                                 
183 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
184 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 30. August 2007 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 1. 

September 2007. 
185 Die Abªnderung der Absªtze (2), (4) und (7) wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 

angenommen. Geltend ab dem 27. September 2012. 
186 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Januar 2008 angenommen. Geltend ab dem 24. 

Januar 2008. 
187 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
188 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 



 28 

(6)189 Die Bewerbung zum Teilkenntnisstudium muss spªtestens vier Wochen vor Beginn des Semesters 

im Studienreferat abgegeben werden. In der Bewerbung muss angegeben werden, was f¿r ein Studium 

der/die Bewerber/in im Rahmen des Teilkenntnisstudiums zu absolvieren w¿nscht, des Weiteren sind 

der Bewerbung die Erf¿llung der in den Absªtzen (1)-(2) enthaltenen Anforderungen nachweisenden 

Dokumente anzuf¿gen. 

 

(7) ¦ber die Bewerbung entscheidet die SK in der ersten Woche des Semesters. F¿r die Genehmigung 

der Bewerbung holt die SK das Gutachten der durch die Bewerbung betroffenen fachgerichteten 

Organisationseinheiten ein. Die SK verf¿gt in ihrem Beschluss dar¿ber, in welchen 

Ausbildungsprogrammen der Universitªt der/die Studierende berechtigt ist, Lehrfªcher zu belegen, des 

Weiteren bestimmt sie ï mit R¿cksicht auf die in der Bewerbung angegebenen Lehrfªcher und auf die 

Erstattungs- und Zuwendungsordnung ï den Betrag der Studiengeb¿hr, sowie die Arbeitsordnung der 

Ausbildung. 

 

(8)190 Der/die Bewerber/in ist verpflichtet, sich nach Erhalt des SK-Beschlusses, aber bis spªtestens zum 

Ende der ersten Semesterwoche zu immatrikulieren. Nach der Immatrikulation stellt das Studienreferat 

¿ber den/die Studierende/n ein Stammblatt aus, auf dem angegeben wird, dass der/die Studierende an 

einem Teilkenntnisstudium teilnimmt. Die Kurse des/der Studierenden registriert das Studienreferat mit 

Hilfe des TR. 

 

(9)191 Im zweiten Semester des Teilkenntnisstudiums ist der/die Studierende verpflichtet seine/ihre 

R¿ckmeldung zur Fortsetzung des Studiums bis spªtestens zur dritten Semesterwoche im Studienreferat 

zu melden. Die Kurse des/der Studierenden registriert das Studienreferat mit Hilfe des TR. 

 

(10)192 Die Kapiteln 10-12, sowie 14 der vorliegenden Verordnung sind f¿r den/die Studierende/n im 

Verlauf seines/ihres Studiums in vollem Umfang g¿ltig. 

 

DAS RUHEN DES STUDENTISCHEN RECHTSVERH LTNISSES 

 

Ä 22193 (1) Das studentische Rechtsverhªltnis ruht ï im Rahmen der Verf¿gungen des Absatzes (4) sowie 

des Ä 23, Abs. (2) ï automatisch (einschlieÇlich des Semesters der Erstimmatrikulation), sofern der/die 

Studierende: 

a) bei der R¿ckmeldung erklªrt, dass er/sie im gegebenen Semester das studentische 

Rechtsverhªltnis ruhen zu lassen w¿nscht, bzw.  

b) die f¿r die Fortsetzung des Studiums im gegebenen Semester erforderliche R¿ckmeldung nicht 

erfolgt ist. 

 

(2)194 Auf schriftlichen Antrag kann der/die Leiter/in des Studienreferats dem/der Studierenden das 

Ruhen seines/ihres studentischen Rechtsverhªltnisses genehmigen, sofern er/sie seine/ihre 

R¿ckmeldung innerhalb eines Monats nach Beginn der Ausbildungsperiode zur¿ckzuziehen w¿nscht, 

vorausgesetzt, dass die Studienleistungen des/der Studierenden im Verlauf des Semesters noch nicht 

bewertet wurden. Die Frist f¿r das Einreichen der diesbez¿glichen Antrªge ist das Ende der vierten 

Woche des Semesters. Wenn der letzte Arbeitstag der vierten Semesterwoche nach dem 14. Oktober 

                                                 
189 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008 
190 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
191 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 

 
192 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008 
193 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
194 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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oder 14. Mªrz fªllt, ist die Abgabefrist des Antrags bzw. die Zusendungsfrist per Post im Wintersemester 

der 14. Oktober und im Sommersemester der 14. Mªrz. 

 

(3) Sofern der/die Studierende bis zu der in Absatz (2) festgelegten Frist nicht das Ruhen seines/ihres 

Studiums beantragt hat, ist das gegebene Semester auch dann als aktives Semester zu betrachten, wenn 

der/die Studierende nicht an den Lehrveranstaltungen teilnimmt und keine einzige Studienanforderung 

erf¿llt. 

 

(4) Studierende kºnnen mehrmals die Mºglichkeit des Ruhens des studentischen Rechtsverhªltnisses in 

Anspruch nehmen, aber die zusammenhªngende Dauer des Ruhens des studentischen 

Rechtsverhªltnisses darf insgesamt zwei Semester nicht ¿berschreiten. 

 

(5)195 Des Weiteren ruht das studentische Rechtsverhªltnis auch dann, wenn der/die Studierende 

seiner/ihrer sich aus dem studentischen Rechtsverhªltnis ergebenden Verpflichtungen auf Grund einer 

Entbindung, eines Unfalls, einer Erkrankung oder anderer unerwarteter Ereignisse die auÇerhalb 

seines/ihres Verschuldens liegen, nicht nachkommen kann. In den im vorliegenden Absatz festgelegten 

Fªllen m¿ssen die in den Absªtzen (2)-(4) festgelegten Beschrªnkungen nicht angewendet werden. 

Der/die Studierende ist verpflichtet, die auÇerordentlichen Umstªnde bei der SK zu melden und mit 

Dokumenten nachzuweisen, damit diese die Begr¿ndetheit des Ruhens ¿berpr¿fen kann. Der/die 

Studierende hat nach zwei aufeinander folgenden passiven Semestern in jedem weiteren Semester vor 

dem Semesterbeginn das Ruhen des studentischen Rechtsverhªltnisses im betreffenden Semester zu 

beantragen. 

 

(6) Das studentische Rechtsverhªltnis ruht weiterhin, wenn dem/der Studierenden auf Grund einer 

Disziplinarstrafe die Fortsetzung des Studiums f¿r einen bestimmten Zeitraum untersagt wird. 

 

(7)196 Das studentische Rechtsverhªltnis ruht f¿r die Dauer des aktiven freiwilligen militªrischen 

Reservedienstes, in der der/die Studierende von den durch vorliegende Verordnung festgelegten 

Verpflichtungen  befreit wird. Der/die Studierende ist verpflichtet, den diesbez¿glichen Nachweis vor 

Beginn des aktiven Dienstes bei der SK einzureichen. 

 

(8)197 Sofern der/die Studierende sein/ihr Studium ruhen lªsst, gilt das gegebene Semester als passives 

Semester. Der/die Studierende ist wªhrend dieses Semesters nicht berechtigt, Kurse zu belegen, an 

Pr¿fungen bzw. an der Abschlusspr¿fung teilzunehmen, d.h. sein/ihr Studium kann im passiven 

Semester nicht bewertet werden. Des Weiteren erhªlt er/sie im passiven Semester auch keine 

Zuwendungen gemªÇ den Verf¿gungen der Erstattungs- und Zuwendungsordnung. 

 

(9)198 

 

(9)199 Bei Genehmigung des in Absªtzen (2) und (5) bestimmten Pausierens (Passivierung) ist der Tag 

des Pausierens der Tag der Antragstellung auf Pausieren (im Weiteren: Tag der Meldung). Der Tag der 

Meldung ist bei der Antragstellung auf Pausieren eingegangen per Post der Tag der Abgabe auf der Post, 

per Fax ist er der Absendungstag, bei persºnlicher Abgabe oder bei durch Bevollmªchtigten 

eingereichten Antrªgen ist er der Tag des Einreichens, per Email ist er der Tag Absendung. Beim 

                                                 
195 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
196 Eingebaut und neu nummeriert durch die in der Senatssitzung am 20. Juni 2013 angenommene  nderung. 

Geltend ab dem 20. Juni 2013. 
197 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Juni 2009 angenommen. Geltend ab dem 18. Juni 

2009. 
198 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
199 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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Einreichen per Email muss der/die Studierende darauf aufmerksam gemacht werden, dass er/sie die E-

Mail von der im Studiensystem gespeicherten Email-adresse verschickt, bzw., dass er/sie in der 

Antragsemail seinen/ihren Namen und Neptun-Kode auch angibt. 

 

 

BEENDIGUNG DES STUDENTISCHEN RECHTSVERH LTNISSES 

 

Ä 23200201 (1)202 203 204 205 206Das studentische Rechtsverhªltnis wird beendigt: 

a) wenn der/die Studierende an eine andere Hochschuleinrichtung gewechselt hat, am Tag der 

¦bernahme, also an dem Tag wo der /die Studierende sich an der Empfangshochschule 

immatrikuliert, bzw. wenn er / sie bereits ¿ber ein studentisches Rechtsverhªltnis mit dem 

Empfangsinstitut verf¿gt, an dem Tag wo er /sie sich f¿r die erzielte (durch Wechsel) Ausbildung 

anmeldet. 

b207) wenn der/die Studierende erklªrt, dass er/sie das studentische Rechtsverhªltnis zu beenden 

w¿nscht, am Tag der Erklªrung, 

c) wenn der/die Studierende sein/ihr Studium nicht mehr in der staatlich gefºrderten, mit dem 

Stipendium des ungarischen Staates gefºrderten bzw. mit dem Teilstipendium des ungarischen 

Staates gefºrderten Ausbildung fortsetzten kann und sie auch nicht in der geb¿hrenpflichtigen 

bzw. selbstfinanzierten Ausbildung fortzusetzen w¿nscht, am Tag der Erklªrung durch den/die 

Studierende/n, 

d208) am letzten Tag des Semesters, in dem der/die Studierende das Absolutorium erworben hat, 

e) 

f)  

g) wenn der Rektor das studentische Rechtsverhªltnis des/der Studierenden ï auf Grund von 

Zahlungsr¿ckstªnden ï nach ergebnisloser Mahnung des/der Studierenden und der ¦berpr¿fung 

seiner/ihrer sozialen Verhªltnisse beendet, an dem Tag, an dem der Beschluss im Zusammenhang 

mit der Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses endg¿ltig ist, 

h) wenn auf Grundlage der Verordnung der Universitªt ¿ber DisziplinarmaÇnahmen gegen 

Studierende und ¿ber Schadensersatz der/die Studierende vom Studium ausgeschlossen wurde, an 

dem Tag, an dem der Beschluss ¿ber den Ausschluss endg¿ltig wird. 

i) wenn die f¿r das Zustandekommen des studentischen Rechtsverhªltnisses vorgeschriebene,  

durch GNHB festgelegte Bedingung nicht weiter besteht, an dem Tag, an dem der Beschluss im 

Zusammenhang mit der Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses endg¿ltig ist, 

j)209 wenn der/die an der mit dem Stipendium des ungarischen Staates gefºrderten oder mit dem 

Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderten Ausbildung teilnehmende Studierende 

seine/ihre Erklªrung ¿ber die ¦bernahme der Bedingungen der mit dem Stipendium des 

                                                 
200 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
201 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23.Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
202 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
203 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
204 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
205 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
206 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
207 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23.Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
208 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23.Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
209 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 19. Dezember  2013 angenommene  nderung. Geltend ab dem 

19. Dezember 2013. 
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ungarischen Staates gefºrderten oder mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderten 

Ausbildung zur¿ckzieht und an der selbstfinanzierten Ausbildung nicht teilzunehmen w¿nscht. 

k)210 in der Fachausbildung im Hochschulwesen, wenn der/die Studierende aus gesundheitlichen 

Gr¿nden f¿r die Absolvierung seiner/ihrer Ausbildung nicht mehr geeignet ist, und an der 

Universitªt keine andere, passende Fachausbildung im Hochschulsystem stattfindet oder der/die 

Studierende das Studium nicht fortzusetzen w¿nscht bzw. in Ermangelung der f¿r die Fortsetzung 

des Studiums erforderlichen Bedingungen nicht weiterstudieren kann, an dem Tag, an dem der 

Beschluss im Zusammenhang mit der Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses 

endg¿ltig ist. 

 

Als Tag der Erklªrung beschrieben in Punkt b) muss im Falle von Erklªrung per Post der Tag der 

Aufgabe auf der Post, im Falle von Erklªrung per Fax der Tag der Zusendung, bei persºnlicher 

Erklªrung oder bei persºnlicher Erklªrung durch eine bevollmªchtigte Person der Tag des Einreichens, 

im Falle von Erklªrung via Email der Tag der Zusendung angesehen werden. Bei in Punkt b) 

beschriebener Erklªrung via Email ist es wichtig, dass der/die Studierende die Email von seiner/ihrer im 

TR registrierten Email Adresse schickt, bzw. dass die Email seinen/ihren Namen, seinen/ihren TR 

Identifikationskode, den Namen seiner/ihrer Mutter, seinen/ihren Geburtsort- und Datum, und die 

Nummer seines/ihres im TR registrierten Ausweises (Personalausweis oder Pass) beinhaltet. Wenn die 

im Punkt b) beschriebene Bekanntgabe im Wintersemester vor dem 15. Oktober und im 

Sommersemester vor dem 15. Mªrz erfolgt, und der/die Studierende am Tag der Bekanntgabe ¿ber ein 

aktives studentisches Rechtsverhªltnis im gegebenen Fach verf¿gt, muss er/sie sich im Rahmen der 

Bekanntgabe dar¿ber ªuÇern, ob er/sie das betroffene Semester pausieren mºchte. 

 

(2)211212 Die Universitªt beendigt an dem Tag, an dem der Beschluss ¿ber die Beendigung des 

studentischen Rechtsverhªltnisses rechtskrªftig ist, im betreffenden Studienfach einseitig das 

studentische Rechtsverhªltnis des/der Studierenden, der/die sich ï mit Ausnahme der Verf¿gungen von 

Ä 22, Abs. (5) der vorliegenden Verordnung ï auch zum dritten Mal hintereinander nicht f¿r das folgende 

Semester zur¿ckmeldet oder nach dem Ruhen des studentischen Rechtsverhªltnisses nicht wieder mit 

dem Studium beginnt, vorausgesetzt, dass der/die Studierende vorher ï mindestens einmal ï auf dem 

Postweg oder auf dem Wege eines persºnlich ¿bergebenen Schreibens dazu aufgefordert wurde, 

seinen/ihren Verpflichtungen innerhalb der festgelegten Frist gerecht zu werden und ¿ber die rechtlichen 

Folgen der Unterlassung dieser Pflicht informiert wurde. Die Aufforderung ist mindestens zwei Wochen 

vor der Registrierungsperiode des Semesters fªllig, in dem die rechtlichen Folgen der Unterlassung der 

R¿ckmeldepflicht fªllig sind. Sofern die auf dem Postweg zugesandte Aufforderung mit dem Vermerk 

Ănicht angenommenñ, ĂNicht abgeholtñ, ĂEmpfªnger unter der angegebenen Anschrift nicht zu 

ermittelnñ, ĂEmpfªnger verzogenñ, ĂEmpfªnger unbekanntñ, oder ĂAnnahme verweigertñ von der von 

dem/der Studierenden im TR angegebenen Postanschrift zur¿ckgesendet wird, gilt die Aufforderung ï 

mit R¿cksicht darauf, dass gemªÇ Ä 37, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung f¿r die Richtigkeit und 

Vollstªndigkeit der ¿ber dem/der Studierenden verwalteten, von ihm/ihr modifizierbaren Angaben in 

jedem Fall der/die Studierende die Verantwortung trªgt ï als zugestellt. Die Vermutung der Zustellung 

kann im Falle von Studierenden der fremdsprachigen Studiengªnge nicht angewendet werden. In diesem 

Fall ist der Brief mit der Aufforderung zuerst auf dem Postweg an die im TR registrierte Postanschrift 

des/der betreffenden Studierenden zu schicken oder es muss versucht werden ï mit Bestimmung einer 

kurzen Frist ï den Brief im Studienreferat persºnlich zu ¿berreichen. Sofern die Zustellung per Post 

ergebnislos war, ist ï mit Bestimmung einer kurzen Frist ï zu versuchen, die Aufforderung dem/der 

Studierenden persºnlich im Studienreferat zu ¿bergeben. Wenn der/die Studierende die Aufforderung 

innerhalb der festgelegten Frist im Studienreferat nicht abholt, gilt die Aufforderung als zugestellt, im 

                                                 
210 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember  2014 angenommene  nderung. Geltend ab dem 

01. Februar 2015. 
211 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015 
212 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
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Weiteren ist sie ins TR hochzuladen und der/die Studierende muss ¿ber das Hochladen per TR Nachricht 

informiert werden. 

 

(3)213 214Das studentische Rechtsverhªltnis wird an dem Tag, an dem der Beschluss ¿ber die Beendigung 

des studentischen Rechtsverhªltnisses rechtskrªftig ist, im betreffenden Studienfach, mit einer aus 

studientechnischen Gr¿nden erfolgenden Exmatrikulation beendigt, sofern der/die Studierende den in 

der vorliegenden Verordnung bzw. in den Lehrplªnen festgelegten, im Zusammenhang mit dem 

Fortschritt im Studium stehenden folgenden Verpflichtungen nicht nachkommt: 

a) 

b) 

c)215 der/die Studierende hat eine Lehrplaneinheit zum dritten Mal belegt und nicht absolviert, 

d) der/die Studierende erwirbt das Absolutorium nicht innerhalb der doppelten Zeit der in den 

Ausbildungs- und Abschlussanforderungen festgelegten, von der Immatrikulation an gerechneten 

Ausbildungszeit ï hierbei werden die passiven und aktiven Semester gleichermaÇen berechnet,  

e) der/die Studierende hat in den ersten zwei Semestern der Masterausbildung die als 

Voraussetzung seiner/ihrer Zulassung zum Masterstudium in seinem/ihrem 

Kreditanrechnungsbeschluss bzw. in den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen festgelegten 

fehlenden Kreditpunkte nicht erworben oder hat im Falle des Lehramtsmasterstudiums das 

Lehramtsbasismodul innerhalb von zwei Semestern nach seiner/ihrer Zulassung nicht absolviert, 

in jedem Falle vorausgesetzt, dass der/die Studierende vorher ï mindestens einmal ï auf dem Postweg 

oder auf dem Wege eines persºnlich ¿bergebenen Schreibens dazu aufgefordert wurde, seinen/ihren 

Verpflichtungen innerhalb der festgelegten Frist gerecht zu werden und ¿ber die rechtlichen Folgen der 

Unterlassung dieser Pflicht informiert wurde. Sofern die auf dem Postweg zugesandte Aufforderung mit 

dem Vermerk Ănicht angenommenñ, ĂNicht abgeholtñ, ĂEmpfªnger unter der angegebenen Anschrift 

nicht zu ermittelnñ, ĂEmpfªnger verzogenñ, ĂEmpfªnger unbekanntñ, oder ĂAnnahme verweigertñ von 

der von dem/der Studierenden im TR angegebenen Postanschrift zur¿ckgesendet wird, gilt die 

Aufforderung ï mit R¿cksicht darauf, dass gemªÇ Ä 37, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung f¿r die 

Richtigkeit und Vollstªndigkeit der ¿ber dem/der Studierenden verwalteten, von ihm/ihr 

modifizierbaren Angaben in jedem Fall der/die Studierende die Verantwortung trªgt ï als zugestellt. Die 

Vermutung der Zustellung kann im Falle von Studierenden der fremdsprachigen Studiengªnge nicht 

angewendet werden. In diesem Fall ist der Brief mit der Aufforderung zuerst auf dem Postweg an die 

im TR registrierte Postanschrift des/der betreffenden Studierenden zu schicken oder es muss versucht 

werden ï mit Bestimmung einer kurzen Frist ï den Brief im Studienreferat persºnlich zu ¿berreichen. 

Sofern die Zustellung per Post ergebnislos war, ist ï mit Bestimmung einer kurzen Frist ï zu versuchen, 

die Aufforderung dem/der Studierenden persºnlich im Studienreferat zu ¿bergeben. Wenn der/die 

Studierende die Aufforderung innerhalb der festgelegten Frist im Studienreferat nicht abholt, gilt die 

Aufforderung als zugestellt, im Weiteren ist sie ins TR hochzuladen und der/die Studierende muss ¿ber 

das Hochladen per TR Nachricht informiert werden.  Im Falle von Punkt c) ist die Aufforderung an 

den/die Studierende/n in dem Semester, in dem er/sie dasselbe Lehrfach zum dritten Mal belegt hat, 

einen Monat vor Beginn der Pr¿fungsanmeldung zuzusenden. Im Falle von Punkt d) ist die 

Aufforderung dem/der Studierenden vor der Registrierungsperiode des letzten Semesters, in dem der/die 

Studierende den Ausbildungsanforderungen noch gerecht werden kann, zuzuschicken. Im Falle von 

Punkt e) muss die Aufforderung dem/der Studierenden vor Beginn der Kursbelegungszeit des zweiten 

Semesters nach der Immatrikulation zugeschickt werden. 

 

                                                 
213 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015 
214 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
215 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
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(4)216 Der Beschluss ¿ber die Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses wird im Falle der 

Absªtze (2)-(3) des vorliegenden Artikels von dem/der Leiter/in des Studienreferats gefasst. 

 

(5)217 218 Sofern der/die Studierende innerhalb der in Abs. (3) Punkt d) vorgegebenen Zeit nicht alle zum 

Erwerb des Absolutoriums erforderlichen Anforderungen erf¿llt, kann ihm/ihr der/die Dekan/in aus 

Gr¿nden, die eine besondere Billigung bed¿rfen, die Genehmigung erteilen, die Anforderungen 

innerhalb einer von dem/der Dekan/in festgelegten Frist zu erf¿llen. Diese durch den/die Dekan/in 

erteilte Genehmigung gilt nicht als Inanspruchnahme der in Ä 14 der vorliegenden Verordnung 

bestimmten Billigung durch den/die Dekan/in. 

 

(6)219 220 221 Der/die Studierende, sofern er/sie in einem neuen Zulassungsverfahren zum Studium 

zugelassen wurde, kann die Anerkennung seiner/ihrer fr¿heren Studienleistungen beantragen. Unter 

Ber¿cksichtigung dessen, dass mit dem/der Studierende ein neues studentisches Rechtsverhªltnis 

eingeht, sind alle Verf¿gungen der vorliegenden Verordnung mit der Abweichung f¿r ihn/sie g¿ltig, 

dass bei der Anwendung der Voraussetzungen der in Abs. (3) enthaltenen Exmatrikulation aus 

studientechnischen Gr¿nden die fr¿heren Kursbelegungen des/der Studierenden nicht ber¿cksichtigt 

werden kºnnen. 

 

(7)222 223 Sofern der/die Studierende zu einem Studienfach so zugelassen wird, dass er/sie in demselben 

Studienfach bereits ein bestehendes studentisches Rechtsverhªltnis hat und sein/ihr Studium auf Grund 

des neuen Zulassungsbeschlusses beginnen mºchte, ist er/sie verpflichtet das fr¿her zustande 

gekommene Rechtsverhªltnis spªtestens am Tag des Zustandekommens seines/ihres neuen 

studentischen Rechtsverhªltnissen in demselben Studienfach mit einer Mitteilung gemªÇ Ä 23, Abs. (1), 

Punkt b) der vorliegenden Verordnung zu beendigen. Der/die Studierende kann also in einem 

betreffenden Studienfach nur ¿ber ein studentisches Rechtsverhªltnis verf¿gen, selbst dann, wenn im 

Rahmen seines/ihres neuen studentischen Rechtsverhªltnisses der Finanzierungsstatus des/der 

Studierenden oder die Arbeitsordnung des Studienfachs im Vergleich zu seinem/ihrem fr¿heren 

studentischen Rechtsverhªltnis unterschiedlich ist. 

 

(8) Das studentische Rechtsverhªltnis von Studierenden, die ihre Ausbildung in oder nach dem 

Studienjahr 2012/2013 begonnen haben, wird von dem/der Leiter/in des Studienreferats beendigt, wenn 

die Gesamtzahl ihrer nicht bestandenen Nachpr¿fungen und wiederholten Nachpr¿fungen in einem 

gegebenen Lehrplaneinheit die F¿nf erreicht. In Bezug auf den vorliegenden Grund der 

Rechtsverhªltnisbeendigung zªhlt der zweite Pr¿fungsversuch in einer Lehrplaneinheit als 

Nachpr¿fung, der dritte und jeder weiterer Pr¿fungsversuch (einschlieÇlich die D-Pr¿fung) als 

wiederholte Nachpr¿fung ï auch wenn der betreffende Pr¿fungsversuch im jeweiligen Semester der 

erste Pr¿fungsversuch der/des Studierenden in der betreffenden Lehrplaneinheit war. Der Tag der 

Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses in Bezug auf das betreffende Studienfach ist auch in 

diesem Fall der Tag, an dem der Beschluss erster Instanz ¿ber die Beendigung des studentischen 

Rechtsverhªltnisses gefasst wurde. 

 

                                                 
216 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Juni 2009 angenommen. Geltend ab dem 18. Juni 

2009. 
217 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
218Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013.  
219 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
220 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
221 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
222 Die Ergªnzung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
223 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
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(9)224 Die Regelung ¿ber die Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses in Absatz (3) Punkt c) 

des vorliegenden Paragrafen kann nur im Falle von Studierenden angewendet werden, die das Studium 

im betreffenden Studienfach vor dem Studienjahr 2012/2013 begonnen haben. 

 

(10)225 Das studentische Rechtsverhªltnis der Studierenden, die am Vorbereitungsprogramm des 

Internationalen Ausbildungszentrums der Medizinischen Fakultªt teilnehmen, wird vom/von der 

Vorsitzenden des Internationalen Ausbildungszentrums der Medizinischen Fakultªt beendigt, wenn die 

unentschuldigten Fehlstunden des/der Studierenden 20 ¿bersteigt, falls der/die Studierende ï mindestens 

einmal -  durch ein per Post oder persºnlich ¿berreichtes Schreiben dar¿ber im Voraus gewarnt worden 

ist, dass er dieser Pflicht bis einer gegebenen Frist nachgehen soll, und er/sie ¿ber die Konsequenzen 

des Pflichtverpassens informiert worden ist. Im Falle dieses Beendigungsgrundes ist die im Absatz (3) 

des Ä 23 dieser Regelung bestimmte Verfahrensordnung maÇgebend. 

 

(11)226 Sofern der/die Studierenden im Rahmen seines/ihres studentischen Rechtsverhªltnisses das 

Studium an der Universitªt in mehreren Studienfªchern absolviert, sind die Verf¿gungen des 

vorliegenden Paragrafen mit der Abweichung anzuwenden, dass statt der Beendigung des studentischen 

Rechtsverhªltnisses das Studium im betreffenden Studienfach nicht fortgesetzt werden kann, statt der 

Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses muss die Phrase  Beendigung des 

Ausbildungsverhªltnisses und statt der Annullierung des studentischen Rechtsverhªltnisses muss die 

Phrase Annullierung des Ausbildungsverhªltnisses verwendet werden. 

 

UMSTUFUNG AUS STUDIENTECHNISCHEN GR¦NDEN227 

 

Ä 23/A228 (1)  

 

(2)  

(3) 

(4) 

 

Ä 23/B 229 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7) 

(8) 

(9)  

(10)  

 

Z W E I T E R  T E I L  

 

                                                 
224 Die Absªtze (9) und (10) wurden eingebaut durch die in der Senatssitzung am 19. Dezember  2013 

angenommene  nderung. Geltend ab dem 19. Dezember 2013. 
225 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
226 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
227 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. April 2007 angenommene Abªnderung. 
228 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
229 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
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D I E  A U S B I L D U N G  

 

KAPITEL 6 

 

AUSBILDUNGSSTRUKTUR , AUSBILDUNGSFORMEN , AUSBILDUNGSDAUER 

 

Ä 24230 (1) An der Universitªt sind ï gemªÇ Ä 3, Abs. (1) des GNHB ï die aufeinander aufbauenden 

Ausbildungszyklen, die einen Hochschulabschluss sicherstellen 

a) das Grundstudium, 

b) das Masterstudium, 

c) das Promotionsstudium. 

 

(2) Das Grund- und das Masterstudium kºnnen in aufeinander aufbauenden Zyklen, als geteilte 

Ausbildungen bzw. in durch die Rechtsvorschriften festgelegten Fªllen als einheitliche, nicht geteilte 

Ausbildungen organisiert werden. 

 

(3)231 Neben den in Abs. (1) festgelegten Ausbildungsmºglichkeiten kann die Universitªt auch weitere 

Ausbildungen der Universitªt, die keinen Hochschulabschluss mit sich bringen, sind 

a)232 

b) die fachorientierte Fortbildung 

c) Fachausbildung im Hochschulsystem. 

 

(4) An der Universitªt kann die Ausbildung gemªÇ Ä 17, Absªtze (1)-(3) GNHB als Vollzeitstudium 

(mit Prªsenzstudium), als Teilzeitstudium (Abend-, Fernstudium) oder aber als Fernunterricht 

durchgef¿hrt werden. 

 

Ä 25 (1)233 234235  Die in den Rechtsvorschriften festgelegte Ausbildungszeit gestaltet sich in den 

einzelnen Ausbildungszyklen folgendermaÇen: 

a)  

b)236 in der Fachausbildung im Hochschulsystem mindestens vier Semester, 

c) im Grundstudium mindestens sechs, hºchstens acht Semester, 

d) im Masterstudium mindestens zwei, hºchstens vier Semester, 

e) in der Lehramtmasterausbildung hºchstens f¿nf Semester, 

f) in einer nicht geteilten Ausbildung hºchstens zwºlf Semester, 

g) in der fachorientierten Fortbildung mindestens zwei, hºchstens vier Semester, 

h)237 im Promotionsstudium f¿r Studierende, die ihr Studium vor dem akademischen Jahr 

2016/2017 begonnen haben sechs Semester; f¿r Studierende, die ihr Studium in oder nach dem 

akademischen Jahr 2016/2017 begonnen haben acht Semester. 

 

                                                 
230 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
231 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
232 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
233 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 

27. September 2012. 
234 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
235 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
236 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
237 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23.Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
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(2)238 Die Ausbildungszeit der einzelnen Studienfªcher wird durch die sich jeweils auf dieses 

Studienfach bezogenen Ausbildungs- und Abschlussanforderungen, sowie durch die fachlichen und 

Pr¿fungsanforderungen  festgelegt. 

 

(3) Der/die Studierende kann die f¿r den Erwerb des Diploms erforderlichen Kreditpunkte auch in einer 

k¿rzeren oder lªngeren Zeit als die angegebene Ausbildungszeit absolvieren. Der/die Studierende kann 

innerhalb des Rahmens der vorliegenden Verordnung nach eigener Absicht und eigenem Ermessen den 

Zeitplan des Studiums festlegen. 

 

Ä25/A 239(1) F¿r die vom Internationalen Ausbildungszentrum der Medizinischen Fakultªt (im Weiteren: 

IAZ) angebotenen und studentisches Rechtsverhªltnis schaffenden Ausbildungen sind statt der 

Anordnungen dieser Regelung ï auch ¿ber die Fªlle der Beendigung des studentischen 

Rechtsverhªltnisses ï die eigenen Regelungen des IAZs maÇgebend.  

 

(2)  Bei den vom IAZ angebotenen und studentisches Rechtsverhªltnis schaffenden Ausbildungen ist 

der/die Direktor/in des IAZs berechtigt, das studentische Rechtsverhªltnis zu beendigen. 

 

DAS STUDIENFACH  

 

Ä 26 (1) Das Studienfach ist ein durch die diesbez¿glichen Ausbildungs- und Abschlussanforderungen 

festgelegtes Ausbildungssystem, das dem Erwerb einer Fachausbildung dient. 

 

(2) F¿r die Absolvierung der Studienfªcher ist die Erf¿llung eines (im Falle einer 

Studienfachkombination zweier), das Studienfach identifizierenden obligatorischen Moduls 

(Grundausbildung) erforderlich. Neben den obligatorischen Modulen kºnnen an die Absolvierung des 

Studienfaches auch die Erf¿llung anderer obligatorischer oder wahlweise obligatorischer Module 

(Fachrichtung, Nebenfach, Spezialisierung) gekn¿pft werden. 

 

(3) Die Einf¿hrung neuer oder modifizierter Studien- und Pr¿fungsanforderungen, das heiÇt der 

 nderung der sich auf das Studienfach beziehenden obligatorischen oder wªhlbaren Module kann im 

aufsteigenden System erfolgen. 

 

(4) Im Falle von Studierenden, die ihr Studium unterbrechen, besteht die Mºglichkeit, das Studium auf 

Grundlage eines Beschlusses der K K mit den bei der Fortsetzung des Studiums g¿ltigen Modulen 

fortzusetzen. 

 

DIE FACHRICHTUNG 240 

 

Ä 26/A241 (1) Die Fachrichtung ist eine Ausbildung, die als Teil der Fachausbildung erworben werden 

kann und die ein spezielles Fachwissen bietet. Die zur Auswahl stehenden Fachrichtungen und die ihnen 

zugeordneten Kreditwerte werden von den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen bestimmt. 

 

(2)242 F¿r die Absolvierung der Studienfªcher ist die Erf¿llung einer, das Studienfach identifizierenden 

obligatorischen Kurrikulumseinheit (Grundausbildung) erforderlich. Neben den obligatorischen 

                                                 
238 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
239 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. eingebaut. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
240 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
241 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
242 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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Modulen kºnnen an die Absolvierung des Studienfaches auch die Erf¿llung anderer obligatorischer oder 

wahlweise obligatorischer Module (Fachrichtung, Nebenfach, Spezialisierung) gekn¿pft werden. 

(3) Die Bedingungen, sowie die Verfahrensordnung der Wahl einer Fachrichtung m¿ssen in Form einer 

vom Fakultªtsrat bewilligten Dekanatsanordnung festgelegt werden. ¦ber die ¿ber die Wahl einer 

Fachrichtung verf¿gende Dekanatsanordnung m¿ssen die Studierenden bei der Immatrikulation ï in der 

an der Fakultªt ¿blichen Art und Weise ï informiert werden. 

 

STUDIENPLAN UND EMPFO HLENER STUDIENPLAN  

 

Ä 27 (1) Die detaillierten Lehr- und Studienanforderungen, sowie die detaillierten Regelungen der 

Ausbildung sind im Studienplan festgelegt. 

 

(2)243 Der Studienplan und dessen Abªnderungen werden vom Fakultªtsrat der f¿r das jeweilige 

Studienfach zustªndigen Fakultªt genehmigt. Wenn an einer Ausbildung mehrere Fakultªten beteiligt 

sind, sind die Verf¿gungen in Bezug auf den Studienplan und die Abªnderung des Studienplans vor der 

Entscheidung des Fakultªtsrats in einem Kooperationsabkommen ¿ber die Ausbildung zwischen den 

jeweiligen Fakultªten abzuschlieÇen. Wenn mehrere Fakultªten in einer Ausbildung betroffen  sind, darf 

der Fakultªtsrat der f¿r das Fach zustªndigen Fakultªt nur solche Abªnderungen im Studienplan ohne 

Vorbesprechung mit den anderen betroffenen Fakultªten genehmigen, die das Ausbildungsabkommen 

nicht betreffen. Wenn die Abªnderung das Ausbildungsabkommen betrifft, m¿ssen die betroffenen 

Fakultªten ein neues Ausbildungsabkommen abschlieÇen.   

 

(3)244 Der abgeªnderte Studienplan ist ab dem auf die Abªnderung folgenden Studienjahr in 

aufsteigendem System anzuwenden. 

 

(4)245 F¿r die Registrierung des vom Fakultªtsrat bewilligten Studienplans bzw. der Abªnderung des 

Studienplans im TR sorgt das Studienreferat, beziehungsweise die Organisationseinheit genannt von 

den Fakultªten. 

 

(5)246 Die Fakultªt muss die betroffenen Studierenden ¿ber die Abªnderung des Studienplans 

unverz¿glich, aber spªtestens vor der Registrierungsperiode des auf die Abªnderung des Studienplans 

folgenden Studienjahres auf der Fakultªtshomepage, sowie auf der ER-Oberflªche informieren. Auf der 

TR-Oberflªche werden die Studierenden auf Anfrage der Fakultªt, sowie auf Grund des von ihr 

gegebenen Aufschlusses vom Studiendirektorat informiert. 

 

(6)247 248 249 ¦ber die Abªnderung des Studienplans, sowie ¿ber den Studienplan von neu angebotenen 

Studienfªchern, Fachrichtungen, Ausbildungen muss das Studiendirektorat unverz¿glich informiert 

werden, welches die formale ¦berpr¿fung dieser vornimmt. Sollten sich Einwªnde gegen die 

Abªnderung des Studienplans erheben, macht das Studiendirektorat dem Fakultªtsrat Vorschlªge auf 

                                                 
243 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 

 
244 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008 
245 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
246 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
247 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
248 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Juni 2010 angenommen. Geltend ab dem 17. Juni 

2010. 
249 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
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die erforderlichen Korrekturen, bzw. bittet es nºtigenfalls bei einer Streitfrage die Bildungskommission 

um eine Stellungnahme. 

 

(7)250 Die Studienplªne sind alle f¿nf Jahre zu ¿berpr¿fen. 

 

Ä 27/A (1)251252 Der Studienplan eines Studienfachs enthªlt den Ausbildungs- und 

Abschlussanforderungen der Grund- (BA) und Masterausbildung des jeweiligen Studienfachs 

entsprechend in erster Linie Folgendes: 

a) Abschlussniveau,  

b) Fachausbildung und die dazugehºrige Berufsbezeichnung,  

c) Definition des Ausbildungsziels,  

d) allgemeine und fachliche Kompetenzen, die sich die Studierenden aneignen m¿ssen,  

e) die zu lehrenden Hauptstudienbereiche und deren proportionalen Anteil,  

f) die Ausbildungszeit in Semestern ausgedr¿ckt, 

g) die f¿r den Erwerb der Ausbildung erforderliche Studienarbeitsmenge in Kreditpunkten 

ausgedr¿ckt,  

h) die Rigorosumslehrfªcher, 

i) die Kriterienanforderungen und Fachgruppen (Meilensteine),  

j) die Anforderungen an die Facharbeit (Diplomarbeit),  

k) die fremdsprachlichen Anforderungen,  

l) den Inhalt und die Bewertungsweise der Abschlusspr¿fung,  

m) die Art der Diplomstufe, sowie 

n) andere f¿r das jeweilige Studienfach relevante Verf¿gungen. 

 

(2)253 

 

(3)254 

 

Ä 28 (1)255 Teil des Studienplans bildet auch die Auflistung der im zu den Fªchern gehºrenden 

Kurrikulum vorgeschriebenen Studienplaneinheiten und der f¿r das jeweilige Studienfach empfohlene 

Studienplan. 

 

(2) Der empfohlene Studienplan (Musterstudienplan) enthªlt die Empfehlung, mit deren Hilfe der/die 

Studierende, wenn er/sie dieser folgt, das Studium innerhalb der dem jeweiligen Studienfach 

zugeordneten Studienzeit absolvieren kann. 

 

(3) Der empfohlene Studienplan enthªlt auf Semester aufgeteilt alle Pflichtfªcher und 

Wahlpflichtfªcher, bzw.: 

a) den vollstªndigen und verk¿rzten Titel des Lehrfachs und dessen Registercode, 

b) 256 die f¿r das Lehrfach verantwortliche Lehrkraft, 

                                                 
250 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 27. September  2012 angenommene  nderung. Geltend ab dem 

27. September 2012. 
251 Die Nummerierung wurde durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung 

geªndert. 
252 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 

 
253 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
254 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
255 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
256 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008 
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c) die Aufgaben des Lehrfachs bei der Realisierung der Ziele der Fachausbildung, 

d) die Regelungen f¿r die Ausschreibung der Wahlpflichtfªcher,  

e) die wºchentliche (oder auf das Semester verteilte) Stundenzahl (in der Aufteilung Vorlesung + 
Seminar + Labor¿bungen) und die zugeordneten Kreditpunkte,  

f) die Art der Kontrolle (Unterschrift, Semesterzwischennote oder Pr¿fungsnote),  

g) die Semester, f¿r die das Lehrfach ausgeschrieben wird (Winter- und/oder Sommersemester),  

h) die Kriterienanforderungen und die Fristen f¿r deren Erf¿llung,  

i) 257 

j) die Voraussetzungen. 

 

(4) Teil des empfohlenen Studienplans ist weiterhin das Lehrfachprogramm, das ¿ber die in Abs. (3) 

festgelegten Angaben hinaus 

a) die Beschreibung des Lehrstoffes des Lehrfachs, sowie die wichtigsten zu verwendenden 

technischen und sonstigen Hilfsmittel, 

b) die Zusammensetzung der Note, die Pr¿fungsanforderungen und die eventuellen 

Nachholmºglichkeiten, sowie 

c) die durch die individuelle Arbeit des/der Studierenden zu lºsenden Aufgaben, deren Anzahl, 

Typ und Kriterien, enthªlt. 

 

(5) Der/die Studierende hat das Recht, vom empfohlenen Studienplan abzuweichen. 

 

(6) Es muss sichergestellt sein, dass die Studierenden unter Kursen mit einem Kreditwert von mehr als 

mindestens 20% der im empfohlenen Studienplan des Studienfachs vorgeschriebenen gesamten 

Kreditpunkten wªhlen kºnnen. 

 

Ä 29 (1)258 Die Studienplaneinheiten enthalten ï ohne Aufteilung auf Semester ï die gesamten f¿r die 

Erf¿llung des Kurrikulums erforderlichen Studienanforderungen. 

 

(2)259 Die Voraussetzung f¿r die Belegung einer Studienplaneinheit kann ausschlieÇlich die Erf¿llung 

anderer Studienplaneinheiten bilden. Bei der Festlegung der Voraussetzungen f¿r die 

Studienplaneinheiten kann sich nicht auf die Semesterzahl berufen werden. Die Voraussetzung eines 

obligatorischen Faches kann nur ein obligatorisches Fach sein. 

 

(3) Die als Voraussetzung festgelegten Studienplaneinheiten m¿ssen vor der Belegung der jeweiligen 

Studienplaneinheit erf¿llt werden. 

 

(4) Im Studienplan kann f¿r zwei oder mehrere Studienplaneinheiten vorgeschrieben werden, dass sie 

gleichzeitig ï innerhalb desselben Ausbildungszeitraums ï belegt werden m¿ssen. Der/die Studierende 

muss diese Vorschrift dann nicht befolgen, wenn er/sie eine der Studienplaneinheiten bereits fr¿her 

absolviert hat. 

 

DAS LEHRFACH (STUDIENPLANEINHEITEN ) 

 

Ä 30 (1)260 Das Lehrfach ist die fachliche Grundeinheit der studienplanmªÇigen Struktur des 

Studienfachs. Im Studienplan kºnnen Pflichtfªcher, Wahlpflichtfªcher, sowie frei belegbare Wahlfªcher 

aufgef¿hrt werden. 

                                                 
257 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Kraftlos ab 

dem 26. Juni 2008. 
258 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
259 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
260 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
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(2) Als Pflichtfach gilt das Lehrfach, dessen Absolvierung f¿r alle Studierenden des jeweiligen 

Studienfachs vorgeschrieben ist. 

 

(3)261 Die Belegung und Absolvierung der unter den Wahlpflichtfªchern aufgef¿hrten Lehrfªcher 

entsprechend der im Studienplan angegebenen Kreditpunkte ist Voraussetzung f¿r den Erwerb der 

Ausbildung. F¿r die Absolvierung der Wahlpflichtfªcher im Studienfach kºnnen die Studierenden 

Lehrfªcher aus einem von dem empfohlenen Studienplan des jeweiligen Studienfachs bzw. auf 

Grundlage dessen von dem im gegebenen Studienjahr aktuellen Vorlesungsverzeichnis festgelegten 

Kreis wªhlen. 

 

(4)262 Die frei belegbaren Wahlfªcher sind Lehrfªcher, die vom Studienplan nicht konkret festgelegt 

werden, die von dem f¿r die Ausbildung verantwortlichen Studienfach akzeptiert werden. Im Falle der 

frei belegbaren Lehrfªcher ist die Universitªt nicht berechtigt, die Wahl der Studierenden im Bereich 

der durch die Hochschuleinrichtungen ausgeschriebenen Lehrfªcher zu beschrªnken. Der Studienplan 

stellt f¿r mindestens 5 % der im Studienplan festgelegten Gesamtkreditpunktzahl die Mºglichkeit zum 

Belegen frei wªhlbarer Lehrfªcher sicher, oder ï sofern dies vom jeweiligen Studienplan ermºglicht 

wird ï zur Teilnahme an freiwilligen Tªtigkeiten, die anstelle dieser Lehrfªcher abgeleistet werden 

kºnnen. 

 

(5)263 

 

(6)264 

 

(7)265 Der Erwerb der f¿r die Absolvierung eines Lehrfachs erforderlichen Kreditpunkte erfolgt durch 

die Absolvierung der zu ihm zugeordneten Kurse (Vorlesung, ¦bung, Labor). 

 

(8)266 Sofern der/die Studierende bei der Absolvierung seiner/ihrer Wahlpflichtfªcher mehr 

Kreditpunkte erwirbt, als er/sie gemªÇ seines/ihres Studienplans von Wahlpflichtfªchern zu erwerben 

hªtte, schreibt ihm/ihr das Studienreferat die so entstehenden Restkreditpunkte als im Bereich der frei 

belegbaren Wahlfªcher zu erwerbende Kreditpunkte ohne Ermessen gut.  

 

(9)267 

 

(10)268  

 

                                                 
261 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
262 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
263 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 

 
264 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
265 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
266 Die Absªtze (8)-(11) wurden abgeªndert und Absatz (12) wurde eingebaut durch die in der Senatssitzung am 

10. November 2011 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 10. November 2011. 
267 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
268 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
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(11)269  

 

(12)270  

 

Ä 31 (1)271 Die Erf¿llung der Fachgruppe (Meilenstein) kann durch die Absolvierung der der Fachgruppe 

(Meilenstein) untergeordneten Pflichtfªcher und der der Fachgruppe (Meilenstein) untergeordneten 

nicht obligatorischen Lehrfªcher in der im Studienplan vorgeschriebenen Zahl erfolgen. 

 

(2)272 

 

(3) Die Kriterienanforderung ist eine obligatorisch zu erf¿llende Vorschrift, der kein Kreditpunkt 

zugeordnet ist. Kriterienanforderungen kºnnen Fachpraktika, die Teilnahme am Sportunterricht oder 

Fremdsprachenanforderungen sein. 

 

KURS, PR¦FUNGSKURS273 

 

Ä 32 (1) Der Kurs ist eine, von einem oder mehreren benannten Lehrkrªften geleitete, an einem 

festgelegten Ort und zu einem festgelegten Zeitpunkt stattfindende Lehrveranstaltung, in deren Verlauf 

die Studierenden die Mºglichkeit erhalten, die im Studienplan vorgeschriebenen Kenntnisse und 

Fertigkeiten zu erwerben. 

 

(2)274 An einem Kurs sind gemªÇ den Verf¿gungen in Ä 30 ein oder mehrere Lehrfªcher gekn¿pft. 

 

(3)275 

 

Ä 33 (1)276 Ein Pr¿fungskurs ist ein mit einer Pr¿fung abgeschlossener Kurs ohne Kontaktstunden, der 

von dem/der Studierenden nur dann belegt werden kann, wenn der/die Studierende das mit dem 

Pr¿fungskurs zu absolvierende Fach unter seinem/ihrem jetzigen studentischen Rechtsverhªltnis 

mindestens einmal belegt hat und die zur Pr¿fungszulassung erforderliche Unterschrift -  abhªngig von 

Fakultªltsregelungen ï wªhrend einer der Belegungen des jetzigen Rechtsverhªltnisses oder wªhrend 

der letzten Belegung innerhalb des jetzigen Rechtsverhªltnisses erworben hat. 

 

(2)277 Der Pr¿fungskurs gilt unter dem Aspekt der Exmatrikulation aus studientechnischen Gr¿nden als 

Kursbelegung. 

 

(3) Im Falle eines Pr¿fungskurses kann nur eine Pr¿fung abgelegt werden, Anforderungen im Verlauf 

des Semesters kºnnen nicht erf¿llt werden. 

 

                                                 
269 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
270 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
271 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
272 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
273 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
274 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
275 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
276 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20..Dezember 2018 angenommen. Geltend ab dem 21. 

Dezember 2018. 
277 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
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(4)278 Praktische Lehrfªcher kºnnen in Form eines Pr¿fungskurses nicht angeboten werden. 

 

(5)279280281 Im Falle eines ausgeschriebenen Pr¿fungskurses hat der/die Studierende die Mºglichkeit, im 

Wintersemester im August oder September, im Sommersemester im Januar oder Februar, bis zum 

Termin, der in der durch die Fakultªt festgelegten Semester ï oder Jahreseinteilung verºffentlicht wurde, 

einmal eine vorgezogene Pr¿fung abzulegen. 

 

(6)282283 Im Falle einer erfolgreichen Pr¿fung kann der/die Studierende im jeweiligen Semester die auf 

das betreffende Lehrfach aufbauenden oder als parallele Voraussetzungen vorgeschriebene Lehrfªcher 

belegen, zugleich ist er/sie nicht berechtigt, eine Verbesserungspr¿fung im Fach, indem er/sie eine 

vorgezogene Pr¿fung hatte, in der Pr¿fungszeit des jeweiligen Semesters abzulegen. Die durch die 

Absolvierung von Pr¿fungskursen erworbenen Kreditpunkte und Noten werden im Semester der 

Absolvierung angerechnet. 

 

(7) Im Falle einer im Absatz (5) beschriebenen nicht bestandenen Pr¿fung kann der/die Studierende die 

auf das betreffende Lehrfach aufbauenden oder als parallele Voraussetzungen vorgeschriebene 

Lehrfªcher nicht belegen, zugleich ist er/sie berechtigt, eine Nachpr¿fung, sowie eine wiederholte 

Nachpr¿fung in der Pr¿fungszeit des jeweiligen Semesters abzulegen. 

 

(8) Sofern der/die Studierende sich f¿r keine gemªÇ Absatz (5) ausgeschriebene Pr¿fung anmeldet, kann 

er/sie die drei Pr¿fungsmºglichkeiten des Pr¿fungskurses in der Pr¿fungszeit des jeweiligen Semesters 

in Anspruch nehmen. 

 

(9)284 Sofern der/die Studierende sich f¿r eine gemªÇ Absatz (5) ausgeschriebene Pr¿fung anmeldet, 

aber bei der Pr¿fung nicht erscheint, sinkt die Zahl seiner/ihrer Pr¿fungsmºglichkeiten im betreffenden 

Lehrfach in der Pr¿fungszeit um eins. Wenn er/sie jedoch seine/ihre Abwesenheit mit Angabe und 

Bestªtigung eines triftigen Grundes, sowie mit einem spªtestens innerhalb von 8 Tagen nach dem 

versªumten Pr¿fungstermin im Studienreferat der Fakultªt eingereichten, mit Angabe des/der 

betreffenden Pr¿fungstermins/e versehenen Antrag entschuldigt hat, dem Antrag des/der Studierenden 

von dem/der Leiter/in des Studienreferats stattgegeben wurde, sinkt die Zahl der Pr¿fungsmºglichkeiten 

des/der Studierenden trotz des Versªumnisses nicht. Im TR ist der Eintrag Ăentschuldigt nicht 

erschienenñ zu registrieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
278 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
279 Die Absªtze (5)-(9) wurden eingebaut durch die in der Senatssitzung am 20. Juni  2013 angenommene 

 nderung. Geltend ab dem 20. Juni 2013. 
280 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
281 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
282 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
283 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
284 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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CAMPUS-KREDIT 285 

 

Ä 33/A286 287 288289  (1)290291 Im Rahmen des Campus-Kurses bieten die organisatorischen Einheiten der 

Universitat wie in der Zeiteinteilung des Direktorats f¿r Bildung f¿r das jeweilige Semester bestimmt 

f¿r alle Studierenden zugªngliche Kurse an (Zeitraum des Angebots).  

 

(2)292 Jedes Wahlfach muss angeboten werden, wo die Teilnahme von mindestens 20 Teilnehmern 

ermºglicht werden kann. Die anbietende organisatorische Einheit kann beim Angebot eines gegebenen 

Faches Teilnehmerzahl, Geb¿hren, bzw. Voraussetzungen f¿r die Leistung des Faches vorschreiben, 

bzw. sie kann auch festsetzten, von welchen Fakultªten sie die Teilnahme der Studierenden bei der 

Fachbelegung bevorzugt. Die obigen Angaben bzw. die Kursbeschreibungen der angebotenen Kurse 

m¿ssen im TR hochgeladen werden. 

 

(3) Die Kursbelegung f¿r Campus-Kurse beginnt fr¿hestens am letzten Arbeitstag bevor der 

Vorlesungszeit und endet am letzten Arbeitstag von September, bzw. vom Februar (Kursbelegungszeit). 

 

(4) Die organisatorischen Einheiten entscheiden zwischen dem Zeitraum des Angebots und der 

Kursbelegungszeit d.h. in der Annahmeperiode dar¿ber, welche Kurse sie annehmen. Bei Annahme 

eines Kurses wird der gegebene Kurs im Kurrikulum des/der Studierenden unter den Wahlfªchern im 

TR gutgeschrieben. 

 

(5) Wenn der/die Studierende den Kurs im Kurrikulum nicht als Wahlfach verrechnen lassen mºchte, 

so muss er/sie dies bei der K K beantragen. 

 

(6) Wenn der/die Studierende einen solchen Kurs belegen mºchte, der von der Grundfakultªt nicht 

angenommen wurde, muss er/sie die Genehmigung der Kursbelegung von der zustªndigen SK 

beantragen. 

 

(7) Die studentische Leistung aus dem Campus-Kredit-Packet wird mit der von der anbietenden Fakultªt 

bestimmten Kreditzahl im Fach des/der Studierenden eingerechnet. Die durch die Fakultªten f¿r das 

Semester angenommenen und vom/von der Studierenden geleisteten Kursen werden in alle 

Durchschnitte des/der Studierenden einkalkuliert und bei Studierenden der staatlich gefºrderten 

Ausbildung  werden diese auch in den Stipendiendurchschnitt mit eingerechnet.  

 

(8)  Die geb¿hrenpflichtig angebotenen Kurse kºnnen ins Kurrikulum nur dann angenommen werden, 

wenn der am gegebenen Kurrikulumsort- und Zeit des empfohlenen Kurrikulums angebotene Kurs f¿r 

die Studierenden in gen¿gender Zahl erreichbar ist, f¿r die Studierenden der staatlich gefºrderten 

Ausbildung kostenfrei, und f¿r die Studierenden der geb¿hrenpflichtigen Ausbildung ohne weitere 

Zahlungspflicht. 

                                                 
285 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 17. Juni 2010 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 17. 

Juni 2010. 
286 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 17. Juni 2010 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 17. 

Juni 2010. 
287 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 angenommen. Geltend ab dem 15. 

Dezember 2011. 
288 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
289 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
290 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
291 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
292 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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(9)  Die Prodekane f¿r Bildung werden in der ersten Woche der Annahmeperiode vom Studiensystem 

B¿ro elektronisch ¿ber die Aufgaben der organisatorischen Einheit und die Fristen informiert, in der 

letzten Woche der Annahmeperiode werden sie eine Liste ¿ber f¿r ihre organisatorische Einheit 

angebotene Kurse erhalten. Die Prodekane f¿r Bildung sind innerhalb der organisatorischen Einheit f¿r 

die Organisation des Kursangebots und der Kursannahme und f¿r das Einhalten der Fristen 

verantwortlich. 

 

(10)293 Wenn eine organisatorische Einheit keine oder zu wenige Kurse anbietet und eine andere 

organisatorische Einheit dies als Verfehlung empfindet, kºnnen beide Parteien die Besprechung des 

Falles und das Entscheidungstreffen bei der Bildungskommission beantragen.  

 

(11) Die Anordnungen der Regelung ï besonders ¿ber die Verºffentlichung der Fªcher bzw. ¿ber die 

Kursbelegung und Kursabwªhlen ï sind in Bezug auf Campus-Kredit mit Ausnahme der oben genannten 

Unterschiede zu verwenden. 

 

Kapitel 7 

 

DAS STUDIENJAHR  

 

Ä 34294 (1) Das Studienjahr ist eine aus zehn Monaten bestehende bildungsorganisatorische Periode, die 

sich in zwei, jeweils aus f¿nf Monaten bestehende Semester (Wintersemester und Sommersemester) 

teilt. 

 

(2)295296 Die Unterrichtszeit also das Semester besteht abhªngig von den Ausbildungs- und 

Abschlussanforderungen aus mindestens 13 Wochen Vorlesungszeit und mindestens 20 Werktagen 

Pr¿fungszeit. Der erste Tag des Ausbildungszeitraumes ist zugleich der erste Tag der Vorlesungszeit. 

Der erste Tag der Ausbildungszeit kann vom ersten Tag der Vorlesungszeit abweichen.  

 

(3)297298 Die Zeiteinteilung des Studienjahres erfolgt an der Universitªt einheitlich, in allen 

Ausbildungszyklen und in jeder Arbeitsordnung folgendermaÇen: 

a) der erste Tag des Wintersemesters ist der 1. September, 

b) die Dauer der Herbstferien entspricht der Dauer der Herbstferien in der ºffentlichen Bildung 

des betreffenden Kalenderjahres, 

c) der erste Tag des Sommersemesters ist der 1. Februar,  

d) die Fr¿hjahrsferien fallen auf die Woche, die mit Ostermontag beginnt. 

 

(4) Die genaue Zeiteinteilung der einzelnen Semester wird ï mit R¿cksicht auf Abs. (3) ï von den 

Fakultªten entsprechend der f¿r sie geltenden Ausbildungs- und Abschlussanforderungen festgelegt. 

 

                                                 
293 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
294 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
295 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
296 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
297Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2011 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2011. 
298 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
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(5)299300 Die Fakultªt sendet die Zeiteinteilung des Studienjahres, sowie der Registrierungsperiode bis 

zum 15. April vor Beginn des Studienjahres dem/der Rektor/in zur Bewilligung zu. Im begr¿ndeten Fall, 

wenn es wegen der Sonderregelungen der Fakultªt unentbehrlich ist, kann die Fakultªt mit Zustimmung 

des/der Rektors/in von den im Absatz (3) Bestimmten ï auÇer des ersten Tages des Winter- und des 

Sommersemesters ï abweichen. 

 

(6) Der/die Rektor/in kann pro Studienjahr hºchstens drei unterrichtsfreie Tage genehmigen. Der/die 

Dekan/in kann ¿ber die von dem/der Rektor/in genehmigten Ferien hinaus pro Semester hºchstens zwei 

unterrichtsfreie Tage, in ganz besonders begr¿ndeten Fªllen Unterrichtausfall an der gesamten Fakultªt 

oder einzelnen Fakultªtsbereichen genehmigen. 

 

Ä 35 (1) In der Registrierungsperiode kºnnen die folgenden bildungsorganisatorischen Tªtigkeiten 

durchgef¿hrt werden: 

a) Organisation von Orientierungs- (Informations-) Tagen, 

b) Immatrikulation, R¿ckmeldung, 

c) Kursbelegung, sowie Abwªhlen von Kursen. 

 

(2) Die Registrierungsperiode kann teilweise dem Semester vorangehen und teilweise Teil des 

Semesters sein. Als Teil des Semesters kann sich die Registrierungsperiode mit dem Semester 

¿berschneiden, darf aber hºchstens bis zur vierten Woche des Semesters andauern. 

 

(3)301 

 

(4)302 

 

KAPITEL 8 

 

IMMATRIKULATION , R¦CKMELDUNG 

 

Ä 36 (1)303304 Die sich aus dem studentischen Rechtsverhªltnis ergebenden Rechte kºnnen vom Tag der 

Immatrikulation an der Universitªt an ausge¿bt werden, daher sind die an der Universitªt zugelassenen 

Bewerber/innen (im Weiteren: Zugelassene) verpflichtet, sich zum Beginn ihres Studiums zu 

immatrikulieren. Das TR kann vom Erhalt der Zulassungsbescheinigung an von den Zugelassenen 

genutzt werden. Das Studienreferat bzw. das Zentrale Studienreferat (im weiteren ZSR) kontrolliert die 

Identifikationsdokumente des/der Zugelassenen wªhrend des Immatrikulationsverfahrens. 

(2)305 Der Tag des Zustandekommens des studentischen Rechtsverhªltnisses ist der Tag, an dem das 

Studienreferat die den Immatrikulationsbogen beglaubigt. Der Tag der Immatrikulation muss auf dem 

Immatrikulationsbogen und dem Stammblatt des/der Studierenden vermerkt werden. 

 

                                                 
299 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
300 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
301 AuÇer Kraft gesetzt durvch die Abªnderung angenommen durch den Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 

2015. Geltend ab 15. August 2015. 
302 AuÇer Kraft gesetzt durvch die Abªnderung angenommen durch den Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 

2015. Geltend ab 15. August 2015. 
303 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
304 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
305 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
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(3)306 Die Immatrikulationsabsicht des/der Zugelassenen wird durch das Abgeben des elektronisch im 

TR ausgef¿llten Immatrikulationsbogens, der nach dem Ausdrucken durch eine Unterschrift beglaubigt 

(und mit einem Strichcode identifiziert) wurde, beim Studienreferat signalisiert. Im Anschluss stellt das 

Studienreferat die G¿ltigkeit der Immatrikulation fest. 

 

(4) Auf Antrag des/der Immatrikulierten, bzw. spªter des/der zur¿ckgemeldeten Studierenden muss ï 

gemªÇ den Rechtsvorschriften ï ein Studentenausweis ausgestellt werden. 

 

Ä 37 (1)307 Das Studienreferat f¿llt f¿r den/die immatrikulierte/n Studierende/n ein Stammblatt gemªÇ Ä 

15/B des RE aus. An der Universitªt kann ¿ber dieselbe Person f¿r den Zeitraum des Bestehens 

seines/ihres studentischen Rechtsverhªltnisses ein Stammblatt gef¿hrt werden. Die Universitªt gibt dem 

/ Studenten / Studentin bei seiner / ihrer Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses ohne 

Absolutorium, wenn er / sie mindestens ein aktives Semesters hatte, einen beglaubigten Auszug aus dem 

Stammblatt. Auf Antrag gibt die Universitªt dem /der Studenten / Studentin einen Auszug aus dem 

Stammblatt, wenn er / sie das Absolutorium erhalten hat, aber das Diplom nicht; und des Weiteren auf 

Antrag auch f¿r den /die Studenten / Studentin der fachlichen Weiterbildung, der /die das Diplom 

erhalten hat, mit Ausnahme der Studenten, f¿r die die Universitªt das Studienbuch ausgehªndigt hatte.   

 

(2)308 309 310 Der/die Studierende ist verpflichtet, jede  nderung seiner/ihrer registrierten Daten 

unverz¿glich, aber spªtestens innerhalb von 8 Tagen nach Eintreten der  nderung zu melden. Die 

Ummeldung der Postanschrift und der Bankdatenªnderung kann der / die Student/in im TR selbst 

durchf¿hren, f¿r die Ummeldung seiner / ihrer weiterer Daten kann er / sie das Datenªnderungsblatt im 

TR nutzen.  F¿r die Richtigkeit und Vollstªndigkeit der registrierten, durch ihn/sie modifizierbaren 

Daten ist in jedem Fall der/die Studierende verantwortlich. Das Versªumnis der Meldung der 

Datenªnderung betreffend sind Bestªtigungsantrªge ausgeschlossen. 

 

Ä 38 (1) Wªhrend des Bestehens des studentischen Rechtsverhªltnisses ist eine weitere Immatrikulation 

nicht erforderlich. Der/die Studierende muss in jedem Semester vor Beginn der folgenden 

Ausbildungsphase f¿r jedes Studienfach mitteilen, ob er/sie das Studium fortsetzen oder f¿r die 

gegebene Ausbildungsphase das studentische Rechtsverhªltnis ruhen lassen mºchte. Der/die 

Studierende erf¿llt mit der Immatrikulation gleichzeitig die Verpflichtung der R¿ckmeldung f¿r dieses 

Semester. 

 

(2)311312 Der/die Studierende gibt die R¿ckmeldungserklªrung in elektronischer Form im TR spªtestens 

bis zum letzten Tag der Registrationszeit ab. 

 

                                                 
306 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
307 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
308 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
309 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2011 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2011. 
310 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
311 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
312 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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(3)313314315  In besonderen Fªllen kann der/die Studierende bis spªtestens zum Ende der dritten Woche 

der Vorlesungszeit bei der SK die Genehmigung einer nachtrªglichen Immatrikulation und 

R¿ckmeldung beantragen. Bei der Zustimmung der SK zur Genehmigung nachtrªglicher 

Immatrikulation und R¿ckmeldung muss die Immatrikulation beziehungsweise die R¿ckmeldung bis 

zum Ende des letzten Arbeitstages der vierten Semesterwoche geschehen. Die SK kann dieses Recht auf 

den / die Leiter/in des Studienreferats ¿bertragen. Die SK  darf die Immatrikulation  und die 

R¿ckmeldung ï bei Studenten, die ihr Studien am gegebenen Fach im oder nach 2007/2008 angefangen 

haben nicht erlauben, wenn der /die Student/in seiner/ihrer abgelaufenen Zahlungspflicht nicht 

nachgegangen ist.  Wenn der Einstufungs-  oder Aufnahmebeschluss der / die Student/in nach der 

Registrationszeit rechtskrªftig wird, hat diese Person ein Recht darauf, sich innerhalb von 15 Tagen 

nach der Rechtskrªftigkeit zu immatrikulieren. In speziellen Fªllen, wenn die Immatrikulation bzw. die 

R¿ckmeldung aus nicht eigener Schuld der/des Studierenden verhindert wurde, kann er/sie nach 

Einstellung dieser Hindernisse und nach der dritten Vorlesungswoche die Genehmigung der 

Immatrikulation bzw. der R¿ckmeldung von der SK beantragen, und die Immatrikulation bzw. die 

R¿ckmeldung kann auch nach dem letzten Arbeitstag der vierten Vorlesungswoche ï aber im 

Wintersemester spªtestens bis zum 15. Oktober, im Sommersemester bis zum 15. Mªrz ï erfolgen. 

 

(4)316 

 

 

 

KAPITEL 9 

 

DIE AUSSCHREIBUNG DER LEHRF CHER 

 

Ä 39 (1) Die Lehrfªcher kºnnen mit dem Abhalten der Unterrichtsstunden, das heiÇt mit der 

Veranstaltung von Kursen ausgeschrieben werden. Die Konsultationen zur Facharbeit, Rigorosa, 

Grundpr¿fungen, sowie Pr¿fungskurse kºnnen auch ohne das Abhalten von Unterrichtsstunden 

ausgeschrieben werden. 

 

(2)317 Die Ausschreibung der den Lehrfªchern zugeordneten Kurse und die Modifizierung der 

Ausschreibung ist Aufgabe des/der Studienfachverantwortlichen. 

 

(3)318319 Die Fakultªten verºffentlichen auf Vorschlag des/der Studienfachverantwortlichen in der an der 

Fakultªt ¿blichen Weise oder ¿ber die Datenbank des TR die im nªchsten Semester zu veranstaltenden 

Kurse (deren Lehrkrªfte, Stundenplan, Stellung im Stundenplan, Lehrbeauftragte/r, die f¿r den Beginn 

des Kurses erforderliche minimale Teilnehmerzahl, sowie die Maximalzahl der Studierenden, die diesen 

Kurs belegen kºnnen bzw. deren Anforderungssystem). Kurse, die nur mit einer Pr¿fung ausgeschrieben 

werden, d¿rfen spªtestens bis zum Ende der Vorlesungszeit, die die Kursbelegung des gegebenen 

Semesters hervorgeht, verºffentlicht werden.  

 

                                                 
313 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
314 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
315 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
316 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2014 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 15. Februar 2015. 
317 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
318 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
319 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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(4)320 Im Kursangebot muss die Mºglichkeit f¿r das im empfohlenen Studienplan angegebene 

Fortschreiten des Studiums, sowie die daf¿r erforderlichen Kapazitªten sichergestellt werden. 

AusschlieÇlich neben der Erf¿llung dieser Bedingung kann die Zahl der Studierenden, die den 

gegebenen Kurs belegen kºnnen auf Grund einer sinnvollen Belastbarkeit der die Veranstaltung 

leitenden Lehrkraft, der begrenzten Zahl der zur Verf¿gung stehenden Lehrmittel sowie anderen 

objektiven Gr¿nden beschrªnkt werden. 

 

(5)321 Im Falle von Pflichtfªchern muss die Fakultªt in jedem Semester f¿r die Ausschreibung von 

Pr¿fungskursen sorgen, ausgenommen bei den Kursen, denen auf Grund des Lehrfachprogramms keine 

Pr¿fungskurse zugeordnet werden kºnnen. 

 

Ä 40 (1) Die Anforderungen des Lehrmaterials sowie die Form der Kontrolle sind in ¦bereinstimmung 

mit dem Studienplan gemªÇ der in Ä 28, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung festgelegten 

Lehrfachprogrammen enthalten. 

 

(2) Die Lehrkraft ist verpflichtet, die Studierenden bei der Ausschreibung der Kurse ¿ber das 

Lehrfachprogramm, die Aufgaben und deren Fristen zu informieren, damit die Studierenden den Kurs 

absolvieren kºnnen. 

 

(3) Sofern das Lehrfachprogramm die unten aufgef¿hrten Informationen nicht enthªlt, m¿ssen die 

Studierenden bei der Kursausschreibung auch dar¿ber informiert werden: 

a) Code und Titel des Kurses,  

b) die wºchentliche (auf das Semester verteilte) oder gesamte Stundenzahl (in der Aufteilung 

Vorlesung + Seminar + Labor¿bungen) und die dem zugeordneten Kreditpunkte, 

c) die Zahl, Themenbereiche und Termine, sowie die Mºglichkeit zum Nachholen und zur 

Verbesserung der Kontrolle im Verlauf des Semesters (Berichte, Klausuren),  

d) die Art der Kontrolle (Unterschrift, Semesterzwischennote/Praktische Note oder Pr¿fungsnote, 

e) die Art der Pr¿fung (schriftlich, m¿ndlich oder beides), 

f) die Art der Notengebung,  

g) die f¿r die Absolvierung des Kurses erforderliche Menge der Studienarbeit in Kreditwerten 

ausgedr¿ckt, 

h) die f¿r den Kurs verantwortliche Organisationseinheiten im Lehrbereich und die 

verantwortliche Lehrkraft, 

i) die Voraussetzungen f¿r das Belegen des Kurses, 

j) die Beschreibung des Lehrstoffs, 

k) die Liste der f¿r die Aneignung des Lehrstoffes zu verwendenden Lehrmaterialien, Hilfsmittel 

und Fachliteratur,  

l) die Art und Anzahl der Aufgaben, die von den Studierenden in individueller Arbeit gelºst 

werden m¿ssen, 

m) die Voraussetzungen f¿r die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und die 

Nachholmºglichkeiten beim Versªumen einer Veranstaltung unter Ber¿cksichtigung der in Ä 45 

festgelegten Verf¿gungen, 

n) die Art des Nachweises beim Versªumen von Lehrveranstaltungen und Pr¿fungen. 

 

(4) Die Kursanforderungen werden von den Organisationseinheiten im Lehrbereich erstellt und dem/der 

Studienfachverantwortlichen zur Bestªtigung vorgelegt. 

 

 

 

                                                 
320 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
321 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
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ORDNUNG DER BELEGUNG UND DES ABW HLENS VON KURSEN322 

 

Ä 41 (1) Der/die Studierende kann nur solche an eine Studienplaneinheit gekn¿pften Kurse belegen, 

deren Voraussetzungen er/sie erf¿llt hat bzw. auf die im Studienplan vorgeschriebene Weise gleichzeitig 

belegt hat. 

 

(2)323324 Der/die Studierende kann sein/ihr Studium gemªÇ dem empfohlenen Studienplan fortsetzen, 

aber er/sie kann - mit Einhalten von den Beschriebenen im Absatz (1) - vom Einhalten der 

Fachbelegungsordnung (Kursbelegung) auch abweichen. 

 

(3)325326 Der/die Studierende kann im Verlauf seines/ihres Studiums Lehrfªcher mit einem Kreditwert 

von mehr als 10% der f¿r das gegebene Studienfach vorgeschriebenen Lehrfªcher ohne gesonderte 

Studienkosten belegen, dar¿ber hinaus ist der/die Studierende verpflichtet, entsprechend der 

Erstattungs- und Zuwendungsordnung der Universitªt Studiengeb¿hren zu zahlen. Die im Rahmen einer 

Ausbildung in einem auslªndischen Hochschulinstitut als Student mit Stipendium (auslªndische 

Mobilitªt) erworbenen Kreditpunkte m¿ssen laut dieses Absatzes bei der Kreditzahlrechnung auÇer 

Acht gelassen werden. 

 

Ä 42 (1)327328 Die Kurse (die Fªcher) kºnnen wªhrend der regulªren Fach- und Kursbelegungszeit belegt 

werden, in der der/die Studierende die Liste seiner/ihrer zu absolvierenden Kurse endg¿ltig 

zusammenstellt. In der regulªren Fach- und Kursbelegungszeit kºnnen Studierende, die Ihr Studium 

entsprechend dem empfohlenen Studienplan f¿hren beim Belegen der Kurse bevorzugt werden. 

 

(2)329 

 

(3)330 331 332 333 334335336 Sollte der/die Studierende den Kreditwert einer belegten Studienplaneinheit im 

gegebenen Semester nicht erwerben kºnnen, so kann dieser Kurs in einem spªteren Semester innerhalb 

                                                 
322 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
323 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
324 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
325 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
326 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
327 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008 
328 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
329 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
330 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Juni 2009 angenommen. Geltend ab dem 18. Juni 

2009. 
331 Die Abªnderung der Absªtze (3)-(4) wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend 

ab dem 20. Juni 2013. 
332 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14. November 2013 angenommen. Geltend ab dem 14. 

November 2013. 
333 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
334 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
335 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
336 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
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des in der vorliegenden Verordnung festgelegten Rahmens erneut belegt werden. Studierende, die das 

Studium vor dem Studienjahr 2012/2013 begonnen haben, kºnnen eine Studienplaneinheit im Verlauf 

ihres Studiums hºchstens dreimal belegen, ausgenommen, ihr studentisches Rechtsverhªltnis 

rechtswidrig beendigt wurde. Der/die Studierende ist verpflichtet, ab dem Sommersemester des 

Studienjahres 2013/2014 f¿r die zweite und weitere Belegung der betreffenden Lehrplaneinheit die in 

Anlage 1 der Erstattungs- und Zuwendungsordnung festgelegte Geb¿hr zu entrichten. Die Verf¿gungen 

des vorliegenden Absatzes sind auch auf die Belegung von Pr¿fungskursen anzuwenden. Die 

Geb¿hrenerhebung erfolgt erstmalig auf Grund der im Sommersemester des Studienjahres 2013/2014 

belegten Lehrplaneinheiten, unabhªngig davon, in welchem Semester die Lehrplaneinheit zum ersten 

Mal belegt wurde. Das Zentrale Studienreferat erhebt die Geb¿hren bis zum letzten Tag der 

Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters. Die Frist f¿r die Entrichtung der erhobenen Geb¿hr ist der 15. 

Tag nach der Erhebung. Es wird keine Geb¿hr f¿r die wiederholte Belegung einer Lehrplaneinheit 

erhoben, wenn der/die Studierende die Studiengeb¿hr bzw. den Finanzierungsbeitrag auf Grund der von 

ihm/ihr belegten Kreditpunkte zahlt. Im Falle von Studierenden des Promotionsstudiums ist die Geb¿hr 

im Falle der diesbez¿glichen ausdr¿cklichen Verf¿gung der Promotionsordnung zu erheben. Im Falle 

von Personen, die an einer Vorbereitungsausbildung bzw. an einem Teilkenntnisstudium teilnehmen 

oder ¿ber einen Gaststudierendenstatus verf¿gen, wird f¿r die wiederholte Belegung einer 

Lehrplaneinheit keine Geb¿hr berechnet.   

 

(4)337338339340 Einen im gegebenen Semester belegten Kurs kann der/die Studierende in der Fach- und 

Kursbelegungszeit ¿ber TR abwªhlen. Nach der Fach- und Kursbelegungszeit kann die 

Studienkommission das Abwªhlen eines Kurses nur in begr¿ndeten Fªllen, auf den spªtestens bis zum 

Beginn der Pr¿fungszeit gestellten Antrag des/der Studierenden ausschlieÇlich dann genehmigen, wenn 

die Studienleistung des/der Studierenden im Verlauf des Semesters noch nicht bewertet wurde. Wenn 

der/die Studierende das Abwªhlen des Kurses aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls, oder anderer 

speziellen Umstªnde beantragt, kann die SK auch auf nach dem Beginn der Pr¿fungszeit eingereichten 

Antrag das Abwªhlen des Kurses erlauben, in solchen Fªllen kann die SK das Abwªhlen des Kurses 

auch dann erlauben, wenn die Studienleistung des/der Studierenden im Verlauf des Semesters bereits 

bewertet wurde, aber er/sie in der Pr¿fungszeit noch keine Pr¿fung im gegebenen Kurs geleistet hat. 

Sofern der/die Studierende den Kurs im betreffenden Semester bereits mindestens zum dritten Mal 

belegt hat, muss ihm/ihr innerhalb von 8 Werktagen nach Erhalt der Mahnung die Mºglichkeit gesichert 

werden, den in der Mahnung genannten Kurs auf Antrag abwªhlen zu kºnnen, auÇer wenn die 

Studienleistung des/der Studierenden im Verlauf des Semesters bereits bewertet wurde. 

 

Ä 43 (1)341342 Im Verlauf der elektronischen Kursbelegung erfolgt die Kontrolle der Voraussetzungen 

f¿r die einzelnen Lehrfªcher automatisch durch das TR, dar¿ber hinaus wird in der Datenbank des 

Studiensystems eindeutig gespeichert, in welchem Modul und zur Erf¿llung welcher Studienplaneinheit 

der/die Studierende den gegebenen Kurs belegt hat. Die in diesem Absatz beschriebene automatische 

Kontrolle wird f¿r die Studien als Gasthºrer nicht ausgebreitet. 

 

                                                 
337 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009. 
338 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
339 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
340 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
341 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
342 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
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(2)343 Der/die Studierende signalisiert bei der zum Fortschreiten im Studium erforderlichen 

Kursbelegung durch die Auswahl des entsprechenden Faches und Kurses, welcher Teil des Studienplans 

durch den Kurs erf¿llt werden soll. Dabei muss ber¿cksichtigt werden, dass f¿r die Aneignung des 

gegebenen Lehrstoffs nur einmal ein Kreditwert vergeben werden kann. 

 

(3)344 Der/die Dekan/in bzw. der/die Lehrbeauftragte kann den Studierenden die Genehmigung erteilen, 

¿ber die maximale Teilnehmerzahl hinaus einen Kurs zu belegen, sofern die technischen 

Voraussetzungen der Kursabsolvierung sichergestellt werden kºnnen. Laut schriftlicher Genehmigung 

registriert die zustªndige Organisationseinheit die Kursbelegung (Fachbelegung) im TR.  

 

(4)345 Der/die Studierende ist verpflichtet, spªtestens bis zum Ende der Fach- und Kursbelegungszeit 

selbststªndig seine/ihre Kursbelegungen im TR zu registrieren. 

 

(5)346 

 

(6)347348349 Im Anschluss an das Ende der Fach- und  Kursbelegungszeit ist der/die Studierende 

verpflichtet, im TR die Liste seiner/ihrer Kurse zu kontrollieren und den gespeicherten Stand zur 

Kenntnis zu nehmen. Sofern der/die Studierende nachweisen kann, dass die registrierten Daten nicht der 

Wahrheit entsprechen (ein Kurs, den der/die Studierende belegt hat, nicht auf der Liste aufgef¿hrt ist, 

bzw. ein Kurs, den der/die Studierende nicht belegt hat, auf der Liste aufgef¿hrt ist), kann sich der/die 

Studierende innerhalb von 8 Tagen nach Abschluss der Fach- und Kursbelegung mit einer Beschwerde 

an das Studienreferat wenden. Das Versªumen der Frist zieht Rechtsverlust nach sich. Die 

Studienberater des Studienreferats pr¿fen die Beschwerde und falls sie begr¿ndet ist, f¿hrt der / die 

Leiter/in des Studienreferats bzw. mit seiner / ihrer Genehmigung ein/e Mitarbeiter/in des 

Studienreferats die nºtige Ergªnzung, das Lºschen, oder die Korrektur im TR durch. Nach dem 

ergebnislosen Ablauf der Frist f¿r das Ergreifen von Rechtsmitteln kann der/die Studierende aus dem 

TR einen Kursbelegungsbericht und Ergebnisbogen ausdrucken. Der Kursbelegungsbericht und 

Ergebnisbogen ist zugleich ein Informationsbogen ¿ber die Kursbelegung und Bewertung, welchen 

der/die Studierende berechtigt ist zur m¿ndlichen Pr¿fung mitzunehmen und diesen zur Bestªtigung der 

Kursabsolvierung zu benutzen. 

 

(7)350 Bei der Belegung und beim Abwªhlen des gegebenen Kurses bekommt der/die Studierende 

automatisch eine elektronische Nachricht ¿ber den von ihm/ihr belegten oder abgewªhlten Kurs. 

 

Ä 44 (1)351 Ein Kurs kann, nachdem er ausgeschrieben wurde, nur dann annulliert werden, wenn die 

Gesamtzahl der Kursteilnehmer nicht die f¿r den Kurs festgelegte Mindestteilnehmerzahl erreicht, oder 

                                                 
343 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
344 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
345 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
346 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
347 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2008. 
348 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
349 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
350 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 

15.August 2015. 
351 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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wenn die f¿r die Studienplaneinheit verantwortliche Organisationseinheit wegen Lehrkraftmangels den 

Kurs nicht abhalten kann. 

 

(2) Kurse, die an ein Pflichtfach gekn¿pft sind, d¿rfen nach der Kursausschreibung nicht mehr annulliert 

werden. 

 

(3) Der/die Fachverantwortliche informiert das Studienreferat und die Studierenden ¿ber den Ausfall 

eines Kurses und die an Stelle des ausgefallenen Kurses angebotenen anderen Kurse. 

 

 

KAPITEL 10 

 

LEHRVERANSTALTUNGEN  

 

Ä 45 (1)352 Es gibt folgende Formen der Lehrveranstaltungen: 

a) Vorlesungen, 

b) Seminare/Praktika, 

c) Konsultationen, innerhalb derer 

 ca) Kurskonsultation 

 cb)Diplomarbeitkonsultation 

d) Seminare 

 

(2)353 Die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen der belegten Kurse ist f¿r die Studierenden Pflicht. 

Die Note, Bewertung oder Unterschrift am Ende des Semesters kann dem/der Studierenden nur dann 

unter Berufung auf Fehlstunden verweigert werden, wenn der/die Studierende ¿ber die bei der 

Ausschreibung des Kurses festgelegten mºglichen Fehlstunden hinaus gefehlt hat. In diesem Fall wird 

ins Studienverzeichnis Ănicht absolviertñ eingetragen. Der/die Fachverantwortliche kann die 

annehmbare Zahl der Fehlstunden bei der Ausschreibung eines Lehrfaches auf 15-30% der 

Gesamtstunden festlegen. 

 

(3) Seminaranforderungen, die zwecks Erwerbs einer Seminar-/¦bungsnote erf¿llt werden m¿ssen, 

kºnnen sein: 

a) der Bericht ¿ber die wªhrend des Seminars/der ¦bung durchgef¿hrten Aufgaben und/oder, 

b) auÇerhalb der Seminar-/¦bungsstunden durchgef¿hrte Aufgaben und/oder, 

c) Klausuren und/oder, 

d) andere, im Studienplan festgelegte Anforderungen. 

 

(4) Der/die Studierende der Universitªt kann ohne Sondergenehmigung an allen Vorlesungen aller 

Fakultªten und Studienfªcher teilnehmen. F¿r die Teilnahme an den Seminaren/¦bungen ist eine 

vorherige Einwilligung der Lehrkraft erforderlich. Eine Teilnahme ohne Kursbelegung kann nicht zur 

Folge haben, dass die Leistung des/der Studierenden auch bewertet wird. 

 

(5) Sollte der/die Studierende im Verlauf der Teilnahme an einer Lehrveranstaltung in den Besitz solcher 

Informationen gelangen, deren Verºffentlichung die Persºnlichkeitsrechte anderer, insbesondere die 

menschliche W¿rde kranker Menschen, verletzten kºnnte, die einen Vertrauensmissbrauch bedeuten 

w¿rde oder aus anderen Gr¿nden als Geheimnis gilt, so ist er/sie verpflichtet, dieses Geheimnis zu 

bewahren. Im Falle einer Verletzung der Geheimhaltungspflicht trªgt der/die Studierende die 

rechtlichen Folgen dieser Verletzung. 

 

(6) Ton- und Bildaufnahmen wªhrend der Lehrveranstaltungen sind ausschlieÇlich mit der vorherigen 

Genehmigung der Lehrkraft mºglich. 

                                                 
352 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
353 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
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(7)354 F¿r das Abhalten der Lehrveranstaltungen sind die Lehrkraft und der/die Leiter/in der zustªndigen 

Organisationseinheit im Lehrbereich verantwortlich. Auf Bitte der Vertreter der Studierenden hin 

m¿ssen die Lehrveranstaltungen, die durch das Verschulden der Lehrkraft ausgefallen sind, noch 

innerhalb der Vorlesungszeit des gegebenen Semesters nachgeholt werden. 

 

SONDERSTUDIENPLAN  

 

Ä 46 (1)355 356 357358 Auf Grund einer durch die SK erteilten Genehmigung kann der/die Studierende von 

der Teilnahme an Pflichtfªchern teilweise oder vollstªndig befreit werden, seine/ihre Pr¿fungen bereits 

vor Beginn der Pr¿fungszeit ablegen, die Ausbildungszeit entsprechend der in den Rechtsvorschriften 

festgelegten Verf¿gungen vorzeitig abschlieÇen oder andere ªhnliche Verg¿nstigungen erhalten. Von 

den Voraussetzungsordnung und den Vorschriften in Bezug auf die Parallelbelegung von 

Lehrplaneinheiten kann auch im Rahmen des Sonderstudienplans nicht abgesehen werden. Wenn 

dem/der Studierenden erlaubt wird, Pr¿fung vor der Pr¿fungszeit zu leisten, kann er die Pr¿fung nur 

antreten, wenn er/sie 24 Stunden vor Pr¿fungsbeginn den f¿r ihn verºffentlichen oder einen anderen 

Pr¿fungstermin bucht. Diese Regelung gilt auch in dem Fall, wenn ihm/ihr erlaubt wird, eine Pr¿fung 

in der Pr¿fungszeit in einem mit dem/der Dozenten/in vereinbarten Termin anzutreten.  

 

(2) Auch der/die sein/ihr Studium auf Grundlage des Sonderstudienplans fortsetzende Studierende muss 

die Studienanforderungen erf¿llen. 

 

(3)359 360361 Den Antrag auf einen Sonderstudienplan kann der/die Studierende spªtestens bis zum letzten 

Tag der Fachbelegungszeit (Kursbelegung) stellen, mit der Ausnahme, dass dies nach der Fach- und 

Kursbelegungszeit fªllt wie im Absatz (4), Punkte b), c), und d) beschrieben. Der/die Student/in ist 

verpflichtet, an seinem / ihrem Antrag die Dokumentation, die den Antrag bestªtigen, beizuf¿gen. Die 

SK darf den Antrag bei fehlendem Bestªtigungsdokument bzw. bei fehlenden Bestªtigungsdokumenten 

ohne Aufruf auf Ergªnzung ablehnen.  Die Genehmigung zur Fortf¿hrung eines Sonderstudienplans 

kann einmalig f¿r hºchstens zwei Semester vergeben werden, danach muss er erneut beantragt werden. 

 

(4)362 Ein Sonderstudienplan kann dem/der Studierenden gewªhrt werden, der/die 

a) in den dem Antrag vorangegangenen beiden Semestern hervorragende Studienleistungen 

erreichen konnte, oder 

b) zum Zwecke einer Teilausbildung sein Fachstudium an einer auslªndischen 

Hochschuleinrichtung fortsetzt, 

c) den Sonderstudienplan durch auÇergewºhnliche Umstªnde begr¿ndet, oder 

d) eine herausragende gesellschaftliche, k¿nstlerische oder sportliche Tªtigkeit aus¿bt. 

 

                                                 
354 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
355 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
356 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
357 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
358 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
359 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
360 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2008. 
361 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
362 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2008. 
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(5) Die Genehmigung f¿r einen Sonderstudienplan kann zur¿ckgezogen werden, wenn der/die 

Studierende eine Pr¿fung nicht besteht oder sich auf eine andere Weise herausstellt, dass der/die 

Studierende nicht in der Lage ist, die Studienanforderungen innerhalb eines Sonderstudienplans zu 

erf¿llen. Der Sonderstudienplan kann auf Antrag des/der Studierenden modifiziert werden. 

 

(6)363 Der/die Studierende, der/die als Stipendiat/in an einer auslªndischen Hochschuleinrichtung ein 

Studium absolviert oder an einem fachbezogenen Praktikum teilnimmt, kann auf Antrag das vom 

Stipendium betroffene Semester im Falle des Wintersemesters bis zum 20. Mªrz, im Falle des 

Sommersemesters bis zum 20. September abschlieÇen. In diesem Fall kann sich der/die Studierende zu 

dem auf das vom Stipendium betroffenen Semester folgende Semester ohne das vom Stipendium 

betroffene Semester abgeschlossen zu haben, zur¿ckmelden und Kurse belegen. Sobald der/die 

Studierende das vom Stipendium betroffene Semester abschlieÇt, kontrolliert das Studienreferat die 

Kursbelegung des/der Studierenden und verfªhrt dabei gemªÇ der Verf¿gungen der vorliegenden 

Verordnung ¿ber die Kursbelegung. Die SK erteilt diese Genehmigung allen Studierenden, die als 

Stipendiat/in an einer auslªndischen Hochschuleinrichtung ein Studium absolvieren oder an einem 

fachbezogenen Praktikum teilnehmen. 

 

 

 

KAPITEL 11 

 

KONTROLLE DER KENNTNISSE, STUDIENBEWERTUNG  

 

Ä 47 (1)364365 Die Leistungen des/der Studierenden werden von der Hochschuleinrichtung in der 

Vorlesungszeit und der Pr¿fungszeit bewertet. ¦ber die Pr¿fungen und ¿ber die nicht im Rahmen einer 

Pr¿fung erworbenen Noten ist ein Pr¿fungsblatt auszustellen. Der Pr¿fungsblatt enthªlt die Bezeichnung 

des Lehrfachs (der Lehrplaneinheit), den Zeitpunkt der Pr¿fung oder Bewertung, den Namen, die 

Identifikation und die Unterschrift der pr¿fenden Lehrkraft, den Namen und die studentische 

Identifikation des/der an der Pr¿fung beteiligten Studierenden, sowie die Bewertung der Pr¿fung. Die 

Daten des Pr¿fungsblatt m¿ssen spªtestens bis 15:00 Uhr am dritten Tag nach der Pr¿fung im TR 

registriert werden.  

 

(2) Die Kontrolle der Kenntnisse kann erfolgen durch 

a) die in der Vorlesungszeit in den Unterrichtsstunden abgegebenen m¿ndlichen, schriftlichen 

oder praktischen Berichte, schriftliche Klausuren bzw. Aufgaben, die in Hausarbeit angefertigt 

wurden (Plªne, Messprotokolle, Studien), sowie die Bewertung der wªhrend der 

Seminare/¦bungen geleisteten Arbeit, 

b) die in der Pr¿fungszeit abgelegten Pr¿fungen, 

c) ein Rigorosum, 

d) die Abschlusspr¿fung. 

 

(3) Am Ende des Semesters kann eine Note erteilt werden 

a) mit einer Semesterzwischennote, im Falle sowohl von theoretischen als auch praktischen 

Lehrfªchern auf Grundlage der wªhrend der Vorlesungszeit erfolgten Kontrollen, 

b) mit einer Pr¿fungsnote, die nur auf Grundlage der wªhrend der Pr¿fung gezeigten Leistung 

oder durch Ber¿cksichtigung der wªhrend der Vorlesungszeit erbrachten und in der Pr¿fung 

gezeigten Leistung erteilt werden kann. Im letzten Fall kann die Festlegung der Note durch eine 

Ber¿cksichtigung der Pr¿fungsleistung von mindestens 50 % und der Leistungen wªhrend der 

Vorlesungszeit von hºchstens 50 % erfolgen. 

                                                 
363 Die Ergªnzung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
364 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
365 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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(4)366 Sofern die Erteilung der praktischen Note (Semesterzwischennote) auf Grundlage von Klausuren 

erfolgt, muss in der Vorlesungszeit eine einmalige Mºglichkeit zur Wiederholung einer missgl¿ckten 

bzw. zum Nachholen einer verpassten Klausur sichergestellt werden. Sollte der/die Studierende auch 

bei der Wiederholungsmºglichkeit die Semesterzwischennote nicht erlangen, so muss ihm/ihr bis zum 

Ende der zweiten Woche der Pr¿fungszeit ï den bei der Kursausschreibung verºffentlichten 

Informationen entsprechend ï eine einmalige Mºglichkeit zum Erlangen der Semesterzwischennote 

sichergestellt werden. Das Nachholen der Labor¿bungen kºnnen die Lehrfachanforderungen zum Teil 

oder ganz einschrªnken. 

 

(5)367 Das Rigorosum ist die Form des gemeinsamen Abpr¿fens mehrerer Lehrfªcher. Die Lehrfªcher 

des Rigorosums werden im empfohlenen Studienplan festgelegt. Das Rigorosum gilt hinsichtlich der 

Entlassung aus studientechnischen Gr¿nden als Kursbelegung. 

 

(6)368 Bei m¿ndlichen Pr¿fungen macht die Universitªt den/die Studierende/n innerhalb von 5 

Werktagen nach der m¿ndlichen Pr¿fung darauf aufmerksam, dass er/sie das Leistungsblatt im 

Studienreferat abholen kann. Das Leistungsblatt beinhaltet das gegebene Semester, den Namen des/der 

Studierenden, die studentische Identifikationsnummer, den Namen des/der vom/ von der Studierenden 

belegten Kurses / Kurrikulumseinheit, das Datum der Pr¿fung, die Bewertung der Pr¿fung, den Namen 

des/der bewertenden Lehrers/in, seinen/ihren Lehreridentifikationskode, und seine/ihre Unterschrift. Bei 

Pr¿fungen, die sich nicht als m¿ndliche Pr¿fung qualifizieren bekommt der/die Studierende innerhalb 

von 5 Werktagen nach der Pr¿fung automatisch eine elektronische Nachricht ¿ber die Bewertung der 

Pr¿fung. 

 

(7)369 Wenn es an der Fakultªt mºglich ist, hat der/die Lehrbeauftragte und/oder der/die Dozent/in des 

Faches Recht darauf, dem/der Studierenden eine Note anzubieten, die ï falls er/sie sie annimmt ï in TR 

registriert wird. Um die angebotene und angenommene Note im TR registrieren zu kºnnen, muss der/die 

Studierende sich f¿r keine Pr¿fungstermine anmelden. 

 

 

Ä 48 (1)370 Die Leistungsbewertung des/der Studierenden ist: 

a) f¿nfstufig: sehr gut (5), gut (4), befriedigend (3), gen¿gend (2), ungen¿gend (1), 

 

 

(2)371372 Der/die Studierende erhªlt keine Kreditpunkte, wenn die Leistung mit einem ungen¿gend (1) 

oder nicht bestanden (1) bewertet wird bzw. wenn die Leistung des/der Studierenden nicht bewertet 

werden konnte.  

 

(3)373 Bei der Leistungsbewertung des/der Studierenden darf kein Unterschied darin gemacht werden, 

in welcher Finanzierungs ï oder Ausbildungsform er /sie teilnimmt. 

 

                                                 
366 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
367 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
368 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 

15.August 2015. 
369 Eingebaut durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016. Geltend 

ab dem 04. November 2016. 
370 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
371 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
372 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
373 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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(4)374Gegen die Bewertung kºnnen ï mit Ausnahme von Korrektur- bzw. Punktberechnungsfehlern, 

sowie der in Ä 12, Abs. (2), Ä 50, Abs. (4) und Anlage 14 der vorliegenden Verordnung festgelegten 

Mºglichkeiten ï keine Rechtsmittel eingelegt werden. 

 

(5)375 Im Falle einer schriftlichen Kontrolle zieht die Verletzung des Urheberrechtes gemªÇ Anlage 14 

der vorliegenden Verordnung die Bewertung ungen¿gend (1) oder nicht bestanden (1), sowie ein 

Disziplinarverfahren nach sich. 

 

KAPIT EL 12 

 

PR¦FUNGEN, PR¦FUNGSVERLAUF 

 

Ä 49 (1)376 Die Fakultªt ist verpflichtet, mit Hilfe des TR mindestens vier Wochen vor Ende der 

Vorlesungszeit die einzelnen Pr¿fungstage, die f¿r die einzelnen Pr¿fungstage festgelegte maximale 

Zahl der an der Pr¿fung teilnehmenden Studierenden, die Namen der an der Pr¿fung Beteiligten, den 

Termin und die Art und Weise der Pr¿fungsanmeldung, sowie den Tag der Bekanntgabe der 

Pr¿fungsergebnisse zu verºffentlichen. 

 

(2) Die Pr¿fungsabnahme muss so organisiert werden, dass jede/r betroffene Studierende sich anmelden 

kann und ï sofern er/sie die Voraussetzungen f¿r die Pr¿fungsteilnahme erf¿llt hat ï an der Pr¿fung 

teilnehmen kann. 

 

(3) Der ausgeschriebene Pr¿fungstermin kann nicht mit der Begr¿ndung verlegt werden oder ausfallen, 

dass sich zu wenig Studierende f¿r die betreffende Pr¿fung angemeldet haben. 

 

(4)377 Bei der Erstellung des Pr¿fungsablaufs und der Festlegung der Zahl der Pr¿fungstage m¿ssen die 

Pr¿fungserfahrungen des jeweiligen Kurses, die Zahl der zu pr¿fenden Studierenden, sowie die Zahl der 

die Pr¿fung abnehmenden Lehrkrªfte beachtet werden. Dar¿ber hinaus muss beachtet werden, dass die 

Studierenden im Rahmen der vorliegenden Verordnung die Mºglichkeit zum Ablegen einer weiteren 

Pr¿fung in diesem Lehrfach nutzen kºnnen. Im Streitfall werden die Pr¿fungstage von dem/der Dekan/in 

festgelegt. 

 

(5)378 379380 Der/die Studierende stellt den Pr¿fungsablauf selbst zusammen und meldet sich ¿ber TR zu 

der/den Pr¿fung/en an. Der/die Studierende muss den Pr¿fungsablauf innerhalb der jeweiligen 

Pr¿fungszeit ï in Kenntnis der ausgeschriebenen Pr¿fungstage ï so planen und zusammenstellen, dass 

pro Kurs die dreimalige Pr¿fungsmºglichkeit sichergestellt ist. Der/die Studierende muss sich 24 

Stunden vor dem ausgeschriebenen Pr¿fungszeitpunkt zur Pr¿fung anmelden. Von der Pr¿fung kann 

sich der/die Studierende 36 Stunden vor dem ausgeschriebenen Pr¿fungszeitpunkt abmelden. 

 

                                                 
374 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
375 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
376 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
377 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
378 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
379 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2011 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2011. 
380 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 



 57 

(6)381 382383 Hat sich der/die Studierende ¿ber TR f¿r die Pr¿fung angemeldet, erscheint aber nicht zur 

Pr¿fung, so kann sein/ihr Wissen nicht bewertet werden, die Anzahl der Mºglichkeiten zum Ablegen 

der Pr¿fung sinkt in dem jeweiligen Lehrfach automatisch (um eine Mºglichkeit) und im TR muss der 

Eintrag Ănicht erschienenñ registriert werden. 

 

(7)384 Der/die Studierende kann sich f¿r einen Termin f¿r eine weitere Pr¿fung in ein und demselben 

Kurs nur in dem Falle anmelden, wenn die Daten der diesbez¿glichen Pr¿fung (Eintrag der Note oder 

Ănicht erschienenò) vom Pr¿fer im TR registriert wurden. 

 

(8)385386 In der Pr¿fungszeit kºnnen auf Grund der Entscheidung des Instituts oder des Lehrstuhls oder 

auf Initiative der Studentischen Selbstverwaltung der Fakultªt ¿ber die vorherig ausgeschriebenen 

Pr¿fungstermine hinaus weitere Pr¿fungstermine so ausgeschrieben werden, dass sich die betroffenen 

Studierenden mindestens 2 Tage vorher daf¿r anmelden kºnnen. In begr¿ndeten Fªllen kann die SK 
auch die Ausschreibung von Pr¿fungstermine auÇerhalb der Pr¿fungszeit genehmigen.  

 

(9)387 388389 Sofern der/die Studierende zu dem von ihm/ihr belegten Pr¿fungstermin nicht erschienen ist 

und seine/ihre Abwesenheit mit Angabe und Bestªtigung eines triftigen Grundes, sowie mit einem 

spªtestens innerhalb von 8 Tagen nach dem versªumten Pr¿fungstermin im Studienreferat der Fakultªt 

eingereichten, mit Angabe des/der betreffenden Pr¿fungstermins/e versehenen Antrag nicht entschuldigt 

hat, ist verpflichtet, f¿r sein/ihr Versªumnis die in Anlage 1 der Erstattungs- und Zuwendungsordnung 

festgelegte Geb¿hr zu entrichten. Die Entscheidungsfindung in Bezug auf die Bescheinigungsantrªge 

liegt im Zustªndigkeitsbereich des/der Leiter/in des Studienreferats. Sofern dem Antrag des/der 

Studierenden von dem/der Leiter/in des Studienreferats stattgegeben wurde, sinkt die Zahl der 

Pr¿fungsmºglichkeiten des/der Studierenden trotz des Versªumnisses nicht. Im TR ist der Eintrag 

Ăentschuldigt nicht erschienenñ zu registrieren. Unter Pr¿fung ist in Bezug auf den vorliegenden Absatz 

jene Form der Leistungskontrolle zu verstehen, bei der ein Pr¿fungsblatt verwendet wird. Im Falle von 

Leistungskontrollen, die nicht als Pr¿fung gelten (wie etwa in der Vorlesungszeit in der 

Unterrichtsstunde gehaltene Vortrªge, Klausuren) kann die Geb¿hr gemªÇ dem vorliegenden Absatz 

nicht erhoben werden. 

 

Ä 50390 391 392 (1)393 Die Studierenden m¿ssen bei der Kursausschreibung ¿ber die Voraussetzungen der 

Pr¿fungszulassung informiert werden. Zur Pr¿fung kºnnen nur Studierende zugelassen werden, die 

                                                 
381 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
382 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2008. 
383 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
384 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
385 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
386 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20.Dezember 2018 angenommen. Geltend ab dem 21. 

Dezember 2018 
387 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 23. Juni 2011 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 23. 

Juni 2011. 
388 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
389 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
390 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
391 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2008. 
392 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
393 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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diese Voraussetzungen und die in der Erstattungs- und Zuwendungsordnung festgelegten Bedingungen 

erf¿llen. Sofern der/die Studierende seinen/ihren in der Erstattungs- und Zuwendungsordnung 

festgelegten Pflichten nicht erf¿llt hat, so kann er/sie sich zur Pr¿fung nicht anmelden, an der Pr¿fung 

nicht teilnehmen. Die Lehrkraft ist verpflichtet, Studierende, die eine g¿ltige Pr¿fungsanmeldung im 

TR haben, dessen/deren Name auf dem Pr¿fungsblatt steht und die zur Pr¿fung erscheinen, zu pr¿fen. 

Die Pr¿fungsanmeldung von dem/der Studierenden ist ung¿ltig, die gemªÇ den Verf¿gungen der 

vorliegenden Verordnung zur Pr¿fung nicht zugelassen werden kºnnen. Bei ung¿ltiger 

Pr¿fungsanmeldung muss die Anmeldung im TR gelºscht werden. 

(2)394 Hat der/die Studierende solche Verpflichtungen nicht erf¿llt, die gemªÇ Anforderungssystem als 

Voraussetzungen f¿r die Pr¿fungszulassung gelten und die innerhalb der Pr¿fungszeit nachgeholt 

werden kºnnen, so kann die Erf¿llung dieser Voraussetzung des jeweiligen Lehrfachs bis spªtestens 

zum Ende der zweiten Woche der Pr¿fungszeit einmal versucht werden. Sofern der/die Studierende zum 

Nachholtermin nicht erscheint, so ist die Lehrkraft des jeweiligen Lehrfachs nicht verpflichtet, einen 

weiteren Nachholtermin f¿r den/die Studierende/n sicherzustellen. 

 

(3)395 396397 Sollte ein Identitªtsnachweis fehlen, kann der/die Studierende nicht mit dem Ablegen der 

Pr¿fung beginnen. Zum Nachweis der Identitªt kºnnen auch die offiziellen Dokumente des/der 

Studierenden benutzt werden. Die Lehrkraft kann Studierende, die sich f¿r die Pr¿fung nicht angemeldet 

haben und deren Namen nicht auf dem Pr¿fungsblatt stehen, nicht pr¿fen. 

 

(4)398 399 Eine Pr¿fung darf ï abgesehen von Ausnahmefªllen ï nur in den offiziellen Rªumen der 

Universitªt abgenommen und abgelegt werden. F¿r den reibungslosen Ablauf der Pr¿fung ist der/die 

Pr¿fer/in verantwortlich. Sollte der/die Pr¿fer/in feststellen, dass der/die Studierende jemanden in der 

Pr¿fung vertritt oder er/sie von jemandem vertreten wird, er/sie jemandem in einer unerlaubten Weise 

Hilfe leistet, oder ihm/ihr geholfen wird, bzw. er/sie in der Pr¿fung unerlaubte Mittel benutzt, oder gegen 

eine sonstige das Pr¿fen betroffene Vorschrift verstoÇt, so muss der/die Pr¿fer/in die Tatsache des 

Pr¿fungsbetrugs auf dem Pr¿fungsblatt vermerken und nimmt ¿ber den Vorfall vor Ort nach 

Mºglichkeit unter Heranziehung von zwei Zeugen das Protokoll auf. Im Falle eines Pr¿fungsbetrugs 

muss die Pr¿fung mit der Note ungen¿gend (1) bewertet werden. Gegen die Bewertung kann der/die 

Studierende innerhalb von 15 Tagen nach Kenntnisnahme bei der Studienkommission Zweiter Instanz 

einen schriftlichen Antrag auf das Ergreifen von Rechtsmitteln einreichen. Bzgl. dieses Absatzes und 

des Absatzes (5) dieses Ä. gelten alle Tªuschungsversuche an Pr¿fungen und an als Pr¿fung nicht 

geltenden Tests als Pr¿fungstªuschungsversuch. 

 

(5) Im Falle eines wiederholten oder nach Ermessen des/der Pr¿fers/in bedeutenden Pr¿fungsbetrugs, 

wenn der/die Pr¿fer/in den Pr¿fungsbetrug unter Beif¿gung des Protokolls, sowie von Beweismitteln 

dem/der Dekan/in der Fakultªt meldet, kann der/die Dekan/in ein Disziplinarverfahren einleiten. In 

diesem Fall ist die Bewertung der Pr¿fung einzustellen. Sofern kein Disziplinarverfahren eingeleitet 

oder kein Disziplinarvergehen festgestellt wird, ist dem/der Studierenden die Wiederholung der Pr¿fung 

sicherzustellen. 

 

(6) Der/die Pr¿fer/in hat das Recht, den/die Studierende/n wegen nicht angemessenem Verhaltens (z.B. 

den Pr¿fungsablauf stºrendes Verhalten, wenn er/sie offensichtlich unter dem Einfluss von 

bewusstseinsstºrenden Mitteln steht) von der Pr¿fung auszuschlieÇen. Die Tatsache des 

                                                 
394 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2011 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2011. 
395 Die Abªnderung der Absªtze (3)-(4) wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2008. 
396 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 10. November 2011 angenommen. Geltend ab dem 10. 

November 2011. 
397 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
398 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
399 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
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Pr¿fungsausschlusses ist auf dem Pr¿fungsblatt zu vermerken und ¿ber den Vorfall ist vor Ort nach 

Mºglichkeit unter Heranziehung von zwei Zeugen das Protokoll aufzunehmen. in diesen Fªllen kann 

der/die Pr¿fer/in bei dem/der Dekan/in der Fakultªt ein Disziplinarverfahren gegen den/die 

Studierende/n veranlassen. 

 

(7)400 Wenn die gegebene elektronische Pr¿fung mehr als 25% der Gesamtbewertung des betroffenen 

Kurses ergibt, kann sie ausschlieÇlich mit Inanspruchnahme der sich im Gebªude der Universitªt 

befindenden Universitªtscomputer abgehalten werden. Vor Beginn der Pr¿fung ist der/die Pr¿fer/in 

verpflichtet, f¿r die ¦berpr¿fung der Identitªt der Pr¿fungskandidaten zu sorgen. 

 

(8)401 402 Eine Pr¿fung darf ausschlieÇlich ï in Ermangelung anders lautender Verf¿gungen der 

Verordnung ï innerhalb der Pr¿fungsperiode abgelegt werden. Die von dem/der Dekan/in gewªhrte 

einmalige Sonderpr¿fung kann auch nach der Pr¿fungszeit abgelegt werden, ¿ber den Zeitpunkt der 

Pr¿fung muss im Beschluss des/der Dekans/in verf¿gt werden. 

 

Ä 51 (1) Die m¿ndlichen Pr¿fungen sind f¿r die Studierenden und Lehrkrªfte der Fakultªt ºffentlich 

zugªnglich, Ton- und Bildaufnahmen d¿rfen nur mit Zustimmung der Beteiligten angefertigt werden. 

Die ¥ffentlichkeit kann durch den/die Dekan/in eingeschrªnkt werden. 

 

(2)403 Im Falle einer m¿ndlichen Pr¿fung hat der/die Pr¿fer/in daf¿r zu sorgen, dass sich im 

Pr¿fungsraum noch mindestens eine, in Gegenstand und Sprache der Pr¿fung bewanderte Person (das 

kann auch ein/e andere/r zu pr¿fende/r Studierende/r sein) stªndig bis zum Ende der Pr¿fung aufhªlt. 

Ein m¿ndliches Rigorosum muss vor einer aus mindestens zwei Lehrkrªften bestehenden 

Pr¿fungskommission stattfinden. 

 

(3)404 Im Falle von schriftlichen Pr¿fungen m¿ssen die Arbeiten spªtestens innerhalb von drei 

Werktagen vom Tag der schriftlichen Pr¿fung an gerechnet korrigiert und die Ergebnisse bis spªtestens 

15:00 Uhr des dritten Werktags im TR gespeichert werden. 

 

(4)405 Bis zum Ende der Pr¿fungszeit muss sichergestellt werden, dass die schriftlichen Pr¿fungen 

eingesehen werden kºnnen. Der/die gepr¿fte Studierende kann bei der Lehrkraft oder ï sofern dies nicht 

mºglich ist, in Ausnahmefªllen ï beim Lehrstuhlleiter Beschwerde einlegen, sofern die Punktzahl der 

Arbeit falsch berechnet wurde oder f¿r eine Aufgabe keine Punkte vergeben wurden. Im Falle einer 

falschen Punkteberechnung oder einer falschen Aufgabenbewertung modifiziert die Lehrkraft 

dementsprechend das Ergebnis. 

 

(5)406 407 408Der/die Studierende kann innerhalb von 14 Werktagen nach Ende der Pr¿fungszeit 

Beschwerde wegen der im TR bzw. im Studienbuch eingetragenen Daten bez¿glich der 

                                                 
400 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
401 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 24. Januar 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

24. Januar 2008. 
402 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
403 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
404 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
405 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
406 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

18. Dezember 2008. 
407 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
408 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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Pr¿fungsbewertung bei dem/der Lehrbeauftragten oder bei dem/der Lehrstuhlleiter/in 

(Institutsdirektor/in) erheben. Sollte der/die Studierende die Frist versªumt haben, so kann er/sie 

innerhalb von hºchstens 30 Tagen einen Antrag auf Nachsicht stellen. Die Lehrkraft oder der/die 

Lehrstuhlleiter/in (Institutsleiter/in) ist verpflichtet die beanstandete Bewertung auf Grund des 

Pr¿fungsblattes, des von dem/der Pr¿fer/in unterzeichneten Kursbelegungsberichts- und 

Ergebnisbogens, sowie im Falle einer schriftlichen Pr¿fung auf Grund der auf der Pr¿fungsarbeit 

vermerkten Note von innerhalb von 3 Werktagen zu ¿berpr¿fen, und im Falle eines berechtigten 

Einwandes mit Anwendung seiner/ihrer Befugnis zur Notenªnderung die erforderliche  nderung im TR 

zu registrieren. Nachdem die 17 Werktage nach AbschlieÇen der Pr¿fungszeit abgelaufen sind, kann 

auch der/die Lehrbeauftragte bzw. der/die Lehrstuhlleiter/in (Institutsdirektor/in) die Registrierung der 

fehlenden Note im TR nicht mehr nachholen bzw. das Studienreferat um die  nderung der registrierten 

Note nicht mehr bitten, auÇer wenn im Falle der Versªumung der Frist ï spªtestens 30 Tage nach der 

Pr¿fungszeit ï er/sie einen Antrag auf Nachsicht gestellt hat, oder der/die Studierende gemªÇ Obigen 

einen Antrag auf Nachsicht bez¿glich dem Einreichen der Einwendung gestellt hat. 

 

Ä 52409 410 (1)411 Die Note (Bewertung) wird ï mit Datum ï von dem/der Pr¿fer/in auf dem elektronischen 

Pr¿fungsblatt oder auf dem Pr¿fungsblatt in Papierform registriert, sowie auf Wunsch des/der 

Studierenden auf den Kursbelegungsbericht und Ergebnisbogen eingetragen.  

 

(2)412 Der/die Pr¿fer/in, sollte er/sie verhindert sein, der/die Lehrstuhlleiter/in oder dessen/deren 

Bevollmªchtigte/r (im Weiteren: der Lehrstuhl) ist verpflichtet, das Ergebnis der m¿ndlichen Pr¿fung 

(der Eintrag der Pr¿fungsnote oder Ănicht erschienenò) auf elektronischem Weg nach Beendigung der 

Pr¿fungsabnahme bzw. im Anschluss an die Festlegung der Note ï bis 12:00 Uhr des nach dem 

Pr¿fungstag folgenden Werktags ï im TR zu speichern. Der Lehrbeauftragte ist verpflichtet, das 

zusammengefasste Pr¿fungsblatt, das er ausgedruckt hat, am 16. Tag nach dem Ende der Pr¿fungszeit 

im Studienreferat abzugeben.  Das Studienreferat ist verpflichtet die Pr¿fungsblªtter entsprechend den 

Verf¿gungen der Verordnung der Universitªt ¿ber die Verwaltung und Aufbewahrung von Dokumenten 

aufzubewahren, um sie spªter wegen studentischen Beschwerden oder auf studentischen Antrag nutzen 

zu kºnnen. Im Interesse der ¦berpr¿fung von Beschwerden ist die das Lehrfach unterrichtenden 

Lehrkraft verpflichtet die Pr¿fungsarbeiten bis zur Beendigung des auf Grund der Beschwerde 

eingeleiteten Verfahrens, aber mindestens bis Ende des folgenden Semesters aufzubewahren. 

 

(3)413 Die Studierenden kºnnen sich gemªÇ Ä 12, Abs. (2) im Zusammenhang mit mºglichen 

RegelverstºÇen bei der Pr¿fungsabnahme innerhalb von 15 Tagen an die Studienkommission zweiter 

Instanz wenden. 

 

Ä 53 (1) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Pr¿fung kann innerhalb der jeweiligen 

Ausbildungsperiode zweimal stattfinden. 

 

(2)414 Die Fakultªt ist verpflichtet, eine einmalige Mºglichkeit zur Wiederholung einer nicht 

bestandenen Pr¿fung (im Weiteren: Nachpr¿fung), sowie im Falle einer nicht bestandenen Nachpr¿fung 

eine einmalige Wiederholungsmºglichkeit (im Weiteren: wiederholte Nachpr¿fung) sicherzustellen, 

sofern dies auf Grund der ausgeschriebenen Pr¿fungstermine innerhalb der jeweiligen Pr¿fungsperiode 

mºglich ist, d. h. der/die Studierende hat von den angebotenen Pr¿fungsterminen den ersten 

                                                 
409 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2008. 
410 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. April 2012 angenommen. Geltend ab dem 19. April 

2012. 
411 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
412 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
413 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
414 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
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Pr¿fungstermin so ausgewªhlt, dass er/sie die Mºglichkeit hat, ï bei Bedarf ï zwei weitere 

Pr¿fungstermine in Anspruch zu nehmen. 

 

(3) Sofern die m¿ndliche Nachpr¿fung nicht bestanden wurde, sowie die Pr¿fung und die Nachpr¿fung 

von derselben Person abgenommen wurde, muss auf die Bitte des/der Studierenden hin sichergestellt 

werden, dass die wiederholte Nachpr¿fung vor einer anderen Lehrkraft oder einer vom Lehrstuhleiter 

bestimmten Pr¿fungskommission abgelegt werden kann. Im Falle einer schriftlichen Pr¿fung kann 

der/die Studierende beantragen, dass die Korrektur der Pr¿fungsarbeit auch von einer anderen Lehrkraft 

mit einem Sichtvermerk versehen wird. Dieses Recht steht dem/der Studierenden auch dann zu, wenn 

die Pr¿fung in einer neuen Ausbildungsperiode abgelegt wird. 

 

(4)415416 Der/die Studierende kann in dem gegebenen Semester im Falle einer erfolgreich abgelegten 

Pr¿fung ï auÇer der im Rahmen eines Pr¿fungskurs im August, September, Januar oder im Februar 

erfolgreich abgelegten Pr¿fung - bis zum Ende der Pr¿fungsperiode zu vorher ausgeschriebenen 

Terminen einmal eine Verbesserungspr¿fung ablegen. Bei der Verbesserungspr¿fung kann sich die bei 

der ersten Pr¿fung erreichte Note auch verschlechtern. Mit der Verbesserung der erfolgreich abgelegten 

Pr¿fung kann kein neuer Kreditpunkt erworben werden. 

 

(5)417 

 

(6)418 

 

(7)419 Sofern der/die Studierende im Verlauf seines/ihres jeweiligen Studiums in der gleichen 

Lehrplaneinheit drei oder mehr Pr¿fungen antritt, ist er/sie verpflichtet, f¿r die dritte und jede weitere 

Pr¿fungsmºglichkeit die in Anlage 1 der Erstattungs- und Zuwendungsordnung festgelegte Geb¿hr zu 

entrichten. 

 

KAPITEL 13 

 

ANERKENNUNG UND ANNAHME VON AUSBILDUNGEN , DIE AN ANDEREN FAKULT TEN ODER IN 

ANDEREN STUDIENF CHERN ANGEBOTEN UND ABSOLVIERT W URDEN 

 

Ä 54 (1)420 421 422 Der/die Studierende der Universitªt kann bei der K K die Anerkennung einer 

Ausbildung, die an einer anderen ungarischen oder auslªndischen Hochschuleinrichtung absolviert 

wurde als Teil seiner/ihrer Ausbildung beantragen. Der/die Studierende der Universitªt kann die 

seinem/ihrem Studienplan entsprechende Anerkennung seines/ihres absolvierten Fachpraktikums 

ebenfalls bei der K K beantragen. Der/die Studierende, der/die an einer auslªndischen 

Hochschuleinrichtung als Stipendiat/in ein Studium absolviert hat, muss seinen/ihren Antrag auf 

Anerkennung dieser Studienleistungen bis zum letzten Tag des unmittelbar auf das vom Stipendium 

betroffene Semester folgenden Semesters bei der K K stellen. Alle Lehrfªcher, die der/die Studierende 

                                                 
415 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
416 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
417 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2008 angenommene Abªnderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2008. 
418 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
419 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 27. September  2012 angenommene  nderung. Geltend ab dem 

27. September 2012. 
420 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
421 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
422 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 



 62 

als Stipendiat/in an einer auslªndischen Hochschuleinrichtung absolviert hat und anerkennen lassen 

mºchte, muss die K K mindestens als die Absolvierung von Wahlfªchern anerkennen, vorausgesetzt, 

das betreffende Lehrfach f¿gt sich auf der im Ausbildungsvertrag des/der Studierenden bzw. in der dem 

Vertrag entsprechenden Urkunde festgelegten Weise in die fachliche Ausbildung des/der Studierenden. 

 

(2)423424 F¿r die Aneignung eines bestimmten Lehrstoffes kºnnen einmalig Kreditpunkte vergeben 

werden. Ein mit Kreditpunkten anerkanntes Studium muss ï wenn seine Voraussetzungen bestehen ï 

im Verlauf des an jeglicher Hochschuleinrichtung absolvierten Studiums anerkannt werden, unabhªngig 

davon, an welcher Hochschuleinrichtung und auf welchem Ausbildungsniveau das Studium absolviert 

wurden. Die Anerkennung erfolgt ï auf Grundlage der vorgeschriebenen Abschlussanforderungen des 

Lehrfachs (Moduls) ï ausschlieÇlich durch den Vergleich der als Grundlage f¿r die Festlegung der 

Kreditpunkte dienenden Kenntnisse. Die Kreditpunkte m¿ssen anerkannt werden, wenn die 

verglichenen Kenntnisse in mindestens f¿nfundsiebzig Prozent ¿bereinstimmen. Die 

Kreditªquivalenzkommission kann vorherige Ausbildungen und Berufserfahrungen als Erf¿llung von 

Studienanforderungen anerkennen. Sofern der/die Studierende die Voraussetzungen der von der K K 

mit Kreditpunkten anerkannten Studienleistungen noch nicht erf¿llt hat oder diese in einem 

Kreditanrechnungsverfahren noch nicht hat anerkennen lassen, kºnnen die anerkannten Kreditpunkte 

im TR erst dann gutgeschrieben werden, wenn der/die Studierende den Nachweis ¿ber die Erf¿llung der 

Voraussetzungen im Studienreferat vorgezeigt hat. 

 

(3) Wenn der/die Studierende sich die im Studienplan vorgeschriebenen Anforderungen bereits fr¿her 

angeeignet hat und dies glaubw¿rdig nachweisen kann, so muss er/sie diese nicht erneut erf¿llen, 

sondern kann deren Anerkennung bei der K K beantragen. 

 

(4)425426 Der/die Studierende kann die Anerkennung seiner/ihrer Ausbildungsanforderungen bis zum 

Ende der Fachbelegungszeit (Kursbelegungszeit) beantragen. Die K K ist berechtigt, den nach der 

Kursbelegungszeit eingereichten Antrag ï in Bezug auf das Verpassen der Frist ï ohne Erwªgung 

abzulehnen. Wenn der/die Studierende das gegebene Fach nicht im Semester anrechnen lassen mºchte, 

wohin das Fach laut empfohlenem Kurrikulum gehºrt, ist das Studienreferat verpflichtet den/die 

Studierende/n ¿ber die mºglichen Konsequenzen zu warnen. Die K K entscheidet dar¿ber, ob die 

gemªÇ den Verf¿gungen des Gesetzes Nr. LXXX ¿ber das Hochschulwesen aus dem Jahre 1993 

ausgestellten Zeugnisse bzw. Diplome unter welchen Bedingungen und mit wie viel Kreditpunkten in 

der gegenwªrtigen Ausbildung des/der Studierenden angerechnet werden kºnnen. Ein Vergleich der 

Kenntnisse muss auf Antrag durchgef¿hrt werden, unabhªngig davon, ob das Studium, das der/die 

Studierende absolviert hat, um das fr¿here Diplom zu erwerben, ein Studium im Kreditsystem war oder 

nicht. 

 

(5)427 Der Kreditwert der anerkannten Studienleistung stimmt mit dem Kreditwert der 

Studienanforderung ¿berein, die als erf¿llt anerkannt wurde, die erworbene Note allerdings kann bei der 

Anerkennung des Lehrfaches nicht modifiziert werden. 

 

(6) Das Verfahren der K K erfolgt gemªÇ den Verf¿gungen des Ä 9 der vorliegenden Verordnung. 

 

Ä 55 (1) An der Universitªt kºnnen die Fakultªten auf Grundlage von Vorvereinbarungen gegenseitig 

die Kreditwerte ihrer ausgeschriebenen Lehrfªcher, Kurse anerkennen. 

                                                 
423 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
424 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
425 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni  2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
426 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20.Dezember 2018 angenommen. Geltend ab dem 21. 

Dezember 2018. 
427 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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(2) Der/die Studierende kann den Abschluss einer individuellen Studienvereinbarung beantragen, die 

im Namen der Universitªt auf Grundlage der Stellungnahme der K K von dem/der f¿r Bildung 

verantwortlichen stellvertretenden Leiter/in unterzeichnet wird. Die individuelle Studienvereinbarung 

geht auf die an den anderen Hochschuleinrichtungen zu absolvierenden Studienplaneinheiten und deren 

Thematiken ein, sowie darauf, die Erf¿llung welcher der im Ausbildungsplan aufgef¿hrten 

Studienplaneinheit(en) mit wie vielen Kreditpunkten von der Universitªt anerkannt wird (werden). Die 

im Rahmen der Ausbildungsvereinbarung auftretenden Kosten werden nicht von der Universitªt 

sichergestellt, auÇer wenn die Entscheidung der Fakultªt zu Lasten ihrer eigenen Mittel davon abweicht. 

 

(3) Der/die Studierende kann den Abschluss einer individuellen Studienvereinbarung bis zum Ende der 

Vorlesungszeit des vorhergehenden Semesters veranlassen. 

 

(4) In dem Semester, f¿r das die Vereinbarung g¿ltig ist, ist der/die Studierende verpflichtet, den 

Nachweis ¿ber die Leistungserf¿llung bis zum letzten Tag der Pr¿fungszeit abzugeben. Die damit 

bestªtigten Studienplaneinheiten werden in das Studium des betroffenen Semesters mit eingerechnet. 

 

(5) Das Studium, das der/die Studierende 

a) im Rahmen der mit dem/der Studierenden abgeschlossenen individuellen Studienvereinbarung 

oder 

b) im Rahmen eines interinstitutionellen Vertrages absolviert hat 

und das in dem dies festlegenden Vertrag enthalten ist, muss anerkannt werden. 

 

(6)428 Einen interinstitutionellen Vertrag ¿ber die allgemein g¿ltige, gegenseitige Anerkennung von 

Kreditpunkten kann der/die Rektor/in nur mit Zustimmung der Bildungskommission und auf Grundlage 

der Bevollmªchtigung durch den Senat abschlieÇen. 

 

Ä 55/A429 (1) Die K K ist verpflichtet auf Antrag ein vorheriges Kreditanrechnungsverfahren 

durchzuf¿hren. Im Verlauf des vorherigen Kreditanrechnungsverfahrens fasst die K K einen Beschluss 

¿ber die (an die Voraussetzung der Absolvierung gebundene) Kreditanrechnung von Studienleistungen, 

die von dem/der Antragsteller/in bereits absolviert wurden, sowie die bis zum Ende des Semesters der 

Antragstellung voraussichtlich absolviert werden und zugleich ¿ber das (an die Voraussetzung der 

Absolvierung gebundene) Vorhandensein von den in den Zulassungsanforderungen enthaltenen 

Kreditpunkten. 

 

(2) Die Universitªt betrachtet die von der K K angerechneten Kreditpunkte zum tatsªchlichen Beginn 

des Studiums ohne erneuten Antrag als anerkannt. 

 

(3) Im Rahmen der Ausbildung im Kreditsystem kann wªhrend der Teilausbildung des/der Studierenden 

die vorherige Erklªrung seitens der Hochschuleinrichtung ¿ber die Anerkennung der Studienleistungen 

des/der Studierenden nachtrªglich nicht zur¿ckgezogen werden. Zur vorherigen Erklªrung ist der 

Beschluss der K K erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
428 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
429 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 24. Januar 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

24. Januar 2008. 
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KAPITEL 14 

 

STUDIENDURCHSCHNITT , KREDITINDEX  

 

Ä 56 (1)430 Die Studienergebnisse von Studierenden werden in der Datenbank des TR von der dazu 

befugten Lehrkraft oder den befugten Verwaltungsangestellten registriert.  

 

(2)431 Jegliche unbefugte Eintragung in das Studienbuch oder TR zieht ein Disziplinarverfahren nach 

sich. 

 

(3) Die Menge der Studienarbeit des/der Studierenden wird durch die im jeweiligen Semester oder vom 

Beginn des Studiums an erworbene Zahl der Kreditpunkte angezeigt. 

 

(4) In der Ausbildung im Kreditsystem dient der gewichtete Studiendurchschnitt dem Verfolgen der 

Leistung des/der Studierenden. Der gewichtete Studiendurchschnitt kann f¿r die im jeweiligen Semester 

erworbenen, sowie alle bis dahin erworbenen Kreditpunkte angegeben werden (kumulierter 

Durchschnitt). Bei der Berechnung des gewichteten Studiendurchschnittes muss die Summe der 

Multiplikationen der Kreditpunkte der in der jeweiligen Periode absolvierten Lehrfªcher und der 

erreichten Noten durch die Summe der Kreditpunkte der absolvierten Lehrfªcher dividiert werden. 

Gewichteter (Studien-) Durchschnitt:  

     S (erf¿llter Kreditpunkt x Note) 

 S erf¿llte Kreditpunkte 

 

(5) F¿r die quantitative und qualitative Bewertung der Leistung des/der Studierenden in einem Semester 

sind der Kreditindex bzw. der korrigierte Kreditindex geeignet. 

 

(6) Bei der Berechnung des Kreditindexes muss die Summe der Multiplikationen der Kreditpunkte der 

absolvierten Lehrfªcher und der erreichten Noten durch die bei einem durchschnittlichen Studienverlauf 

in einem Semester zu absolvierende Kreditzahl von 30 dividiert werden. 

Kreditindex: 

     S(erf¿llter Kreditpunkt x Note) 

               30 

 

(7)432 Der korrigierte Kreditindex kann aus dem Kreditindex mit einem der Proportion der im Verlauf 

eines Semesters absolvierten und im individuellen Studienplan ¿bernommenen Kreditwerte 

entsprechenden Multiplikationsfaktor berechnet werden. 

Korrigierter Kreditindex: 

    S(erf¿llter Kreditpunkt x Note)             erf¿llte Kreditpunkte 

              30                         X      ¿bernommene Kreditpunkte 

 

(8)433434 Bei der Berechnung des gewichteten (Studiums-) Durchschnitts, des Kreditindexes, und des 

korrigierten Kreditindexes m¿ssen die Kreditwerte der vor dem jeweiligen Semester an einer anderen 

oder derselben Hochschuleinrichtung absolvierten (angerechneten) Lehrfªcher bzw. die diesbez¿glichen 

Noten auÇer Acht gelassen werden, aber die Kreditpunkte f¿r Leistungen in der sog. Teilausbildung 

                                                 
430 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
431 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
432 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
433 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
434 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
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qualifizieren sich als Kreditpunkte des gewichteten (Studiums-) Durchschnitts, des Kreditindexes, und 

des korrigierten Kreditindexes. 

 

(9)435 Im Anschluss an den Abschluss der Ausbildungsperiode m¿ssen die Zahl der von dem/der 

Studierenden belegten und erf¿llten Kreditpunkte, der Kreditindex, sowie der gewichtete 

Studiendurchschnitt des Semesters in der Datenback des TR ï eingetragen werden.  

 

(10)436 Die Errechnung des korrigierten Gesamtkreditindexes ist identisch mit der des korrigierten 

Kreditindexes, damit also, dass 30 Kreditpunkte pro Semester, sowie die im Verlauf des ganzen 

Zeitraums im individuellen Studienplan ¿bernommenen und erf¿llten Kreditpunkte zu ber¿cksichtigen 

sind. 

 

KAPITEL 15 

 

DAS FACHPRAKTIKUM  

 

Ä 57 (1) Der Studienplan kann das obligatorische Absolvieren eines Fachpraktikums vorschreiben. Die 

Absolvierung eines Fachpraktikums kann als Voraussetzung f¿r andere Studienplaneinheiten 

vorgeschrieben werden. 

 

(2)437438 Die Anforderungen des Fachpraktikums, sowie die Bedingungen seiner Erf¿llung und 

Bestªtigung werden im Studienplan des jeweiligen Fachs festgelegt bzw. kºnnen Fachpraktika von den 

Fakultªten gemªÇ ihrer Sonderregelungen mit dem Einverstªndnis der Studentischen 

Teilselbstverwaltung der  jeweiligen Fakultªt auch in Form einer Verordnung des Dekans geregelt 

werden. Die Angaben des Fachpraktikums des/der Studierenden m¿ssen auf dem Stammblatt des/der 

Studierenden festgehalten werden. Wenn das Fachpraktikum auÇerhalb des Semesters stattfindet, muss 

es zum nªchstfolgenden Semester angerechnet werden. 

 

(3)439 440 In Praxis aufwªndigen Studienfªchern der Grundausbildung muss ein Praktikum von der Dauer 

von mindestens 6 Wochen organisiert werden. Die Absolvierung des Fachpraktikums ist Voraussetzung 

f¿r die Zulassung zur Abschlusspr¿fung. 

 

(4)441 

 

(5)442 Neben dem obligatorisch zu erf¿llenden Fachpraktikum hat der/die Studierende die Mºglichkeit, 

im Rahmen des Campus-Kredits an praktischen Kursen teilzunehmen und fachbezogene bzw. berufliche 

Erfahrungen zu sammeln. 

 

KAPITEL 16 

 

ABSOLUTORIUM  

                                                 
435 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
436 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
437 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Juni 2010 angenommen. Geltend ab dem 17. Juni 

2010. 
438 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni  2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
439 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
440 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
441 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
442 Die Ergªnzung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen 
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Ä 58443 (1)444 445Die Universitªt stellt f¿r Studierende, die die durch den Studienplan vorgeschriebenen 

Studien- und Pr¿fungsanforderungen und das vorgeschriebene Fachpraktikum ï mit Ausnahme der 

Absolvierung von Sprachpr¿fungen und der Anfertigung der Facharbeit (Diplomarbeit, 

Abschlussarbeit) ï erf¿llt und die vorgeschriebenen Kreditpunkte erworben haben, das Absolutorium 

aus. Das Absolutorium wird innerhalb von 20 Tagen nach Erf¿llung der letzten vorgeschriebenen 

Anforderung so ausgestellt, dass das Ausstelldatum des Absolutoriums das Datum der Erf¿llung der 

letzten vorgeschriebenen Anforderung sein muss. 

 

(2) Studierenden, die mehrere Studienfªcher absolvieren, muss das Absolutorium f¿r jedes Studienfach 

gesondert erteilt werden. 

 

(3) 446447 )   Um das Absolutorium erwerben zu kºnnen, ist der/die Studierende verpflichtet ï auch im 

Falle der Anerkennung von fr¿heren, an der Universitªt oder anderen Einrichtungen erbrachten 

Studienleistungen bzw. von Berufserfahrungen ï an der Universitªt mindestens 30 Kreditpunkte zu 

absolvieren. Im Falle von Studierenden, die das Studium im oder nach dem Studienjahr 2012/2013 

begonnen haben, ist mindestens ein Drittel des Kreditwertes der Ausbildung an gegebener Ausbildung 

der Universitªt zu erwerben. Kreditpunkte, die im Rahmen eines an  gegebener Ausbildung der 

Universitªt fr¿her bestandenen studentischen Rechtsverhªltnisses gelten als an der Universitªt 

absolvierten Kreditpunkte. 

 

(4)448 

 

(5)449 Wenn die Universitªt dem/der Studierenden das Absolutorium ausgestellt hat, stellt ihm/ihr auf 

Antrag eine durch den Regierungserlass Nr. 87/2015 ¿ber die Durchf¿hrung einiger Verf¿gungen des 

Nationalen Hochschulgesetztes Nr. CCIV. aus dem Jahre 2011 bestimmte Bescheinigung ¿ber die 

Ausstellung des Absolutoriums aus. Die Bescheinigung bestªtigt weder Qualifikation noch 

Spezialisation. Die Bescheinigung muss bei der Ausstellung mit eigener Identifikationsnummer 

versehen werden und ihre Daten m¿ssen im TR festgelegt werden. 

 

KAPITEL 17 

 

DIE FACHARBEIT  (DIPLOMARBEIT , ABSCHLUSSARBEIT) 

 

Ä59 (1)450451452 Die Anfertigung und erfolgreiche Verteidigung der 

facharbeit/Diplomarbeit/Abschlussarbeit (im Weiteren: Facharbeit) ist Voraussetzung f¿r die 

                                                 
443 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
444 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
445 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 01. August 

2015. 
446 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
447 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
448 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
449 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
450 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Mai 2012 angenommen. Geltend ab dem 24. Mai 

2012. 
451 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
452 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
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Diplomvergabe. Die Facharbeit ist eine, den im Studienplan festgelegten formalen und inhaltlichen 

Anforderungen entsprechende, selbststªndig angefertigte Arbeit.  

 

(2)453 F¿r die Anfertigung der Facharbeit kºnnen den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen 

entsprechend Kreditpunkte vergeben werden. In den im oder nach dem akademischen Jahr 2017/2018 

anzunehmenden Kurrikula kann die Abgabe der Facharbeit keine Voraussetzung f¿r den Erwerb der zur 

Facharbeit geordneten Kreditpunkte sein, diese Kreditpunkte kºnnen die Studierenden auf Grund ihrer 

Leistung wªhrend des Prozesses der Anfertigung  - zum Beispiel im Rahmen von Konsultationen oder 

Facharbeitsseminare ï erwerben. 

 

(3) Der/die Studierende ist verpflichtet, f¿r jedes Studienfach eine gesonderte Facharbeit anzufertigen. 

 

(4)454 Es ist die Pflicht und das Recht des/der Studierenden, das Thema der Facharbeit individuell oder 

unter den von den verantwortlichen Organisationseinheiten im Lehrbereich schriftlich ausgeschriebenen 

Themen zu wªhlen. 

 

(5) Bei der Anfertigung der Facharbeit helfen ein/e oder mehrere Betreuer/innen (Konsulent/en). 

Betreuer/in kann eine Lehrkraft und Forscher/in der Fakultªt oder mit Genehmigung des/der Dekans/in 

auch ein/e externe/r Experte/in sein. 

 

(6) Dem Thema der Facharbeit sowie dem/der Betreuer/in muss der/die Fachverantwortliche bzw. 

dessen Beauftragte/r mit der Genehmigung der mºglichen Geheimhaltung zustimmen. 

 

(7) Die Facharbeit kann mit Zustimmung des Betreuers auch im Falle einer Ausbildung in ungarischer 

Sprache in einer Fremdsprache eingereicht werden. 

 

(8)455 456457 458Die Facharbeit ist in der von der Universitªt bestimmten, elektronischen Form 

einzureichen. Der/die Studierende ist verpflichtet, seine/ihre Facharbeit, die Erklªrung ¿ber die 

Diplomarbeit und alle weiteren Dokumente in das von der Universitªt sichergestellte, elektronische 

System hoch zu laden und ¿ber das Hochladen beim Einreichen seiner/ihrer Facharbeit eine Erklªrung 

abzugeben. Die Fakultªten kºnnen neben der elektronischen Form auch das Einreichen der Facharbeit 

in gedruckter Form vorschreiben. Beim Einreichen der Facharbeit m¿ssen die Studierende dar¿ber auch 

eine Erklªrung ablegen, dass sie zustimmen ï die Zustimmung kºnnen sie aber spªter jederzeit 

zur¿ckrufen - die folgenden Daten und Dokumente nach dem Einreichen, ohne zeitliche Beschrªnkung, 

f¿r wissenschaftliche Zwecke, f¿r von der Universitªt bestimmten berechtigten Personen zugªnglich zu 

machen:  

a) Namen des/der Studierenden, 

b) Titel der Facharbeit, 

c) Text der Facharbeit, 

d) zur Facharbeit angefertigte Abstrakt,  

e) f¿nf vom/von der Studierenden angegebene Schl¿sselwºrter, die das Suchen nach der Facharbeit 

erleichtern, 

f) Name der Fakultªt, an der der/die Studierende die Facharbeit angefertigt hat,  

                                                 
453 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
454 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
455 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 24. Mai 2012 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 24. 

Mai 2011. 
456 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
457 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
458 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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g) Name der Fachrichtung, in der der/die Studierende die Facharbeit angefertigt hat, 

h) Sprache der Facharbeit,  

i) Themenleiter/in (Konsulent/in) der Facharbeit. 

 

(9)459460 Nach dem Einreichen der Facharbeit kann diese nicht mehr verªndert, korrigiert oder 

zur¿ckgezogen werden. 

 

(10)461 Die Frist f¿r die Abgabe und die ºffentliche Verteidigung der Facharbeit wird pro Studienjahr 

vom Fakultªtsrat festgelegt und auf die in Ä 34, Abs. (4) festgelegte Art und Weise bekannt gegeben. 

Auf Antrag kann die Frist f¿r die Abgabe der Facharbeit ï bei Entrichtung der in der Erstattungs- und 

Zuwendungsordnung festgelegten Verspªtungsgeb¿hr ï von dem/der Fachverantwortlichen um 

maximal eine Woche verlªngert werden. 

 

(11)462463 Die Facharbeit muss von zwei durch den/die Fachverantwortliche/n bestimmten 

Gutachtern/innen (Opponenten) beurteilt werden. Gutachter/in kann eine Lehrkraft oder ï mit 

Genehmigung des/der Dekans/in ï auch ein/e ¿ber ein Hochschuldiplom verf¿gende/r externe/r 

Experte/in sein. Gutachter/in kann auch der/die Betreuer/in sein. Wenn der/die Studierende statt des/dir 

ernannten Gutachter/in die Ernennung eines/einer anderen Gutachter/in vom/von der 

Fachverantwortlichen verlangt, kann der/die Fachverantwortliche ï falls er/sie es anhand des Antrags 

des/der Studierenden die Ernennung eines/einer anderen Gutachter/s als begr¿ndet findet ï eine/n 

anderen Gutachter/in statt des/der kritisierten Gutachter/in vor der Bewertung ernennen. Wenn der/die 

Fachverantwortliche sich als Gutachter ernannt hat, und der/die Studierende die Ernennung eines/einer 

anderen Gutachter/s verlangt, kann der /die Dekan/in der Fakultªt - falls er/sie es anhand des Antrags 

des/der Studierenden die Ernennung eines/einer anderen Gutachter/s als begr¿ndet findet ï eine/n 

anderen Gutachter/in statt des/der kritisierten Gutachter/in vor der Bewertung ernennen.   Das Gutachten 

und der Bewertungsvorschlag der Gutachter/innen muss der Facharbeit beif¿gt werden. 

 

(12)464  Sofern der Unterschied zwischen den von den beiden Gutachter/innen vorgeschlagenen Noten 

mehr als zwei Noten betrªgt, oder eine/r der Gutachter/innen die Facharbeit mit ungen¿gend (1) 

bewertet, kann der/die Fachverantwortliche eine/n dritte/n Gutachter/in bestimmen. 

 

(13)465 Sofern die im Verlauf der Beurteilung der Facharbeit von mindestens zwei Gutachtern/innen 

vorgeschlagene Note ungen¿gend (1) ist, so kann die Facharbeit nicht zur Verteidigung zugelassen 

werden. In diesem Fall muss der/die Studierende innerhalb der von dem/der Fachverantwortlichen 

vorgeschriebenen Frist eine neue Facharbeit anfertigen. 

 

                                                 
459 Die Nummerierung des Absatzes wurde durch die in der Senatssitzung am 24. Mai 2012 angenommene 

Abªnderung geªndert. 
460 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
461 Die Nummerierung des Absatzes wurde durch die in der Senatssitzung am 24. Mai 2012 angenommene 

Abªnderung geªndert. 
462 Die Nummerierung des Absatzes wurde durch die in der Senatssitzung am 24. Mai 2012 angenommene 

Abªnderung geªndert. 
463 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25.Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 01. August 

2015. 
464 Die Nummerierung des Absatzes wurde durch die in der Senatssitzung am 24. Mai 2012 angenommene 

Abªnderung geªndert. 
465 Die Nummerierung des Absatzes wurde durch die in der Senatssitzung am 24. Mai 2012 angenommene 

Abªnderung geªndert. 
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(14)466 467 Sofern die eingereichte Facharbeit das Urheberrecht verletzt, so wird diese gemªÇ den 

Verf¿gungen von Anlage 14 der vorliegenden Verordnung mit ungen¿gend (1) bewertet, und der/die 

Fachverantwortliche leitet bei dem/der Dekan/in ein Disziplinarverfahren gegen die Facharbeit 

anfertigende Person ein. 

 

Ä 60 (1) Der/die Studierende muss die Facharbeit vor einer Kommission verteidigen. Die Kommission 

kann ï entsprechend den in den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen oder im Studienplan 

festgelegten Verf¿gungen ï die Abschlusspr¿fungskommission oder eine andere, aus mindestens drei, 

von dem/der Fachverantwortlichen beauftragten Mitgliedern bestehende Kommission sein. 

Vorsitzende/r der Kommission muss ein/e Universitªts-/Hochschulprofessor/in oder Dozent/in, in 

Ausnahmefªllen ï mit Genehmigung des/der Dekans/in ï ein/e Oberassistent/in sein. Unter den 

Mitgliedern der Kommission kºnnen auch externe Experten/innen und auch die Lehrkraft sein, die die 

Facharbeit begutachtet hat. 

 

(2)468 Die Verteidigung der Facharbeit ist in dem Fall ºffentlich, wenn der/die Studierende ihm 

zustimmt, ausgenommen die Verteidigung einer f¿r geheim erklªrten Facharbeit. 

 

(3) Bei der Verteidigung muss sich die Kommission davon ¿berzeugen, ob der/die Studierende die 

Facharbeit selbst angefertigt hat und der/die Studierende muss nachweisen, dass er/sie sich im Thema 

der Facharbeit, den Quellen und der Fachliteratur auskennt. Dem/der Studierenden kºnnen Fragen 

gestellt werden, das Gutachten muss bekanntgegeben werden und der/die Studierende muss die 

Mºglichkeit erhalten, auf die Fragen und das Gutachten zu antworten. 

 

(4) 469 Die Note der Facharbeit legt die Kommission gemªÇ dem f¿nfstufigen Bewertungssystem unter 

Ber¿cksichtigung der Vorschlªge der Gutachter/innen fest. Der/die Kommissionsvorsitzende teilt die 

Note dem/der Studierenden im Anschluss an die Verteidigung mit. Sofern der Studienplan oder die 

Fakultªtsanforderungen in Bezug auf die Facharbeit bzw. eine Dekanatsanordnung dar¿ber so verf¿gen, 

muss der/die Studierende eine neue Facharbeit einreichen, wenn das Ergebnis der Verteidigung 

ungen¿gend ist (die Kommission die Facharbeit mit ungen¿gend bewertet hat.)  

 

(5)470 Facharbeiten, die auf der Landeskonferenz des Wissenschaftlichen Studentenzirkels einen 

Hauptpreis oder ersten, zweiten, oder dritten Preis gewonnen haben, kºnnen von dem/der 

Fachverantwortlichen ohne weitere Gutachten mit der Bewertung sehr gut akzeptiert (5) werden, wenn 

sie den inhaltlichen und formalen Anforderungen einer Facharbeit gerecht werden. 

 

(6)471472 Die elektronische Version der erfolgreich verteidigten Facharbeit (im Falle der 

Lehramtsfacharbeit auch die Studie und das Portfolio, welches Teil der Facharbeit ist) ist nach der 

Pr¿fungszeit der Staatsexamina im elektronischen System (Universitªtsarchiv P®cs, UAP) der 

Universitªtsbibliothek und Wissenschaftszentrum der Universitªt P®cs (im Weiteren die Bibliothek)  

aufzubewahren. Die Daten der Facharbeit und ihre elektronische Version werden aus dem TR durch die 

Direktion f¿r Bildung ins System der Bibliothek weitergereicht. Die nach der Festlegung der 

                                                 
466 Die Nummerierung des Absatzes wurde durch die in der Senatssitzung am 24. Mai 2012 angenommene 

Abªnderung geªndert. 
467 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
468 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
469 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
470 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
471 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Mai 2012 angenommen. Geltend ab dem 24. Mai 

2012. 
472 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
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Facharbeitsdaten ins System der Bibliothek entstandene Identifikationsnummer muss ins TR festgelegt 

werden. Im elektronischen System der Bibliothek kºnnen auf die Daten der Facharbeit ohne Begrenzung 

zugegriffen werden. Die f¿r das zentrale elektronische Inhaltsverwaltungssystem zustªndige 

Organisation ist verpflichtet, die in elektronischer Form eingereichten Facharbeiten dem 

Universitªtsarchiv innerhalb von 30 Tagen nach der Abschlusspr¿fungszeit auf einem f¿r langzeitige 

Datensicherung geeigneten Datentrªger nach Fakultªten getrennt zukommen zu lassen. F¿r die 

Aufbewahrung der Facharbeit ist den Verf¿gungen der Verordnung ¿ber die Verwaltung und 

Aufbewahrung von Dokumenten entsprechend zu sorgen. Die in nicht elektronischer Form eingereichte 

Facharbeit bzw. die nicht elektronischen Teile der Facharbeit erhªlt der/die Studierende nach der 

Abschlusspr¿fung vom Studienreferat zur¿ck. 

 

(7)473  Im Falle einer f¿r geheim erklªrten Facharbeit darf die Facharbeit nur dem/der Betreuer/in, den 

Gutachtern/innen, sowie den Kommissionsmitgliedern bekannt sein, sofern sie schriftlich erklªren, dass 

sie die ihnen zur Kenntnis gelangten Geheimnisse bewahren. Bei der Verteidigung der f¿r geheim 

erklªrten Facharbeit d¿rfen nur die Pr¿fungskommission, der/die Betreuer/in und der/die Studierende 

anwesend sein. Die elektronische Version von Facharbeiten, die f¿r geheim erklªrt wurden, ist in dem 

f¿r diese Zwecke sichergestellten elektronischen Inhaltsverwaltungssystem, sowie auf einer CD 

gespeichert mit dem Vermerk Ăgeheimñ und mit Passwortschutz zu verwalten. F¿r die Aufbewahrung 

der Facharbeit sorgt gemªÇ der Geheimhaltung das Universitªtsarchiv. 

 

 

 

KAPITEL 18 

 

DIE ABSCHLUSSPR¦FUNG 

 

Ä 61 (1)474 475476 Das Studium der Studierenden wird in der Fachausbildung im Hochschulsystem, im 

Grund- und Masterstudium, in der nicht geteilten Ausbildung und der fachorientierten Fortbildung mit 

einer Abschlusspr¿fung abgeschlossen.  

 

(2)477478  Die Abschlusspr¿fung ist die Kontrolle und Bewertung der f¿r den Erwerb des Diploms 

erforderlichen Kenntnisse, Fªhigkeiten und Fertigkeiten, in deren Verlauf der/die Studierende 

nachweisen muss, dass er/sie in der Lage ist, die erlernten Kenntnisse anzuwenden. Die 

Abschlusspr¿fung kann gemªÇ den im Studienplan festgelegten Verf¿gungen aus mehreren Teilen ï 

Verteidigung der Facharbeit, weitere schriftliche, m¿ndliche oder praktische Pr¿fungsteile ï bestehen.  

 

(3) Die Anforderungen der Abschlusspr¿fung (die Themenbereiche) und die Pflichtfachliteratur m¿ssen 

mindestens drei Monate vor der Abschlusspr¿fung auf die an der Fakultªt ¿bliche Weise zu 

verºffentlichen. 

 

                                                 
473 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Mai 2012 angenommen. Geltend ab dem 24. Mai 

2012. 
474 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
475 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
476 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
477 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
478 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
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(4)479480481 Die Abschlusspr¿fung kann in der Abschlusspr¿fungszeit im Anschluss an den Erwerb des 

Absolutoriums im Rahmen des studentischen Rechtsverhªltnisses, bzw. spªter nach Beendigung des 

studentischen Rechtsverhªltnisses ohne Frist in jeglicher Abschlusspr¿fungszeit gemªÇ der f¿r die 

betreffende Abschlusspr¿fungszeit g¿ltigen Ausbildungsanforderungen abgelegt werden. Nach Ablauf 

des siebten Jahres nach dem Ausstellen des Absolutoriums muss die Zulassung zur Abschlusspr¿fung 

bei der K K beantragt werden. Die Kommission kann in ihrer Genehmigung ï unter Ber¿cksichtigung 

der vergangenen Zeit ï ¿ber die Wiederholung der Pr¿fung der in die Bewertung des Diploms 

einflieÇenden Lehrfªcher verf¿gen. Im Falle von Studierenden, die Ihre Ausbildung in oder nach dem 

Studienjahr 2012/2013 begonnen haben, kann nach f¿nf Jahren nach Beendigung des studentischen 

Rechtsverhªltnisses keine Abschlusspr¿fung mehr abgelegt werden. Studierende, die ihr Studium laut 

Hochschulgesetz Nr. LXXX aus dem Jahre 1993 begonnen haben, kºnnen im Rahmen dieses Studiums 

nach dem 1. September 2018. keine Abschlusspr¿fung ablegen. 

 

(5) Die Einteilung der Abschlusspr¿fungszeiten wird pro Studienjahr vom Fakultªtsrat festgelegt und in 

der in den Verf¿gungen in Ä 34, Abs. (4) festgelegten Form bekanntgegeben. 

 

(6)482 Zur Abschlusspr¿fung kann sich der/die Studierende bis zu der in der Zeiteinteilung des 

Studienjahres festgelegten Frist schriftlich beim Studienreferat oder ¿ber TR anmelden, der/die das 

Absolutorium voraussichtlich bis spªtestens zum Beginn der Abschlusspr¿fung erwerben kann oder 

erworben hat. 

 

(7)483484 An der Abschlusspr¿fung kºnnen alle Studierenden teilnehmen, die das Absolutorium an der 

Universitªt erworben haben. 

 

(8) Kandidaten/innen, die ¿ber kein studentisches Rechtsverhªltnis mehr verf¿gen, kºnnen sich mit den 

in Abs. (4) festgelegten Abweichungen und bei Zahlung der in der Erstattungs- und 

Zuwendungsordnung festgelegten Geb¿hr zur Abschlusspr¿fung anmelden, bzw. an der 

Abschlusspr¿fung teilnehmen, mit der Bedingung, dass sie das Absolutorium an der Universitªt 

erworben haben. 

 

Ä 62 (1)485486487 Die Abschlusspr¿fung muss vor der Abschlusspr¿fungskommission abgelegt werden, 

die eine/n Vorsitzende/n und mindestens zwei weitere Mitglieder haben muss. Die 

Abschlusspr¿fungskommission muss so zusammengesetzt sein, dass mindestens ein Mitglied 

Universitªts-/Hochschulprofessor/in oder Universitªts-/Hochschuldozent/in sein muss und dass 

mindestens ein Mitglied nicht in einem Angestelltenverhªltnis mit der Universitªt stehen darf oder eine 

Lehrkraft eines anderen Studienfachs als das Studienfach der an der Abschlusspr¿fung teilnehmenden 

Person ist. ¦ber die Abschlusspr¿fung muss Protokoll gef¿hrt werden. Die m¿ndliche 

                                                 
479 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
480 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
481 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
482 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
483 Die Abªnderung der Absªtze (7)-(8) wurde vom Senat in seiner Sitzung vom 18. Dezember 2008 angenommen. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2008. 
484 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
485 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
486 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. August 

2015. 
487 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
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Abschlusspr¿fung ist f¿r die Studierenden und Dozenten der Fakultªt ºffentlich, Tonaufnahmen an 

dieser Pr¿fung kann nur mit Einwilligung der Teilnehmer gefertigt werden. Der/die Dekan/in kann die 

¥ffentlichkeit begrenzen. 

 

(2) Den/die Vorsitzende/n der Abschlusspr¿fungskommission beauftragt der/die Dekan/in ï unter 

Zustimmung des Fakultªtsrates ï f¿r einen Zeitraum von 1-3 Jahren. Kommissionsvorsitzende/r kann 

ein/e Universitªts-/Hochschulprofessor/in oder Dozent/in der Fakultªt oder ein/e externe/r anerkannte/r 

Experte/in sein. F¿r den Fall, dass der/die Kommissionsvorsitzende/r verhindert ist, bestimmt der/die 

Dekan/in f¿r die Position des/der Vorsitzenden der Abschlusspr¿fungskommission vor¿bergehend eine 

Person, im Falle einer dauerhaften Verhinderung muss ein/e neue/r Vorsitzende/r beauftragt werden. 

 

(3)488 Die Mitglieder werden von dem/der Fachverantwortlichen mit der Teilnahme beauftragt. Sofern 

es im Rahmen der Abschlusspr¿fung zur Verteidigung der Facharbeit kommt, m¿ssen die Mitglieder im 

Thema der Facharbeit bewandert sein. Mitglieder der Kommission kºnnen auch Opponent und 

Konsulent der Facharbeit sein. Wenn der/die Studierende statt der ernannte Person die Ernennung einer 

anderen Person vom/von der Fachverantwortlichen verlangt, kann der/die Fachverantwortliche ï falls 

er/sie es anhand des Antrags des/der Studierenden die Ernennung einer anderen Person als begr¿ndet 

findet ï eine andere Person statt der kritisierten Person vor der Abschlusspr¿fung ernennen. Wenn 

der/die Fachverantwortliche sich als Mitglied ernannt hat, und der/die Studierende die Ernennung einer 

anderen Person verlangt, kann der/die Dekan/in der Fakultªt - falls er/sie es anhand des Antrags des/der 

Studierenden die Ernennung einer anderen Person als begr¿ndet findet ï eine andere Person statt der 

kritisierten Person vor der Abschlusspr¿fung ernennen.    

 

(4) Das Wissen des/der Kandidaten/in wird von den Kommissionsmitgliedern nach dem f¿nfstufigen 

Bewertungssystem bewertet und in einer geschlossenen Sitzung ï im Falle einer Unstimmigkeit durch 

Abstimmung ï die Note festgelegt. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. 

Das Ergebnis der Abschlusspr¿fung wird von dem/der Vorsitzenden m¿ndlich bekannt gegeben. 

 

(5)489 Hat der/die Studierende die Abschlusspr¿fung nicht bestanden (hat die Note ungen¿gend (1) 

erhalten oder ist  an der Pr¿fung nicht erschienen), kann er/sie sich nach Beendigung des studentischen 

Rechtsverhªltnisses in der folgenden Abschlusspr¿fungszeit gemªÇ den Verf¿gungen des Ä 61 zur 

Abschlusspr¿fung anmelden. Die Mºglichkeit zur Verbesserung einer erfolgreichen 

Abschlusspr¿fungsnote ï sofern die Fakultªt dar¿ber nicht anders verf¿gt ï besteht nicht. 

 

(6) Sofern nach der erfolgreichen Abschlusspr¿fung in Ermangelung der Erf¿llung der 

Fremdsprachenanforderungen das Diplom nicht ausgestellt werden kann, stellt die Fakultªt eine 

Bestªtigung gemªÇ den Verf¿gungen in Ä 64, Abs. (6) der vorliegenden Verordnung aus. 

 

KAPITEL 19 

 

FREMDSPRACHENANFORDERUNGEN 

 

Ä 63490 (1) Voraussetzung f¿r die Ausstellung des Diploms ist das Ablegen der vorgeschriebenen 

Fremdsprachenpr¿fung. Sofern die Ausbildungs- und Abschlussanforderungen keine strengeren 

Voraussetzungen festlegen, muss der/die Studierende f¿r die Ausstellung des Diploms das Dokument 

vorlegen, mit dem er/sie nachweisen kann, dass 

a) er/sie im Grundstudium eine allgemeine Mittelstufensprachpr¿fung Typ ĂCò oder eine 

komplexe allgemeine Mittelstufensprachpr¿fung (Niveaustufe B2), 

                                                 
488 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
489 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
490 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
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b) im Masterstudium eine in den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen festgelegte staatlich 

anerkannte oder damit gleichwertige Sprachpr¿fung (im Weiteren: Sprachpr¿fung) abgelegt hat. 

 

(2)491 Der Fakultªtsrat kann f¿r Studierende, die ihr Studium vor dem akademischen Jahr 2016/2017 

angefangen haben, festlegen, in welchen Fremdsprachen abgelegte Pr¿fungen akzeptiert werden, mit 

der Bedingung, dass er verpflichtet ist, die durch das Abiturzeugnis nachgewiesenen bzw. als 

Abiturpr¿fung anerkannten Fremdsprachenpr¿fungen als allgemeine Fremdsprachenpr¿fung zu 

akzeptieren. 

 

(3) Das Sprachpr¿fungszeugnis muss gemªÇ der Verf¿gungen des Gesetzes Nr. LXXX ¿ber das 

Hochschulwesen aus dem Jahre 1993 als Voraussetzung f¿r die Ausstellung des Diploms gefordert 

werden, wenn dies zu Beginn der Ausbildung vorgeschrieben war. 

 

(4) Wenn das Vorhandensein einer allgemeinen Sprachpr¿fung Voraussetzung f¿r den Erwerb des 

Diploms oder Zeugnisses ist, werden die Studierenden von dieser Forderung befreit, die im Jahre des 

Beginns des ersten Jahrgangs ihres Studiums mindestens das vierzigste Lebensjahr vollendet haben. 

Diese Verf¿gung kann zum letzten Mal auf die Studierenden angewendet werden, die ihre 

Abschlusspr¿fung im Studienjahr 2015/2016 ablegen. 

 

 

KAPITEL 20 

 

DAS DIPLOM , DIPLOMSUPPLEMENT  

 

Ä 64492 (1) Voraussetzung f¿r die Vergabe des Diploms, mit dem der Abschluss der 

Universitªtsausbildung bestªtigt wird, ist das erfolgreiche Ablegen der Abschlusspr¿fung. Eine weitere 

Voraussetzung f¿r die Diplomvergabe ist das Ablegen der vorgeschriebenen Sprachpr¿fung, 

ausgenommen, das Gesetz verf¿gt anders bzw. die Ausbildungssprache ist nicht die ungarische Sprache. 

 

(2)493494 Das Diplom muss nach Vorlegen des Dokuments, das die in Abs. (1) festgelegte Sprachpr¿fung 

nachweist, innerhalb von 30 Tagen ausgestellt und dem/der Studierenden verliehen werden, der/die eine 

erfolgreiche Abschlusspr¿fung abgelegt hat. Beim Vorzeigen der Erf¿llung von 

Sprachpr¿fungsanforderungen muss das Diplom im Jahr der Abschlusspr¿fung ausgestellt werden, 

wenn es von dem Jahr der Abschlusspr¿fung weniger als 30 Tage vorliegen. Sofern der/die Studierende 

das Dokument, das die Absolvierung der in Abs. (1) festgelegten Anforderungen nachweist, zum 

Zeitpunkt der Abschlusspr¿fung bereits vorgelegt hat, so muss das Diplom vom Tag der erfolgreichen 

Abschlusspr¿fung an gerechnet innerhalb von 30 Tagen ausgestellt und dem/der Studierenden verliehen 

werden. Mit dem Einverstªndnis des/der Studierenden kann das Diplom auch nach mehr als 30 Tagen 

auf die an der Fakultªt ¿bliche Weise in feierlichem Rahmen verliehen werden. Die feierliche 

Diplomvergabe ist eine von der Fakultªt sichergestellte Mehrdienstleistung, an der die Teilnahme 

freiwillig ist. Sofern der/die Studierende an der feierlichen Diplomvergabe teilzunehmen w¿nscht, so ist 

er/sie verpflichtet die in der Erstattungs- und Zuwendungsordnung festgelegte Summe an die Fakultªt 

zu bezahlen. Wenn der/die Studierende die Voraussetzungen f¿r die Ausstellung des Diploms erf¿llt, 

und die Ausstellung oder die Verleihung gerade in Bearbeitung ist, stellt die Universitªt ihm/ihr auf 

Antrag eine durch den Regierungserlass Nr. 87/2015 ¿ber die Durchf¿hrung einiger Verf¿gungen des 

Nationalen Hochschulgesetztes Nr. CCIV. aus dem Jahre 2011 bestimmte Bescheinigung ¿ber die 

                                                 
491 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
492 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 

27. September 2012. 
493 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
494 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
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Ausstellung des Diploms aus. Die Bescheinigung bestªtigt weder Qualifikation noch Spezialisation. Die 

Bescheinigung muss bei der Ausstellung mit eigener Identifikationsnummer versehen werden und ihre 

Daten m¿ssen im TR festgelegt werden. 

 

(3)495496497 Das Diplom ist ein mit dem Wappen der Republik Ungarn versehenes offizielles Dokument, 

das den Namen der Universitªt, die Identifikationsnummer der Institution, die laufende Nummer des 

Diploms, den Namen, den Geburtsort und das Geburtsdatum des/der Diplominhabers/in, die 

Bezeichnung des Abschlussniveaus bzw. des verliehenen Titels und des Studienfachs, der 

Fachausbildung, die Qualifikation des Diploms, die Einordnung des durch das Diplom bestªtigten 

Abschlusses und der Fachausbildung gemªÇ des Ungarischen Qualifikationsrahmens, sowie gemªÇ des 

Europªischen Qualifikationsrahmens, die Regelstudienzeit der Ausbildung entsprechend der 

Ausbildungs- und Abschlussanforderung, den Ort der Ausstellung, sowie das Ausstellungsdatum mit 

Tag, Monat und Jahr enthªlt. Das Diplom muss weiterhin die Originalunterschrift des/der Dekans/in ï 

oder wenn wegen Hinderung des/der Dekans/in der/die Prodekan/in das gegebene Diplom unterschreibt, 

dann die Originalunterschrift des/der vom/von der Dekan/in schriftlich beauftragten Prodekan/in - sowie 

einen Abdruck des Universitªtssiegels enthalten. Bei der Ausstellung der Diplomen ist die Universitªt 

verpflichtet, die vorgeschriebenen Diplomtexte bestimmt durch die Anordnung des Ministeriums 

Nummer 87/2015 (IV.9.) ¿ber die Vollstreckung des CCIV Gesetzes vom Jahre 2001 ¿ber die nationale 

Hochschulausbildung unabhªngig davon zu verwenden, ob das Diplom die Ableistung von Studien 

angefangen vor, in oder nach dem akademischen Jahr 2015/2016 bescheinigt. Diese Pflicht bezieht sich 

nicht auf die Korrektur der Diplome oder auf die Ausstellung von Diplomkopien. 

 

(4) Die ausgestellten Diplome m¿ssen zentral registriert werden. 

 

(5) Die formalen Anforderungen des Diploms werden von der Regierung festgelegt. Die 

Hochschuleinrichtung kann ¿ber das Diplom in der ihren Traditionen entsprechenden Form auch ein 

Duplikat ausstellen. 

 

(6)498499 Wenn die Ausstellung des Diploms aus dem Grund nicht mºglich ist, dass der/die Studierende, 

der/die die Abschlusspr¿fung geleistet hat, aber die sprachliche Voraussetzungen f¿r die Ausstellung 

des Diploms nicht erf¿llen konnte, so stellt die Universitªt ihm/ihr auf Antrag eine durch den 

Regierungserlass Nr. 87/2015 ¿ber die Durchf¿hrung einiger Verf¿gungen des Nationalen 

Hochschulgesetztes Nr. CCIV. aus dem Jahre 2011 bestimmte Bescheinigung ¿ber die Ausstellung des 

Diploms aus. Die Bestªtigung bescheinigt keinen Abschluss und keine Fachausbildung, sie weist 

lediglich das erfolgreiche Ablegen der Abschlusspr¿fung nach. Die Bescheinigung muss bei der 

Ausstellung mit eigener Identifikationsnummer versehen werden und ihre Daten m¿ssen im TR 

festgelegt werden. 

 

(7)500 Das Diplom muss in ungarischer und englischer Sprache oder in ungarischer und lateinischer 

Sprache, im Falle einer Ausbildung einer Nationalitªt in ungarischer Sprache und der Sprache der 

Nationalitªt, bei einer Ausbildung, die nicht auf Ungarisch erfolgt, in ungarischer Sprache und in der 

Ausbildungssprache ausgestellt werden. Das Diplom kann auf Wunsch und Kosten des/der Studierenden 

auch in anderen Sprachen ausgestellt werden. 

                                                 
495 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
496 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember  2015 angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
497 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
498 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
499 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
500 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
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(8)501 Das in der Grundausbildung und der Masterausbildung, bzw. der nicht geteilten Ausbildung, 

fachorientierten Fortbildung und Fachausbildung im Hochschulsystem verliehene Diplom berechtigt ï 

entsprechend den Verf¿gungen der Rechtsvorschriften ï zur Durchf¿hrung einer Arbeitsaufgabe, einer 

Tªtigkeit. 

 

(9) Die englische und lateinische Bezeichnung der durch die in Ungarn ausgestellten Diplome 

bestªtigten Abschlussniveaus sind folgende: 

a) Grundstufe ĂBachelorò oder Ăbaccalaureusò (Abk¿rzung: BA, BSc), 

b) Masterstufe ĂMasterò oder Ămagisterò (Abk¿rzung: MA, MSc). 

 

(10) Absolventen, die ¿ber einen Mastergrad verf¿gen, verwenden vor der durch das Diplom bestªtigten 

Berufsbezeichnung die Kennzeichnung ĂDiplomò (Diplomingenieur, Diplomºkonom, Diplomlehrer 

usw.). Absolventen, die in der Lehrerausbildung ein Diplom erworben haben, sind berechtigt, den Titel 

ĂMaster of Educationò (abgek¿rzt: MEd) zu tragen. 

 

(11) Die Diplome der Mediziner, Zahnmediziner, Pharmazeuten und Juristen bestªtigt den Doktortitel. 

Deren verk¿rzte Bezeichnungen sind folgende: dr. med., dr. med. dent., dr. pharm., dr. jur. 

 

(12) Die Diplomstufen sind auf Grundlage der im Studienplan des Studienfachs festgelegten 

Durchschnittsergebnisses zu verleihen: Mit Auszeichnung (5,00), Sehr Gut (4,51-4,99), Gut 

(3,51-4,50), Befriedigend (2,51-3,50), Gen¿gend (2,00-2,50). 

 

(13)502 Bei Juristen, Medizinern, Pharmazeuten und Zahnmedizinern ist das Durchschnittsergebnis auf 

dem Diplom mit den Bezeichnungen Summa cum laude (4,51-5,00), Cum laude (3,51-4,50) und Rite 

(2,00-3,50) einzutragen. 

 

(14) Die Fakultªt kann im Falle von herausragenden Studienleistungen eine Auszeichnungsurkunde 

verleihen. Die genauen Bedingungen daf¿r sind in den eigenen Verf¿gungen der Fakultªten enthalten. 

 

Ä 65 (1)503 Neben dem in der Grundausbildung, Masterausbildung und Fachausbildung im 

Hochschulsystem erworbenen Diplomen muss das von der Europªischen Kommission und dem 

Europªischen Rat festgelegte Diplomsupplement in ungarischer und englischer Sprache, sowie bei der 

Ausbildung einer Nationalitªt ï auf Wunsch des/der Studierenden ï in der Sprache der betreffenden 

Nationalitªt ausgestellt werden. Das Diplomsupplement ist ein offizielles Dokument. 

 

(2) Die grundlegenden inhaltlichen und formalen Anforderungen des Diplomsupplements werden durch 

den Beschluss des Europªischen Parlaments und des Europªischen Rates Nr. 2241/2004/EK vom 15. 

Dezember 2004 festgelegt. Das Diplomsupplement enthªlt 

a) die Daten des/der Diplominhabers/in 

b) die Diplomdaten 

c) die Daten zur Ausbildungsstufe 

d) Daten zur Ausbildungsstufe und den erreichten Ergebnissen 

e) die mit dem Diplom verbundenen einzelnen Berechtigungen 

f) die Beglaubigung des Diplomsupplements 

g) die Beschreibung des Systems im ungarischen Hochschulwesen. 

 

                                                 
501 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
502 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
503 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 



 76 

(3)504 Zur Beglaubigung des Diplomsupplements sind sowohl der/die Dekan/in als auch der/die Leiter/in 

des Studienreferats befugt. 

 

Ä65/A505 (1)506 507Die Universitªt zieht das von ihr oder von ihrem Rechtsvorfahren ausgestellte Diplom 

innerhalb von 5 Jahren nach Ausstellung zur¿ck, wenn der Erwerb dessen rechtswidrig war. Des 

Weiteren m¿ssen die Verf¿gungen des Gesetzes ¿ber die allgemeine Verwaltungsordnung hier 

entsprechend angewandt werden.  

 

(2)508 509Abweichend von den Verf¿gen bestimmt im Absatz (1) wird die Universitªt das Diplom ohne 

zeitliche Begrenzung, wenn die Ausstellung dessen durch Kriminalitªt beeinflusst worden ist, der 

kriminellen Tat vom Gericht durch Beschluss festgestellt worden ist, oder wenn die Staatsanwaltschaft 

das Strafverfahren aus dem Grund beendigt hat, weil der von der Staatsanwaltschaft verordnete 

vorlªufige Aufschubzeitraum erfolgreich abgelaufen ist, annulieren, wenn die Annullierung gegen kein 

bona fide praktiziertes Recht verstºÇt. F¿r die Annullierung m¿ssen die Verf¿gungen des Gesetzes ¿ber 

die allgemeine Verwaltungsordnung dementsprechend angewandt werden.  

 

(3) 510Die Universitªt zieht das zur¿ckgezogene und annullierte Diplom ein. Der Beschluss muss ï ohne 

Begr¿ndung ï im offiziellen vom Minister f¿r Bildung gef¿hrten Blatt und auf der Homepage des 

Bildungsministeriums verºffentlicht werden. Die Universitªt stellt ¿ber die als Grund des in Absªtzen 

(1) und (2) bestimmten, eingezogenen bzw. annullierten Diplomen dienenden Studien, und ¿ber diese 

Diplomen ein Registerblatt aus, sobald der Beschluss ¿ber den Einzug und das Annullieren endg¿ltig 

wird. 

 

(4) Gegen die im Absatz (1) und (2) bestimmte Entscheidung kann Rechtsmittel eingelegt werden.  Die 

Verf¿gungen des Ä 12 dieser Verordnung m¿ssen f¿r das Rechtsmittel angewandt werden.  

 

(4a)511 Die Verf¿gungen der Absªtze (1) ï (4) m¿ssen entsprechend auch f¿r die Diplomzusªtze 

angewendet werden. 

 

(5) Die Universitªt stellt auf Antrag ein Diplomduplikat ¿ber das verlorene, gestohlene, oder zerstºrte 

Diplom nach Verleihung aus. Bei Ausstellung weiterer Diplomduplikate muss genauso verfahren 

werden, wie bei der Ausstellung des ersten Duplikats.  

 

(6) Von Amts wegen oder auf Antrag zieht die Universitªt das fehlerhaft ausgestellte Diplom ein, 

annulliert es, f¿hrt die Fehlerkorrektur auf das Registrationsblatt auf, und anhand des korrigierten 

Registrationsblatts stellt das neue Diplom aus.  

 

(7) Wenn die Universitªt ein neues Diplom wie im Absatz (6) beschrieben ausstellt, und diese  nderung 

auch den Diplomzusatz beeinflusst, dann stellt sie einen neuen Diplomzusatz ï neben Einzug und 

Annullierung des fr¿heren Diplomzusatzes ï aus. 

                                                 
504 Die Ergªnzung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen 
505 Eingebaut durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016. Geltend ab 

dem 24. Juni 2016. 
506 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
507 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
508 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
509 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
510 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
511 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
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Ä 66512 (1) 

 

(2)  

 

DRITTER TEIL  

 

SONDER- UND ¦BERGANGSREGELUNGEN 

 

KAPITEL 21 

 

¦BERGANGSREGELUNGEN 

 

Ä 67 (1)513 Die auf Grundlage des Gesetzes Nr. LXXX ¿ber das Hochschulwesen aus dem Jahre 1993, 

sowie des Gesetzes ¿ber die Hochschulbildung Nr. CXXXIX aus dem Jahre 2005 begonnene 

Ausbildung muss ï im Falle einer kontinuierlichen Ausbildung ï im Rahmen von unverªnderten 

fachlichen Anforderungen und Pr¿fungsordnung mit der Ausstellung eines unverªnderten Diploms 

beendet werden. 

 

(2)514 Die Studierenden, die ihr Studium im Hochschulwesen vor dem 1. September 2006 begonnen 

haben, kºnnen diese auf Grundlage der von den Hochschuleinrichtungen angenommenen 

Studienplananforderungen gemªÇ der fr¿heren Befªhigungsanordnungen beenden und auf Grundlage 

der Verf¿gungen des Gesetzes Nr. LXXX ¿ber das Hochschulwesen aus dem Jahr 1993 ein Diplom 

erwerben, welches eine Ausbildung auf Hochschulniveau oder eine Universitªtsausbildung bezeugt. Die 

f¿r die Studierenden gewªhrte Studienzeit, die Voraussetzungen f¿r die Beendigung sowie das Ruhen 

ihres Studiums m¿ssen entsprechend den beim Zustandekommen des studentischen Rechtsverhªltnisses 

g¿ltigen Verf¿gungen festgelegt werden. Von diesen Verf¿gungen kann die Universitªt ab dem 1. 

September 2015 abweichen. 

 

(3)515 

 

(4) Die im ersten und zweiten Teil der vorliegenden Verordnung festgelegten Verf¿gungen gelten mit 

folgenden Abweichungen ab 1. September 2006 auch f¿r die Studierenden, die ihr Studium bereits 

vorher begonnen haben: 

a)516 sofern bez¿glich der den/die Studierende/n betreffenden Studienanforderungen auch die 

Studien- und Pr¿fungsordnung Verf¿gungen enthalten hat, so muss auch im Weiteren gemªÇ der 

beim Zustandekommen des studentischen Rechtsverhªltnisses g¿ltigen Verf¿gungen 

vorgegangen werden, 

b) bei der Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses aus studientechnischen Gr¿nden 

kann die in Ä 23, Abs. (3), Punkt a) festgelegte Bedingung nicht angewendet werden, 

c) die sich auf die Fremdsprachenanforderungen beziehenden Verf¿gungen in Ä 63, Abs. (1)-(2) 

der vorliegenden Verordnung kºnnen nicht angewendet werden. GemªÇ der Verf¿gungen des 

Gesetzes Nr. LXXX ¿ber das Hochschulwesen aus dem Jahr 1993 kann das 

Sprachpr¿fungszeugnis als Voraussetzung f¿r die Verleihung des Diploms dann gefordert werden, 

wenn dessen Vorhandensein zu Beginn der Ausbildung vorgeschrieben war, 

                                                 
512 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
513 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Mªrz 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Mªrz 2016. 
514 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
515 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 23.Juni 2016  angenommene  nderung. Kraftlos ab 

dem 24 Juni 2016. 
516 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
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d) von der Fremdsprachenanforderung kºnnen ¿ber die in Ä 63, Abs. (3) von der Forderung der 

Sprachpr¿fung befreiten Personen hinaus auch die befreit werden, denen es die beim 

Zustandekommen ihres studentischen Rechtsverhªltnisses geltenden Rechtsvorschriften 

ermºglichen, 

e) bez¿glich der Bedingungen und der Art der Diplomvergabe kºnnen der zweite Satz in Ä 64, 

Abs. (1), sowie Ä 64, Abs. (4) und der dritte Satz in Ä 64, Abs. (6) nicht angewendet werden, 

f) bei den Studierenden, die ihr Studium vor dem 1. Januar 2000 begonnen haben, muss das 

Diplom auch den Namen der Rechtsvorgªngerinstitution enthalten. 

 

Ä 67/A517 (1)518  

 

(2) Der/die Studierende, der/die sein/ihr Studium in der Studienfªcher koppelnden Ausbildung fortsetzt, 

kann in einem Antrag die SK der f¿r das betreffende Studienfach zustªndige Fakultªt um die 

Beendigung seines/ihres Studium in einem seiner/ihrer Studienfªcher ersuchen. 

 

(3) In begr¿ndeten Fªllen genehmigt die SK die Beendigung des Studium im jeweiligen Studienfach ï 

d.h. die Fortsetzung des Studiums in nur einem Studienfach ï mit der Bedingung, dass sie in ihrem 

Beschluss ¿ber die Anforderungen des Studienplans der Ausbildung in nur einem Studienfach verf¿gt. 

 

(4) Sofern in der Studienfªcher koppelnden Ausbildung des/der Studierenden zwei Fakultªten betroffen 

sind, so fasst ¿ber die Genehmigung der Beendigung des Studiums im jeweiligen Studienfach die SK 

der f¿r das jeweilige Studienfach verantwortlichen Fakultªt einen Beschluss. Im Besitz des 

genehmigenden Beschlusses muss sich der/die Studierende zwecks Festlegung der 

Studienplananforderungen der Ausbildung in nur einem Studienfach an die SK der Fakultªt wenden, an 

der er/sie sein/ihr Studium in nur einem Studienfach fortzusetzen w¿nscht. 

 

(5) In der genehmigten Ausbildung in nur einem Studienfach muss ï auch mit R¿cksicht auf das 

Ausbildungsniveau ï die in den Ausbildungsanforderungen vorgeschriebene Anzahl an Kreditpunkten 

erworben werden. Die Anerkennung von Studienleistungen aus dem beendigten Studienfach muss bei 

der K K beantragt werden. 

 

Ä 68 F¿r Studierende, die ihr Studium nicht im Kreditsystem durchf¿hren, ist die vorliegende 

Verordnung mit folgenden Abweichungen g¿ltig: 

a) die Pflichtfªcher werden nicht mit Kreditpunkten bewertet, 

b) die Belegung der Pflichtfªcher erfolgt weiterhin nach dem bisherigen einheitlichen 

Studienplan, 

c) bez¿glich der Verf¿gungen den Wechsel betreffend m¿ssen die Studierenden entsprechend der 

modifizierten Interpretierung von Ä 18, Abs. (3), Punkt b) der vorliegenden Verordnung ¿ber 

mindestens ein abgeschlossenes g¿ltiges Studienjahr (oder eine dementsprechende 

Studieneinheit) verf¿gen, 

d) im Falle einer Gasthºrerschaft kann die Universitªt ihre Zustimmung gemªÇ Ä 19, Abs. (2) der 

vorliegenden Verordnung dann verweigern, wenn sie die im Rahmen der Gasthºrerschaft 

absolvierten Lehrfªcher nicht f¿r das Studium des/der Studierenden anrechnen kann, 

e) sofern der/die Studierende in dem gegebenen Semester in mindestens einem Pflichtfach die 

Note ungen¿gend (1) erhªlt, kann das Semester nicht abgeschlossen werden und der/die 

Studierende muss zu einer Semesterwiederholung angewiesen werden. Bis zur R¿ckmeldung f¿r 

das zu wiederholende Semester ruht das studentische Rechtsverhªltnis, 

f) die Verf¿gungen von Ä 23, Abs. (3), Punkte a)-c) der vorliegenden Verordnung  kºnnen nicht 

angewendet werden, allerdings wird das studentische Rechtsverhªltnis durch Exmatrikulation aus 

studientechnischen Gr¿nden beendet, wenn der/die Studierende ein Semester wiederholen muss 

und ein weiteres Semester nicht abgeschlossen werden kann. Im Verlauf der Ausbildung kann 

                                                 
517 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
518 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
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der/die Dekan/in den/die Studierende/n einmal ï gemªÇ der Verf¿gungen in Ä 14 ï auf Grund 

einer Sonderbilligung davon befreien, 

g) die Verf¿gung in Ä 42, Abs. (3) kann bez¿glich der Pflichtfªcher in diesem Sinne nicht 

angewendet werden, 

h) die Verf¿gungen in Ä 56, Abs. (3)-(8) kºnnen in diesem Sinne nicht angewendet werden. F¿r 

die Bewertung des Studienfortschritts muss statt der genannten Methoden der einfache 

Studiendurchschnitt angewendet werden. 

 

Ä 68/A519 (1) F¿r die Studierenden, die ihr Studium vor 2012/2013 angefangen haben, beziehen sich 

folgende Anordnungen.  

 

(2) Wenn das Studienbuch des / der Studierenden voll wird, verloren geht, zunichte geht, beschªdigt 

wird, oder es auÇer Besitz gerªt, wird die Universitªt f¿r den/die Studierende/n kein neues Exemplar 

ausstellen. Die Universitªt wird im Weiteren die auf die Studien bezogenen Daten im TR registrieren.  

 

(3) Das Studienbuch ist ein zum Nachweis des Studiums und des Absolutoriums dienendes offizielles 

Dokument, das die Daten im Zusammenhang mit der Erf¿llung der Studienverpflichtungen enthªlt. Die 

Sprache des Studienbuchs ist Ungarisch, mit Ausnahme der Ausbildungen in einer Fremdsprache, bei 

denen die offiziellen Vermerke in der Ausbildungssprache einzutragen sind. Das Studienbuch ist ein im 

Druckverfahren erstelltes, aus nummerierten Blªttern bestehendes, unzertrennlich zusammengeheftetes 

Vordruck. Einen Eintrag ins Studienbuch kann im Rahmen der vorliegenden Verordnung der/die dazu 

Berechtigte eigenhªndig oder mit Hilfe einer aus dem TR gedruckten Etikette machen. Die Angaben auf 

der Etikette werden auf der in der vorliegenden Verordnung festgelegten Art und Weise von dem/der 

dazu Berechtigten durch seine/ihre eigenhªndige Unterschrift beglaubigt. Eine Korrektur im 

Studienbuch kann nur von einer Person vorgenommen werden, die zum Eintragen des zu korrigierenden 

Vermerks berechtigt ist; die Korrektur ist mit der Unterschrift der dazu berechtigten Person zu bestªtigen 

und mit Datum zu versehen. 

 

(4)520 Im Studienbuch des/der Studierenden m¿ssen die endg¿ltigen, das studentische Rechtsverhªltnis, 

sowie die Absolvierung des Studiums betreffenden Beschl¿sse festgehalten werden. 

 

(5)521 An der Universitªt muss ¿ber dieselbe Person f¿r den Zeitraum des Bestehens seines/ihres 

studentischen Rechtsverhªltnisses ï mit Ausnahme von parallel auf verschiedenen Ausbildungsniveaus 

gef¿hrten Ausbildungen ï ein Studienbuch gef¿hrt werden. Die persºnlichen Daten von Studierenden 

werden f¿r das Studienbuch vom Studienreferat aus dem TR ausgedruckt und im Studienbuch 

festgehalten. Die Glaubw¿rdigkeit von dem die persºnlichen Daten enthaltenden Teil des Studienbuchs, 

sowie die Zulassung und Immatrikulation von Studierenden wird von dem/der Leiter/in des 

Studienerferats mit seiner/ihrer Unterschrift bestªtigt. 

 

(6) Am Ende der Kursbelegungszeit registriert das Studienreferat die in der Datenbank des TR 

gespeicherten Kurse im Studienbuch des/der Studierenden. Die Glaubw¿rdigkeit der 

Kursbelegungsdaten wird von dem/der Leiter/in des Studienreferats bestªtigt. 

 

(7) Die Note (Bewertung) wird ï mit Datum ï von dem/der Pr¿fer/in auf dem Pr¿fungsblatt in 

Papierform registriert, sowie auf Wunsch des/der Studierenden auf den Kursbelegungsbericht und  

Ergebnisbogen bzw. ohne Sonderantrag ins Studienbuch eingetragen. 

 

(8) Der/die Studierende kann innerhalb von 14 Werktagen nach Ende der Pr¿fungszeit Beschwerde 

wegen der im TR bzw. im Studienbuch eingetragenen Daten bez¿glich der Pr¿fungsbewertung bei 

                                                 
519 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 17.Dezember 2015 angenommene Abªnderung. 
520 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
521 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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dem/der Lehrbeauftragten oder bei dem/der Lehrstuhlleiter/in (Institutsdirektor/in) erheben. Sollte 

der/die Studierende die Frist versªumt haben, so kann er/sie innerhalb von hºchstens 30 Tagen einen 

Antrag auf Nachsicht stellen. Die Lehrkraft oder der/die Lehrstuhlleiter/in (Institutsleiter/in) ist 

verpflichtet die beanstandete Bewertung auf Grund des Pr¿fungsblattes, des von dem/der Pr¿fer/in 

unterzeichneten Kursbelegungsberichts- und Ergebnisbogens, sowie im Falle einer schriftlichen 

Pr¿fung auf Grund der auf der Pr¿fungsarbeit vermerkten Note von innerhalb von 3 Werktagen zu 

¿berpr¿fen, und im Falle eines berechtigten Einwandes mit Anwendung seiner/ihrer Befugnis zur 

Notenªnderung die erforderliche  nderung im TR zu registrieren, und zugleich das Studienreferat ¿ber 

die Notwendigkeit der Korrektur des Studienbuches zu informieren. Nachdem die 17 Werktage nach 

AbschlieÇen der Pr¿fungszeit abgelaufen sind, kann auch der/die Lehrbeauftragte bzw. der/die 

Lehrstuhlleiter/in (Institutsdirektor/in) die Registrierung der fehlenden Note im ETR nicht mehr 

nachholen bzw. das Studienreferat um die  nderung der registrierten Note nicht mehr bitten, auÇer wenn 

im Falle der Versªumung der Frist ï spªtestens 30 Tage nach der Pr¿fungszeit ï er/sie einen Antrag auf 

Nachsicht gestellt hat, oder der/die Studierende gemªÇ Obigen einen Antrag auf Nachsicht bez¿glich 

dem Einreichen der Einwendung gestellt hat. 

 

(9) Sofern der/die Studierende sein/ihr Studienbuch in Verlauf des Semesters im Studienreferat abholt, 

ist er/sie verpflichtet das Studienbuch innerhalb von 3 Tagen nach dem letzten Tag der Pr¿fungszeit im 

Studienreferat abzugeben. Sofern der/die Studierende dieser Verpflichtung bis zur Frist nicht 

nachkommt, so muss er/sie die in der Tabelle in Anlage Nr. 1 der Erstattungs- und Zuwendungsordnung 

festgelegte Geb¿hr entrichten. 

 

(10) 522Die Studienergebnisse von Studierenden werden im Studienbuch und in der Datenbank des TR 

von der dazu befugten Lehrkraft oder den befugten Verwaltungsangestellten registriert. Innerhalb von 

maximal 30 Tagen nach Ende der Pr¿fungszeit werden die in der Datenbank des TR registrierten Daten, 

sowie die das Studium des/der Studierenden beeinflussenden Beschl¿sse, die Bestªtigungen ¿ber 

Studienleistungen, die auf Grund einer an einer anderen Hochschuleinrichtung oder fr¿her absolvierte 

Ausbildung angerechnet wurden, vom Studienreferat einmal pro Semester auf den f¿r diese Zwecke 

angefertigten Etiketten in gedruckter Form ins Studienbuch des/der Studierenden geklebt. Die 

ausgedruckten Studienbuchseiten werden von dem/der Leiter/in des Studienreferats beglaubigt.  

(11) Jegliche unbefugte Eintragung in das Studienbuch oder TR zieht ein Disziplinarverfahren nach 

sich. Unter Ber¿cksichtigung der Tatsache, dass das Studienbuch ein offizielles Dokument ist, zieht die 

Fªlschung der darin enthaltenen Angaben ebenfalls eine strafrechtliche Verantwortung nach sich. 

 

(12) Im Anschluss an den Abschluss der Ausbildungsperiode m¿ssen die Zahl der von dem/der 

Studierenden belegten und erf¿llten Kreditpunkte, der Kreditindex, sowie der gewichtete 

Studiendurchschnitt des Semesters im Studienbuch und in der Datenbank des TR ï eingetragen werden. 

 

(13) Das Absolutorium von dem/der Dekan/in im Studienbuch des/der Studierenden unterschrieben. 

 

 

KAPITEL 22 

 

FREMDSPRACHENAUSBILDU NG 

 

Ä 69523 (1)  

 

(2)  

 

(3)  

                                                 
522 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
523 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
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(4)  

 

KAPITEL 23 

 

ANFORDERUNG SPORT 

 

Ä 70 (1)524 

 

(2)525 Studierende, die ihr Studium im Rahmen des Prªsenzstudiums absolvieren, kºnnen dann zur 

Abschlusspr¿fung zugelassen werden, wenn sie wªhrend ihrer Studienzeit ï sofern die Fakultªt 

diesbez¿glich nicht anders verf¿gt ï im Verlauf von zwei Semestern in einer Wochenstunde an den vom 

Sportzentrum der Fakultªt f¿r Naturwissenschaften der Universitªt oder vom Zentrum f¿r Sport- und 

Freizeitsport der Medizinischen Fakultªt der Universitªt ausgeschriebenen Kursen oder an den von der 

jeweiligen Fakultªt akzeptierten Programmen, deren Annahme den Verf¿gungen in Ä 9 der vorliegenden 

Verordnung entsprechend von der K K geregelt wird, teilgenommen haben. 

 

(3)526 Die Verf¿gungen bez¿glich der Anforderungen des Sportunterrichts sind in den Studienplªnen 

enthalten. 

 

KAPITEL 24 

 

SONDERREGELUNGEN DES PROMOTIONSSTUDIUMS 527 

 

Ä 71  

Ä 72 

Ä 73 

 

KAPITEL 25 

 

SONDERREGELUNGEN F¦R AUSL NDISCHE STUDIERENDE  

 

Ä 74528 529 (1) Die im Folgenden aufgef¿hrten nichtungarischen Staatsangehºrige kºnnen an der 

Universitªt eine Ausbildung in staatlich gefºrderter, mit dem Stipendium des ungarischen Staates 

gefºrderter, mit dem Teilstipendium des ungarischen Staates gefºrderter, geb¿hrenpflichtiger oder 

selbstfinanzierter Form absolvieren: 

a) Personen, die gemªÇ eines gesonderten Gesetzes das Recht auf Bewegungs- und 

Niederlassungsfreiheit haben, 

                                                 
524 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
525 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
526 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
527 Die Sonderregelungen des Promotionsstudiums wurden durch die in der Senatssitzung am 29. November 2007 

angenommene Abªnderung auÇer Kraft gesetzt. Die Verf¿gungen ¿ber das Promotionsstudium enthªlt die  

Promotionsordnung. 
528 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
529 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
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b)530 nicht unter die G¿ltigkeit von Punkt a) fallende, auf dem Gebiet der Republik Ungarn 

lebenden Staatenlose, Fl¿chtlinge, Besch¿tzte, Asylanten, Aufgenommene, Einwanderer und 

Niedergelassene, 

c) auslªndische Staatsangehºrige, die auf Grundlage internationaler Vereinbarungen der gleichen 

Behandlung wie ungarische Staatsangehºrige unterliegen, 

d) Staatsangehºrige jener Staaten, in denen ungarische Staatsangehºrige auf Grundlage des 

Prinzips der Gegenseitigkeit die Leistungen des staatlichen Hochschulwesens in Anspruch 

nehmen kºnnen. 

e) Personen, die unter die G¿ltigkeit des Gesetzes ¿ber die in den Nachbarstaaten lebenden Ungarn 

(im Weiteren: Beg¿nstigungsgesetz) fallen, jedoch keine ungarischen Staatsangehºrige sind oder 

nicht ¿ber das Recht der Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit verf¿gen, 

f) im Gesetz ¿ber die Einreise und Aufenthalt von Drittstaatsangehºrigen festgelegte/r ï sich zur 

ungarischen Nationalitªt bekennende/r ï Drittstaatsangehºrige/r, vorausgesetzt, dass er/sie nicht 

unter die G¿ltigkeit des Beg¿nstigungsgesetzes fªllt und kein/e ungarische/r Staatsangehºrige/r 

ist, 

g) Drittstaatsangehºrige, die ¿ber ein Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis f¿r die Aus¿bung einer 

hohe Qualifikation erfordernden Tªtigkeit (Blaue Karte EU) verf¿gen, 

h) Drittstaatsangehºrige, die ¿ber eine Gesamtgenehmigung verf¿gen. 

 

(2) Personen, die nicht unter die G¿ltigkeit der in Abs. (1) festgelegten Verf¿gungen fallen, kºnnen ihr 

Studium ausschlieÇlich in der geb¿hrenpflichtiger Ausbildungsform durchf¿hren. 

 

Ä 75531 (1) Bei der Anerkennung von Diplomen und das Absolvieren einer Mittelschule nachweisenden 

Zeugnissen von auslªndischen Bildungseinrichtungen, die im Ausland oder in Ungarn ¿ber eine 

Betriebsgenehmigung verf¿gen, m¿ssen die Verf¿gungen des Gesetzes ¿ber die Anerkennung von 

auslªndischen Zeugnissen und Diplomen Nr. C aus dem Jahre 2001 (Anerkennungsgesetz) angewendet 

werden. 

 

(2) F¿r das in Ungarn gef¿hrte Studium von Personen, die keine ungarischen Staatsangehºrige sind, 

m¿ssen die Verf¿gungen der vorliegenden Verordnung mit folgenden Abweichungen angewendet 

werden: 

a) verf¿gt die Person nicht ¿ber einen Wohnsitz auf dem Gebiet Ungarns, muss vor dem 

Zustandekommen des studentischen Rechtsverhªltnisses eine in einer gesonderten 

Rechtsvorschrift festgelegte Genehmigung zur Einreise und zum Aufenthalt in Ungarn eingeholt, 

und 

b) vor Beginn des Hochschulstudiums kºnnen f¿r die Dauer von maximal zwei Semestern ï im 

Rahmen eines studentischen Rechtsverhªltnisses ï Vorbereitungsstudien durchgef¿hrt werden. 

c) unter die G¿ltigkeit des Beg¿nstigungsgesetzes (Gesetz ¿ber die in den Nachbarstaaten 

lebenden Ungarn Nr. LXII aus dem Jahre 2001) fallende ï mit einer auslªndischen 

Hochschuleinrichtung in studentischem Rechtsverhªltnis stehende ï Personen kºnnen im Rahmen 

der mit dem Stipendium des ungariscehn Staates oder mit dem Teilstipendium des ungarischen 

Staates gef¿rderten Ausbildungen der Universitªt jedes Mal f¿r die Dauer von hºchstens einem 

halben Jahr ein Teilstudium absolvieren. 

d) Personen mit auslªndischer Staatsangehºrigkeit ï die sich zur ungarischen Nationalitªt 

bekennen und ¿ber keinen Wohnsitz in Ungarn verf¿gen ï kºnnen ï ohne Ber¿cksichtigung der 

ungarischen Staatsangehºrigkeit ï vor Beginn ihres Hochschulstudiums f¿r die Dauer von 

maximal zwei Semestern ï im Rahmen eines studentischen Rechtsverhªltnisses ï ein 

Vorbereitungsstudium absolvieren. 

 

 

                                                 
530 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
531 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 angenommen. Geltend ab dem 27. 

September 2012. 
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KAPITEL 26 

 

AUSLANDSSTUDIENAUFENTHALTE F¦R STUDIERENDE MIT UNGAR ISCHER 

STAATSANGEH¥RIGKEIT 

 

Ä 76 (1) Ungarische Staatsangehºrige kºnnen ohne Genehmigung an auslªndischen 

Hochschuleinrichtungen studieren. 

 

(2) Die Sonderregelungen f¿r Studierende, die am Erasmus-Programm teilnehmen, sind in der Erasmus-

Verordnung der Universitªt enthalten. 

 

KAPITEL 27 

 

F¥RDERUNG DER STUDENTISCHEN GLEICHBERECH TIGUNG 532 

 

Ä 77 (1) Es ist das Recht der Studierenden, an der Hochschuleinrichtung in Sicherheit und in gesunder 

Umgebung zu studieren und abhªngig von ihrer Begabung, ihren Fªhigkeiten oder ihren Interessen 

Unterst¿tzung bei ihren Studien, dem Beginn ihrer beruflichen Laufbahn zu erhalten, insbesondere dann, 

wenn sie ihrer Lage, ihrer individuellen Anlagen und ihrer Behinderung entsprechend betreut werden. 

 

(2) F¿r Studierende mit Behinderung m¿ssen ihrer Behinderung gerechte Vorbereitung und Pr¿fung 

sichergestellt werden, dar¿ber hinaus m¿ssen sie dabei unterst¿tzt werden, ihre sich aus dem 

studentischen Rechtsverhªltnis ergebenden Verpflichtungen zu erf¿llen. In begr¿ndeten Fªllen m¿ssen 

sie vom Lernen oder der Verpflichtung zum Nachweis ihrer Kenntnisse in bestimmten Lehrfªchern oder 

Teilen von Lehrfªchern befreit werden. In begr¿ndeten Fªllen m¿ssen sie von der Sprachpr¿fung oder 

einem Teil der Sprachpr¿fung bzw. der Stufe befreit werden. Bei Pr¿fungen muss die Mºglichkeit zur 

lªngeren Vorbereitungszeit, bei schriftlichen Kontrollen das Benutzen von Hilfsmitteln 

(Schreibmaschine, Computer usw.), falls notwendig bei einer schriftlichen Kontrolle die Mºglichkeit 

zur m¿ndlichen Kontrolle oder bei einer m¿ndlichen Kontrolle die Mºglichkeit zur schriftlichen 

Kontrolle sichergestellt wird. 

 

(3)533 Die auf Grundlage der in Absatz (2) festgelegten Verf¿gungen gewªhrte Befreiung darf 

ausschlieÇlich im Zusammenhang mit der die Befreiung begr¿ndenden Umstªnde sichergestellt werden 

und darf nicht zur Befreiung von grundlegenden Studienanforderungen f¿hren, die f¿r den Erwerb der 

durch das Diplom beurkundeten Fachausbildung erforderlich sind. 

 

(4)534 535Der/die Studierende, der/die unter Ber¿cksichtigung seiner/ihrer Behinderung Zusatzpunkte im 

Zulassungsverfahren erhalten hat, ist verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen nach Zustandekommen 

seines/ihres studentischen Rechtsverhªltnisses bei dem/der Koordinator/in der Fakultªt f¿r die Belange 

von Behinderten zwecks Datenabgleich zu melden. Die betreffende Person wird dar¿ber von der 

Universitªt informiert. In begr¿ndeten Fªllen kann der/die Studierende f¿r den Datenabgleich weitere 

30 Tage erhalten. 

 

Ä 78536 (1) Der/die Rektor/in der Universitªt ernennt zur Unterst¿tzung der Studierenden mit 

Behinderung eine/n institutionelle/n f¿r Studierenden mit Behinderung zustªndige/n  Koordinator. Die 

                                                 
532 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
533 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
534 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
535 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
536 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
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Aufgaben des/der f¿r die Studierenden mit Behinderung zustªndigen Koordinator/s der Fakultªten 

(Fakultªtskoordinator zustªndig f¿r Studierende mit Behinderung) werden vom/von der Leiter/in des 

Hilfsdienstes geleistet. 

 

(2) Die Aufgaben des/der Fakultªtskoordinator/s zustªndig f¿r Studierende mit Behinderung: 

a) die Teilnahme an der Beurteilung und Registrierung der von Studierenden mit Behinderung 

eingereichten Antrªge auf Unterst¿tzung, Befreiung, oder Sicherstellung von ErmªÇigungen im 

Verfahren der ersten Instanz, 

b) der Kontakt zu den Studierenden mit Behinderung und deren persºnlichen Betreuern,  

c) die Sicherstellung der Mºglichkeiten der Unterst¿tzung von Studierenden mit Behinderung im 

Verlauf ihres Studiums und Pr¿fungen, bzw. bei Bedarf der Studierenden mit Behinderung die 

Organisation von Konsultationsmºglichkeiten wªhrend der Vorlesungszeit, 

d) das Unterbreiten von Vorschlªgen f¿r die Verwendung der normativen Unterst¿tzung zur Fºrderung 

des Studiums von Studierenden mit Behinderung, sowie f¿r die Beschaffung der f¿r die Unterst¿tzung 

und Hilfe erforderlichen Sachmittel, 

e) die kontinuierliche Registrierung der Zahl der Studierenden mit Behinderung unter Einhaltung der 

Verf¿gungen zum Datenschutz und die Sicherung der Aufarbeitung dieser Daten zu statistischen 

Zwecken, 

f) die Registrierung der statistischen Daten der Studierenden mit Behinderung innerhalb von 60 Tagen 

nach der Immatrikulation / R¿ckmeldung. 

 

(3) Die Aufgabe des/der institutionellen Koordinator/s zustªndig f¿r Studierende mit Behinderung ist 

die Teilnahme an der Beurteilung und Registrierung der von Studierenden mit Behinderung 

eingereichten Abhilfeantrªge  auf Unterst¿tzung, Befreiung, oder Sicherstellung von ErmªÇigungen. 

 

(4) Die Arbeit des/der Koordinator/s zustªndig f¿r Studierende mit Behinderung der Einrichtung sowie 

die Studientªtigkeit und Lebensf¿hrung der Studierenden mit Behinderung wird an der Universitªt vom 

Hilfsdienst unterst¿tzt. 

 

Ä 79 (1)537 538 539Studierende kºnnen unter Ber¿cksichtigung ihrer Behinderung auf Grundlage eines 

Fachgutachtens ï gemªÇ Ä 81 ï die Genehmigung zur vollstªndigen oder teilweisen Befreiung von der 

Erf¿llung der Studienanforderungen bzw. Pr¿fungen oder eine andere Art der Erf¿llung beantragen, 

beziehungsweise die Genehmigung zu weiteren ï im Ä 80 festgelegten ï Studium bezogenen 

ErmªÇigungen.  

 

(2)540 Der Antrag auf Befreiung beschrieben im Absatz (1) muss an die Studienkommission der Fakultªt 

adressiert im Studienreferat eingereicht werden. Dem Antrag muss das im Ä 81. dieser Regelung 

bestimmten Fachgutachten beigef¿gt werden, das die Art und das MaÇ der Behinderung bestªtigt. 

Der/die Leiter/in des Studienreferats leitet diese Antrªge umgehend an den/die Fakultªtskoordinator/in 

zustªndig f¿r Studierende mit Behinderung elektronisch weiter. ¦ber die Antrªge entscheidet die SK 

mit dem/der Fakultªtskoordinator/in zustªndig f¿r Studierende mit Behinderung als Mitglied in einem 

Verfahren beschrieben im Ä 8 dieser Regelung, die 50 prozentige Teilnahme von studentischer Seite im 

SK muss in diesem Verfahren auch versichert werden, die Zustªndigkeit der SK kann nicht delegiert 

werden. 

 

(3)541 

                                                 
537 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen 
538 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
539 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
540 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
541 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015. 

Geltend ab dem 15. August 2015. 
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(4)542 Gegen den Beschluss der SK kºnnen gemªÇ Ä 12 der vorliegenden Verordnung Rechtsmittel 

eingelegt werden. Die Abhilfeantrªge werden von der Studienkommission Zweiter Instanz ergªnzt 

durch den/die institutionellen Koordinator/in zustªndig f¿r Studierende mit Behinderung  beurteilt. 

 

(5)543 Der/die Studierende kann seinen/ihren Bedarf auf weitere Unterst¿tzungsformen (Betreuer, 

Dolmetscher der Zeichensprache) ï also auf nicht im Absatz (1) festgelegten ErmªÇigungen ï aber in 

Bezug auf seine/ihre Behinderung beim Hilfsdienst melden. 

 

Ä 80544 (1)545  

 

(2)546 Sofern der/die Bewerber/in mit Behinderung im Verlauf des Zulassungsverfahrens bei den Abitur- 

bzw. Zulassungspr¿fungen Verg¿nstigungen erhalten hat, ist er/sie verpflichtet, diesen Fakt dem/der  

Fakultªtskoordinator/in zustªndig f¿r Studierende mit Behinderung innerhalb von 30 Tagen nach 

Immatrikulation zu melden, diese ErmªÇigungen m¿ssen ihm/ihr auch im Verlauf des Studiums 

sichergestellt werden. 

 

(3)547 Anwendbare ErmªÇigungen im Falle eines/einer Studierenden mit Kºrperbehinderung: 

a) die vollstªndige oder teilweise Befreiung von der Erf¿llung praktischer Anforderungen oder deren 

Erf¿llung in anderer Form sichergestellt werden, 

b) Ersetzung von schriftlichen Pr¿fungen durch m¿ndliche, m¿ndlichen Pr¿fungen durch schriftliche,  

c) Befreiung von der Sprachpr¿fung, oder von einem Teil davon, oder von derer Niveau,  

d) Befreiung von der Leistung von manuellen Aufgaben durch die Abfragung von theoretischen 

Kenntnissen, 

e) zur Verf¿gung stellen von speziellen Mitteln und Gerªten zur Leistung von schriftlichen Aufgaben, 

f) Sicherstellung einer lªngeren Vorbereitungszeit f¿r die Studierenden mit Behinderung als f¿r 

Studierende ohne Behinderung, 

g) zur Erledigung von institutionellen Administrationsaufgaben muss ein persºnlicher Betreuer zur 

Verf¿gung gestellt werden. 

 

(4) 548 Anwendbare ErmªÇigungen im Falle von Studierenden mit Hºrbehinderung (Taube, 

Schwerhºrige): 

a) die vollstªndige oder teilweise Befreiung von der Erf¿llung praktischer Anforderungen oder deren 

Erf¿llung in anderer Form sichergestellt werden, 

b) Ersetzung von m¿ndlichen Pr¿fungen durch schriftliche, bei m¿ndlichen Pr¿fungen ï bei 

studentischem Bedarf ï Sicherstellung eines Gebªrdendolmetscher oder eines oralen Dolmetschers, 

c) Befreiung von der Sprachpr¿fung, oder von einem Teil davon, oder von derer Niveau, 

d) Darstellung der gestellten Fragen und der erteilten Anweisungen f¿r den/die Studierende/n  

gleichzeitig in m¿ndlicher und schriftlicher Form aus Gr¿nden der Verstªndlichkeit und der 

Verstªndigung an den Vorlesungen und an den Pr¿fungen; 

e) Sicherstellung der erforderlichen Hilfsmittel und der visuellen Veranschaulichung an allen Pr¿fungen 

                                                 
542 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
543 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
544 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Januar 2008 angenommen. Geltend ab dem 24. 

Januar 2008. 
545 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
546  Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
547  Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
548  Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
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f) Sicherstellung einer lªngeren Vorbereitungszeit f¿r die Studierenden mit Behinderung als f¿r 

Studierende ohne Behinderung, 

g) zur Erledigung von institutionellen Administrationsaufgaben zur Verf¿gung stellen eines/r 

persºnlichen Betreuer/s, eines Gebªrdendolmetschers, oder eines notierenden Dolmetschers. 

 

(5) 549 Anwendbare ErmªÇigungen im Falle von Studierenden mit Sehbehinderung (Blinde, hochgradig 

Sehbehinderte, wesentlich Sehbehinderte): 

a) die vollstªndige oder teilweise Befreiung von der Erf¿llung praktischer Anforderungen oder deren 

Erf¿llung in anderer Form sichergestellt werden, 

b) Ersetzung von schriftlichen Pr¿fungen durch m¿ndliche, bei m¿ndlichen Pr¿fungen Sicherstellung 

von speziellen technischen Gerªten 

c) Befreiung von der Sprachpr¿fung, oder von einem Teil davon, oder von derer Niveau,  

d) Befreiung von der Leistung von manuellen Aufgaben durch die Abfragung von theoretischen 

Kenntnissen, 

e) Sicherstellung von Tonkassetten, Platten, in Brailleschrift oder VergrºÇerung bei Fragen oder Thesen 

an den Vorlesungen, Praktika oder an Pr¿fungen 

f) Sicherstellung einer lªngeren Vorbereitungszeit f¿r die Studierenden mit Behinderung als f¿r 

Studierende ohne Behinderung, 

g) zur Erledigung von institutionellen Administrationsaufgaben zur Verf¿gung stellen eines/r 

persºnlichen Betreuer/s. 

 

(6) 550 Anwendbare ErmªÇigungen im Falle von Studierenden mit Sprechbehinderungen 

(Dysphasie, Dyslalie, Dysphonie, Stottern, Sprudeln, Aphasie, Nªseln, Disartie, Mutismus, 

schwere Sprachwahrnehmungs- und Verstehensprobleme, zentrales Lispeln, verspªtete 

Sprachentwicklung): 

a) Ersetzung von m¿ndlichen Pr¿fungen durch schriftliche, bei Pr¿fungen Sicherstellung von 

speziellen technischen Gerªten, 

b) Befreiung von der Sprachpr¿fung, oder von einem Teil davon, oder von derer Niveau, 

c) Sicherstellung einer lªngeren Vorbereitungszeit f¿r die Studierenden mit Behinderung als 

f¿r Studierende ohne Behinderung, 

d) zur Erledigung von institutionellen Administrationsaufgaben zur Verf¿gung stellen eines/r 

persºnlichen Betreuer/s. 

 

(7)551 Anwendbare ErmªÇigungen im Falle eines/einer autistischen Studierenden: 

a) Anmessung der Pr¿fungsumstªnde an den speziellen Bedarf des/der Studierenden, 

Ersetzung von schriftlichen Pr¿fungen durch m¿ndliche, m¿ndlichen Pr¿fungen durch 

schriftliche, 

b) Hilfeleistung bei Pr¿fungen zur Klªrung von Erwartungen und Fragen, bei m¿ndlichen 

Pr¿fungen auch das schriftliche Anschaulichen der Fragen und Anweisungen, und 

Vereinfachen derer 

c) Sicherstellung einer lªngeren Vorbereitungszeit f¿r die Studierenden mit Behinderung als 

f¿r Studierende ohne Behinderung, 

d) Anwendung von speziellen Gerªten (vor allem Diktiergerªt, Computer, Glossar, weitere 

unterst¿tzende Informationstechnologien) sowohl bei den Kursen als auch bei den Pr¿fungen,  

e) Befreiung von der Sprachpr¿fung, oder von einem Teil davon, oder von derer Niveau, 

                                                 
549 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
550 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
551 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
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f) Befreiung von einigen praktischen Anforderungen, oder deren leistungsgemªÇen Ersetzung 

durch nicht praktischen Aufgaben wegen den aus der Entwicklungsstºrung entstandenen 

Schwierigkeiten,  

g) zur Erledigung von institutionellen Administrationsaufgaben zur Verf¿gung stellen eines/r 

persºnlichen Betreuer/s. 
 

(8) 552Anwendbare ErmªÇigungen im Falle eines/einer Studierenden mit psychischer 

Entwicklungsstºrung: 

a) bei Studierenden mit Dyslexie oder Dysgraphie: 

aa) Ersetzung von schriftlichen Pr¿fungen durch m¿ndliche, m¿ndliche Pr¿fungen durch schriftliche, 

ab) bei schriftlicher Pr¿fung Sicherstellung einer lªngeren Vorbereitungszeit f¿r die Studierenden mit 

Behinderung als f¿r Studierende ohne Behinderung, 

ac) Sicherstellung von benºtigten Hilfsmitteln an der Pr¿fung (besonders Computer, Schreibmaschine, 

Rechtsschreibungswºrterbuch, Glossar, Synonymwºrterbuch), 

ad) Befreiung von der Sprachpr¿fung, von einem Teil davon, oder von derer Niveau, 

b) bei Studierenden mit Dyskalkulie: 

ba) Befreiung von Kalkulationsaufgaben, aber die Theorie darf abgefragt werden, 

bb) Nutzung von allen Gerªten an der Pr¿fung, mit denen der/die Studierende auch wªhrend der 

Vorlesungszeit gearbeitet hat (besonders Tabellen, Kalkulator, Konfiguration, mechanische und 

manipulative Gerªte), und Sicherstellung einer lªngeren Vorbereitungszeit, 

c) bei Studierenden mit Hyperaktivitªt und Aufmerksamkeitsstºrung: 

ca) Ersetzung von schriftlichen Pr¿fungen durch m¿ndliche, m¿ndliche Pr¿fungen durch schriftliche, 

cb) Sicherstellung einer lªngeren Vorbereitungszeit f¿r die Studierenden mit Behinderung als f¿r 

Studierende ohne Behinderung, 

cc) bei Pr¿fungen die Minimisierung der Wartezeit vor der Pr¿fung, 

cd) bei schriftlichen Aufgaben die Sicherstellung von speziellen Gerªten und Mitteln, 

ce) bei Pr¿fungen von lªngerer Dauer das Halten der Pr¿fung in mehreren Abschnitten, oder 

Genehmigung zur Pausen ohne Verlassen des Raumes, zur Bewegungsaktivitªten, Tolerieren von 

Gef¿hlsausbr¿chen,  

cf) Pr¿fung abgesondert von den anderen Studierenden, 

cg) an den m¿ndlichen Pr¿fungen im Zusammenhang mit den speziellen Eigenheiten ï bei 

studentischem Bedarf ï Abschreiben oder mehrmalige Wiederholung der Fragen, Abbau von 

komplexen Fragen in Teilfragen, Klªrung von Erwartungen und Fragen, 

ch) bei Vorlesungen, Praktika, und Pr¿fungen digitalen Zugang schaffen zu den Fragen und Thesen an  

Tongerªten, 

ci) zur Erledigung von institutionellen Administrationsaufgaben zur Verf¿gung stellen eines/r 

persºnlichen Betreuer/s; 

d) bei Studierender mit Verhaltensstºrungen (sozio-adaptive Stºrungen, Stºrungen bei der 

Gef¿hlskontrolle, Aggression gegen sich selbst oder gegen anderen, Angstzustªnde, schwache 

Selbstkontrollenzeiger, Stºrungen bei Adaptation, bei zielgerechtem Verhalten, bei Selbstorganisation, 

bei Metakognition): 

da) Ersetzung von schriftlichen Pr¿fungen durch m¿ndliche, m¿ndliche Pr¿fungen durch schriftliche, 

db) bei Pr¿fungen von lªngerer Dauer das Halten der Pr¿fung in mehreren Abschnitten, oder 

Genehmigung zur Pausen, Tolerieren von Gef¿hlsausbr¿chen, 

dc) Pr¿fung abgesondert von den anderen Studierenden, 

dd) an den m¿ndlichen Pr¿fungen im Zusammenhang mit den speziellen Eigenheiten ï bei 

studentischem Bedarf ï Abschreiben oder mehrmalige Wiederholung der Fragen, Abbau von 

komplexen Fragen in Teilfragen, Klªrung von Erwartungen und Fragen, 

de) Sicherstellung einer lªngeren Vorbereitungszeit f¿r die Studierenden mit Behinderung als f¿r 

Studierende ohne Behinderung, 

                                                 
552 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
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df) zur Erledigung von institutionellen Administrationsaufgaben zur Verf¿gung stellen eines/r 

persºnlichen Betreuer/s. 

 

(9)553 Die lªngere Vorbereitungszeit f¿r die Studierenden mit Behinderung muss mindestens 30% hºher 

als die f¿r Studierende ohne Behinderung angegeben werden.  

 

(10)554 Bei kumulierter Behinderung kann jeder Vorteil beschrieben in Absªtzen (3) ï (8) geleistet 

werden, mit Hinsicht auf den individuellen Bedarf des/der Studierenden.  

 

(11)555 Im begr¿ndeten Fall kann die Universitªt dem/der Studierenden auf studentischen Antrag auch 

weitere und andere als in Absªtzen (3)-(8) beschriebenen Vorteile sichern. 

 

(12)556 Die Befreiung von der Sprachpr¿fung, von einem Teil davon, oder von derer Niveau kºnnen in 

der Doktorausbildung dem Bewerber, dem Doktoranden oder dem Mandanten auf Doktortitel nicht 

geleistet werden.  

 

(13)557 Die Befreiung von der Sprachpr¿fung, von einem Teil davon, oder von derer Niveau kºnnen f¿r 

den/die ehemalige/n Studierende/n geleistet werden, der/die die Abschlusspr¿fung bestanden hat, 

sein/ihr studentisches Rechtsverhªltnis beendigt wurde, aber die zum Erwerb der Qualifikation nºtige 

Sprachpr¿fungsanforderung nicht erf¿llt hat.  

 

(14)558 F¿r die Einhaltung der den Studierenden mit Behinderung sicherzustellenden Verg¿nstigungen 

ist der/die Dekan/in verantwortlich. 

 

Ä 81 (1) 559Der Typ der Behinderung eines Studierenden mit Behinderung (Bewerber) wird durch ein 

Fachgutachten bestªtigt. 

 

(2)560561562 F¿r die Ausstellung des in Absatz (1) festgelegten Fachgutachtens gelten folgenden 

Regelungen: 

a) sofern die Behinderung oder der spezielle Erziehungsbedarf des/der Studierenden (Bewerbers/in) 

bereits wªhrend der allgemeinen Mittelschulausbildung bestand, kann die Behinderung oder der 

spezielle Erziehungsbedarf mit einem Fachgutachten ausgegeben vom pªdagogischen Fachdienstinstitut 

(des Komitats oder der Hauptstadt) oder von derer als Komitats ï oder Expertenkommission verfahrene 

Mitgliedsinstitutionen (oder von derer Urheber die Lernfªhigkeiten pr¿fenden Expertenkommissionen 

und Rehabilitationskommissionen und die Experten- und Rehabilitationslandeskommissionen) 

bescheinigt werden, auÇer nicht-Vollzeitstudien der Hochschulausbildungen, wo der individuelle 

                                                 
553 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
554 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
555 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
556 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
557 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
558 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
559 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
560 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Januar 2008 angenommen. Geltend ab dem 24. 

Januar 2008. 
561 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
562 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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Erziehungsbedarf durch das Fachgutachten des Praktizierenden Nationalen Pªdagogischen 

Fachdienstinstitutes der Eºtvºs L·r§nd Universitªt und dessen Urheber), des Praktizierenden 

Rehabilitations- und Logopªdie Fachdienstinstitutes der Eºtvºs L·r§nd Universitªt, der Experten- und 

Rehabilitationskommissionen, und des Rehabilitationsfachdienstinstitutes bescheinigt werden kann; 

 

b)  sofern die Behinderung oder der spezielle Erziehungsbedarf des/der Studierenden (Bewerbers/in) 

wªhrend der allgemeinen Mittelschulausbildung nicht bestand, kann die Behinderung mit einem 

Fachgutachten ausgegeben von der Fachdienststelle f¿r Rehabilitation oder von derer Urheber 

bescheinigt werden. 

 

KAPITEL 28 

 

BEGABTENF¥RDERUNG 

 

Ä 82 (1) Der Entfaltung der Begabung der Studierenden dienen die Qualitªtsausbildung, der 

wissenschaftliche Studentenzirkel, das Fachkollegium, sowie die Doktorandenausbildung. 

 

(2) Im Rahmen der Qualitªtsausbildung erhalten Studierende mit ¿berdurchschnittlichen Fªhigkeiten 

Unterst¿tzung bei der Erf¿llung zusªtzlicher, der Entfaltung ihrer Begabung dienender Anforderungen. 

 

(3) Der wissenschaftliche Studentenzirkel dient der Vertiefung und Erweiterung der im Zusammenhang 

mit dem Pflichtstoff stehenden wissenschaftlichen und k¿nstlerischen Kenntnisse, der 

wissenschaftlichen Arbeit der Studierenden bzw. ihrer schºpferischen Tªtigkeit. 

 

(4) Ziel des Fachkollegiums ist es, durch die Ausarbeitung eines eigenen Fachprogramms eine 

Ausbildung von hohem qualitativem Niveau zu bieten und damit die Begabtenfºrderung von 

Studierenden mit besonderen Fªhigkeiten, ihre Rolle im gesellschaftlichen Leben, die Schaffung der 

materiellen und persºnlichen Voraussetzungen zur Vorbereitung auf die akademischen Aufgaben, die 

Erziehung zu Akademikern, die ¿ber Sensibilitªt f¿r die gesellschaftlichen Probleme verf¿gen und 

fachlich anspruchsvoll sind, zu unterst¿tzen. Das Fachkollegium baut auf das Prinzip der Autonomie 

und die Selbsttªtigkeit der Teilnehmer des Fachkollegiums, die Mitglieder des Fachkollegiums 

entscheiden insbesondere ¿ber das Zustandekommen oder die Beendigung des Mitgliedsverhªltnisses 

im Fachkollegium, ¿ber die Annahme der gesonderten Organisations- und Arbeitsverordnung des 

Fachkollegiums, ¿ber das Fachprogramm des Fachkollegiums und die damit verbundenen, im 

Zusammenhang mit der Erf¿llung der fachlichen Leistungen stehenden Anforderungen. 

 

(5) Wenn das Kollegium mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, gemªÇ den Verf¿gungen in Absatz (4) 

an der Begabtenfºrderung teilzunehmen, so fungiert es als Fachkollegium. Das Fachkollegium kann als 

Teil eines Kollegiums oder eines Studentenwohnheims arbeiten, wenn es den in Absatz (4) festgelegten 

Verf¿gungen entspricht. Im Fachkollegium kann auch ein wissenschaftlicher Studentenzirkel arbeiten. 

Die Leistungen des Fachkollegiums kºnnen auch von Studierenden in Anspruch genommen wird, die 

¿ber kein Mitgliedsverhªltnis im Fachkollegium verf¿gen. 

 

(6) Arbeitet das Fachkollegium als Teil einer Hochschuleinrichtung, so kann es seine Aufgaben in dem 

durch das Budget der Hochschuleinrichtung festgelegten Rahmen durchf¿hren. 

 

Ä 83 (1) Die Universitªt unterst¿tzt benachteiligte Studierende durch das Mentorenprogramm bei der 

Entfaltung ihrer Begabung bzw. im Verlauf ihres Studiums bei der Vorbereitung. 

 

(2) Im Rahmen des Mentorenprogramms leisten die Lehrkrªfte und Studierenden (im Weiteren: 

Mentoren) der Hochschuleinrichtung Hilfe. 

 

(3) Die im Rahmen des Mentorenprogramms durchgef¿hrten Tªtigkeiten werden durch eine vom 

Bildungsminister bestimmte Organisation koordiniert. Zwischen dem Bildungsminister und der die 

Koordination des Mentorenprogramms durchf¿hrenden Organisation (im Weiteren: 
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Mentorenorganisation) wird ein Vertrag abgeschlossen, in dem die Aufgaben der Mentorenorganisation, 

die Finanzierungsregelungen ihrer Tªtigkeit, sowie die allgemeine Beschreibung der Mentorentªtigkeit 

und die Anforderungen an die individuelle fachliche Vorbereitung der Mentoren enthalten sind. 

 

(4) Zwischen der Mentorenorganisation und dem Mentor wird ein Vertrag abgeschlossen, der die sich 

aus den ¿bernommenen Aufgaben ergebenden Kontaktverpflichtungen, den Inhalt der 

Mentorenaufgaben, ihre Dauer, das Honorar sowie die Rechte und Pflichten der Mentorenorganisation 

beinhaltet. 

 

(5) Zwischen der Mentorenorganisation und den am Programm teilnehmenden Studierenden wird ein 

Vertrag abgeschlossen, der Folgendes beinhaltet: 

a) die Beschreibung der im Rahmen des Mentorenprogramms zu leistenden Unterst¿tzung, deren 

Hªufigkeit, sowie die Regelungen der Inanspruchnahme, 

b) die Geb¿hren f¿r die auf Antrag des/der Studierenden gewªhrten Sonderleistungen, 

c) die Fªlle, in denen der Vertrag gek¿ndigt werden kann und die rechtlichen Folgen, 

d) die Zustimmung gemªÇ Absatz (6). 

 

(6) Der/die am Mentorenprogramm teilnehmende Studierende stimmt im Vertrag zu, dass die 

Mentorenorganisation seinen/ihren Namen, Geburtsnamen, Geburtsort und Geburtsdatum, den 

Geburtsnamen der Mutter, die Wohnanschrift, die Bezeichnung der Institution, die Ausbildungsdaten 

(Fachbezeichnung, Ausbildungsniveau, Form, Arbeitsordnung), den Studiendurchschnitt pro Semester, 

die Zahl der erworbenen Kreditpunkte sowie den Grund und das Datum der Beendigung des 

studentischen Rechtsverhªltnisses im Zusammenhang mit dem Mentorenprogramm verwaltet und diese 

zur Beobachtung der Durchf¿hrung des Mentorenprogramms, sowie zur fachlichen und finanziellen 

Kontrolle der Realisierung des Mentorenprogramms an das Ministerium f¿r Bildung und Kultur 

weiterleitet. 

 

(7) Der/die am Mentorenprogramm teilnehmende Studierende ist verpflichtet, der Mentorenorganisation 

alle Verªnderungen seiner/ihrer im Vertrag aufgef¿hrten persºnlichen Daten innerhalb von 15 Tagen 

nach Eintritt der Verªnderung zu melden. 

 

 

KAPITEL 29 

 

LEHRAMTSSTUDIUM  

 

Ä 84563 564 
 

KAPITEL 30 

 

SCHLUSSVERF¦GUNGEN UND VERF¦GUNGEN ¦BER DAS INKRAFTTRETEN  

 

Ä 85 (1) Die vorliegende Verordnung tritt am 1. September 2006 in Kraft. 

 

(2) Mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung verlieren gleichzeitig Anlage Nr. 24/a der 

Organisations- und Funktionssatzung der Universitªt P®cs (PTE SZMSZ) die Studien- und 

Pr¿fungsordnung und Anlage Nr. 24/b der Organisations- und Arbeitsordnung der Universitªt P®cs 

(PTE SZMSZ) die Studien- und Pr¿fungsordnung auf Basis von Kreditpunkten, sowie die Studien- und 

Pr¿fungsordnungen der einzelnen Fakultªten ihre G¿ltigkeit. 

 

                                                 
563 Die Nummerierung des Paragrafen wurde durch die in der Senatssitzung am 19. Oktober 2006 angenommene 

Abªnderung geªndert.  
564 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 1. Oktober 2009 angenommene Abªnderung. Kraftlos 

ab dem 1. Oktober 2009. 
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(3) Wo die Verordnung Verf¿gungen ¿ber Grundstufe und Fachausbildung trifft, sind darunter auch ein 

Abschluss und eine Fachausbildung auf Hochschulniveau zu verstehen. Wo die Verordnung 

Verf¿gungen ¿ber Mastergrad und Fachausbildung trifft, sind darunter auch ein Abschluss und eine 

Fachausbildung auf Universitªtsniveau zu verstehen. 

 

(4)565 

 

(5)566 Sofern in der Verordnung vom Studienreferat die Rede ist, so sind darunter im Falle der 

Fakultªten, an denen es kein Studienreferat gibt, die die Aufgaben des Studienreferats erf¿llenden 

Organisationseinheiten gemªÇ der bei den Sonderregelungen der jeweiligen Fakultªt formulierten 

Verf¿gungen zu verstehen. Wo es in der Regelung den Begriff Studienreferatsleiter/in oder Leiter/in des 

Studienreferats gibt, m¿ssen darunter laut Fakultªtsbesonderheiten auch der/die Leiter/in des 

Studienamtes, der/die Leiter/in studentischer Angelegenheiten, oder der/die Leiter/in der Studiengruppe 

verstanden werden. 

 

(6) Im Falle von Fakultªten, die den Unterricht in Trimester einteilen, ist unter dem in der Verordnung 

genannten Semester ein Trimester zu verstehen. 

 

(7)567 

 

(8)568 

 

(9)569 570 Ä 59, Abs. (8), sowie Ä 60, Abs. (6) sind ab Ende des Sommersemesters des Studienjahres 

2013/2014 anzuwenden. Die Universitªt erarbeitet bis zum Ende des Sommersemesters des 

Studienjahres 2013/2014 die detaillierten Regeln der elektronischen Speicherung der Facharbeiten und 

das elektronische Inhaltsverwaltungssystem. 

 

(10) Die durch das elektronische Studiensystem bestimmten Daten der Facharbeiten sind im Falle der 

nach 1. September 2006 angefertigten Facharbeiten im elektronischen Studiensystem auch r¿ckwirkend 

zu registrieren. 

 

P®cs, den 22. Juni 2006 

 

         Dr. L§szl· L®n§rd gez. 

Rektor 

 

Abschlussklausel: Die vorliegende Verordnung wurde vom Senat der Universitªt P®cs in seiner Sitzung 

am 22. Juni 2006 angenommen. 

 

Die Abªnderung der vorliegenden Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Oktober 2006 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

                                                 
565 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
566 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
567 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
568 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
569 Die Abªnderung der Absªtze (9)-(10) wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. 

Geltend ab dem 20. Juni 2013. 
570 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
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Die Abªnderung der vorliegenden Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. April 2007 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der vorliegenden Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 30. August 2007 mit seinem 

Beschluss Nr. 189/2007. (08. 30.) angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch 

den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 29. November 2007 mit seinem 

Beschluss Nr. 284/2007. (11. 29.) angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch 

den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Januar 2008 mit seinem 

Beschluss Nr. 54/2008. (01. 24.) angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch 

den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 mit seinem 

Beschluss Nr. 188/2008. (06. 26.) angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch 

den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 30. Oktober 2008 mit seinem 

Beschluss Nr. 317/2008. (10. 30.) angenommen. Die Abªnderungen treten am 1. November 2008 in 

Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 mit seinem 

Beschluss Nr. 362/2008. (12. 18.) angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch 

den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Juni 2009 mit seinem 

Beschluss Nr. 121/2009. (06. 18.) angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch 

den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2009 mit seinem 

Beschluss Nr. 191/2009. (10. 01.) angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch 

den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderungen der vorliegenden Verordnung wurden vom Senat der Universitªt P®cs in seiner 

Sitzung am 18. Februar 2010 mit seinem Beschluss Nr. 21/2010. (02. 18.) angenommen. Die 

Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Juni 2010 angenommen. 

Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2011 angenommen. 

Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 10. November 2011 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 
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Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. April 2012 angenommen. 

Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. Mai 2012 angenommen. 

Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 28. Juni 2012 angenommen. 

Die Abªnderung tritt am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 27. September 2012 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderungen der vorliegenden Verordnung wurden vom Senat in seiner Sitzung am 29. April 2013 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderungen der vorliegenden Verordnung wurden vom Senat in seiner Sitzung am 23. Mai 2013 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. 

Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14. November 2013 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderungen der vorliegenden Verordnung wurden vom Senat in seiner Sitzung am 27. Mªrz 2014 

angenommen. Die Abªnderungen treten am Tag der Annahme durch den Senat in Kraft. 

 

Die Abªnderung der Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 24. April 2014 angenommen. 

Die Abªnderungen treten am 24. April 2014 in Kraft. 

 

Die Abªnderungen der vorliegenden Verordnung wurden vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2014 

angenommen. Die Abªnderungen treten am 1. Juli 2014 in Kraft. 

 

Die Abªnderung der vorliegenden Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 

2014 mit seinem Beschluss Nr. 236/2014. (12. 18.) angenommen. Die Abªnderungen treten am 1. 

Februar 2015 in Kraft. 

 

Die Abªnderung der vorliegenden Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 

2015 angenommen. Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 

 

Die Abªnderung der vorliegenden Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 

angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 2016. 

 

Die Abªnderung der vorliegenden Verordnung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 

2016 angenommen. Geltend ab dem 04. November 2016. 

 

Die Abªnderung der vorliegenden Verordnung wurde an der Sitzung des Senats am 15. Dezember 

2016 angenommen. Die Abªnderungen treten am 1. Februar 2017 in Kraft.   
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Die Abªnderungen der vorliegenden Verordnung wurden an der Sitzung des Senats am 22. Juni 2017 

angenommen. Die Abªnderungen treten am 23. Juni 2017. in Kraft.  

 

 

Die Abªnderungen der vorliegenden Verordnung wurden an der Sitzung des Senats am 14. Dezember 

2017 angenommen. Die Abªnderungen treten am 01. Januar 2018. in Kraft. 

 

Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. Angenommen. Geltend ab dem 

22. Juni 2018. 

 

Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20.Dezember 2018 angenommen. Geltend ab 

dem 21. Dezember 2018. 

 

 

Die Abªnderungen der vorliegenden Verordnung wurden vom Senat der Universitªt P®cs in seiner 

Sitzung am 21. Mªrz 2019. mit seinem Beschluss Nr. ../2019. (03. 21.) angenommen. Die 

Abªnderungen treten am 22. Mªrz 2019. in Kraft. 

 

        Dr. Miseta Attila 

                Rektor 
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Anlage 1 

SONDERREGELUNGEN DER STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFTLIC HEN FAKULT T 

 

Ä 1571 572 573 (1) Die Verf¿gungen in Ä 8 Absªtze (1)-(5), sowie Ä 9 Absªtze (1)-(6) in Bezug auf die 

Studienkommission der Fakultªt und die Kreditªquivalenzkommission der Fakultªt werden durch die in 

Absatz (2) festgehaltenen Einschrªnkungen geltend gemacht. 

 

(2) Der/die Studierende kann seinen/ihren schriftlichen Antrag an die Studienkommission der Fakultªt 

sowie die Kreditªquivalenzkommission der Fakultªt bis zum letzten Tag der Kursbelegungszeit stellen. 

Sofern der/die Studierende die Frist versªumt hat, so hat er/sie die Mºglichkeit innerhalb von 15 Tagen 

nach dem letzten Tag der versªumten Frist ein Rechtfertigungsgesuch vorzulegen. Sollten besondere 

Umstªnde auftreten, so kann das Gesuch innerhalb von 15 Tagen nach Auftreten der Umstªnde 

vorgelegt werden. 

 

Ä 2574 (1) Auf Grundlage der Verf¿gungen des Ä 27, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung kommen die 

folgenden Teilverf¿gungen in den Studienplªnen der Fakultªt zur Geltung. 

 

(2) ¦ber die Anrechnung der im Verlauf der Hochschul-Fachausbildung (Ausbildung von 

Rechtsassistenten/innen) erworbenen Kreditpunkte auf die Grundausbildung (BA) (Justizassistent/in), 

sowie auf die nicht geteilte (einheitliche) Masterausbildung Jura verf¿gen die Studienplªne der 

jeweiligen Fªcher. 

 

(3) ¦ber die Anrechnung der im Verlauf der Grundausbildung (BA) (Justizassistent/in) erworbenen 

Kreditpunkte auf die nicht geteilte (einheitliche) Masterausbildung Jura verf¿gt der Studienplan des 

betroffenen Faches. 

 

(4) Im Falle von Studierenden, die in der nicht geteilten (einheitlichen) Masterausbildung Jura studieren 

und ¿ber ein Oberstufendiplom verf¿gen, verf¿gt der Studienplan der betroffenen Sektion unter 

Ber¿cksichtigung der im Laufe der ersten Ausbildung absolvierten und auf die vorgeschriebene Weise 

bestªtigten Lehrfªcher ¿ber die Anrechnung der Kreditpunkte unter den zur Auswahl ausgeschriebenen 

Lehrfªchern. 

 

Ä 3575 GemªÇ Ä 28, Abs. (3), Punkt e) der Verordnung wird im Studienplan das allgemeine Prinzip 

geltend gemacht, dass die Kreditpunkte f¿r die in der Fremdsprache absolvierten frei belegbaren 

Wahlfªcher mit doppeltem Wert festgelegt werden. 

 

Ä 4 (1) Die Verf¿gungen in Ä 33 der vorliegenden Verordnung bez¿glich der Pr¿fungskurse werden 

durch die folgenden speziellen Verf¿gungen der Fakultªt ergªnzt. 

 

(2)576 Im Falle von Pr¿fungskursen, die zu Pflichtfªchern ausgeschrieben werden, haben die 

Studierenden die Mºglichkeit, innerhalb der ersten Woche der Vorlesungszeit einmal eine Pr¿fung 

abzulegen. 

 

                                                 
571 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

18. Dezember 2008.. 
572 Die Nummerierung wurde abgeªndert  durch die vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2011 angenommene 

Abªnderung. Geltend ab dem 23. Juni 2011. 
573 Ä 1 und Ä 1/A wurden auÇer Kraft gesetzt und die Nummerierung von Ä 1/B zu Ä 1 geªndert durch die vom 

Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 01. Februar 2015. 
574 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
575 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
576 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2011 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2011. 
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(3) Im Falle einer erfolgreich abgelegten Pr¿fung kann der/die Studierende die auf das gegebene 

Lehrfach aufbauenden weiteren Lehrfªcher in dem gegebenen Semester belegen. Die dem Pr¿fungskurs 

zugeordneten Kreditpunkte werden in dem Semester angerechnet, in dem sie erworben wurden. 

 

(4) Im Falle einer nicht bestandenen Pr¿fung kann der/die Studierenden auf Grund des 

Vorbedingungssystems die auf dem gegebenen Lehrfach aufbauenden weiteren Lehrfªcher in dem 

gegebenen Semester nicht belegen, kann aber in der Pr¿fungszeit des gegebenen Semesters die weiteren 

Pr¿fungsmºglichkeiten des Pr¿fungskurses in Anspruch nehmen (Nachpr¿fung, sowie eventuell 

wiederholte Nachpr¿fung). 

 

(5)577 Sofern der/die Studierende sich f¿r die auf Grund von Absatz (2) ausgeschriebene Pr¿fung nicht 

anmeldet, so kann er/sie die drei Pr¿fungsmºglichkeiten des Pr¿fungskurses in der Pr¿fungszeit des 

jeweiligen Semesters in Anspruch nehmen. 

 

(6)578 Sofern der/die Studierende sich f¿r die auf Grund von Absatz (2) ausgeschriebene Pr¿fung 

anmeldet, er/sie jedoch in der Pr¿fung nicht erscheint, verringert sich die Zahl seiner/ihrer 

Pr¿fungsmºglichkeiten in der Pr¿fungszeit automatisch um eins (StPO Ä 49 Abs. (6)). 

 

Ä 5 (1) Bez¿glich der Kursbelegungszeit werden die in Ä 42 festgelegten Verf¿gungen der vorliegenden 

Verordnung an der Fakultªt durch folgende Einschrªnkungen geltend gemacht. 

 

(2)579 Der/die Studierende kann in der ersten Runde der Kursbelegungszeit die durch den Studienplan 

f¿r das jeweilige Semester empfohlene Anzahl an Wahlkursen belegen. 

 

(3)580 In der zweiten Runde der Kursbelegungszeit wird die in Absatz (2) enthaltene Einschrªnkung 

aufgehoben und der/die Studierenden bekommt die Mºglichkeit zur weiteren Kursbelegung. 

 

Ä 6581 (1)582 Die in Ä 44, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verf¿gungen bez¿glich der 

Annullierung ausgeschriebener Kurse kann an der Fakultªt mit der Abweichung angewendet werden, 

dass f¿r Vollzeitstudierende ausgeschriebene Wahlfªcher im Bereich der differenzierten Fachkenntnisse 

mit mehr als 40 und weniger als 5 Teilnehmern/innen, frei wªhlbare Lehrfªcher und Praktika mit mehr 

als 20 und weniger als 5 Teilnehmern/innen nicht gestartet werden kºnnen. Eine Ausnahme bilden 

Lehrfªcher, die in einer Fremdsprache ausgeschrieben wurden und auch mit weniger als 5 

Teilnehmern/innen gestartet werden kºnnen. 

 

(2)583 In den Ausbildungen des Prªsenzstudiums kºnnen Wahlfªcher und Praktikumsstunden in Form 

von Kontaktstunden angeboten werden. 

 

(3)584 Blockunterricht kann von Lehrkrªften, die nicht im Angestelltenrechtsverhªltnis mit der 

Universitªt stehen, angeboten werden. 

 

                                                 
577 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
578 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
579 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
580 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
581 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
582 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
583 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
584 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
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Ä 7585 586 Den Kreis der Studierenden, die einen individuellen Studienplan erhalten kºnnen, betreffend 

ist unter dem in Ä 46, Abs. (4), Punkt a) dargelegten herausragenden Studienergebnis in Bezug auf die  

Fakultªt zu verstehen, dass der/die Studierende in jedem seiner/ihrer aktiven Semester mindestens 24 

Kreditpunkte erworben und einen gewichteten Leistungsdurchschnitt von mindestens 4,25 erreicht hat. 

 

Ä 8 (1) Bez¿glich der Formen der Wissenskontrolle werden die in Ä 47, Abs. (2) der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Verf¿gungen an der Fakultªt auf die folgende Weise ergªnzt. 

 

(2)587 Der Bericht ist eine Kontrollform der Lehrfªcher, die zum grundlegenden Studium der 

Rechtswissenschaft gehºren, sich ¿ber ein Semester erstrecken und von einf¿hrender Art sind, sowie 

der zu den ¿ber dieses Modul hinausgehenden Lehrfªchern gehºrenden, sich ¿ber zwei Semester 

erstreckenden, im ersten Semester obligatorischen Lehrfªcher sowie der zum Bereich der differenzierten 

Fachkenntnisse gehºrenden Lehrfªcher ï in der Ausbildung von Rechtsassistenten/innen im Masterfach 

Jura an der Fakultªt f¿r Rechtswissenschaft und Staatsrecht (ĆJK) der Universitªt P®cs nicht 

kreditierbaren Lehrfªcher. Der Bericht kann sowohl in m¿ndlicher als auch in schriftlicher Form 

erfolgen. 

 

(3) Die Studierenden des Masterfachs Jura sind verpflichtet, zum Kennenlernen der 

Forschungsmethoden sowie zur Entwicklung und Kontrolle ihrer schriftlichen Fªhigkeiten im Verlauf 

ihres Studiums ï in dem durch den empfohlenen Studienplan festgelegten Semester ï eine Jahresarbeit 

anzufertigen. Als Jahresarbeit kann auch eine Arbeit anerkannt werden, die im wissenschaftlichen 

Studentenzirkel diskutiert wurde. Jahresarbeiten kºnnen in allen Pflichtfªchern angefertigt werden. 

 

(4)588 Die Jahresarbeiten werden von den Konsulenten bis zum Beginn der Pr¿fungsperiode 

entsprechend dem f¿nfstufigen Bewertungssystem bewertet und in die Berechnung des 

Studiendurchschnitts des jeweiligen Semesters einbezogen. Im Falle einer ungen¿genden Bewertung ist 

die Eingabefrist f¿r eine Wiederholungsarbeit der letzte Tag der jeweiligen Pr¿fungsperiode. 

 

(5)589 Die Grundpr¿fung ist die gemeinsame Pr¿fungsform von mehreren Lehrfªchern. 

 

Ä 8/A590 (1) Die Verf¿gungen in Ä 49 Abs. (4) der vorliegenden Verordnung in Bezug auf die Pr¿fungen 

werden an der Fakultªt mit Folgenden ergªnzt. 

 

(2)591 Die Lehr- und Forschungseinheiten der Fakultªt sind verpflichtet den Studierenden im Falle von 

m¿ndlichen Pr¿fungen in den ersten zwei Wochen der Pr¿fungszeit pro Lehrfach mindestens 

wºchentlich zwei, ansonsten mindestens wºchentlich drei, im Falle von schriftlichen Pr¿fungen pro 

Lehrfach mindestens wºchentlich einen Pr¿fungstag zur Verf¿gung zu stellen. 

 

                                                 
585 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
586 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
587 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
588 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
589 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 23. Juni 2011 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 23. 

Juni 2011. 
590 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Februar 2010 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

18. Februar 2010. 
591 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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Ä 8/B592 (1) Ä 57 Abs. (2) der vorliegenden Verordnung wird in Bezug auf die Fakultªt mit folgenden 

Teilverf¿gungen ergªnzt. Der/die Studierende ist verpflichtet, im Laufe seines/ihres Studiums ein 

Fachpraktikum zu absolvieren und dar¿ber ein Bericht zu erstellen. 

 

(2) Die Dauer des Fachpraktikums betrªgt im Falle von Studierenden des Prªsenzstudienfachs Jura 30 

Werktage, im Falle von Studierenden der Masterausbildung Verwaltungswesen 50 Werktage. 

 

(3) Das Fachpraktikumstagebuch muss der/die Studierende im Semester vor Beginn der 

Abschlusspr¿fungen, spªtestens bis zum 15. Juni bzw. 15. Oktober auf der Fakultªtshomepage in das 

f¿r diesen Zweck sichergestellte System hochzuladen. 

 

(4) Das Fachpraktikumstagebuch ist ein f¿r diesen Zweck erstelltes Formular, welches von der 

Fakultªtshomepage heruntergeladen werden kann und folgende Angaben enthªlt: 

a) wºchentlich anzugeben sind: 

 - Name des Instituts und Benennung des Fachgebiets, 

 - Name und Dienststellung des/der Praktikumsleiter/in, 

 - Beschreibung der im Arbeitsfeld kennengelernten und ausgef¿hrten Aufgaben. 

b) beim AbschlieÇen des Praktikums ist anzugeben: 

 - kurze, schriftliche Bewertung des Fachpraktikums des/der Studierenden durch den/die 

Praktikumsleiter/in. 

 

(5) Das Fachpraktikumstagebuch kann im Fall von Studierenden des Studienfachs Jura vor 

Absolvierung des 8. Semesters, im Falle von Studierenden der Masterausbildung Verwaltungswesen vor 

Absolvierung des 2. Semesters nicht eingereicht werden. 

 

(6) Die mit der Aufgabe beauftragte Lehrkraft ¿berpr¿ft die Erf¿llung der an das Tagebuch gestellten 

Anforderungen, und fordert die Studierenden, die mangelhaften Tageb¿cher eingereicht haben, per E-

Mail auf, die Mªngel zu ersetzen. 

 

(7) Die elektronisch gespeicherten Tageb¿cher, sowie die gesammelten Bewertungen der 

Praktikumsleiter/innen bewahrt die beauftragte Lehrkraft gemªÇ Punkt 134 der Verordnung ¿ber die 

Verwaltung und Aufbewahrung von Dokumenten der Universitªt P®cs auf und sondert sie entsprechend 

dieser Verf¿gung aus. 

 

Ä 9593 (1) In Bezug auf die Facharbeit werden die in Ä 59-60 der vorliegenden Verordnung festgelegten 

Verf¿gungen an der Fakultªt mit folgenden Abweichungen angewendet. 

 

(2) Das Thema der Facharbeit kann individuell oder unter den zu Beginn jeden Studienjahres durch den 

Lehrstuhl schriftlich ausgeschriebenen Themen gewªhlt werden. Eine Facharbeit kann in jedem 

rechtswissenschaftlichen Pflichtfach angefertigt werden. Auf Antrag des/der Studierenden kann der/die 

Dekan/in auf schriftlichen Vorschlag des/der Lehrstuhlleiters/in genehmigen, dass der/die Studierende 

die Facharbeit in einem anderen Pflichtfach, auf einem im Grenzbereich zur Rechtswissenschaft 

befindlichen Gebiet, anfertigt. 

 

(3) In Bezug auf die Verf¿gungen in Ä 59, Abs. (6) ist im Falle einer nicht geteilten Ausbildung an der 

Fakultªt unter dem/der Studienfachverantwortlichen bzw. dessen/deren Beauftragtem/r der/die 

Lehrstuhlleiter/in bzw. ein/e andere/r Professor/in, Dozenten/in oder Oberassistenten/in des Lehrstuhls 

zu verstehen. In der Grundausbildung, sowie in der Masterausbildung Verwaltungswesen ist unter 

dem/der Fachverantwortlichen bzw. dessen/deren Beauftragtem/r der/die Sektionsleiter/in zu verstehen. 

 

                                                 
592 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 angenommen. Geltend ab dem 15. 

Dezember 2011. 
593 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 angenommen. Geltend ab dem 15. 

Dezember 2011. 
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(4) Eine weitere Voraussetzung f¿r die Anfertigung einer Facharbeit an der Fakultªt ist, dass der/die 

Studierende verpflichtet ist, sich mindestens zweimal mit dem/der Betreuer/in der Facharbeit zu 

konsultieren, zuerst bei der Ausarbeitung des Themenentwurfs, zum zweiten Mal nach dem Studium 

der Fachliteratur. Die Lehrst¿hle kºnnen auch mehr Konsultationen vorschreiben. 

 

(5) Die Verf¿gungen in Ä 59, Abs. (10) sind an der Fakultªt mit der Abweichung anzuwenden, dass 

der/die Lehrstuhlleiter/in zur Bewertung der Facharbeit eine/n Gutachter/in auffordert, der/die eine 

Lehrkraft der Fakultªt ist. Konsulent kann sowohl eine Lehrkraft der Fakultªt als auch ein/e externe/r 

Experte/in sein. Die Bewertung der Facharbeit wird in der Grundausbildung, sowie in der 

Masterausbildung Verwaltungswesen vom Konsulenten durchgef¿hrt, der/die gleichzeitig einen 

Vorschlag zur Bewertung der Facharbeit unterbreitet, sowie der Abschlusspr¿fungs-Kommission zwei 

Fragen vorschlªgt.  

 

(6) An der Fakultªt kommt an Stelle der Verf¿gungen in Ä 59, Absªtze (11)-(12) die Regelung zur 

Geltung, dass sofern die Bewertung der Facharbeit durch den/die Gutachter/in ungen¿gend ist, der/die 

Gutachter/in die Facharbeit dem/der Studierenden mit den Anmerkungen zur Facharbeit und unter 

Festlegung einer Frist zur¿ckgibt. Akzeptiert der/die Gutachter/in die korrigierte Facharbeit nicht, teilt 

er/sie diese Beurteilung der in Absatz (3) bestimmten Person mit, die in diesem Fall eine/n andere/n 

Gutachter/in mit der Bewertung der Facharbeit beauftragt. 

 

(7) An der Fakultªt werden die Verf¿gungen in Ä 60, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung mit der 

Abweichung geltend gemacht, dass die Facharbeit vor einer durch den/die Lehrstuhlleiter/in 

beauftragten, aus zwei Mitgliedern bestehenden Kommission ºffentlich verteidigt werden muss. Der/die 

Vorsitzende der Kommission ist entweder ein/e Universitªtsprofessor/in oder Dozent/in oder in 

Ausnahmefªllen kann er/sie ï mit Genehmigung des/der Dekans/in ï auch ein/e 

Universitªtsoberassistent/in sein. Auch externe Experten kºnnen Mitglieder der Kommission sein. Ein 

Mitglied der Kommission ist immer die Lehrkraft, die die Facharbeit begutachtet hat. 

 

Ä 10 (1) Die Verf¿gungen bez¿glich der Organisation der Abschlusspr¿fung an der Fakultªt werden 

durch die folgenden Teilverf¿gungen ergªnzt. 

 

(2)594595 Die Fakultªt veranstaltet in der Juristenausbildung pro Studienjahr zwei 

Abschlusspr¿fungszeiten: 

a) die erste (Herbst-) Abschlusspr¿fungszeit beginnt Anfang September des Berichtsjahres und 

dauert bis Januar. 

In jedem Lehrfach gibt es maximal 5 Pr¿fungstage. 

Zwischen zwei Abschlusspr¿fungsfªchern muss dem/der Studierenden eine Vorbereitungszeit 

von mindestens 5 Wochen sichergestellt werden. 

b) die zweite (Fr¿hlings-) Abschlusspr¿fungszeit beginnt im Februar des Berichtsjahres und 

dauert bis Juni. 

In jedem Lehrfach gibt es maximal 5 Pr¿fungstage. 

Zwischen zwei Abschlusspr¿fungsfªchern muss dem/der Studierenden eine Vorbereitungszeit 

von mindestens 5 Wochen sichergestellt werden. 

 

(3) Die kalendarische Einteilung der Abschlusspr¿fungszeiten verºffentlicht in jedem Studienjahr in 

dem zu Beginn des Studienjahres erscheinende Studienf¿hrer (Fakultªtshomepage) das Studienreferat. 

 

                                                 
594 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2008. 
595 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 28. September 2017 angenommen. Geltend ab dem 

28.September 2017. 
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(4)596 Die Pr¿fungsanmeldung (Registrierung) der ¿ber ein Absolutorium verf¿genden Studierenden 

erfolgt durch das TR. Zu den Pr¿fungen der Abschlusspr¿fungszeit(en) m¿ssen sich die Studierenden 
bis spªtestens 16.00 Uhr am 7. Tag vor dem ersten Tag der verºffentlichten Pr¿fungszeit anmelden. 

 

 

(5)597 598Die Abschlusspr¿fungen werden vom Studienreferat vorbereitet. Eine  nderung an dem 

vom/von der Studierenden angemeldeten Pr¿fungstermin kann nach Abschluss der Anmeldezeit dann 

veranlasst werden, wenn  

 

- ein/e nahe/r Angehºrige/r des/der Studierenden verstirbt, 

- im gesundheitlichen Zustand des/e der Studierenden ein besonderer Umstand eintritt, der ihn/sie an 

der Pr¿fungsteilnahme verhindert. 

 

Der Antrag auf  nderung der Pr¿fungseinteilung muss in den obigen Fªllen zusammen mit den Fall 

bestªtigenden Dokumenten bei dem/der zustªndigen Studienberater/in eingereicht werden, ¿ber den 

Antrag entscheidet die Studienkommission. 

 

(6) Das Studienreferat kann pro Tag f¿r jede Pr¿fungskommission hºchstens 25 Pr¿fungskandidaten 

einteilen. Die Auslosung der Pr¿fungskommissionen erfolgt ºffentlich, vor Beginn der Pr¿fungen unter 

Mitwirkung von dem/der Studienberater/in des Studienreferats. 

 

(7)599600 Der/die ¿ber kein studentisches Rechtverhªltnis verf¿gende Kandidat/in kann sich f¿r die 

Abschlusspr¿fungen gemªÇ den Verf¿gungen in Absatz (4) anmelden (Registrierung). Sofern der/die 

Kandidat/in ¿ber keinen TR Identifikationskode verf¿gt, so kann er/sie diesen persºnlich oder 

telefonisch im Studienreferat beantragen. Wenn der/die Kandidat/in ¿ber kein studentisches 
Rechtsverhªltnis verf¿gt, schreibt er/sie die f¿r Studierende ohne studentisches Rechtsverhªltnis in 

EZWO vorgeschriebene Pr¿fungsgeb¿hr im TR aus, und entrichtet sie. Er/sie kann sich f¿r die 

Abschlusspr¿fung nur nach Entrichten der Geb¿hr im TR anmelden. F¿r die Abschlusspr¿fung kºnnen 

sich nur Studierende anmelden, die ¿ber keine ausstehenden Schulden verf¿gen, inklusive die 

Abschlusspr¿fungsgeb¿hren. 

 

(8)601 Die Abschlusspr¿fungskommission besteht auÇer aus dem/der Vorsitzenden aus mindestens zwei, 

hºchstens aber vier weiteren Mitgliedern. Vorsitzende/r der Abschlusspr¿fungskommission kºnnen 

Universitªtsprofessoren/innen der Fakultªt, emeritierte Professoren/innen, Professoren/innen auf 

Lebenszeit, Universitªtsdozenten/innen oder auf dem Fachgebiet anerkannte externe Experten sein. In 

der Hochschulausbildung (Justizsachbearbeiter/in) kann der Vorsitz der Abschlusspr¿fungskommission 

von Lehrkrªften der Fakultªt, die an der Ausbildung beteiligt sind und von anerkannten Experten aus 

der Praxis versehen werden. Die Abschlusspr¿fungskommission muss so zusammengesetzt sein, dass 

mindestens ein Mitglied ein/e anerkannte/r Experte/in aus der Praxis oder der praktischen Ausbildung 

sein muss. 

 

                                                 
596 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 28. September 2017 angenommen. Geltend ab dem 

28.September 2017. 
597 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015 
598 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 28. September 2017 angenommen. Geltend ab dem 

28.September 2017. 
599 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015 
600 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 28. September 2017 angenommen. Geltend ab dem 

28.September 2017. 
601 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
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(9) Im ungeteilten (einheitlichen) Masterfach der Rechtswissenschaft gehºren zu den Lehrfªchern der 

Abschlusspr¿fung das Verfassungsrecht-Verwaltungsrecht, Strafrecht, Zivilrecht sowie das 

Europarecht. 

 

(10) In den Lehrfªchern Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht legen die Studierenden eine komplexe 

(zusammengefasste) Abschlusspr¿fung ab, die genannten Lehrfªcher m¿ssen jedoch mit einer jeweils 

gesonderten Note bewertet werden. In diesem Fall ergibt das Ergebnis der Abschlusspr¿fung der 

einfache Mittelwert der Noten der beiden Lehrfªcher. Eine Nachabschlusspr¿fung muss nur im erfolglos 

absolvierten Lehrfach angetreten werden. 

 

(11)602 Die Teilnehmer/innen der Grundausbildung, sowie in der Masterausbildung Verwaltungswesen 

legen eine komplexe (zusammengefasste) Abschlusspr¿fung ab, zu deren Lehrfªchern im Falle des 

Grundausbildungsfach Justizverwaltung (BA) das Verfassungsrecht, Strafrecht, Zivilrecht, im Falle der 

Masterausbildung Verwaltungswesen das Rechtsystem der Europªischen Union, Wirtschaftsrecht sowie 

die Selbstverwaltungsmodelle gehºren. 

 

(12)603 604605 Auf schriftlichen und gut begr¿ndeten Antrag des/der Studierenden kann ihm/ihr die 

Verbesserung der erfolglosen oder verpassten Abschlusspr¿fung hºchstens einmal wªhrend des 

Studiums und hºchstens in einem Fach erlaubt werden. Die Verbesserungsabschlusspr¿fung muss laut 

Beschluss und an dem vom/von der Dekan/in bestimmten Zusatztag vor einer Kommission abgelegt 

werden. Von diesen Voraussetzungen kann keine Befreiung auf Billigkeit gegeben werden, solcher 

Antrag auf Billigkeit kann nicht eingereicht werden. 

 

(13) Der/die Studierende hat die Mºglichkeit ï sofern er/sie in der ersten Abschlusspr¿fungsperiode 

nach Erwerb des Absolutoriums zu jeder Pr¿fung erschienen ist, und alle Abschlusspr¿fungen bestanden 

hat ï in einem bereits erfolgreich absolvierten Abschlusspr¿fungsfach zur Verbesserung seiner/ihrer 

Note eine Verbesserungsabschlusspr¿fung abzulegen. Die Verbesserungsabschlusspr¿fung kann in 

derselben Abschlusspr¿fungsperiode am Ersatztag abgelegt werden. In der 

Verbesserungsabschlusspr¿fung kann sich die bereits erworbene Note auch verschlechtern. 

 

Ä 11606 (1) Die Verf¿gungen von Ä 63 der vorliegenden Verordnung in Bezug auf die 

Fremdsprachenanforderungen werden in Bezug auf die Fakultªt mit folgenden Teilverf¿gungen ergªnzt. 

 

(2) GemªÇ Ä 107, Abs. (2) des Gesetzes Nr. CCIV ¿ber die nationale Hochschulbildung aus dem Jahre 

2011 werden ï gemªÇ den Verf¿gungen der diesbez¿glichen Fakultªtsverordnung ï diejenigen 

ehemaligen Studierenden des Studienfachs Justizverwaltung (BA) und des Hochschul-Studienfachs 

Justizsachbearbeiter/in von der allgemeinen Sprachpr¿fungsanforderung befreit, die innerhalb von drei 

Jahren nach dem Tag der erfolgreichen Abschlusspr¿fung keine Urkunde zur Bestªtigung einer 

allgemeinen Sprachpr¿fung vorgezeigt haben und die von der Fakultªt organisierte interne juristische 

und Verwaltungs-Fachsprachenpr¿fung absolvieren. Diese Verf¿gung ist das letzte Mal auf diejenigen 

anzuwenden, die im Studienjahr 2012/2013 die Abschlusspr¿fung ablegen.  

 

Ä 12 (1) Auf Grundlage der Verf¿gungen in Ä 70, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung werden in den 

Studienplªnen der Fakultªt die folgenden Teilverf¿gungen geltend gemacht. 

 

                                                 
602 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 angenommen. Geltend ab dem 15. 

Dezember 2011. 
603 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2011 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2011. 
604 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
605 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
606 Eingebaut und neu nummeriert durch die in der Senatssitzung am 27. September 2012 angenommene  nderung. 
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(2) Als von der Fakultªt anerkanntes Programm gilt das Programm, ¿ber deren Vermittlung ein Vertrag 

abgeschlossen wurde und das von dem/der Verwaltungsexperten/in/ f¿r Sport der Fakultªt (im Weiteren: 

Experte/in) als solches anerkannt wird. 

 

(3) Der/die Experte/in erstellt eine Liste der anerkannten Programme, die die Fakultªt im Studienf¿hrer 

verºffentlicht. 

 

(4) Der Vermittler von Programmen, die von der Fakultªt anerkannt sind, erteilt den Studierenden ein 

Studienbuch f¿r Sport, die mit Inanspruchnahme des durch die Fakultªt anerkannten Programms das 

Lehrfach Sport absolvieren. Das Sportstudienbuch weist glaubw¿rdig die Teilnahme an den einzelnen 

Lehrveranstaltungen nach. Der/die Experte/in erkennt das Lehrfach Sport auf Grundlage des 

Sportstudienbuchs als absolviert an. 

 

(5) Der/die Experte/in bestimmt f¿r die jeweils von der Fakultªt anerkannten Programme die Personen, 

durch die die Teilnahme an den einzelnen Lehrveranstaltungen bestªtigt wird. 

 

Ä 13607 (1) Ä 64 und Ä 65 der Verordnung werden an der Fakultªt mit folgender Verf¿gung im 

Zusammenhang mit der Bewertung des Diploms ergªnzt. 

 

(2)608 Die Benotung des Diploms ergibt der einfache Mittelwert der Grundpr¿fungs- und 

Abschlusspr¿fungsergebnisse. Das Ergebnis der Grundpr¿fung ist der einfache Mittelwert der an der 

Fakultªt im jeweiligen Studienfach (oder im Rahmen eines Gaststudiums an einer anderen Universitªt, 

jedoch im gleichen Fach) in der Grundpr¿fung erworbenen Noten, das Abschlusspr¿fungsergebnis ist 

der einfache Mittelwert der in der Abschlusspr¿fung erworbenen Noten, sowie der Note der Facharbeit. 

 

Ä 14609 

 

Ä 15610 
 

Ä 16611 

                                                 
607 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
608 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Februar 2010 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Februar 2010. 
609 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Kraftlos ab 

dem 26. Juni 2008. 
610 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
611 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
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Anlage 2 

SONDERREGELUNGEN DER MEDIZINISCHEN FAKULT T612 

 

Allgemeine Regelungen 

 

Ä 1613  (1)614 615An der Fakultªt betrªgt die Ausbildungszeit im Rahmen der einheitlichen Ausbildung im 

Studienfach Allgemeine Humanmedizin 12 Semester, im Studienfach Zahnmedizin 10 Semester, in der 

Masterausbildung Biotechnologie 4 Semester. 

 

(2) An der Fakultªt wird in drei Sprachen unterrichtet: in ungarischer, sowie in englischer und deutscher 

Sprache. In einer Fremdsprache (im Falle von nicht geteilten Ausbildungen) bietet die Fakultªt 

Ausbildungen ausschlieÇlich in geb¿hrenpflichtiger Form an. Thematik, Studienplan (Stundenzahl, 

Kreditwert, Voraussetzungen) und unterrichtsorganisatorische Regeln eines Studienfachs sind in allen 

drei Unterrichtssprachen identisch. 

 

(3) Auch am englisch- und deutschsprachigen Unterricht nehmen alle Organisationseinheiten im 

Lehrbereich der Fakultªt, sowie ï nach Vereinbarung ï Lehrkrankenhªuser und auslªndische 

Krankenhªuser teil. 

 

(4)616 617 618 619 620 ¦ber die Fªlle der Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses in Ä 23, Abs.  

 

(3) der vorliegenden Verordnung hinaus, wird an der Fakultªt (im Falle von Studierenden, die an einer 

nicht geteilten Ausbildung teilnehmen) das studentische Rechtsverhªltnis beendigt, wenn der/die 

Studierende im Verlauf seines/ihres betreffenden Rechtsverhªltnisses bis zum Ende des zweiten aktiven 

Semesters nach seiner/ihrer Zulassung bzw. ¦bernahme an die Fakultªt nicht mindestens 20 

Kreditpunkte (davon mindestens 15 durch die Absolvierung von Pflichtfªchern), sowie bis zum Ende 

des vierten aktiven Semesters nicht mindestens 40 Kreditpunkte (davon mindestens 20 durch die 

Absolvierung von Pflichtfªchern) erworben hat, vorausgesetzt, dass der/die Studierende vorher ï 

mindestens einmal dazu aufgefordert wurde, seinen/ihren Verpflichtungen innerhalb der festgelegten 

Frist gerecht zu werden und ¿ber die rechtlichen Folgen der Unterlassung dieser Pflicht informiert 

wurde. Im Falle dieser Art der Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses ist die in Ä 23, Abs. 

(3) der vorliegenden Verordnung enthaltene Verfahrensordnung maÇgebend. Auf Grund dieser 

Regelung zªhlen zu den erworbenen Kreditpunkten nur die, die durch die Absolvierung von Kursen 

(einschlieÇlich Pr¿fungskurse), die an der Fakultªt belegt wurden, erworben wurden. Die in einem 

Kreditanrechnungsverfahren erworbenen Kreditpunkte zªhlen nicht zu den erworbenen Kreditpunkten. 

F¿r Studierende, die in den ersten beiden aktiven Semestern nach ihrer Zulassung/¦bernahme 

Kreditanrechnung beantragt haben und ihnen insgesamt mindestens 10 Kreditpunkte f¿r Pflichtfªcher 

                                                 
612 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 30. Oktober 2008 angenommen. Geltend ab dem 1. 

November 2008. 
613 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
614 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
615 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
616 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009 
617 Der dritte Satz wurde  durch die in der Senatssitzung am 18. Februar 2010 angenommene Abªnderung 

eingebaut. Geltend ab dem 18. Februar 2010. 
618 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
619 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 10. November 2011 angenommen. Geltend ab dem 10. 

November 2011. 
620 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
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angerechnet wurden, tritt die Verf¿gung des vorliegenden Absatzes erst ab dem folgenden oder ab dem 

nªchsten aktiven Semester in Kraft. 

 

(5)621 Wenn es aus organisatorischen Gr¿nden notwendig ist, den/die Studierende/n zu einem Jahrgang 

zuzuordnen, wird der/die Studierende zu dem hºchsten Semester des empfohlenen Studienplans 

zugeordnet, dessen Pflichtfªcher er/sie alle belegt hat. Im Falle des/der Studierenden, der/die mit der 

Anrechnung seiner/ihrer fr¿heren Studienleistungen zusammen gleichzeitig auch die  nderung 

seines/ihres Ausbildungsprogramms beantragt, erwªgt und stellt die Studienkommission unter 

Ber¿cksichtigung des Kreditanrechnungsverfahrens fest, in welchem Ausbildungsprogramm der/die 

Studierende sein/ihr Studium fortsetzen soll. 

 

(6)622 623 624625626 Abweichend von den allgemeinen Regelungen der vorliegenden Verordnung bez¿glich 

der ¦bernahme, ist eine ¦bernahme von anderen Hochschuleinrichtungen nur in dem Fall mºglich, 

wenn der/die seine/ihre ¦bernahme beantragende Studierende 50% seines/ihres empfohlenen 

Studienplans an der Heimateinrichtung noch nicht ¿berschritten hat, sowie allen weiteren in Ä 18 der 

vorliegenden Verordnung enthaltenen Bedingungen erf¿llt, mit den weiteren Bedingungen, dass ï 

sofern das an der Universitªt P®cs bestehende fr¿here Rechtsverhªltnis des/der Studierenden aus 

studientechnischen oder anderen Gr¿nden, aber nicht auf dem Disziplinarweg beendigt wurde ï die 

¦bernahme des/der betreffenden Studierenden zu einer ungeteilten Ausbildung erst nach 2 Jahren nach 

Beendigung seines/ihres an der Universitªt P®cs bestehenden Rechtsverhªltnisses erfolgen kann; sofern 

das an der Universitªt P®cs bestehende Rechtsverhªltnis des/der Studierenden auf dem Disziplinarweg 

beendigt wurde ï ist seine/ihre ¦bernahme an die Fakultªt nicht mºglich. Der Wechsel oder der 

Studienfachwechsel innerhalb der Universitªt P®cs kann wªhrend des Bestehens eines 

Rechtsverhªltnisses nur einmal und unter Ber¿cksichtigung der in Ä 18/A. Abs. (3) der vorliegenden 

Verordnung aufgezªhlten Kriterien dann genehmigt werden, wenn der/die Studierende im gegebenen 

Fach die im Jahr der Aufnahme bestimmte f¿r die Aufnahme nºtige Minimumpunktgrenze erreicht. Die 

Antrªge auf ¦bernahme kºnnen ausschlieÇlich zum Wintersemester eingereicht werden. Die 

¦bernahme ist unter den von der Studienkommission festgelegten Bedingungen und unter 

Ber¿cksichtigung der diesbez¿glichen Regelungen auch zwischen den ungarisch-, englisch- und 

deutschsprachigen Programmen des jeweiligen Studienfachs mºglich. Die Beurteilung der 

Sprachkenntnisse des/der Studierenden gehºrt in den Zustªndigkeitsbereich des Instituts f¿r 

Medizinische Sprachen und Kommunikation. Wenn das fremdsprachliche Niveau des/der Studierenden 

das Nºtige nicht erreicht, kann er/die f¿r das jeweilige Programm nicht ¿bernommen werden, wo er/sie 

sein/ihr Studium fortsetzen mºchte. 

 

(7)627 Abweichend von den allgemeinen Regelungen der vorliegenden Verordnung ¿ber die 

Kreditanrechnung muss das anzurechnende Lehrfach mindestens so viele Arbeitsstunden beinhalten wie 

das anzuerkennende Lehrfach der Fakultªt, so, dass ein Kreditpunkt f¿r die Absolvierung von 

mindestens 12 Lehrveranstaltungen vergeben werden kann. Des Weiteren muss die Proportion der 

¦bungen innerhalb der Lehrveranstaltungen des anzurechnenden Lehrfachs die des anzuerkennenden 

Lehrfachs der Fakultªt erreichen. 

 

                                                 
621 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009 
622 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
623 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2011 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2011. 
624 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
625 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
626 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
627 Die Ergªnzung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
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(8)628 629630Abweichend von den allgemeinen Regelungen der vorliegenden Verordnung ist die Frist f¿r 

das Einreichen von Antrªgen in Bezug auf ¦bernahme der 1. August, Gaststudium und 

Kreditanrechnung f¿r Studierenden der Fakultªt der 1. August in Bezug auf das Wintersemester und der 

1. Januar in Bezug auf das Sommersemester. 

 

(9)631 

 

(10)632 Die Verf¿gungen von Ä 42, Abs. (3) der vorliegenden Verordnung in Bezug auf  die wegen der 

wiederholten Belegung derselben Lehrplaneinheit zu entrichtenden Geb¿hr, gelten nicht f¿r 

Studierenden der Fakultªt. 

 

(11) Sofern das Fortschreiten des/der Studierenden in der Ausbildung anderswie nicht sichergestellt 

werden kann, kann die Studienkommission dem/der ¿bernommenen Studierenden, die parallele 

Absolvierung der Voraussetzungen genehmigen, deren vorherige Absolvierung auf Grund seines/ihres 

fr¿heren Studienplans nicht mºglich war. Die Studienkommission holt die Erklªrung des/der 

betroffenen Lehrbeauftragten dar¿ber ein, ob der/die Studierende ¿ber die zur Belegung des Lehrfachs 

erforderlichen Vorkenntnisse verf¿gt. 

 

(12)633 Ä 23, Abs. (9) der vorliegenden Verordnung kann f¿r Studierende, die ihr Studium im oder nach 

dem akademischen Jahr 2015/2016 angefangen haben, nicht angewendet werden. 

 

(13)634 635Um die studentische Mobilitªt zu unterst¿tzen, darf die Studienkommission an der Fakultªt 

auf studentischen Antrag in der Teilausbildung teilnehmenden Gasthºrern mit Hinsicht auf die 

Teilausbildungseigenschaften des gaststudentischen Rechtsverhªltnisses erlauben,  Fªcher ohne die 

Erf¿llung der Voraussetzungen zu belegen, sofern sie die Vorausbildung des/der Studierenden als 

gen¿gend  beurteilt. Die Studienkommission kann in diesem Bezug auch um die Meinung des 

Lehrbeauftragten des zu belegenden Faches bitten. Durch die Belegung des Faches nimmt der/die 

Gaststudierende zur Kenntnis, dass die Lernanforderungen f¿r ihn/sie genauso geltend sind, als die f¿r 

die Studierenden, die nicht als Gaststudierende studieren.  

Diese ErmªÇigung ist nur f¿r Studierende in der Teilausbildung zu geben, sofern der/die Studierende 

nach Abschluss seiner/ihrer Teilausbildung seine/ihre Studien in Vollzeit fortsetzt, gelten f¿r ihn/sie die 

allgemeinen Regelungen der Kreditanrechnung.     

Bei Gaststudierenden, die sich ausschlieÇlich f¿r praktische Ausbildung (Praktika) anmelden, ist die 

Genehmigung der Studienkommission nicht nºtig. Gebunden am Vorschlag der Klinik erfasst den 

Beschluss der/die Leiter/in des Studienreferats.  

 

                                                 
628 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 29. April 2013 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 29. 

April 2013. 
629 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
630 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018. angenommen. Geltend ab dem 

21. Dezember 2018. 
631 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 17. Dezember 2015 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 18. Dezember 2015. 
632 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 19. Dezember 2013 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

19. Dezember 2013. 
633 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
634 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 25. Juni 2015  angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
635 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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(14)636 637Die Verfahrensordnung der Studienkommission der Fakultªt beinhaltet die speziellen, in dieser 

Regelung nicht bestimmten, auf die Verfahren der Studienkommission der Fakultªt beziehenden 

Regelungen. Laut Verfahrensordnung verf¿gt der/die Vorsitzende der Studienkommission der Fakultªt 

in manchen bestimmten stattgebenden Entscheidungsfªllen ¿ber Entscheidungswirkungskraft, er/sie ist 

jedoch verpflichtet, ¿ber die in dieser Wirkungskraft getroffenen Entscheidungen die 

Studienkommission der Fakultªt zu informieren. Statt der Studienkommission hat der/die Leiter/in des 

Studienreferats Entscheidungsrecht in folgenden genehmigenden Fªllen: nachtrªgliches Kursabwªhlen, 

Kursbelegung in einer/einem anderen Sprache/Fach, Gruppenwechsel, Fachwechsel, 

Ausbildungsprogrammwechsel, Kredit¿bernahme ins fakultative Modul. 

 

Regelungen bez¿glich der Teilnahme an Lehrveranstaltungen 

 

Ä 1/A638 (1) Die Vorlesungen in den Hºrsªlen der Fakultªt sind f¿r alle Lehrkrªfte und (aktiven) 

Studierenden der Universitªt ºffentlich. Die Teilnahme an einigen Vorlesungen kann die Lehrkraft in 

erster Linie aus ethischen und persºnlichkeitsrechtlichen Gr¿nden auf die das Lehrfach belegenden 

Studierenden beschrªnken. 

 

(2) Teilnahme an den Kleingruppen-Lehrveranstaltungen (¦bungen und Seminare am Krankenbett und 

im Labor ï im Weiteren: ¦bungen): 

a) Aus organisatorischen und finanziellen Gr¿nden kºnnen an den ¦bungen ausschlieÇlich die 

Studierenden teilnehmen, die das Lehrfach belegt haben. An den ¦bungen kºnnen auch die 

Studierenden nicht teilnehmen, die das Lehrfach als Pr¿fungskurs belegt haben. 

b) Die Studierenden absolvieren die ¦bungen in der f¿r sie zugewiesenen Gruppe. 

c) Sofern der/die Studierende aus akzeptablen Gr¿nden an einer ¦bung nicht teilnehmen kann, so kann 

ihm/ihr der/die Leiter/in der ¦bung ï semesterweise beschrªnkt ï die Teilnahme an einer anderen, das 

gleiche Thema behandelnden Seminargruppe genehmigen. Studierende kºnnen in solchen 

Lehrveranstaltungen nicht aufgenommen werden, in denen die Zahl der an der jeweiligen ¦bung 

teilnehmenden Studierenden die vom Institut festgelegte maximale Teilnehmerzahl, in Ermangelung 

dessen die urspr¿ngliche Teilnehmerzahl der Gruppe ¿berschreiten w¿rde (d.h. Studierende kºnnen nur 

anstelle eines/einer Abwesenden in einer anderen Gruppe Fehlstunden nachholen). 

 

(3)639 Im Interesse der Studierenden sind die Teilnehmerzahlen an den Kleingruppen-

Lehrveranstaltungen (in 24 Personen) maximiert ï in den Gruppen sind die Studierenden, die das 

jeweilige Lehrfach belegt haben, gleichmªÇig verteilt. Die Einteilung der Studierenden in die Gruppen 

erfolgt auf Grund der Entscheidung des/der Lehrbeauftragten. Bei seiner/ihrer Arbeit ist ihm/ihr das 

Studienreferat behilflich. Bei der Gruppeneinteilung werden Studierende, die das Studium dem 

empfohlenen Studienplan entsprechend absolvieren und sich f¿r ihre urspr¿ngliche Gruppe anmelden, 

bevorzugt. 

 

(4)640641642 In den Kleingruppen-Lehrveranstaltungen (¦bung, Seminar) bzw. in den Vorlesungen der 

Wahlkurse ist die Lehrkraft verpflichtet, die Anwesenheit zu kontrollieren und die Liste der 

                                                 
636 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 22. Juni 2017  angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 23. 

August 2017. 
637 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
638 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009. 
639 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
640 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. April 2012 angenommen. Geltend ab dem 19. April 

2012. 
641 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
642Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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Abwesenheiten mindestens einmal, am Ende des Semesters bei dem/der Lehrbeauftragten abzugeben. 

Der/die Lehrbeauftragte entscheidet auf Grund der Anwesenheitslisten ¿ber die Eintragung oder 

Verweigerung der Eintragung des entsprechenden Vermerks in die entsprechende Rubrik der Datenbank 

des TR. Wenn der/die Studierende f¿r die Semesterunterschrift erforderliche Stundenzahl nicht geleistet 

hat, muss Ăgesperrtñ als Unterschriftentyp im TR eingetragen werden. Wenn der/die Studierende die 

erforderliche Stundenzahl geleistet hat, aber keine Leistung ergebende Note erworben hat, muss eine 

Eins als praktische Zwischensemesternote im TR eingetragen werden. 

 

(5) In den Vorlesungen legt der/die Lehrbeauftragte die Art der Anwesenheitskontrolle fest. 

 

(6)643 Regeln der Akzeptierung von Fehlstunden: 

a) der/die Studierende, der/die weniger als 15% der Lehrveranstaltungen eines Lehrfachs versªumt hat, 

kann wegen seiner/ihrer Fehlstunden nicht benachteiligt werden. 

b) sofern die Fehlzeit eines/einer Studierenden (die Gr¿nde sind irrelevant) zwischen 15 und 25% liegt, 

entscheidet der/die Lehrbeauftragte ¿ber die Akzeptierung des Semesters auf Grund der Untersuchung 

der einzelnen Fªlle. Seine/ihre Entscheidung teilt er/sie mit dem Unterschreiben der entsprechenden 

Rubrik des Studienbuchs (Ăf®l®vv®gi al§²r§sñ) oder der Verweigerung der Studienbuchunterschrift mit. 

c) sofern die Fehlzeit eines/einer Studierenden 25% erreicht (die Gr¿nde sind irrelevant, entschuldigt 

oder unentschuldigt), kann er/sie zur Pr¿fung nicht zugelassen werden. 

 

Die Anordnungen dieser Regelung kºnnen ab dem akademischen Jahr 2013/2014 anhand der 

Entscheidung des Lehrbeauftragten gesondert auch f¿r die Kleingruppenunterrichtsformen (¦bungen 

und Seminaren) verwendet werden. Bei der obigen Kalkulierung der Fehlstunden m¿ssen die 

Fehlstunden von den vom / von der Studierenden im gegebenen Semester belegten Fªchern wegen des 

Klinischen Blockpraktikums bis zum 14,3% der Unterrichtsstunden des Faches als entschuldigt 

akzeptiert werden. 

 

(7)644 Abweichend vom Absatz (1) des Ä 46. dieser Regelung ist der/die Lehrbeauftragte an der Fakultªt 

nicht berechtigt den/die das Lehrfach belegende/n Studierende/n von der Teilnahme an den 

Lehrveranstaltungen teilweise oder vollstªndig zu befreien. Die Befreiung von der Teilnahme an den 

Lehrveranstaltungen ist nur in Form eines Pr¿fungskurses mºglich. 

 

(8)645646647648 Der/die Lehrbeauftragte ist befugt auÇer den Fehlstunden auch weitere 

Studienanforderungen der Akzeptierung des Semesters (Pr¿fungszulassung) festzusetzen. Die 

Anforderungen muss die Kursbeschreibung enthalten. An der Medizinischen Fakultªt teilt der/die 

Lehrbeauftragte seit dem Studienjahr 2009/2010 die Akzeptierung des Semesters nicht mehr im 

Studienbuch (ĂStudienbuchunterschriftñ), sondern im TR mit. Der/die Lehrbeauftragte hat in der letzten 

Unterrichtswoche im TR zu vermerken, wenn er/sie das Semester des/der Studierenden nicht akzeptiert 

und der/die Studierende zur Pr¿fung nicht zugelassen werden kann. Die Akzeptierung des Semesters 

kann spªtestens in der letzten Woche der Vorlesungszeit bis Samstagmitternacht verweigert werden, 

diese Frist kann auch in speziellen Fªllen nicht verlªngert werden. Danach kºnnen nur diejenigen 

Studierenden auf das jeweilige Pr¿fungsblatt eingetragen werden, die zur Pr¿fung zugelassen wurden. 

                                                 
  
643 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni  2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
644 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
645 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Februar 2010 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

18. Februar 2010. 
646 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. April 2012 angenommen. Geltend ab dem 19. April 

2012. 
647 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
648 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
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Die Akzeptierung des Semesters muss im Studienbuch mit keiner Unterschrift bestªtigt werden, dies 

dr¿ckt ï auch im Falle von Wahlfªchern ï die Pr¿fungsnote aus. 

 
Regelungen bez¿glich Pr¿fungen und Noten 

 

Ä 2649 (1) Kreditpunkte kºnnen nur auf Grund einer f¿nfstufigen Note vergeben werden. Noten kºnnen 

den Vorschriften des Studienplans entsprechend auf Grund einer Pr¿fung (Rigorosa, Kolloquien) oder 

auf Grund von Semesterleistungen (Semesterzwischennote, SZN) erteilt werden. Die Bezeichnungen 

der einzelnen Pr¿fungen sind Folgende:  

(a) Pr¿fung = A-Pr¿fung  

(b) Nachpr¿fung = B-Pr¿fung 

(c) wiederholte Nachpr¿fung = C-Pr¿fung 

(d) Sonderpr¿fung des Dekans = D-Pr¿fung 

 

(2) Die Bezeichnungen der f¿nfstufigen Noten sind in ungarischer, englischer und deutscher Sprache 

die Folgenden (in Klammern die Noten in Ziffern und ï zum Vergleich ï die Charaktere der ECTS-

Notensystems): 

jeles excellent sehr gut  (5, A), 

j· good gut  (4, B), 

kºzepes average befriedigend  (3, C), 

el®gs®ges  satisfactory gen¿gend  (2, D) und 

el®gtelen fail ungen¿gend  (1, F). 

 

(3)650651 Die Art und den Zeitpunkt der als Grundlage der Semesterzwischennote dienenden Bewertung 

muss der Studienplan enthalten. Im Falle eines Pflichtfachs erfolgt die Festlegung der 

Semesterzwischennote anhand von mindestens zwei Bewertungen im Laufe des Semesters (schriftlich 

oder m¿ndlich-praxisorientiert). Die Leistung des/der Studierenden, der/die das Fach (Vorlesung) nicht 

belegt hat, oder unberechtigt belegt hat, kann der/die Dozent/in in der Vorlesungs- oder Pr¿fungszeit 

(z.B. in Form einer Klausur, m¿ndliches oder praktisches Tests, einer Zwischensemesternote, oder eines 

Kollokvium) nicht bewerten. 

 

(4) Wahlfªcher werden mit einer Semesterzwischennote bewertet. 

 

(5)652 Abweichend von den Verf¿gungen in Ä 49, Abs. (5) der vorliegenden Verordnung m¿ssen sich 

die Studierenden an der Fakultªt spªtestens einen Werktag vor dem ausgewªhlten Pr¿fungstag bis 9 Uhr 

f¿r eine Pr¿fung anmelden. Die Abmeldung von einem Pr¿fungstermin ist zwei Werktage vor dem 

betreffenden Pr¿fungstag bis 9 Uhr mºglich. F¿r Verbesserungspr¿fungen angeboten f¿r die letzte 

Pr¿fungswoche kann man sich ausschlieÇlich mit Mitwirkung des Studienreferats anmelden. 

 

(6)653 Auch im Falle eines mit einer Pr¿fung endenden Lehrfachs besteht die Mºglichkeit, wªhrend des 

Semesters erbrachte Leistungen (m¿ndliche oder schriftliche Leistungen) bei der Benotung zu 

ber¿cksichtigen, aber hºchstens bis zu 30% der Bewertung. In diesem Fall setzt sich in der Datenbank 

des TR registrierte Note des/der Studierenden aus den in der Pr¿fung erteilten Teilnoten, sowie den 

Ergebnissen der Bewertungen im Laufe des Semesters, in der von dem/der Lehrbeauftragten im 

Studienplan angegebenen Gewichtung und Weise zusammen. 

                                                 
649 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. April 2012 angenommen. Geltend ab dem 19. April 

2012. 
650 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2008. 
651 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
652 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
653 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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(7)654 655Der/die Pr¿fer/in ist verpflichtet vor Beginn der Pr¿fung zu kontrollieren, ob der/die 

Studierende in der jeweiligen Pr¿fung gepr¿ft werden kann. Nur der/die Studierende kann gepr¿ft 

werden, 

(a) der/die seine/ihre Identitªt glaubw¿rdig nachweisen kann, 

(b) dessen/deren Name auf dem aus dem TR ausgedruckten Pr¿fungsblatt steht. 

 

(8)656 Das m¿ndliche Rigorosum wird vor einer aus mindestens zwei themenkundigen 

Universitªtslehrkrªften bestehenden Kommission abgehalten. Der/die Vorsitzende der 

Pr¿fungskommission ist eine leitende Lehrkraft (Universitªtsprofessor/in oder ordentliche/r 

Professor/in). In einem Kolloquium kann die Pr¿fung auch ein/eine auÇerordentliche/r Professor/in oder 

ein/eine klinische/r Oberarzt/Oberªrztin, der/die fr¿her als auÇerordentliche/r Professor/in tªtig war, 

abhalten. Im Falle eines Kolloquiums muss der/die Pr¿fer/in daf¿r sorgen, dass in der Pr¿fung auÇer 

dem/der Pr¿fungskandidaten/in und dem/der Pr¿fer/in mindestens noch eine im Thema bewanderte und 

die Sprache der Pr¿fung beherrschende Person (kann auch ein/e andere/r Studierende/r sein) 

kontinuierlich anwesend ist. Auf die begr¿ndete Bitte des/der Lehrbeauftragten kann der/die 

Prodekan/in f¿r Bildung aus Fakultªtsinteresse f¿r die Dauer einer Pr¿fungszeit genehmigen, dass im 

Falle eines Kolloquiums die Pr¿fung von einem/r Assistenzprofessor/in oder Oberarzt/Oberªrztin 

abgehalten wird, und im Falle eines Rigorosums der/die Vorsitzende der Pr¿fungskommission ein/eine 

auÇerordentliche/r Professor/in oder ein/eine klinische/r Oberarzt/Oberªrztin ist, der/die fr¿her als 

auÇerordentliche/r Professor/in tªtig war. 

 

(9)657 Der theoretische (m¿ndliche oder schriftliche Teil) und praktische Teil der Pr¿fung kann auch in 

unterschiedlichen Rªumen, von verschiedenen Pr¿fern/innen abgehalten werden. In diesem Fall ist 

der/die zeitlich erste Pr¿fer/in daf¿r verantwortlich, dass der/die Studierende auf seine/ihre Pr¿fbarkeit 

hin ¿berpr¿ft wird, und der/die letzte Pr¿fer/in trªgt die Verantwortung daf¿r, dass die Endnote ins 

Studienbuch ï bei Studenten, die ¿ber eins verf¿gen - und auf das Pr¿fungsblatt eingetragen wird. 

 

(10) Allein der Mangel an grundlegenden Kenntnissen und Kompetenzen kann in den Pr¿fungen 

praxisorientierter Lehrfªcher eine Bewertung mit der Note ungen¿gend (1) zur Folge haben. In diesem 

Fall m¿ssen die formalen Anforderungen des praktischen Pr¿fungsteils allen formalen Anforderungen 

einer Pr¿fung entsprechen (anwesende Personen, Pr¿fer/in mit entsprechendem Rang). Die detaillierten 

Minimums-Anforderungen sind vor dem Belegen des jeweiligen Lehrfachs zu verºffentlichen. 

 

(11) Pr¿fungen, in denen keine praktischen Kenntnisse und Kompetenzen abverlangt werden 

(Kolloquium, Rigorosum), kºnnen auch schriftlich stattfinden. In diesem Fall m¿ssen Form des 

Pr¿fungstests (Essay, kurze Antworten verlangende Fragen, Multiple-Choice usw.), Administration der 

Pr¿fungsblªtter (Pr¿fungsblªtter m¿ssen mindestens f¿r die Dauer von zwei Jahren, im Falle eines 

Rigorosums f¿r die Dauer von f¿nf Jahren aufbewahrt werden, auf dem Testblatt muss die Unterschrift 

der korrigierenden Person, sowie ï im Falle eines Rigorosums ï des/der Lehrbeauftragten oder der von 

ihm/ihr beauftragten leitenden Lehrkraft stehen) und ¦berpr¿fung der Pr¿fungsblªtter (statistische 

Analyse der Pr¿fungsfragen, Instandhaltung des Fragenkatalogs) den internationalen Kriterien 

entsprechen. 

 

(12) Sofern die Pr¿fung ausschlieÇlich aus einem schriftlichen Teil besteht, m¿ssen innerhalb einer 

Pr¿fungszeit im Falle einer m¿ndlichen Nachpr¿fung mehr als eine, im Falle einer schriftlichen 

                                                 
654 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Februar 2010 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Februar 2010. 
655 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
656 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2014 angenommen. Geltend ab dem 1. Juli 

2014. 
657 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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Nachpr¿fung mehr als drei schriftliche Pr¿fungen ï gleichmªÇig auf die Pr¿fungszeit verteilt ï 

ausgeschrieben werden. 

 

(13)658 Das Nichterscheinen an einer Pr¿fung kann  nach Ende des den/die Studierende/n betreffenden 

ersten Pr¿fungsteils festgestellt werden. Wenn der/die Studierende sich f¿r die Pr¿fung nach Abschnitt 

(1) anmeldet, aber dort nicht erscheint, verringert sich die Zahl seiner/ihrer Pr¿fungsmºglichkeiten in 

jenem Semester und im gegebenen Fach um eine, aber wenn er/sie seine/ihre Abwesenheit innerhalb 

von 8 Tagen nach der betroffenen Pr¿fung gut begr¿ndet durch eine beim Studienreferat im Originalem 

eingereichte, vom Arbeitsgesundheitlichen ï und Arbeithygenischen Zentrum der Universitªt 

ausgestellte, mit Angabe der gegebenen Pr¿fung bescheinigt, durch die Unterschrift und Stempel des/der 

Lehrbeauftragten  und mit Angabe des Datums durch den/die Lehrbeauftragte/n versehene 

Bescheinigung  entschuldigt, und seinen/ihren Antrag vom / von der Referatsleiter/in angenommen 

wird, verringert sich die Zahl seiner/ihrer Pr¿fungsmºglichkeiten nicht und im TR muss der Status der 

Pr¿fung als Ăentschuldigt abwesendñ eingetragen werden. 

 

(14)659 

 

(15)660 Der/die Lehrbeauftragte hat das Recht, auf Grund der hervorragenden Leistung des/der 

Studierenden wªhrend des Semesters, ihm/ihr die Pr¿fungsnote sehr gut (5) oder gut (4) anzubieten, die 

ï wenn sie von dem/der Studierenden angenommen wird ï im TR registriert wird. Die Voraussetzungen 

der Notenanbietung verºffentlicht der/die Lehrbeauftragte vor dem Belegen des jeweiligen Lehrfachs.  

 

(16)661 662 Sofern der/die Studierende eine g¿ltige Pr¿fungsanmeldung hatte oder seine/ihre 

Studienleistungen im Verlauf des Semester auf irgendeiner Weise bereits bewertet wurden (z.B. 

Zwischenpr¿fung), kann sein/ihr Semester ausschlieÇlich im Falle des Bestehens der in Ä 22, Abs. (5) 

der vorliegenden Verordnung beschriebenen Umstªnde nachtrªglich passiviert werden. 

 

(17)663664 Auf die Ausschreibung der in der Pr¿fungszeit abzuhaltenden Pr¿fungen sind folgende Regeln 

anzuwenden: 

a) Die Summe der in der Pr¿fungszeit f¿r ein Lehrfach ausgeschriebenen Pr¿fungsmºglichkeiten muss 

mehr als das Zweifache der Gesamtzahl der Studierenden, die das jeweilige Lehrfach belegt haben, 

betragen. 

b) im Falle m¿ndlicher Pr¿fungen: 

ba) sind in jeder Pr¿fungswoche mindestens zwei Pr¿fungstermine auszuschreiben, 

bb) ist eine Pr¿fung f¿r einen der letzten beiden Tage der Pr¿fungszeit auszuschreiben, bzw. 

c) im Falle schriftlicher Pr¿fungen: 

ca) sind mindestens 4-5 Pr¿fungen in demselben Thema und mit denselben Voraussetzungen 

auszuschreiben, 

cb) die Pr¿fungen sind in unterschiedlichen Wochen auszuschreiben, 

cc) eine Pr¿fung ist f¿r einen der letzten drei Tage der Pr¿fungszeit auszuschreiben, 

d) es kann bei Punkten b) und c) abgewichen werden, wenn der/die Lehrbeauftragte in ¦bereinstimmung 

mit der Studentischen Teilselbstverwaltung der Fakultªt es anders festlegt. 

                                                 
658 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
659 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2014 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 01. Februar 2015. 
660 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
661 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2008 angenommene Abªnderung. 
662 Die vorliegende Verf¿gung wurde  durch die in der Senatssitzung am 18. Februar 2010 angenommene 

Abªnderung eingebaut. Geltend ab dem 18. Februar 2010 
663 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009. 
664 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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(18)665666 Der/die Lehrbeauftragte ist verpflichtet die Pr¿fungsergebnisse unverz¿glich, aber im Falle 

einer m¿ndlichen Pr¿fung spªtestens am Werktag nach der Pr¿fung, im Falle von schriftlichen 

Pr¿fungen am zweiten Werktag nach der Pr¿fung bis 12:00 Uhr im TR zu registrieren. 

 

(19)667 Die Studienb¿cher von Studierenden, die das Studium vor dem Studienjahr 2012/2013 begonnen 

haben und ¿ber ein Studienbuch verf¿gen, kann das Studienreferat nur auf Antrag des/der Studierenden, 

mit der Genehmigung des/der Leiter/in des Studienreferats aushªndigen. Der/die Studierende ist 

verpflichtet, sein/ihr Studienbuch innerhalb von 8 Werktagen nach Aushªndigung im Studienreferat 

abzugeben. Sofern der/die Studierende dieser Pflicht nicht fristgerecht gerecht wird, ist er/sie 

verpflichtet, die in Anlage 1 der Erstattungs- und Zuwendungsordnung festgelegte Geb¿hr zu entrichten. 

 

(20)668 Abweichend von den Verf¿gungen von Ä 50, Abs. (8) der vorliegenden Verordnung kann auch 

die von dem/der Dekan/in gewªhrte einmalige Sonderpr¿fung an der Fakultªt ausschlieÇlich in der 

Pr¿fungszeit genehmigt werden. 

 

Regelungen bez¿glich Kursbelegung und Pr¿fungskurse 

 

Ä 2/A669 670 (1)671 Pflichtfªcher kºnnen ausschlieÇlich in der Kursbelegungsperiode vor der 

Vorlesungszeit vom/von der Studierenden im TR belegt und abgewªhlt werden. Sollte das Belegen eines 

Pflichtfachs nachweisbar wegen eines administrativen Fehlers nicht mºglich sein (z.B. wurden die 

Pr¿fungsergebnisse nicht rechtzeitig registriert), und der Fehler wurde innerhalb von 24 Stunden 

vom/von der Studierenden gemeldet, kann der/die Studierende das betreffende Lehrfach in der ersten 

Unterrichtswoche auf beim Studienreferat eingereichten Antrag geb¿hrenfrei belegen. 

 

(2)672673 674¦ber die nachtrªgliche Belegung und ¿ber das nachtrªgliche Abwªhlen eines Pflichtfachs 

entscheidet die Studienkommission bis zur dritten Woche der Vorlesungszeit je nach Antrag einzeln 

erwogen.  Nach der dritten Vorlesungswoche kann die Studienkommission nur in besonders 

begr¿ndeten Fªllen (Geburt, Unfall, anderer unerwarteter Sonderfall) die nachtrªgliche Belegung eines 

Pflichtfachs genehmigen. In beiden Fªllen sind die mit Dokumenten unterst¿tzen Antrªge im 

Studienreferat einzureichen. Die Entscheidung wird von Studienkommission getroffen. Die in 

Erstattungs- und Zuwendungsordnung bestimmte Verfahrensgeb¿hr muss nach der Entscheidung der 

Studienkommission entrichtet werden. Dem Antrag muss ab der ersten Vorlesungswoche auch die 

Bestªtigung des/der Lehrbeauftragten beigef¿gt werden, dass der/die Studierende im betreffenden 

Semester die Lehrveranstaltungen besucht hat und seine/ihre bis dahin erreichte Fehlzeit 15% der 

Gesamtstundenzahl des Lehrfachs im Semester noch nicht erreicht hat. Wenn der/die Lehrbeauftragte 

                                                 
665 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009. 
666 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
667 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
668 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 29. April 2013 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 29. 

April 2013. 
669 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009 
670 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
671 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
672 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
673 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
674 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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f¿r Belegung von einem obligatorischen Fach den vom Berufs- und Arbeitshygienischen Zentrum 

ausgef¿hrten Eignungstest als Voraussetzung bestimmt, ist der/die Studierende ausschlieÇlich mit 

g¿ltigem Testergebnis berechtigt, das Fach zu belegen. Die im Antrag genannten Fakten m¿ssen mit 

beigef¿gten Dokumenten bescheinigt werden, ohne diese werden die in diesem Absatz erwªhnten 

Antrªge ohne sachliche Erwªgung zur¿ckgewiesen. 

 

(3)675 676Wahlpflicht- und Wahlfªcher, sowie Kriterienanforderungen, kºnnen in der 

Registrierungsperiode vor der Vorlesungszeit, sowie bis 24:00 Uhr des dritten Werktags der 

Vorlesungszeit belegt und abgewªhlt werden. Danach besteht bis 24:00 Uhr des f¿nften Werktags  der 

Vorlesungszeit nur noch die Mºglichkeit der Kursbelegung. Pr¿fungskurse kºnnen bis 24.00 Uhr am 

f¿nften Tag der ersten Vorlesungswoche belegt und abgewªhlt werden. ¦ber die nachtrªgliche Belegung 

und ¿ber das nachtrªgliche Abwªhlen eines Wahlfachs, Wahlpflichtfachs, einer Kriterienanforderung 

oder eines Pr¿fungskurses entscheidet die Studienkommission bis zum Ende der dritten Woche der 

Vorlesungszeit je nach Antrag einzeln erwogen.  Nach der dritten Vorlesungswoche kann die 

Studienkommission nur in besonders begr¿ndeten Fªllen (Geburt, Unfall, anderer unerwarteter 

Sonderfall) die nachtrªgliche Belegung eines Wahlfachs, Wahlpflichtfachs, einer Kriterienanforderung 

oder eines Pr¿fungskurses genehmigen. In beiden Fªllen sind die mit Dokumenten unterst¿tzen Antrªge 

im Studienreferat einzureichen. Die Entscheidung wird von Studienkommission getroffen. Wenn der/die 

Lehrbeauftragte f¿r Belegung von einem Wahl- oder Wahlpflichtfach oder einem Pr¿fungskurs den vom 

Berufs- und Arbeitshygienischen Zentrum ausgef¿hrten Eignungstest als Voraussetzung bestimmt, ist 

der/die Studierende ausschlieÇlich mit g¿ltigem Testergebnis berechtigt, das Fach zu belegen. 

 

(4)677 678 679 680 681Der/die Studierende hat die Mºglichkeit an der Fakultªt Lehrfªcher in einer anderen 

Ausbildungssprache zu belegen, sofern er/sie alle in seinem/ihrem bei der Einschreibung erhaltenen 

Studienplan festgelegten Voraussetzungen erf¿llt hat. Eine weitere Voraussetzung daf¿r sind 

Sprachkenntnisse auf einem entsprechenden Niveau. Der/die Studierende wird in der Sprache des 

belegten Lehrfachs gepr¿ft. Seinen/ihren diesbez¿glichen, die Zustimmung des/der Lehrbeauftragten 

enthaltenden Antrag muss der/die Studierende spªtestens bis zum 1. August f¿r das Wintersemester und 

bis zum 1. Januar f¿r das Sommersemester im Studienreferat einreichen, wo das gew¿nschte Lehrfach 

im TR registriert wird und im Falle von Studierenden, die das Studium im oder im Studienjahr 

2012/2013 begonnen haben und ¿ber ein Studienbuch verf¿gen, auch ins Studienbuch eingetragen wird. 

Beim Versªumen der Frist wird der Antrag ohne sachliche Erwªgung zur¿ckgewiesen. Die Zahl der 

Studierenden, die das Lehrfach in einer anderen Sprache belegen, kann der/die Lehrbeauftragte aus 

unterrichtsorganisatorischen Gr¿nden beschrªnken. Studierende kºnnen im Verlauf ihres Studiums 

Pflichtfªcher in einer anderen Sprache hºchstens im Gesamtkreditwert von 30 Kreditpunkten belegen. 

Im Falle von Wahlfªchern gibt es keine Beschrªnkung dieser Art. Hinsichtlich der Festlegung der 

Studiengeb¿hr aus Sicht des Punktes c) des Absatzes (3) des Ä 23. und aus Sicht des Absatzes (8) des Ä 

23. dieser Regelung gilt das in einer anderen Sprache belegte Lehrfach als in der urspr¿nglichen 

Ausbildungssprache belegtes Lehrfach. Die Beurteilung der studentischen Sprachkenntnisse liegt im 

Zustªndigkeitsbereich des Instituts f¿r Medizinischen Sprachen und Kommunikation. Falls das Niveau 

der studentischen Sprachkenntnisse das nºtige nicht erreicht, kann der/die Studierende das Fach 

                                                 
675 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
676 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
677 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
678 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
679 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
680 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
681 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018. angenommen. Geltend ab dem 

21. Dezember 2018. 
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unabhªngig von der Meinung des/der Lehrbeauftragten nicht belegen. Ohne beigef¿gte Dokumente wird 

der Antrag ohne sachliche Beurteilung zur¿ckgewiesen.  

 

(5)682683 Sofern sich f¿r ein Wahlfach weniger Studierende als bei der Kursausschreibung angegebene 

Mindestteilnehmerzahl angemeldet haben und sich der/die Lehrbeauftragte spªtestens bis zum 3. Tag 

der Vorlesungszeit das Studienreferat nicht dar¿ber informiert, dass er/sie das Wahlfach trotz der 

niedrigen Teilnehmerzahl abhalten mºchte, wird es vom Studienreferat am 4. Tag der Vorlesungszeit 

gelºscht und die betroffenen Studierenden werden ¿ber das TR dar¿ber informiert. 

 

(6)684 Die Registrierungsperiode (Kursbelegungszeit) des Sommersemesters sind die zwei Wochen vor 

der Vorlesungszeit. 

 

(7)685 Die Kursbelegungszeit des Wintersemesters umfasst die letzten zwei Wochen vor Beginn der 

Vorlesungszeit. In der ersten Woche der Kursbelegungszeit kann man sich ausschlieÇlich f¿r die 

obligatorischen Fªcher und f¿r die Pr¿fungskurse und die dazugehºrigen Vorpr¿fungstermine 

anmelden. In der zweiten Woche kºnnen alle Kurse (Pflicht-, Wahlpflicht- bzw. Wahlfªcher, 

Pr¿fungskurse, Kriterienanforderungen) belegt werden. 

 

(8) Pr¿fungskurse kºnnen auf Grund der Entscheidung des/der Lehrbeauftragten ausschlieÇlich im Falle 

eines Pflichtfachs in der regulªren Kursausschreibungsperiode ausgeschrieben werden. Unabhªngig 

davon, in welchem Semester ein Pflichtfach laut Studienplan ausgeschrieben werden soll, kºnnen die 

Pr¿fungskurse im Winter- oder im Sommersemester oder sogar in beiden frei ausgeschrieben werden. 

Zugleich ist aber die Ausschreibung der Pr¿fungskurse abweichend von Ä 39, Abs. (5) der vorliegenden 

Verordnung nicht obligatorisch. 

 

(9)686687688 Pr¿fungskurse kºnnen (im TR) ausschlieÇlich von dem/der Studierenden belegt werden, 

der/die den als Pr¿fungskurs angebotenen Kurs im Rahmen seines/ihres aktuellen studentischen 

Rechtsverhªltnisses bereits fr¿her belegt, die Anforderungen im Laufe des Semesters erf¿llt 

(ĂStudienbuchunterschriftñ), aber den Kurs trotzdem nicht absolviert hat (bei der Pr¿fung nicht 

erschienen ist oder die Note ungen¿gend (1) erhalten hat). Pr¿fungskurse kºnnen nur in der Sprache 

belegt werden, in der der/die Studierende sie schon belegt hat, bzw. in der Sprache, in der der/die 

Studierende die Semesteranforderungen des Faches erf¿llt hat. Abweichend vom Absatz (1) des Ä 33. 
dieser Regelung kºnnen Studierende Pr¿fungskurse auch dann belegen, wenn die Voraussetzungen des 

Faches bereits in einem fr¿heren Semester belegt worden sind und er/sie die Pr¿fungszulassung (die 

Semesterunterschrift) in denen erworben hat. 

 

(10)689 In der ersten Registrationswoche des Wintersemesters kann eine vorgezogene Pr¿fung anhand 

der Entscheidung des/der Lehrbeauftragten in der Fachverºffentlichungszeit anbieten. Das Angebot ist 

keine Pflicht. Beim Anbieten kºnnen die Pr¿fungsplªtze beschrªnkt werden. Im Falle eines, in der ersten 

                                                 
682 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Februar 2010 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Februar 2010. 
683 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
684 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
685 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
686 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
687 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25 Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
688 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
689 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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Woche der Registrierungsperiode des Wintersemesters belegten Pr¿fungskurses kºnnen die 

Studierenden pro Kurs eine Pr¿fungsmºglichkeit in den ersten drei Tagen der zweiten Woche der 

Registrierungsperiode in Anspruch nehmen, F¿r die Vorpr¿fungstermine muss der/die Studierende sich 

zur gleichen Zeit wie zu den Pr¿fungskursen, aber spªtestens bis zum Ende der ersten Woche der 

Kursbelegungsperiode (Freitag 12:00 Uhr) anmelden. Ansonsten gelten f¿r die Belegung der 

Pr¿fungskurse dieselben Regeln wie f¿r andere Kurse. 

 

(11)690 Die Lehrbeauftragten sind verpflichtet, die Ergebnisse der Vorpr¿fungen im Interesse der 

Kursbelegung im TR innerhalb der in Ä 2, Abs. (18) enthaltenen Frist einzutragen. Im Falle einer nicht 

bestandenen Pr¿fung kºnnen die weiteren Pr¿fungsmºglichkeiten in der regulªren Pr¿fungszeit des 

Semesters in Anspruch genommen werden.  

 

(12) Sofern sich der/die Studierende zu einem, in der Registrierungsperiode ausgeschriebenen 

Pr¿fungstermin anmeldet, bei der Pr¿fung jedoch nicht erscheint, verringert sich die Anzahl der 

Pr¿fungsmºglichkeiten automatisch um eins. 

 

(13) Pr¿fungskurse gelten auch im Falle einer Vorpr¿fung als im betreffenden Semester belegte Kurse. 

Die mit einer Vorpr¿fung erworbenen Kreditpunkte und Noten werden im jeweiligen Semester 

angerechnet. F¿r Pr¿fungskurse gelten ï auÇer den oben genannten ï dieselben Regeln und 

Konsequenzen wie f¿r das Belegen anderer Kurse. 

 

(14)691 Im Falle von Wahlkursen kann die festlegbare Mindestteilnehmerzahl maximal 5 betragen. 

 

(15) Der/die Studierende hat die Mºglichkeit Lehrfªcher, die in einem anderen Studienfach 

ausgeschrieben wurden, zu belegen. F¿r die Kursbelegung in einem anderen Studienfach sind die 

Verf¿gungen von Absatz (4) anzuwenden. Der Kreditwert der in einer anderen Ausbildungssprache 

bzw. in einem anderen Studienfach belegten Lehrfªcher ist hinsichtlich des maximal belegbaren 

Kreditwertes zusammenzurechnen.  

 

(16)692693694 Die Studierenden, die ihrem empfohlenen Kurrikulum zeitlich folgen, haben die 

Mºglichkeit, sich ab dem ersten Tag der Registrierungszeit bis zum vierten Tag der zweiten Woche im 

jeweiligen Fach in ihre im TR registrierte Gruppe anzumelden. Bei Kursbelegungen nach dieser Zeit 

verlieren die Studierenden die aus dem zeitlichen Folgen des Kurrikulums resultierenden Vorteile f¿r 

das gegebene Fach. Ab 8:00 Uhr am vierten Tag der zweiten Woche der Registrierungszeit (Donnerstag) 

haben alle Studierenden die Mºglichkeit, in ihre im TR registrierte Gruppe anzumelden. Ab 8:00 Uhr 

am f¿nften Tag der zweiten Woche der Registrierungszeit (Freitag) hat jede Studierende die 

Mºglichkeit, in jede im TR registrierte Gruppe im Rahmen der freien Plªtze anzumelden. Die 

studentische Anmeldung f¿r Kleingruppenunterricht (Seminar / Praktikum) dient nur als Information 

f¿r den/die Lehrbeauftragte/n, danach ist es die Zustªndigkeit des/der Lehrbeauftragten, die endg¿ltigen 

Gruppen aufzustellen. 

 

(17)695 Abweichend vom Absatz (2) des Ä 29. kann die Voraussetzung f¿r ein obligatorisches Fach auch 

eine Kriterienanforderung sein. 

                                                 
690 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
691 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
692 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
693 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
694 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
695 Eingebaut durch die Abªnderung angenommen an der Sitzung des Senats am 22. Juni 2017. Geltend ab dem 

23. Juni 2017. 
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(18)696 In einem Semester kºnnen Studierende hºchstens 50 Kreditpunkte im TR belegen. Mehr 

Kreditpunkte kºnnen nur mit Hilfe der Mitarbeiter des Studienreferats belegt werden. 

 

Sonderregelungen des 6. Studienjahres 

 

Ä 3 (1) Im Fach Allgemeine Humanmedizin ist das letzte (6.) Studienjahr (Praktisches Jahr) ein ï von 

Anfang August bis Mitte Mai dauerndes ï einheitliches, ungeteiltes Studienjahr. Im Verlauf des 

Studienjahres nehmen die Studierenden in der im Studienplan festgelegten Art und Weise, in den 

verschiedenen Lehrfªchern in jeweils unterschiedlichen Stundenzahlen, je nach Gruppeneinteilung in 

unterschiedlichen Reihenfolgen an klinischen fachbezogenen Praktika teil. Nach Beendigung des 

Praktikums legen die Studierenden im jeweiligen Lehrfach eine Pr¿fung ab. Aus dem Grund gilt das 

Praktische Jahr auch als eine kontinuierliche Pr¿fungszeit. Im Verlauf des Praktischen Jahres ist auch 

die Diplomarbeit zu verteidigen. 

 

(2)697698 Zum Praktischen Jahr m¿ssen sich Studierende spªtestens am letzten Tag der auf die vor dem 

Praktischen Jahr letzte (Sommer)Pr¿fungszeit folgenden Woche ¿ber TR zur¿ckmelden. 

 

(3)699 700701 Zum Praktischen Jahr kann sich der/die Studierende des Fachs Allgemeine Humanmedizin 

zur¿ckmelden, der/die: 

a) f¿r alle f¿r die ersten f¿nf Studienjahre im Studienplan aufgef¿hrten Pflichtfªcher Kreditpunkte 

erworben hat,  

b) von Wahlfªchern mindestens 90% der erforderlichen Mindestkreditpunktzahl erworben hat 

(ohne die 20 Kreditpunkte f¿r die Diplomarbeit), 

c) alle die im empfohlenen Studienplan f¿r die ersten f¿nf Studienjahre vorgeschriebenen 

Kriterienanforderungen erf¿llt hat. Eine Ausnahme ist die medizinische Fachsprachenpr¿fung in 

englischer Sprache f¿r die Studierenden des Ungarischen Fachprogramms, die auch im 

Praktischen Jahr, spªtestens bis zur Ausstellung des Absolutoriums abgelegt werden kann. Diese 

Ausnahme gilt f¿r Studierende nicht, die ihr Studium in 2016/2017 oder danach anfangen; f¿r sie 

ist es eine Voraussetzung f¿r das Antreten des Praktischen Jahres, die medizinische 

Fachsprachenpr¿fung in englischer Sprache zu besitzen.  

d) dessen/deren Betreuer/in bestªtigt hat, dass er/sie bei der Anfertigung seiner/ihrer Diplomarbeit 

bedeutende Fortschritte gemacht hat, sowie der/die  

e) die in Ä 6, Abs. (1) der vorliegenden Anlage beschriebenen Sportanforderung erf¿llt hat. 

 

(4) Die klinischen Praktika des Praktischen Jahres kºnnen an den Universitªtskliniken, den 

Lehrkrankenhªusern der Fakultªt oder in anderen von der Universitªt vorherig genehmigten ungarischen 

und auslªndischen Einrichtungen abgeleistet werden. Auf Fachpraktika, die nicht an der Fakultªt oder 

in den von ihr akkreditierten Lehrkrankenhªusern abgeleistet werden, beziehen sich die Regeln der 

Gasthºrerschaft. 

 

                                                 
696 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. eingebaut. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
697 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
698 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
699 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2008 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2008. 
700 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
701 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 
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(5)702 Die Pr¿fungen des Praktischen Jahres m¿ssen in den Kliniken der Fakultªt abgelegt werden. 

 

(6)703 In allen Lehrfªchern des 6. Studienjahres kann ein Pr¿fungstag an allen Tagen des Studienjahres 

ausgeschrieben werden. Die Pr¿fungsanmeldung ist auch vor Absolvierung des Praktikums mºglich, 

aber fr¿hestens nach der R¿ckmeldung zum Praktischen Jahr. Der/die Lehrbeauftragte ist verpflichtet 

nach der Frist der Pr¿fungsanmeldung zu ¿berpr¿fen, ob der/die Studierende, der/die sich f¿r die 

Pr¿fung angemeldet hat, ¿ber eine g¿ltige Bestªtigung der Absolvierung des Praktikums verf¿gt. In 

Ermangelung der Bestªtigung ist die Pr¿fungsanmeldung ung¿ltig. Die sonstigen Regeln in Bezug auf 

die Pr¿fungen gelten auch f¿r die Pr¿fungen des Praktischen Jahres. 

 

(7) Die Vorbereitung zu einer in der auf das jeweilige Praktikum folgenden Pr¿fungsperiode aus 

irgendwelchem Grund nicht abgelegten Pr¿fung und das Ablegen der Pr¿fung muss ohne die Stºrung 

des folgenden Praktikums organisiert werden. Wegen Pr¿fungen kann von der Ableistung der Praktika 

des Praktischen Jahres keinerlei Befreiung erteilt werden. 

 

(8) Eine nicht bestandene Pr¿fung kann ohne die Wiederholung des Praktikums zweimal nachgeholt 

werden (B- und C-Pr¿fung). 

 

Fachpraktika 

 

Ä 4 (1) Eine Sonderform der Ausbildung an der Fakultªt sind die fachbezogenen, am Krankenbett, sowie 

in den Untersuchungs- und Behandlungsrªumen stattfindenden Praktika (im Weiteren: Fachpraktika). 

Fachpraktika sind im Studienplan enthaltene Lehrveranstaltungen. Sie kºnnen im Verlauf des Semesters 

oder im Sommer stattfinden. 

 

(2) Die fachbezogenen Semesterpraktika des prªklinischen und klinischen Moduls (¦bungen) sind im 

Studienplan enthaltene, nach einer festgelegten Thematik, in unmittelbarem Kontakt mit den Kranken 

absolvierte Lehrveranstaltungen unter der stªndigen Aufsicht und Leitung einer Lehrkraft. Die 

fachbezogenen Semesterpraktika bilden den GroÇteil der Ausbildung des klinischen Moduls. In den 

Lehrveranstaltungen leistet die Lehrkraft ausschlieÇlich Lehrtªtigkeit ï Fallbesprechungen, 

Patientenuntersuchungen, diagnostische und Therapieprªsentationen mit Unterrichtszweck. 

 

(3) Dar¿ber hinaus haben die Lehrbeauftragten im klinischen Modul das Recht, die Studierenden pro 

Semester auÇerhalb des regulªren Unterrichts zu einem am Krankenbett abzuleistenden Fachpraktikum 

(z.B. obligatorische Teilnahme am Bereitschaftsdienst) f¿r die Dauer von maximal 10% der 

Gesamtstundenzahl des Lehrfachs zu verpflichten. Die Absolvierung dieser Praktika gehºrt zu den 

Kriterienanforderungen des Lehrfachs ï daf¿r kºnnen keine gesonderten Kreditpunkte vergeben 

werden. Der/die Lehrbeauftragte des Lehrfachs legt die Regeln Fachpraktika dieser Art fest, teilt die 

Studierenden ein und organisiert die Praktika. Wegen nicht nachgeholter Fehlzeiten kann die 

Unterschrift am Ende des Semesters verweigert werden. 

 

(4)704 Das fachbezogene Sommerpraktikum ist eine 2-4 Wochen lange, in Kleingruppen oder 

individuell, in Kliniken, Lehrkrankenhªusern, Ambulanzen oder am Rettungswagen abgeleistete 

Unterrichtsform, bei der persºnlicher Kontakt zu den Kranken hergestellt wird. Vor seiner Form her 

ªhnelt es den kompetenzfºrdernden Fachpraktika des 6. Studienjahres. Dauer, Zeitpunkt (nach welchem 

Semester) und Richtlinien der Sommerpraktika enthªlt der Studienplan. Die fachbezogenen 

Sommerpraktika sind Kriterienanforderungen, f¿r die keine Kreditpunkte vergeben werden. 

Abweichend vom Absatz (2) des Ä 57. muss das Sommerpraktikum f¿r das es direkt hervorgehende 

                                                 
702 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
703 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
704 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
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Semester angerechnet werden. 

 

(5) Die Fachpraktika des 6. Studienjahres sind individuelle fachbezogene kompetenzfºrdernde 

praktische Lehrveranstaltungen unter der teilweisen Aufsicht einer Lehrkraft. Im Verlauf dieser Praktika 

beobachtet der/die Studierende in organisierter Form die Heiltªtigkeit der Lehrkraft, ihre 

Untersuchungsmethoden und den Umgang mit Patienten, ¿bt die einfacheren diagnostischen, 

Patientenuntersuchungs- und Heilverfahren ein, nimmt an Visiten und Referaten teil. Im Verlauf der 

Praktika nimmt der/die Studierende in der im Studienplan festgelegten Stundenzahl (10% der 

Gesamtstundenzahl) auch an Unterricht teil (Kleingruppen-Seminare mit einer im Studienplan 

festgelegten Thematik und der stªndigen Anwesenheit der Lehrkraft, Prªsentation von 

Patientenuntersuchungen mit Unterrichtszweck). Die Dauer der Praktika betrªgt 6 Stunden pro Tag (30 

Stunden pro Woche). Im Falle einer erfolgreichen Pr¿fung erhªlt der/die Studierenden pro 

Praktikumswoche einen Kreditpunkt. 

 

(6) Der/die Leiter/in der Lehrveranstaltung ist befugt, den/die Studierende/n vom Fachpraktikum am 

Krankenbett (Lehrveranstaltung) auszuschlieÇen, sofern er/sie am Praktikum unvorbereitet teilnimmt 

und dadurch die Gesundheit der Patienten gefªhrdet. Der Ausschluss gilt als unentschuldigtes Fehlen 

vom jeweiligen Praktikum. 

 

(7) Zwecks ¦berpr¿fung des Erwerbs von praktischen Kompetenzen, die f¿r die Aus¿bung des 

Arztberufs notwendig sind, von den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen erfordert werden, 

wegen der Eigenart der Krankenversorgung f¿r einen bestimmten Zeitpunkt nicht planbar sind bzw. 

zeitaufwendig angeeignet werden kºnnen, bekommen die Studierenden ein ĂStudienbuch der 

klinischen Kompetenzenñ. Das Studienbuch enthªlt die praktischen Anforderungen und das erwartete 

Niveau der Erf¿llung der Kompetenzen. Die im Studienbuch aufgelisteten Kompetenzen eignet sich 

der/die Studierende in den Kliniken der Universitªt ï in den oder auÇerhalb der Lehrveranstaltungen ï, 

sowie in den von der Fakultªt akkreditierten Lehrkrankenhªusern an. Die Aneignung der Kompetenzen 

bestªtigt die dazu befugte Lehrkraft mit ihrer Unterschrift. Zum Unterschreiben sind im betreffenden 

Gebiet ¿ber eine Fachpr¿fung verf¿gende Fachªrzte berechtigt. Sollte der Facharzt/die Fachªrztin keine 

klinische Lehrkraft sein, so muss ihm/ihr der/die Leiter/in der Klinik das Recht zum Unterschreiben 

erteilen (akkreditieren). 

 

 

Facharbeit (Diplomarbeit)  

 

Ä 5 (1)705 Vor dem Ablegen der Abschlusspr¿fung muss der/die Studierende eine Facharbeit anfertigen 

und diese bis zur von der Fakultªtsrat bestimmten Frist verteidigen. Ziel der Facharbeit ist, dass der/die 

Studierende durch das selbstªndige Studium und wissenschaftliche Aufarbeitung eines ausgewªhlten 

Problemkreises der Medizin die Fªhigkeit das Wesentliche zu erfassen entwickelt, sich die 

Bibliotheksbenutzung, sowie die Methoden der Literaturrecherche aneignet, und er/sie lernt, seine/ihre 

Daten und Schlussfolgerungen b¿ndig und prªzise zu formulieren. 

 

(2) Der/die Studierende fertigt die Facharbeit mit der Hilfe eines/r Betreuer/in an. Der/die Betreuer/in 

muss im Falle eines theoretischen Instituts ¿ber einen Ph.D.-Grad, im Falle einer Klinik oder eines 

Lehrkrankenhauses ¿ber eine Fachpr¿fung im betreffenden Fach verf¿gen. Die Betreuung des/der 

Studierenden bestªtigt der/die Betreuer/in auf dem entsprechenden Formular mit seiner/ihrer 

Unterschrift, das im Studienreferat abgegeben werden muss. 

 

(3)706 F¿r die Qualitªt der in die Facharbeit investierten Arbeit trªgt der/die Betreuer/in die 

Verantwortung. Sollte der/die Studierende mit seiner/ihrer Facharbeit nicht in dem MaÇe fortschreiten 

                                                 
705 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
706 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Juni 2009 angenommen. Geltend ab dem 18. Juni 

2009. 
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wie von dem/der Betreuer/in erwartet, so kann der/die Betreuer/in die Zusammenarbeit spªtestens bis 

zur R¿ckmeldung des/der Studierenden zum 6. Studienjahr (in Falle von Studierenden des Fach 

Zahnmedizin zum 5. Studienjahr) abbrechen. Die Person des/der Betreuers/in kann nach der 

R¿ckmeldung zum 6. Studienjahr nur dann geªndert werden, wenn der/die vorherige Betreuer/in f¿r 

eine dauerhafte Zeit nicht an der Fakultªt arbeitet (Krankheit, Studienaufenthalt) oder die Fakultªt 

endg¿ltig verlassen hat. 

 

(4) Die Facharbeit ist im Institut des/der Betreuers/in m¿ndlich zu verteidigen. F¿r die Festsetzung des 

Verteidigungstermins, die Abwicklung der Verteidigung und die Einhaltung ihrer formalen 

Anforderungen ist der/die Leiter/in des Instituts/der Klinik verantwortlich. Die formalen Anforderungen 

der Facharbeit, sowie die Verfahrensordnung ihrer Anfertigung und Verteidigung enthªlt der 

Studienplan. 

 

(5) Die gemeinsame Bewertung der Facharbeit und der Verteidigung erfolgt mit einer f¿nfstufigen Note, 

die eine der Teilnoten der Abschlusspr¿fungsnote ist. 

 

(6)707708709 Wenn der/die Studierende am Preisausschreiben des/der Dekans/in mit einer im 

Wissenschaftlichen Studentenzirkel angefertigten Arbeit einen Preis gewinnt, wird diese als Facharbeit 

anerkannt. Wenn der/die Studierende, der einen Preis f¿r seine/ihre Arbeit erhalten hat, in der Konferenz 

des Wissenschaftlichen Studentenzirkels einen preisgewinnenden, im Wissenschaftlichen 

Studentenzirkel angefertigten Vortrag im Thema seiner/ihrer Arbeit gehalten hat (Hauptpreis, erster, 

zweiter, oder dritter Platz), muss er/sie seine/ihre Arbeit auch m¿ndlich nicht verteidigen, diese muss 

automatisch als Facharbeit mit der Note sehr gut (5) anerkannt werden. Wenn der/die Studierende im 

Thema seiner/ihrer Diplomarbeit einen preisgewinnenden Vortrag gehalten hat (Hauptpreis, erster, 

zweiter, oder dritter Platz),, muss er/sie die Diplomarbeit nicht verteidigen, sondern der/die  Vorsitzende 

der Diplomverteidigungskommission kann anhand der Meinungen der/die Konsulenten/in und der/die 

Opponenten/in die vorgeschlagene Note annehmen. Der/die Konsulentin der Diplomarbeit bestªtigt 

schriftlich, dass das Thema des preisgewinnenden Vortrags des Wissenschaftlichen Studentenzirkels 

mit dem der Diplomarbeit ¿bereinstimmt.  Die diesbez¿glichen detaillierten Informationen sind auf der 

Internetseite des Studienreferats erreichbar. 

 

(7)710 Wenn der/die Studierende bei der Verteidigung seiner/ihrer Facharbeit mit der Note ungen¿gend 

(1) bewertet wird, kann er/sie erst nach der Verbesserung der Arbeit zur Abschlusspr¿fung zugelassen 

werden. Die ¿berarbeitete Facharbeit kann fr¿hestens zwei Monate nach der Verteidigung eingereicht 

werden. Die korrigierte Facharbeit kann fr¿hestens zwei Monate nach der Verteidigung eingereicht 

werden. Die Bestimmung der Frist der Abgabe und Verteidigung der Facharbeit erfolgt der 

Zeiteinteilung der Fakultªt entsprechend. Davon kann nur in begr¿ndeten Fªllen ausschlieÇlich mit der 

Genehmigung des/der Dekan/in abgewichen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
707 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
708 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. August 

2015. 
709 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
710 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
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Absolutorium, Abschlusspr¿fung, Diplom 

 

Ä 6 (1)711 712 713 Von den Verf¿gungen in Ä 70, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung abweichend kann 

Studierenden der nicht geteilten Ausbildungen der Medizinischen Fakultªt nur in dem Fall das 

Absolutorium ausgestellt werden, wenn sie in ihrer Studienzeit in vier Semestern der ersten zehn 

Semester von den vom Zentrum f¿r Sport und Freizeitsport der Medizinischen Fakultªt bzw. von seinen 

Rechtsvorgªngern ausgeschriebenen Kursen und Programmen, oder von den im Studienplan enthaltenen 

Programmen des Sportkreises ĂMedikusñ und des Sportvereins ĂMedikusñ zwei Stunden pro Woche 

absolviert haben. Von den Verf¿gungen in Ä 58, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung abweichend 

wird das Absolutorium an der Fakultªt von dem/der Prodekan/in f¿r Bildung oder von dem/der Leiter/in 

des Studienreferats beglaubigt. 

 

(2) Zur Abschlusspr¿fung kann der/die Studierende zugelassen werden, der/die: 

a) das Absolutorium erworben hat, 

b) seine/ihre Diplomarbeit erfolgreich verteidigt hat, sowie  

c) als Studierende/r des Fachs Allgemeine Humanmedizin mit dem ĂStudienbuch der Klinischen 

Kompetenzenñ nachgewiesen hat, dass er/sie sich alle im Studienbuch enthaltenen Kompetenzen 

erfolgreich angeeignet hat. 

 

(3) Die Abschlusspr¿fung besteht aus drei Teilpr¿fungen: 

a) aus einem in den einzelnen Fªchern landesweit einheitlichen, schriftlichen Test, 

b) einer praktischen Pr¿fung, und  

c) einer m¿ndlichen Pr¿fung. 

 

(4)714715 Der praktische und der m¿ndliche Pr¿fungsteil der Abschlusspr¿fung m¿ssen vor einer 

Pr¿fungskommission, bestehend aus 3-5 Mitgliedern, abgelegt werden. Die Kommissionen m¿ssen so 

zusammengestellt werden, dass mindestens ein Mitglied ein/e externe/r Spezialist, der /die mit der 

Fakultªt oder mit dem Klinischen Zentrum kein Arbeitsrechtsverhªltnis hat, ist. Die Person der 

Kommissionsvorsitzenden wird vom Fakultªtsrat f¿r die Dauer von maximal 3 Jahren bewilligt. Die 

Kommissionsmitglieder werden von dem/der Prodekan/in beauftragt. Die detaillierten Verf¿gungen in 

Bezug auf die Abwicklung der Abschlusspr¿fungen sind auf der Internetseite des Studienreferats 

erreichbar. 

 

(5) Die Bewertung der Teilpr¿fungen der Abschlusspr¿fung erfolgt mit einer f¿nfstufigen Note. Die 

komplexe Abschlusspr¿fung ist in dem Fall erfolgreich, kann mit einer Note bewertet werden, wenn alle 

Teilpr¿fungen mit mindestens der Note gen¿gend (2) bewertet wurden. Die Note der komplexen 

Abschlusspr¿fung ergibt der einfache Mittelwert der Teilpr¿fungsnoten und der Diplomarbeitsnote. 

 

(6) Im Falle einer misslungenen Teilpr¿fung der Abschlusspr¿fung ist nur die misslungene Teilpr¿fung 

zu wiederholen. Die Nachpr¿fung der Abschlusspr¿fung kann nur in der folgenden 

Abschlusspr¿fungszeit abgelegt werden. Wenn der/die Studierende eine Teilpr¿fung auch beim dritten 

Pr¿fungsversuch nicht ablegen kann, oder ihm/ihr nicht gelingt, alle Teilpr¿fungen innerhalb von 12 

Monaten nach Ablegen der ersten Teilpr¿fung zu bestehen, muss die ganze Abschlusspr¿fung 

wiederholt werden. 

 

                                                 
711 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. April 2012 angenommen. Geltend ab dem 19. April 

2012. 
712 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
713 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
714 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
715 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 22 Juni 2017 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2017. 
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(7) Wenn der/die Studierende die Abschlusspr¿fung bis zur Beendigung seines/ihres studentischen 

Rechtsverhªltnisses nicht absolviert, kann er/sie diese spªter jederzeit den zum Zeitpunkt der 

Absolvierung der Abschlusspr¿fung g¿ltigen Verf¿gungen bez¿glich der Abschlusspr¿fung 

entsprechend ablegen. 

 

(8) Das Diplom kann der/die Studierende erhalten, der/die die Abschlusspr¿fung erfolgreich abgelegt 

und die in den Ausbildungsanforderungen vorgeschriebenen weiteren, zum Erwerb des Diploms 

notwendigen Anforderungen (Fremdsprachenanforderungen) erf¿llt hat. 

 

(9)716717 Den Durchschnitt des Diploms ergibt der mit Kreditpunkten gewichtete Durchschnitt der Noten 

aller im Verlauf des Studiums des/der Studierenden erfolgreich absolvierten, mit Kreditpunkten und 

einer f¿nfstufigen Note bewerteten Lehrfªcher. Bei der Berechnung ist mit den f¿r die erfolgreiche 

Verteidigung der Facharbeit erteilten 20 Kreditpunkten die Note der Abschlusspr¿fung zu gewichten. 

 

(10)718 Das Diplom muss in ungarischer und englischer Sprache, im Falle der fremdsprachigen 

Studiengªnge in ungarischer Sprache und in der jeweiligen Ausbildungssprache ausgestellt werden. Auf 

Anfrage und Kosten des/der Studierenden kann ihm/ihr das Diplom auch in lateinischer Sprache 

ausgestellt werden. 

 

 

Sonderregelungen der Masterausbildung Biotechnologie719720 

 

7. Ä (1)721 Im Studienfach Biotechnologie kann der/die Studierende zur Abschlusspr¿fung zugelassen 

werden, der/die: 

a) das Absolutorium erworben hat und 

b) seine/ihre Diplomarbeit erfolgreich verteidigt hat.  

 

(2)722 Im Studienfach Medizinische Biotechnologie besteht die Abschlusspr¿fung aus drei 

Teilpr¿fungen: 

a) schriftliche Pr¿fung 

b) m¿ndliche Pr¿fung. 

 

(3) Bei den Biotechnologen ist das auf Grund des Studienplans berechnete Durchschnittsergebnis auf 

dem Diplom mit den Bezeichnungen First Class Honours (4,51-5,00), Second Class Honours (3,51-

4,50) vagy Third Class Honours (2,00-3,50) einzutragen. 

 

(4)723 F¿r die Qualitªt der Diplomarbeit ist der/die Konsulent/in verantwortlich. Wenn der/die 

Studierende mit der Diplomarbeit nicht wie vom/von der Konsulenten/in erwartet vorankommt, kann 

der/die Konsulent/in die Zusammenarbeit mit dem/der Studierenden bis spªtestens vor der Anmeldung 

                                                 
716 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
717 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
718 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
719 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2014 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

01. Februar 2015. 
720 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
721 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
722 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
723 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. eingebaut. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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f¿r das vierte Fachsemester abbrechen. Die Person des/der Konsulenten/in kann nach Anmeldung f¿r 

das vierte Fachsemester nur dann geªndert werden, wenn der/die vorherige Konsulent/in dauerhaft 

abwesend von der Fakultªt ist (Krankheit, Studienreise) oder er/sie sie endg¿ltig verlassen hat. 

 

(5)724 Der Diplomdurchschnitt ergibt sich aus dem mit Kreditwert gewichteten Durchschnitt aller 

wªhrend des Studiums geleisteten mit Kreditwert und Note der f¿nfstufigen Benotungsskala versehenen 

Noten. Bei der Kalkulierung muss die Staatsexamensnote mit den f¿r die Verteidigung der Diplomarbeit 

erworbenen 30 Kreditpunkten gewichtet werden. 

 

Ä 8.725 

 

 

 

¦bergangsregelungen 

 

Ä 9726 727 Die Verf¿gungen in Ä 1, Abs. (4) der vorliegenden Anlage sind auf Studierende anzuwenden, 

deren studentisches Rechtsverhªltnis im Studienjahr 2009/2010 oder danach zustande gekommen ist. 

                                                 
724Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018. eingebaut. Geltend ab dem 21. 

Dezember 2018.  
725 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. 

angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 2018. 
726 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009. 
727 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
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Anlage 3 

SONDERREGELUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN FAKULT T 

 

Ä 1728 729 Die Verf¿gungen von Ä 18 der vorliegenden Verordnung in Bezug auf den Wechsel sind an 

der Fakultªt mit der Einschrªnkung anzuwenden, dass ein Wechsel ausschlieÇlich zwischen zwei 

identischen Studienfªchern mºglich ist. 

 

(2)730 Die Frist f¿r das Einreichen von Antragen auf ¦bernahme ist der in der Zeiteinteilung der Fakultªt 

in jedem Studienjahr verºffentlichte Termin. 

 

Ä 1/A731 Abweichend von den Regelungen des Ä 22. dieser Regelung kann das studentische 
Rechtsverhªltnis an der Fakultªt nur in folgenden Fªllen pausiert werden: 

a) wªhrend der wirklichen Dienstzeiten als freiwilliger Reservistensoldat 

b) wenn die SK es aus dem Grund genehmigt, dass der/die Studierende seinen/ihren aus 

dem studentischen Rechtsverhªltnis folgenden Plichten auÇer Selbstschuld wie Geburt, Unfall oder 

Krankheit, oder aus weiteren unerwarteten Gr¿nden nicht nachgehen kann. 

 

Ä 2732 733Die Verf¿gungen in Ä 23, Abs. (3), Punkt c) der vorliegenden Verordnung werden an der 

Fakultªt dadurch ergªnzt, dass das studentische Rechtsverhªltnis an dem Tag, an dem die Entscheidung 

der Ersten Instanz ¿ber die Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses getroffen wird, im 

betreffenden Studienfach/Studienfachpaar, mit einer aus studientechnischen Gr¿nden erfolgenden 

Exmatrikulation beendigt wird, sofern der/die Studierende die f¿r die Absolvierung eines Lehrfachs 

erforderliche Kreditpunktzahl innerhalb derselben Lehrfachs zum dritten Mal belegt und nicht absolviert 

hat. Im Falle dieses Grundes zur Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses ist das Verfahren 

beschrieben im Ä 23. Absatz (3) maÇgebend.   

 

Ä 2/A734 Wenn dem/der Studierenden wie im Absatz (3) des Ä. 38. beschrieben genehmigt wird, sich 

nach der vierten Vorlesungswoche des Semesters zu immatrikulieren, muss er/sie wªhrend des 

Semesters an den Unterrichtsstunden ohne Ausnahme anwesend sein, anderenfalls kann er/sie nicht zur 

Pr¿fung zugelassen werden. 

 

Ä 2/B735 (1) Die im Absatz (2) des Ä 45. bestimmten Regelungen werden bzgl. der Fakultªt damit ergªnzt, 

dass die Methodik der Anwesenheitskontrolle vom/von der jeweiligen Lehrbeauftragten bestimmt wird.  

 

(2) Bei Studierenden der fremdsprachlichen Ausbildungen akzeptiert die Fakultªt ausschlieÇlich nur 

vom Beruf- und Arbeitshygienischen Zentrum ausgestellten ungarischen oder englischen 

Bescheinigungen als im Absatz (9) des Ä 33. und im Absatz (9) des Ä 49. bestimmte Bescheinigung.  

 

                                                 
728 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
729 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2011 angenommen. Geltend ab dem 23. Juni 

2011. 
730 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 23. Juni 2011 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 23. 

Juni 2011. 
731 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
732 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 21. Juni 2007 angenommene Abªnderung. 
733 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
734 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. eingebaut. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
735 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. eingebaut. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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Ä 2/C736 Die im Ä 46. bestimmten Regelungen werden bzgl. der Fakultªt damit ergªnzt, dass als 

Voraussetzung f¿r die Beurteilung der Antrªge auf Sonderstudienplan so gestellt wird, dass die 

Studierende der Fakultªt die Antrªge auf Sonderstudienplan auf dem von der Fakultªt zur Verf¿gung 

gestellten Formular mit der Zustimmung der Lehrkraft und der des/der Institutsleiter/in oder des/der 

Fachleiters/in einreichen m¿ssen. 

Ä 3737 (1) Die in Ä 47, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung aufgef¿hrten Formen zur Wissenskontrolle 

werden an der Fakultªt durch die Grundpr¿fung ergªnzt. 

 

(2) Die Grundpr¿fung ist eine im Studienplan einiger philologischer Studienfªcher festgelegte, die 

Fremdsprachenanforderungen der Ausbildung verkºrpernde, die Sprachkenntnisse der Studierenden 

vermessende Pr¿fung. Im Falle des erfolgreichen Ablegens der Pr¿fung kann davon ausgegangen 

werden, dass der/die Studierende die sprachlichen Bedingungen der weiteren Anforderungen erf¿llen 

kann. 

 

(3)738 Die Grundpr¿fung kann dem Studienplan entsprechend aus zwei Teilen bestehen: aus einem 

m¿ndlichen und einem schriftlichen Teil. Die einzelnen Teile der Grundpr¿fung sind als gesonderte 

Kurse auszuschreiben und zu belegen. Die Teilpr¿fung ï wenn nicht erfolgreich ï kann in einem 

Semester nur einmal wiederholt werden. Die m¿ndliche Pr¿fung kann erst nach der erfolgreichen 

schriftlichen Pr¿fung angetreten werden. 

 

(4)739 Von der Verf¿gung in Ä 47, Abs. (4) der Verordnung kann an der Fakultªt ausschlieÇlich 

angewendet werden, dass sofern die Erteilung der praktischen Note (Semesterzwischennote) auf 

Grundlage von Klausuren erfolgt, in der Vorlesungszeit eine einmalige Mºglichkeit zur Wiederholung 

einer missgl¿ckten bzw. zum Nachholen einer verpassten Klausur sichergestellt werden muss. Eine 

weitere Mºglichkeit zur Verbesserung besteht an der Fakultªt nicht. 

 

(5)740 741 Eine weitere Verf¿gung f¿r das in Ä 47, Abs. (5) der vorliegenden Verordnung beschriebene 

Rigorosum an der Fakultªt ist, dass das Rigorosum entsprechend dem Studienplan m¿ndlich und/oder 

schriftlich erfolgt. Das Rigorosum kann aus hºchstens vier Teilen bestehen. Die Teilrigorosa m¿ssen 

als gesonderte Kurse ausgeschrieben und belegt werden, mit Ausnahme f¿r die Studierenden, die ihr 

Studium vor 2002 begonnen haben. Im Falle der Absolvierung eines Teilrigorosums muss im 

betreffenden Semester auch das Gesamtrigorosum belegt werden. 

 

(6)742 743 Das Rigorosum gilt ï sofern es aus mehreren Teilen besteht ï nur in dem Fall als bestanden, 

wenn alle Teilnoten mindestens gen¿gend sind. Sofern der/die Studierende eine der Teilpr¿fungen mit 

der Note ungen¿gend abgelegt hat, so muss diese Teilpr¿fung erneut abgelegt werden. Im Falle einer 

nicht bestandenen Teilpr¿fung kann das Rigorosum zweimal wiederholt werden. Wird die Teilpr¿fung 

eines Rigorosums auch bei der zweiten wiederholten Teilpr¿fung nicht bestanden, so gilt das gesamte 

Rigorosum als ungen¿gend. Die Teilnoten des Rigorosums kºnnen ausschlieÇlich im nªchsten Semester 

¿bernommen werden. 

 

                                                 
736 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. eingebaut. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
737 Die Abªnderung von Ä 3, Absªtze (2)-(3) und (6)-(7) wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2014 

angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 2014. 
738 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
739 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
740 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Oktober 2006 angenommen. 
741 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
742 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Oktober 2006 angenommen. 
743 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 



 124 

(7)744 In Bezug auf die Grundpr¿fung werden die in Ä 23, Abs. (3) der vorliegenden Verordnung 

aufgef¿hrten Fªlle, die zu einer Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses f¿hren, an der 

Fakultªt dadurch ergªnzt, dass das studentische Rechtsverhªltnis aus studientechnischen Gr¿nden 

beendet wird, wenn der/die Studierende die Grundpr¿fung bis zum Ende des 5. Semesters, oder wenn 

dem/der Studierenden genehmigt worden ist, die Grundpr¿fung nach dem 5. Semester zu leisten, bis 

zum Ende des zur Verf¿gung gestellten Semesters nicht absolviert. Im Falle dieses Grundes f¿r 

Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses ist f¿r die Warnung die im Absatz (3) des Ä 23. 

bestimmte Verfahrensordnung maÇgebend. 

 

(8) 745Die im Absatz (7) bestimmten Regelungen sind auch f¿r diejenigen an der ungeteilten 

Lehrerausbildung teilnehmenden Studierenden maÇgebend, die laut ihrem Kurrikulum (empfohlenem 

Kurrikulum) die Grundpr¿fung leisten m¿ssen.  

 

Ä 4 (1) Bez¿glich der in Ä 49, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgelegten Pr¿fungsausschreibung 

werden die Verf¿gungen an der Fakultªt dadurch ergªnzt, dass f¿r eine bestimmte Pr¿fung pro Kurs, 

pro Rigorosum, mindestens zwei, bzw. in Abhªngigkeit von der Zahl der sich f¿r den Kurs, das 

Rigorosum angemeldeten Studierenden, pro Pr¿fungstag mit hºchstens 20 Personen gerechnet, ein 

weiterer Pr¿fungstag angegeben werden muss. 

 

(2)746 An der Fakultªt besteht die Mºglichkeit, in der Vorlesungszeit vor der Pr¿fungszeit ein Rigorosum 

mit Zustimmung der Lehrkrªfte und der Studierenden abzuhalten. ¦ber den Zeitpunkt des Rigorosums, 

das in der Vorlesungszeit vor der Pr¿fungszeit abgehalten wird, ist die Fakultªt verpflichtet die 

betroffenen Studierenden auf der an der Fakultªt ¿blichen Art und Weise mindestens eine Woche vor 

dem Pr¿fungstag zu informieren. 

 

Ä 5747 

 

Ä 6748 (1) Die im Kapitel 17 der vorliegenden Verordnung festgelegten Verf¿gungen bez¿glich der 

Facharbeit werden an der Fakultªt folgendermaÇen modifiziert bzw. ergªnzt. 

 

(2)749 Die Betreuung der Facharbeit kann die Lehrkraft des zustªndigen Lehrstuhls ¿bernehmen, die 

mindestens Oberassistent/in ist. Lehrkrªfte, die keine Oberassistenten/innen sind, kºnnen nur auf 

Vorschlag des/der Lehrstuhlleiters/in und mit Genehmigung des/der Dekans/in die Betreuung einer 

Facharbeit ¿bernehmen. Der/die Lehrstuhlleiter/in kann (unter den gleichen Voraussetzungen) auch 

eine/n externe/n Betreuer/in beauftragen. Das Thema der Facharbeit muss bei der Bestimmung der 

Person des/der Betreuers/in im Studienreferat angegeben werden. Sofern der/die Betreuer/in die eine 

Themenªnderung genehmigt, so muss sie unverz¿glich dem Studienreferat mitgeteilt werden. 

 

(3) Die Person des/der Betreuers/in kann spªtestens am Anfang des Semesters vor der Abgabe der 

Facharbeit, bei der R¿ckmeldung, im Studienreferat geªndert werden. 

 

(4) Die Facharbeit wird von dem/der Betreuer/in und dem Opponenten begutachtet und mit einer Note 

bewertet. Die Note der Facharbeit wird aus dem Durchschnitt der Noten der beiden Gutachten ï im Falle 

einer gemeinsamen, in zwei Fªchern geschriebenen Facharbeit der drei Gutachten ï berechnet. 

 

                                                 
744 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. angenommen. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
745 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. eingebaut. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
746 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
747 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 19. April 2012 angenommene  nderung. Kraftlos ab 

dem 19. April 2012. 
748 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
749 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
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(5) Sofern der/die Betreuer/in die Facharbeit als ungen¿gend bewertet, kann der/die Studierende nicht 

zur Abschlusspr¿fung zugelassen werden. Er/sie kann sich mit einer neuen, ¿berarbeiteten Facharbeit 

erneut zur Abschlusspr¿fung anmelden. Sofern der Opponent die Facharbeit mit ungen¿gend bewertet, 

muss auch ein anderer Opponent mit der Begutachtung der Facharbeit beauftragt werden. Sofern die 

Facharbeit durch den zweiten Opponenten erneut als unannehmbar bewertet wird, kann der/die 

Studierende nicht zur Abschlusspr¿fung zugelassen werden. Der/die Studierende kann sich im Weiteren 

mit einer korrigierten Facharbeit zu einer neuen Abschlusspr¿fung anmelden. 

 

(6) Sofern der/die Betreuer/in der Facharbeit mit dem Gutachten des Opponenten nicht einverstanden 

ist, kann mit Zustimmung des/der Vorsitzenden der Abschlusspr¿fungskommission ein anderer 

Opponent bestimmt werden. 

 

(7) Eine aus fachlichen Gr¿nden als unannehmbar bewertete Facharbeit kann nur einmal korrigiert 

werden. Sollte dies erfolglos verlaufen, muss unter Anmeldung eines neuen Themas eine neue 

Facharbeit angefertigt werden. 

 

(8)750 Im Falle von Studierenden, die ihr Studium vor 2002 begonnen haben, beziehen sich auf die 

Anfertigung der Facharbeit folgende Teilverf¿gungen. 

a) Eine Diplomarbeit ist in jedem Hauptfach (Major, J) oder im Falle von zwei Nebenfªchern 

(Minor, N) mindestens in einem der Nebenfªcher (Minor, N); im Falle von drei Nebenfªchern 

(Minor, N) mindestens eine gesonderte Arbeit in einem Nebenfach (Minor, N) und eine 

gemeinsame in den anderen beiden Nebenfªchern (Minor, N) anzufertigen. Das Thema der 

Diplomarbeit kann aus den im Zusammenhang mit dem Hauptfach (Major, J) stehenden 

Wissenschaftsgebieten ausgewªhlt werden. Im Falle von mehreren Fªchern muss ein Thema 

ausgewªhlt werden, das sich auch auf ein Wissenschaftsgebiet des Nebenfachs (Minor, N) oder 

im Falle von zwei Nebenfªchern (Minor, N) des anderen Nebenfachs (Minor, N) bezieht. Die 

Tatsache der Verkn¿pfung und ihre Annahme m¿ssen die Lehrstuhlleiter/innen beider Fªcher auf 

dem Formular f¿r die Erklªrung des Themas der Diplomarbeit des/der Studierenden mit ihren 

Unterschriften bestªtigen. Im Falle eines Haupt- und eines Nebenfachs muss die Diplomarbeit, 

sofern der/die Studierende eine gemeinsame Facharbeit schreibt, die Verteidigung der 

Diplomarbeit im Hauptfach stattfinden. 

b) Die Voraussetzung zur Erklªrung des Facharbeitsthemas ist: 

ba) im Falle von Studierenden eines Studienfachs die Absolvierung eines vorbereitenden 

Fachseminars, 

bb) im Falle von Studierenden von zwei Fªchern (sofern der/die Studierende in seinen/ihren 

beiden Fªchern eine gemeinsame Facharbeit schreibt) die Absolvierung eines vorbereitenden 

Fachseminars im Hauptfach, im Falle von zwei Nebenfªchern im beliebigen Nebenfach (Minor, 

N). 

c) Nach der Erklªrung des Themas sind f¿r Studierende eines Studienfachs zwei weitere 

Konsultationskurse, f¿r Studierende von zwei Fªchern (sofern der/die Studierende eine 

gemeinsame Facharbeit schreibt) ist sowohl im Haupt- als auch im Nebenfach des/der 

Studierenden, im Falle von zwei Nebenfªchern (Minor, N) in beiden Nebenfªchern je ein weiterer 

Konsultationskurs zu absolvieren, der mit einer Note abgeschlossen wird und f¿r dessen Erf¿llung 

Kreditpunkte vergeben werden. 

d) Das Thema der Diplomarbeit kann auch im Zusammenhang mit dem Lehramtsstudienfach 

gewªhlt werden. In diesem Fall ist das Thema jedoch so zu wªhlen, dass es im Falle eines 

Studienfachs auch an das Wissenschaftsgebiet des Hauptfachs (Major, J), im Falle von mehreren 

Fªchern auch an das andere oder an beide Nebenfªcher (Minor, N) ankn¿pft. Die Tatsache der 

Ankn¿pfung wird neben dem Institut f¿r Lehrerausbildung auch durch die Unterschrift der 

Lehrstuhlleiter/innen beider Fªcher auf dem Formular des/der Studierenden f¿r die Erklªrung des 

Themas der Diplomarbeit bestªtigt. Der/die Studierende kann in jedem seiner/ihrer Fªcher auch 

eine gesonderte Diplomarbeit anfertigen. 

                                                 
750 Ä 99, Absªtze (7)-(11) wurden durch die in der Senatssitzung am 19. Oktober 2006  angenommene 

Abªnderung eingebaut. 
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(9) Studierende, die ihr Studium im Studienjahr 1998/1999 oder danach begonnen haben, m¿ssen im 

Falle einer Ausbildung zwecks Erwerbs einer Lehrerausbildung gemªÇ den 

Lehrerausbildungsanforderungen eine gesonderte Lehramtsfacharbeit anfertigen. 

a) Die Lehramtsfacharbeit kann auch ein selbstªndiges Kapitel der Diplomarbeit/Facharbeit sein, 

das die pªdagogischen, psychologischen, fachmethodischen Aspekte der Facharbeit behandelt. 

b) Die Lehramtsfacharbeit kann auch mit der im Studienfach angenommenen Facharbeit identisch 

sein, sofern diese auch den vorgeschriebenen Anforderungen entspricht; sie kann die 

pªdagogischen Kenntnisse und die des jeweiligen Wissenszweigs integrieren; der Gegenstand der 

Arbeit kann die Erºrterung eines selbstªndigen pªdagogischen, psychologischen oder 

fachmethodischen Themas sein. 

 

(10) Studierende, die ihr Studium zwischen 1. September 2002 ï 1. September 2006 begonnen haben, 

sind verpflichtet im Falle einer Ausbildung in einem Studienfachpaar in jedem Studienfach eine 

gesonderte Facharbeit zu schreiben. 

 

Ä 7751 (1) Die Anmeldung zur Abschlusspr¿fung erfolgt an der Fakultªt abweichend von den in Ä 61, 

Abs. (6) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verf¿gungen schriftlich im Studienreferat. Die 

Anmeldung zur Abschlusspr¿fung erfolgt mit dem Einreichen des entsprechenden Formulars und der 

Facharbeit. 

 

(2) Die detaillierten Verf¿gungen zur Festlegung der Note f¿r die Abschlusspr¿fung an der Fakultªt 

werden ¿ber die in Ä 62, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verf¿gungen hinaus noch 

dadurch ergªnzt, dass die Note f¿r die Abschlusspr¿fung sich aus dem Durchschnitt der im m¿ndlichen 

Teil der Abschlusspr¿fung erworbenen Note und der f¿r die Facharbeit erhaltenen Note, auf eine ganze 

Ziffer gerundet, zusammensetzt. Die Note der Facharbeit setzt sich aus dem Durchschnitt der von 

dem/der Betreuer/in und dem Opponenten erhaltenen Noten zusammen. 

 

(3) Sofern der m¿ndliche Teil der Abschlusspr¿fung ungen¿gend ist, muss die Abschlusspr¿fung 

wiederholt werden. 

 

(4) Im Falle von Studierenden der sozialen Ausbildung, die ihr Studium im Studienjahr 1996/1997 oder 

danach begonnen haben, ergibt sich das Ergebnis der Abschlusspr¿fung aus dem Notendurchschnitt der 

Facharbeit, der Verteidigung der Facharbeit sowie der komplexen Pr¿fung. 

 

(5) Die Note der Lehramtsfachpr¿fung ergibt sich aus dem gerundeten Durchschnitt des 

Notendurchschnitts der Lehramtsfacharbeit und der Verteidigung der Arbeit, der Note der komplexen 

m¿ndlichen Pr¿fung, der Note des komplexen Pªdagogik-Psychologie-Rigorosums sowie der 

Gesamtnote der Schulpraktika. 

 

(6)752 Im Falle von Studierenden, die ihre Studien im oder vor 2006/2007 angefangen haben, verf¿gt der 

Lehrplan des jeweiligen Faches ¿ber die Kalkulierung der Abschlusspr¿fungsnote und ¿ber die 

Voraussetzungen der Ausstellung des Diploms. 

 

Ä 8 (1)753 Bei der in Ä 64, Abs. (12) der vorliegenden Verordnung festgelegten Einstufung des Diploms 

muss an der Fakultªt  

a) im Falle von Lehramtsfªchern der auf eine ganze Ziffer gerundete Notendurchschnitt der 

absolvierten Fachrigorosa (im Falle eines mit ungen¿gend bewerteten Rigorosums, der 

verbesserten Rigorosumsnote), der Fachabschlusspr¿fung sowie der Lehramtsfachpr¿fung 

                                                 
751 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
752 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
753 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
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ber¿cksichtigt werden; aus dem gerundeten Durchschnitt der drei Ergebnisse ergibt sich die 

Einstufung des Diploms; 

b) im Falle von nicht Lehramtsfªchern der Notendurchschnitt der absolvierten Fachrigorosa (im 

Falle eines mit ungen¿gend bewerteten Rigorosums, der verbesserten Rigorosumsnote) und die 

Note der Fachabschlusspr¿fung ber¿cksichtigt werden; aus dem gerundeten Durchschnitt der 

beiden Ergebnisse ergibt sich die Einstufung des Diploms. 

 

(2)754 Bei der Einstufung des Diploms muss im Falle von Studierenden, die das Lehramtstudium 

zwischen 1998-2002 begonnen haben, der Notendurchschnitt der absolvierten Fachrigorosa (im Falle 

eines mit ungen¿gend bewerteten Rigorosums, der verbesserten Rigorosumsnote), die Note der 

Fachabschlusspr¿fung sowie die Note der Lehramtsfachpr¿fung ber¿cksichtigt werden: Aus dem 

gerundeten Durchschnitt der drei Ergebnisse ergibt sich die Einstufung des Diploms. 

 

(3) Bei der Einstufung des Diploms muss im Falle von Studierenden, die ihr Studium vor 1998 begonnen 

haben, der Notendurchschnitt der absolvierten Rigorosa (Fachrigorosa und Lehramtsrigorosa) ï im Falle 

eines mit ungen¿gend bewerteten Rigorosums, der verbesserten Rigorosumsnote ï und die Note der 

Fachabschlusspr¿fung ber¿cksichtigt werden: Aus dem gerundeten Durchschnitt der beiden Ergebnisse 

ergibt sich die Einstufung des Diploms. 

 

(4) Auf Grundlage der in Ä 64, Abs. (14) beschriebenen Befugnis muss Studierenden, deren Ergebnis 

der Abschlusspr¿fung und der Rigorosa sehr gut war, und die keine schlechtere Note als befriedigend 

haben, eine Auszeichnungsurkunde ausgestellt werden. 

 

Ä 9755 (1)  

 

(2)  

 

Ä 10756 Die Verf¿gungen in Ä 70, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung werden an der Fakultªt insofern 

modifiziert, dass Studierende, die ihrer Studium im Rahmen des Prªsenzstudiums absolvieren, kºnnen 

dann zur Abschlusspr¿fung zugelassen werden, wenn sie wªhrend ihrer Studienzeit im Verlauf von 

einem Semestern in einer Wochenstunde an den vom Sportzentrum der Fakultªt f¿r 

Naturwissenschaften der Universitªt oder vom Zentrum f¿r Sport- und Freizeitsport der Universitªt bzw. 

von ihren Rechtsvorgªngern ausgeschriebenen Kursen oder von den an der Fakultªt akzeptierten 

Programmen, deren Annahme den Verf¿gungen in Ä 9 der vorliegenden Verordnung entsprechend von 

der K K geregelt wird, teilgenommen haben. 

 

Ä 11757 

 

 

Ä12. 758Die Verf¿gungen dieser Regelung sind f¿r die Studierende, die laut Beschluss des Senats Nr. 

142/2017 (11.09.) ab dem 1. August 2018 an der Fakultªt studieren, nur begrenzt dann anzuwenden, 

wenn die Verf¿gung im Gegensatz zu den am 31. Juli 2018 geltenden Verf¿gungen f¿r den/die 

Studierende/n nicht nachteilig ist. Die f¿r die Studierende vorteilhaften Verf¿gungen bzgl. der Studien 

oben genannter Studierenden und bzgl. der Leistung der sprachlichen Voraussetzungen sind auch im 

ab dem 01. August 2018 durch den Beschluss des Senats betroffenen Studium anzuwenden.

                                                 
754 Durch die in der Senatssitzung am 19. Oktober 2006  angenommene Abªnderung wurden Ä 101, Absªtze (2)-

(3) eingebaut und die Nummerierung der Absªtze geªndert. 
755 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
756 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
757 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
758 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. eingebaut. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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Anlage 4 

SONDERREGELUNGEN DER FAKULT T F¦R GESUNDHEITSWISSENSCHAFT 

 

Ä 1 Die in Ä 45, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verf¿gungen sind an der Fakultªt 

mit folgenden Modifizierungen g¿ltig. Die Teilnahme der Studierenden an den Veranstaltungen der 

belegten Kurse ist Voraussetzung f¿r die Unterschrift am Ende des Semesters. Die Lehrkraft muss den 

Studierenden die Zensur, die Bewertung oder die Unterschrift am Ende des Semesters f¿r das Lehrfach 

auf Grund von Fehlstunden der Studierenden verweigern, wenn die Studierenden mehr als 15 % der 

abgehaltenen Veranstaltungen unentschuldigt versªumt haben. 

 

Ä 2 F¿r die Fakultªt werden die im Zusammenhang mit der Pr¿fungsausschreibung stehenden 

Verf¿gungen in Ä 49 der vorliegenden Verordnung dadurch ergªnzt, dass sofern die Anzahl der 

Studierenden, die sich f¿r einen Pr¿fungstag anmelden kºnnen, beschrªnkt wird, f¿r die Studierenden 

innerhalb einer Pr¿fungsperiode f¿r die doppelte Anzahl an Studierenden berechnete 

Pr¿fungsmºglichkeiten sichergestellt werden m¿ssen. 

 

Ä 2/A759 (1) Die Verf¿gungen von Ä 33 ¿ber die Pr¿fungskurse werden an der Fakultªt mit folgenden 

Sonderregelungen ergªnzt. 

 

(2) Im Falle eines ausgeschriebenen Pr¿fungskurses hat der/die Studierende die Mºglichkeit, bis zum 

Ende der ersten Woche der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters, einmal eine Pr¿fung abzulegen. 

 

(3) Im Falle einer erfolgreichen Pr¿fung kann der/die Studierende im jeweiligen Semester die auf das 

betreffende Lehrfach aufbauenden oder als parallele Voraussetzungen vorgeschriebene Lehrfªcher 

belegen, zugleich ist er/sie nicht berechtigt, eine Verbesserungspr¿fung in der Pr¿fungszeit des 

jeweiligen Semesters abzulegen. Die durch die Absolvierung von Pr¿fungskursen erworbenen 

Kreditpunkte und Noten werden im Semester der Absolvierung angerechnet. 

 

(4) Im Falle einer nicht bestandenen Pr¿fung kann der/die Studierende die auf das betreffende Lehrfach 

aufbauenden oder als parallele Voraussetzungen vorgeschriebene Lehrfªcher nicht belegen, zugleich ist 

er/sie berechtigt, eine Nachpr¿fung, sowie eine wiederholte Nachpr¿fung in der Pr¿fungszeit des 

jeweiligen Semesters abzulegen. 

 

(5) Sofern der/die Studierende sich f¿r keine gemªÇ Absatz (2) ausgeschriebene Pr¿fung anmeldet, kann 

er/sie die drei Pr¿fungsmºglichkeiten des Pr¿fungskurses in der Pr¿fungszeit des jeweiligen Semesters 

in Anspruch nehmen. 

 

(6)760 Sofern der/die Studierende sich f¿r eine gemªÇ Absatz (2) ausgeschriebene Pr¿fung anmeldet, 

aber bei der Pr¿fung nicht erscheint, sinkt die Zahl seiner/ihrer Pr¿fungsmºglichkeiten im betreffenden 

Lehrfach in der Pr¿fungszeit um eins. Wenn er/sie jedoch seine/ihre Abwesenheit mit Angabe und 

Bestªtigung eines triftigen Grundes, sowie mit einem spªtestens innerhalb von 8 Tagen nach dem 

versªumten Pr¿fungstermin im Studienreferat der Fakultªt eingereichten, mit Angabe des/der 

betreffenden Pr¿fungstermins/e versehenen Antrag entschuldigt hat, dem Antrag des/der Studierenden 

von dem/der Leiter/in des Studienreferats stattgegeben wurde, sinkt die Zahl der Pr¿fungsmºglichkeiten 

des/der Studierenden trotz des Versªumnisses nicht. Im TR ist der Eintrag Ăentschuldigt nicht 

erschienenñ zu registrieren. 

 

(7) Kurse, die mit einer Semesterzwischennote oder einer Unterschrift abgeschlossen werden, kºnnen 

nicht in Form eines Pr¿fungskurses angeboten werden. 

 

                                                 
759 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 20. Juni 2013 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 20. 

Juni 2013. 
760 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 angenommen. Geltend ab dem 18. 

Dezember 2015. 



 129 

Ä 3 (1)761 

 

(2)762 Die Verf¿gungen in Ä 59 der vorliegenden Verordnung gelten an der Fakultªt mit der Abweichung, 

dass der/die Leiter/in des Studienreferats berechtigt ist, im Falle einer eingereichten, aber den formalen 

Anforderungen nicht entsprechenden Facharbeit einen Beschluss dar¿ber zu fassen, dass die Facharbeit 

nicht bewertet und zur Verteidigung nicht zugelassen werden kann. In diesem Fall ist der/die 

Studierende erst nach Ersatz der formalen Mªngel und Korrektur der formalen Fehler berechtigt, 

seine/ihre Facharbeit erneut einzureichen. 

 

(3) Die Verf¿gungen in Ä 59, Abs. (10) der vorliegenden Verordnung gelten an der Fakultªt mit der 

Abweichung, dass eine/r der Gutachter/innen der/die Betreuer/in ist, der/die auch ein gesondertes 

Gutachten anfertigt. Der/die Gutachter/in und der/die Betreuer/in schlagen gesondert eine Bewertung 

f¿r die Diplomarbeit vor. 

 

(4)763 Die Verf¿gungen in Ä 60, Abs. (5) der vorliegenden Verordnung werden bez¿glich der Fakultªt 

auf folgende Weise modifiziert. Arbeiten, die auf der Fakultªts- sowie Landeskonferenz des 

wissenschaftlichen Studentenzirkels einen Hauptpreis oder einen I.-II. -III. Preis erhalten haben, kºnnen 

von dem/der Fachverantwortlichen ohne gesondertes Gutachten mit der Bewertung sehr gut anerkannt 

werden, sofern diese Arbeiten den inhaltlichen und formalen Anforderungen an eine Facharbeit 

entsprechen. Facharbeiten von Studierenden, die bei einem der Preisausschreiben des/der Dekans/in 

einen I. Preis erhalten haben, kºnnen von dem/der Fachverantwortlichen als Facharbeit anerkannt 

werden, sofern diese Arbeiten den inhaltlichen und formalen Anforderungen an eine Facharbeit 

entsprechen. Das schriftliche Gutachten des von dem/der Dekan/in ausgeschriebenen Wettbewerbs 

ersetzt das Gutachten des Opponenten, der/die Studierende muss die Facharbeit jedoch m¿ndlich 

verteidigen. 

 

Ä 4 (1) An der Fakultªt besteht die in Ä 61 Abs. (2) beschriebene Abschlusspr¿fung ï sofern dar¿ber der 

Studienplan nicht anders verf¿gt ï aus folgenden Teilen: 

a) aus der Verteidigung der Facharbeit/Diplomarbeit und gleichzeitig oder gesondert, 

b) aus einer vorgeschriebenen m¿ndlichen oder schriftlichen Pr¿fung 

c) in einigen Fªchern aus dem Absolvieren festgelegter Praktika. 

 

(2)764 Die in Ä 62, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verf¿gungen sind an der Fakultªt 

mit den Abweichungen anzuwenden, dass der/die Vorsitzende der Abschlusspr¿fungskommission ï mit 

der Zustimmung des Fakultªtsrates ï von dem/der Dekan/in f¿r die Dauer von 1 Jahr ernannt wird, des 

Weiteren kann der/die Vorsitzende der Abschlusspr¿fungskommission ein/e Universitªtsprofessor/in, 

ordentliche/r oder auÇerordentliche/r Professor/in der Fakultªt, oder ein externer anerkannter Experte 

sein. 

 

(3)765 766 An der Fakultªt kann die komplexe Abschlusspr¿fung dann in ihrer Gesamtheit als bestanden 

betrachtet werden, wenn alle Elemente gesondert ï die Verteidigung der Diplomarbeit, eine schriftliche, 

eine praktische und eine m¿ndliche Abschlusspr¿fung ï mit mindestens gen¿gend bewertet wurden. 

Nicht bestandene Teilpr¿fungen kºnnen gesondert wiederholt werden. Die Ergebnisse der erfolgreich 

                                                 
761 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Kraftlos ab 

dem 26. Juni 2008. 
762 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
763 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Juni 2009 angenommen. Geltend ab dem 18. Juni 

2009. 
764 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
765 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
766 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Juni 2009 angenommen. Geltend ab dem 18. Juni 

2009. 
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bestandenen Teilpr¿fungen kºnnen bis zum Termin der ersten Nachabschlusspr¿fung angerechnet 

werden. Bei Abschlusspr¿fungen, die zu einem spªteren Zeitpunkt abgelegt werden, m¿ssen ï mit 

Ausnahme der erfolgreichen Verteidigung der Diplomarbeit ï alle drei Teilpr¿fungen wiederholt 

werden. 

 

(4) An der Fakultªt erfolgt die Bewertung der komplexen Abschlusspr¿fung folgendermaÇen: Mit 

Auszeichnung (5,00), Sehr Gut (4,51-4,99), Gut (3,51-4,50), Befriedigend (2,51-3,50), Gen¿gend (2,00-

2,50) 

 

(5)767 Die Berechnungsmethode der Bewertung der komplexen Abschlusspr¿fung ist ï sofern dar¿ber 

der Studienplan des Studienfachs nicht anders verf¿gt ï die Folgende: der einfache Mittelwert der 

Teilpr¿fungsergebnisse der komplexen Abschlusspr¿fung (d.h. die Summe der Ergebnisse der 

Teilpr¿fungen dividiert durch die Zahl der Teilpr¿fungen) auf zwei Dezimale gerundet. 

 

(6)768 769 Die Berechnungsmethode der Bewertung des Diploms ist an der Fakultªt im Falle von 

Studierenden, die ihr Studium vor dem Studienjahr 2014/2015 begonnen haben ï sofern der Studienplan 

des Studienfachs dar¿ber nicht anders verf¿gt ï die Folgende: der einfache Mittelwert der Ergebnisse 

der Rigorosumspr¿fungen und der Abschlusspr¿fung (d.h. die Summe der Ergebnisse der 

Rigorosumspr¿fungen und der Abschlusspr¿fung dividiert durch die Zahl der Teilpr¿fungen plus eins) 

auf zwei Dezimale gerundet. Im Falle aller Studierenden, die ihr Studium im oder nach dem Studienjahr 

2014/2015 begonnen haben, entspricht die Bewertung des Diploms ï sofern der Studienplan des 

Studienfachs dar¿ber nicht anders verf¿gt ïdem Durchschnitt der Abschlusspr¿fung. 

 

Ä 5770 (1) An der Fakultªt muss der/die Studierende sein/ihr Diplom persºnlich erhalten und zugleich 

einen Eid ablegen. 

 

(2)771 Auf Grundlage der in Ä 64, Abs. (14) beschriebenen Befugnis muss Studierenden der in dem 

Gesetz Nr. LXXX aus dem Jahre 1993 festgelegten Hochschul- und Universitªtsfªchern eine 

Auszeichnungsurkunde ausgestellt werden, deren gesamte Ergebnisse der Rigorosa Sehr Gut (5), alle 

Ergebnisse der Teile der Abschlusspr¿fung Sehr Gut (5) waren, und deren Durchschnitt aller sonstigen 

Pr¿fungs- und ¦bungsnoten mindestens 4,00 bzw. der gewichtete Durchschnitt aller Semester 

mindestens 4,00 betrªgt. 

 

Ä 6 (1)772 An der Fakultªt sind in Bezug auf die Fremdsprachenausbildung die Verf¿gungen der 

Anordnung des Dekans Nr. 3/2008 maÇgebend. 

 

(2)773 

 

(3)774 

 

                                                 
767 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009. 
768 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009. 
769 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2014 angenommen. Geltend ab dem 1. Juli 

2014. 
770 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
771 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Juni 2009 angenommen. Geltend ab dem 18. Juni 

2009. 
772 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
773 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Kraftlos ab 

dem 26. Juni 2008. 
774 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Kraftlos ab 

dem 26. Juni 2008. 
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(4)775 

 

Ä 7776 

 

Ä 8 (1)777 Die Regelungen bestimmt in Ä 45 Absatz (4) sind f¿r die Fakultªt mit folgenden 

Modifizierungen g¿ltig. 

 

(2) Die an der Fakultªt gehaltenen Unterrichtsstunden sind sowohl f¿r die Lehrkrªfte als auch f¿r die 

Studierenden der Universitªt ºffentlich. Den Besuch einiger Vorlesungen kann von der Lehrkraft auf 

die das Fach belegenden Studierenden wegen ethischen und persºnlichkeitsrechtlichen Gr¿nden und 

begrenzt werden. Die Teilnahme an ºffentlichen Vorlesungen berechtigt den/die Studierende/n nicht, 

seine/ihre Leistung in irgendeine Weise bewertet zu bekommen.  

(3) Die Lehrkraft kann die Leistung des/der Studierenden, der/die das Fach nicht belegt hat oder es ohne 

berechtigt zu sein belegt hat, weder in der Vorlesungszeit noch in der Pr¿fungszeit bewerten (z.B.: Test, 

m¿ndliche oder praktische Pr¿fung, Zwischensemesternote, oder schriftliche Pr¿fung). 

(4) Besuchsordnung der Praktikumsbeschªftigung der Fakultªt ( Demonstrationspraktikum, ¦bungen 

beim Krankenbett und im Laboratorium, Seminare, im Weiteren Praktika): 

a) aus fachlichen, unterrichtsorganisatorischen, und finanziellen Gr¿nden kºnnen nur solche 

Studierende an den Praktika teilnehmen, die das Fach nach Erf¿llung der Voraussetzungen belegt haben. 

Die Studierenden, die das Fach als Pr¿fungsfach belegen, kºnnen an den Praktika nicht teilnehmen.  

b) Die Lehrkraft kann die Leistung des/der Studierenden, der/die das Fach nicht belegt hat oder es ohne 

berechtigt zu sein belegt hat, weder in der Vorlesungszeit noch in der Pr¿fungszeit bewerten (z.B.: Test, 

m¿ndliche oder praktische Pr¿fung, Zwischensemesternote). 

c) Die Studierenden nehmen an den Praktika in den f¿r sie bestimmten Gruppen teil.  

d) Die Lehrkraft ist verpflichtet, auch in den Kleingruppenbeschªftigungen Anwesenheitsliste zu f¿hren.  

(5) Falls die Leistung von Studierenden, die das Fach nicht belegt haben, oder das Fach unberechtigt 

belegt haben, an Praktika oder Vorlesungen trotzdem bewertet wird (z.B. wegen des 

Verfahrenszeitraumes der Fachbelegung, wegen des Geheimhaltens der Ungerechtigkeit des/der 

Studierenden auf Fachbelegung, oder wegen administratives Fehlers usw.), muss die Leistung als nichtig 

erklªrt werden.  

 

Ä 9778 Absatz (2) des Ä 29. Gilt auf der Fakultªt mit dem Unterschied, dass die Voraussetzung eines 

Pflichtfachs nur ein Pflichtfach oder ein Wahlpflichtfach sein kann.  

  

                                                 
775 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Kraftlos ab 

dem 26. Juni 2008. 
776 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
777 Eingebaut durch die vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommenen Abªnderungen. Geltend 

ab dem 15. August 2015. 
778 Eingebaut durch die vom Senat in seiner Sitzung am 17.Dezember 2015 angenommenen Abªnderungen. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
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Ä 10779 (1) Ä 54., Ä 55., und Ä 55/A sind f¿r die Fakultªt mit dem Unterschied g¿ltig, dass bei den 

Studierenden der fremdsprachlichen Programme die fr¿her auÇerhalb der Europªische 

Wirtschaftsgemeinschaft  oder in zur Europªischen Union durch dualen Vertrªge gehºrenden Lªndern 

geleisteten Hochschulstudien nicht anerkannt werden, da es bei denen an den den speziellen 

europªischen und ungarischen Versorgungsprotokollen und Richtlinien entsprechenden theoretischen 

und praktischen Kenntnissen mangelt. 

(2) Falls der/die Studierende doch fr¿her auÇerhalb der Europªische Wirtschaftsgemeinschaft  oder in 

zur Europªischen Union durch dualen Vertrªge gehºrenden Lªndern geleisteten Hochschulstudien 

anerkennen lassen will, kann er im Fach einen Platzierungs- oder Eignungstest bis zum Ende der 

zweiten Woche nach der Kursbelegungszeit ablegen. Neben dem Antrag auf Kreditanrechnung muss 

die beglaubigte Kopie des Leistungsnachweises und die beglaubigte detaillierte Thematik / 

Kursbeschreibung des zu anerkennenden Faches auch eingereicht werden. Die 

Kreditanrechnungskommission entscheidet anhand der eingereichten Dokumente dar¿ber, in welchen 

im Kurrikulum stehenden Fªchern der/die Studierende einen Platzierungs- oder Eignungstest 

beantragen kann. Die Organisation des Tests wird vom/von der Dozenten und vom Studienreferat 

gemeinsam ausgef¿hrt. Nach erfolgreichem Test kann der/die Studierende die auf dem Fach 

basierenden oder die parallel zu belegenden Fªcher im Semester belegen. Bis zur Verºffentlichung der 

Testergebnisse durch einen Beschluss und bis es rechtskrªftig wird, ist es die Pflicht des/der 

Studierenden am Unterricht der jeweiligen Fªcher teilzunehmen. 

 

 

Ä 11780 (1) Die Verf¿gungen des Ä 63 der Regelung bzgl. sprachlicher Anforderungen werden f¿r die 

Fakultªt mit folgenden Teilregelungen ergªnzt.  

 

(2) Laut Absatz (2) des Ä 107 des Nationalen Hochschulgesetztes Nr. CCIV. aus dem Jahre 2011. ï 

wie in den Fakultªtsregelungen bestimmt ï sind von den allgemeinen Sprachpr¿fungsanforderungen 

diejenige ehemaligen Studierenden der Grundausbildung (BsC. oder BA), der Hochschulausbildung, 

der Masterausbildung (MSc. oder MA) und der Universitªtsausbildung befreit, die ihr 

Sprachpr¿fungszeugnis innerhalb von drei Jahren nach ihrem erfolgreichen Staatsexamen nicht 

vorgezeigt haben, aber die von der Fakultªt organisierte innere Fachsprachpr¿fung des 

Gesundheitswesens geleistet haben. Diese Verf¿gung kann nur f¿r diejenigen angewendet werden, die 

ihr Staatsexamen spªtestens im akademischen Jahr 2012/2013 geleistet haben. 

                                                 
779 Eingebaut durch die vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016 angenommenen Abªnderungen. Geltend 

ab dem 24. Juni 2016. 
780 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2018. eingebaut. Geltend ab dem 22. Juni 

2018. 
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Anlage 5 

SONDERREGELUNGEN IN BEZUG AUF DIE STUDIEREND EN DER FAKULT T F¦R 

KULTURWISSENSCHAFTEN , LEHRAMT , UND LANDESENTWICKLUNG , DIE IHR JETZIGES STUDIUM 

AN DER FAKULT T F¦R ERWACHSENENBILDUNG UN D PERSONALENTWICKLUNG A NGEFANGEN 

HABEN781 

 

 

Ä 1 Auf Grundlage der in Ä 64, Abs. (14) beschriebenen Befugnis ist Studierenden, deren Ergebnisse 

aller im Laufe ihres Studiums des gegebenen Studienfachs abgelegten Kolloquien, Rigorosa und der 

Abschlusspr¿fung gleichermaÇen sehr gut waren, eine Auszeichnungsurkunde auszustellen. 

 

Ä 2 (1) Die Verf¿gungen in Ä 42 der vorliegenden Verordnung in Bezug auf die Kursbelegungszeit 

werden an der Fakultªt mit der folgenden Einschrªnkung angewendet 

 

(2) Der/die Studierende kann in der ersten Runde der Kursbelegungszeit Wahlkurse in der vom 

empfohlenen Studienplan f¿r das betreffende Semester empfohlenen Anzahl belegen. 

 

(3) In der zweiten Runde der Kursbelegung wird die Einschrªnkung in Abs. (2) aufgelºst und der/die 

Studierende erhªlt die Mºglichkeit zur weiteren Kursbelegung. 

 

(4)782 

 

Ä 3 (1)783 Die Verf¿gungen in Ä 59, Abs. (10) der Verordnung sind an der Fakultªt mit der Abweichung 

anzuwenden, dass der/die Fachverantwortliche f¿r die Bewertung der Diplomarbeit 

a) im Falle von Studierenden ªlterer Universitªtsfªcher zwei Gutachter/innen, 

b) im Falle von Studierenden ªlterer Hochschulfªcher eine/n Gutachter/in, 

c) im Falle von Studierenden der fachgerichteten Fortbildung abhªngig von der Grundausbildung 

(Hochschul- oder Universitªtsausbildung) eine/n oder zwei Gutachter/innen, 

d)784 im Falle von Studierenden der Hochschulfachausbildung entsprechend den Fach- und 

Pr¿fungsanforderungen eine/n oder zwei Gutachter/innen, 

e) im Falle von Studierenden des Grundstudiums (BA) eine/n Gutachter/innen, 

f) im Falle von studierenden des Masterstudiums (MA) zwei Gutachter/innen, 

einlªdt, der/die sowohl eine Lehrkraft der Fakultªt, als auch ein im Thema kompetente/r externe/r 

Experte/in sein kann. 

 

Die Berechnung der Abschlusspr¿fungsnote 

 

Ä 4785 

 

Die Berechnung der Bewertung des Diploms 

 

Ä 5786 Die Bewertung des Diploms ist an der Fakultªt folgendermaÇen zu bestimmen: 

                                                 
781 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. Angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
782 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
783 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Juni 2009 angenommen. Geltend ab dem 18. Juni 

2009. 
784 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
785 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 24. April 2014 angenommene Abªnderung. Kraftlos ab 

dem 24. April 2014. 
786 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Juni 2009 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 18. 

Juni 2009. 
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a) Im Falle von Studierenden ªlterer Universitªts- und Hochschulfªcher ergibt sich die Bewertung des 

Diploms aus dem einfachen Mittelwert der folgenden Ergebnisse: das Ergebnis der Abschlusspr¿fung 

multipliziert mit zwei + die Ergebnisse der Rigorosa; 

b) im Falle von Studierenden des Studienfachs Andragogik im Grundstudiengang (BA): das Ergebnis 

der Abschlusspr¿fung + der Durchschnitt der Durchschnitte der Studienergebnisse; 

c) im Falle von Studierenden des Studienfachs Informatiker-Bibliothekar im Grundstudiengang (BA): 

der Durchschnitt der Ergebnisse der Rigorosa und der Abschlusspr¿fung; 

d) im Falle von Studierenden des Masterstudiengangs (MA): der Durchschnitt des 

Abschlusspr¿fungsergebnisses und der Durchschnitte der Studienergebnisse. 

 

Ä 6787 (1) Die Verf¿gungen von Ä 63 der vorliegenden Verordnung in Bezug auf die 

Fremdsprachenanforderungen werden in Bezug auf die Fakultªt mit folgenden Teilverf¿gungen ergªnzt. 

(2) GemªÇ Ä 107, Abs. (2) des Gesetzes Nr. CCIV ¿ber die nationale Hochschulbildung aus dem Jahre 

2011 werden ï gemªÇ den Verf¿gungen der diesbez¿glichen Fakultªtsverordnung ï diejenigen 

ehemaligen Studierenden der Grundstudienfªcher (BA) und der Hochschul-Studienfªcher von der 

Erf¿llung der allgemeinen Sprachpr¿fungsanforderung befreit, die innerhalb von drei Jahren nach dem 

Tag der erfolgreichen Abschlusspr¿fung keine Urkunde zur Bestªtigung einer allgemeinen 

Sprachpr¿fung vorgezeigt haben und die von der Fakultªt organisierte interne Fachsprachenpr¿fung 

absolvieren. Diese Verf¿gung ist das letzte Mal auf diejenigen anzuwenden, die im Studienjahr 

2012/2013 die Abschlusspr¿fung ablegen. 

 

Ä 7788 

                                                 
787 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 27. September 2012 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

27. September 2012. 
788 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
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Anlage 6 

SONDERREGELUNGEN IN BEZUG AUF DIE STU DIERENDEN DER FAKULT T F¦R 

KULTURWISSENSCHAFTEN , LEHRAMT UND LANDESE NTWICKLUNG , DIE IHR JETZTIGES S TUDIUM  

AN DER FAKULT T ĂILLY£S GYULAñ ANGEFANGEN HABEN 789 

 

Ä 1 In Bezug auf die Fakultªt ist in der vorliegenden Verordnung unter Studienabteilung Studienreferat 

zu verstehen. In der Organisationseinheit der Fakultªt, an der es keinen Lehrstuhl gibt, ist unter 

Lehrstuhlleiter/in der/die Institutsleiter/in und unter dem/der Studienfachverantwortlichen die an der 

Fakultªt f¿r das jeweilige Studienfach verantwortliche Lehrkraft zu verstehen. 

 

Ä 2 (1) Die Verf¿gungen in Ä 33 der Verordnung ¿ber die Pr¿fungskurse werden an der Fakultªt mit 

folgenden Sonderregelungen ergªnzt. 

 

(2) Im Falle von Pr¿fungskursen, die in Pflichtfªchern angeboten werden, hat der/die Studierende einmal 

die Mºglichkeit in den ersten zwei Wochen der Vorlesungszeit eine Pr¿fung abzulegen. 

 

(3) Sofern die Pr¿fung erfolgreich abgelegt wurde, kann der/die Studierende weitere, auf das betreffende 

Lehrfach aufbauende Lehrfªcher im jeweiligen Semester belegen. Die durch den Pr¿fungskurs 

erworbenen Kreditpunkte werden f¿r das Semester angerechnet, in dem der Pr¿fungskurs absolviert 

wurde. 

 

(4) Im Falle einer erfolglosen Pr¿fung kann der/die Studierende im jeweiligen Semester unter 

Ber¿cksichtigung der Voraussetzungsordnung keine weiteren, auf das betreffende Lehrfach 

aufbauenden Lehrfªcher belegen, zugleich kann er/sie in der Pr¿fungszeit des jeweiligen Semesters die 

weiteren Pr¿fungsmºglichkeiten des Pr¿fungskurses (Nachpr¿fung, sowie eventuell wiederholte 

Nachpr¿fung) in Anspruch nehmen. 

 

Ä 3 Im Zusammenhang mit der in Ä 45, Abs. (2) festgelegten Abwesenheit ergªnzt die Fakultªt die 

Verf¿gung dadurch, dass die akzeptable MaÇ der Abwesenheit im Falle eines belegten Kurses 30% aller 

Lehrveranstaltungen betrªgt. Die Abwesenheit muss von der Lehrkraft ï nachweisbar ï administriert 

werden. 

 

Ä 4 Unter der herausragenden Studienleistung in Ä 46 Abs. (4) Punkt a) der vorliegenden Verordnung, 

in dem der Kreis der Studierenden, die einen Sonderstudienplan erhalten kºnnen, festgelegt wird, ist in 

Bezug auf die Fakultªt zu verstehen, dass der/die Studierende pro aktives Semester 28 Kreditpunkte 

erworben und einen gewichteten Durchschnitt von 4,51 erreicht hat. 

 

Ä 5 (1) Die in Ä 49 der Verordnung festgelegte Pr¿fungsausschreibung wird an der Fakultªt durch die 

folgende Regelung ergªnzt. 

 

(2) Im Falle einer schriftlichen Pr¿fung m¿ssen in der Pr¿fungszeit mindestens 3 Termine gleichmªÇig 

verteilt angegeben werden. 

 

(3) Im Falle einer m¿ndlichen Pr¿fung muss wºchentlich mindestens einmal eine Pr¿fung 

ausgeschrieben werden. Sofern die Zahl der sich f¿r die Pr¿fung anmeldenden Studierenden begrenzt 

ist, so m¿ssen Pr¿fungstermine der 1,2-fachen Studierendenzahl entsprechend sichergestellt werden. 

 

Ä 6790 

  

                                                 
789 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. angenommen.. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
790 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
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Ä 7 (1) Auf Grund der Vollmacht in Ä 70 Abs. (3) der Verordnung sind die Regeln der Fakultªt in Bezug 

auf den Sportunterricht die folgenden: 

 

(2) In den nicht-pªdagogischen Studienfªchern enthªlt die Kriterienanforderungen des obligatorischen 

Sportunterrichts der Studienplan des Studienfachs. 

 

(3) Von der Absolvierung der Anforderung des Ausgleichssports kann der/die Studierende befreit 

werden: 

a) der/die professionell Sport treibt und das mit einer der folgenden Unterlagen nachweisen kann: 

- g¿ltige sportªrztliche Genehmigung, 

- g¿ltige Registrierung des Fachverbandes, 

- in Mannschaftssportarten: regelmªÇige Teilnahme an Wettkªmpfen der Klasse NB III bzw. an 

der I. Klasse der Komitate entsprechenden Wettkªmpfen, 

- in Einzelsportarten: III. Klasse, 

- sofern die jeweilige Sportart keiner der oben aufgef¿hrten Kategorien entspricht, so wird die 

Befreiung auf Grund individueller Beurteilung erteilt. 

b) dessen/deren gesundheitlicher Zustand die Befreiung begr¿ndet. Dem Antrag auf Befreiung ist 

das detaillierte fachªrztliche Gutachten beizuf¿gen, das die angeborene oder erworbene Krankheit 

bzw. Anomalie. 

 

(4) Der Antrag auf Befreiung ist bei dem/der Leiter/in des Instituts f¿r Pªdagogenbildung einzureichen, 

der/die verpflichtet ist, den Antrag innerhalb von 15 Tagen zu beurteilen. 

 

(5) Der Antrag auf Befreiung kann in der Woche der Immatrikulation vor der im Musterstudienplan 

empfohlenen Belegung (1. und 2. Semester) der Ausgleichssportkurse gestellt werden. 

 

Ä 8791 Auf Grundlage der in Ä 64, Abs. (14) der vorliegenden Verordnung erteilten Vollmacht erhªlt 

der/die Studierende der Grund- (BA) bzw. Masterausbildung (MA) ein Diplom mit Auszeichnung, 

dessen/deren Abschlusspr¿fungsnote Sehr gut ist, der/die in allen seinen/ihren Rigorosa mit der Note 

Sehr gut bewertet wurde, dessen/deren gewichteter Durchschnitt in allen seinen/ihren Semestern 

mindestens 4,51 betrªgt, sowie dessen/deren Verbesserungsnoten nicht schlechter als Gut sind.  

 

Ä 9792 

 

Anlage 7 

 

SONDERREGELUNGEN DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULT T 

 

Ä 1793 794 (1)795 Ä 41 wird auf der Fakultªt damit ergªnzt, dass der/die Studierende in dem Semester, wo 

er/sie sein/ihr Fachpraktikum leistet auÇer Pr¿fungskurse andere Kurse nur in dem Fall belegen kann, 

wenn die Studienkommission die Kursbelegung erlaubt. 

 

(2) Die Verf¿gungen in Ä 42 Abs. (4) der Verordnung werden an der Fakultªt dadurch ergªnzt, dass 

der/die Studierende in der Korrektionswoche nach der Registrierungswoche Kurse frei belegen und 

                                                 
791 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 10. November 2011 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

10. November 2011. 
792 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
793 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 18. Februar 2010 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

18. Februar 2010. 
794 Ä 1 wurde auÇer Kraft gesetzt und die Nummerierung der Paragrafe modifiziert durch die in der Senatssitzung 

am 10. November 2011 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 10. November 2011. 
795 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016. angenommen.. Geltend ab dem 24. 

Juni 2016. 
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abwªhlen kann. In den folgenden zwei Wochen kºnnen Kurse nur noch mit Genehmigung der 

Studienkommission der Fakultªt und nach Entrichtung der in der Erstattungs- und Zuwendungsordnung 

festgelegten Geb¿hr belegt und abgewªhlt werden. Danach kann die Studienkommission der Fakultªt 

nur noch in Sonderfªllen (vis maior) eine Genehmigung gewªhren, in denen keine 

Bearbeitungsgeb¿hren entrichtet werden m¿ssen. Der durch die Fakultªt verºffentlichte und durch 

Bewerbung erworbene Praktikumsort kann nach Verºffentlichung der Bewerbungsergebnisse nur mit 

Genehmigung der Studienkommission der Fakultªt und nach Entrichtung der in der Erstattungs- und 

Zuwendungsordnung festgelegten Geb¿hr geªndert werden. 

Ä 1/A796 Die Verf¿gungen in Ä 47 Absªtze (2)-(4) der Verordnung werden an der Fakultªt dadurch 

ergªnzt, dass eine Semesterzwischennote in der Vorlesungszeit mit einer Klausur erworben werden 

kann, die in der ersten Woche der Pr¿fungszeit mit einer Klausur verbessert werden kann. Sofern die 

Verbesserungsklausur mit ungen¿gend oder nicht bestanden ist, so kann die Verbesserungsklausur 

dieser Klausur nur in der letzten Woche der Pr¿fungszeit geschrieben werden. 

 

Ä 2797 

 

Ä 3 (1) Im Sinne der in Ä 50, Abs. (4) festgelegten Verf¿gungen gehºren zum reibungslosen Ablauf der 

Pr¿fungen ï im Falle einer schriftlichen Pr¿fung ï die Erstellung einer Sitzordnung und auch die 

Kontrolle der Identitªt der Studierenden. 

 

(2)798 

 

Ä 3/A799 

 

Ä 3/B800801 Die Verf¿gungen in Ä 59 Abs. (10) der Verordnung werden an der Fakultªt dadurch ergªnzt, 

dass der Antrag spªtestens 5 Werktage vor Ablaufen der Frist abgegeben werden kann. 

 

Ä 4802  
 

Ä 5 (1)803804 Die Sonderregelungen der englischsprachigen Grund- und Masterausbildung an der Fakultªt 

sind durch Absªtze (2) ï (8) bestimmt. 

 

(2)805 Die in Ä 4, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung aufgezªhlten Organisationen werden durch eine 

weitere ergªnzt, die Pr¿fungskommission (Assessment Board, im Weiteren: PK), auf die sich die 

folgenden Verf¿gungen beziehen: 

                                                 
796 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 17. Juni 2010 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 17. 

Juni 2010.  
797 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2014 angenommene Abªnderung. Kraftlos ab 

dem 1. Juli 2014. 
798 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2014 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 01. Februar 2015. 
799 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2014 angenommene Abªnderung. Kraftlos ab 

dem 1. Juli 2014. 
800 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 17. Juni 2010 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 17. 

Juni 2010. 
801 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 15.Dezember 2016 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2017. 
802 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
803 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016. angenommen. Geltend ab dem 24. Juni 

2016. 
804 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018. 
805 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016. angenommen.. Geltend ab dem 24. 

Juni 2016. 
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a) Die PK entscheidet auf Grundlage der Leistungen innerhalb der Vorlesungszeit und der 

Pr¿fungsperiode der an der Ausbildung teilnehmenden Studierenden ¿ber den Studienfortgang 

der Studierenden und die Einstufung des Diploms. 

b) Vorsitzende/r der PK ist der/die Leiter/in der Master- oder Grundausbildung oder eine von 

ihm/ihr delegierte Person; Mitglieder sind die Programmleiter/innen, die externen 

Gutachter/innen (external examiners), sowie die Fachverantwortlichen. 

c) Die PK fasst in Bezug auf den Studienfortschritt des/der Studierenden einen positiven 

Beschluss, wenn der/die Studierende wªhrend der Vorlesungszeit die Lehrfachanforderungen 

erf¿llt und in der Pr¿fung ¿ber 50 % erreicht hat. 

d) Die PK kann dem/der Studierenden im Falle eines nicht erf¿llten Anforderungselements das 

erneute Einreichen des Anforderungselements genehmigen. 

e) Die PK entscheidet ¿ber die Ergebnisse der Pr¿fungskurse. 

 

(3) Bei der Anwendung der Verf¿gungen in Ä 12, Abs. (1) m¿ssen die Rechtsmittel und 

Widerspruchsverfahren der Partnerinstitution ber¿cksichtigt werden. 

 

(4)806 Bei der Anwendung der Verf¿gungen in Ä 19, Abs. (2) kann im Falle von Studierenden der 

Grundausbildung eine Gasthºrerschaft nur nach Einzahlung der Studiengeb¿hren genehmigt werden. 

 

(5)807808 AuÇer der Fªllen der Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses bestimmt in Ä 23 

Absatz (3) dieser Regelung ï und nach der vorherigen Warnung und Aufklªrung ¿ber die 

Rechtskonsequenzen des Verpassens ï wird das studentische Rechtsverhªltnis beendigt, wenn der/die 

Studierende weniger Kreditpunkte f¿r Pflichtfªcher und Wahlpflichtfªcher nach dem zweiten, vierten, 

und sechsten Semester nach der Erstimmatrikulation leistet, als zwei Drittel dessen, was laut 

Musterlehrplan (empfohlenem Kurrikulum) zu erwerben wªre. 

 

(6)809 Die 10 %-ige Kostenbefreiung gemªÇ Ä 41, Abs. Ä (3) gilt nicht f¿r die kostenpflichtigen Kurse 

der englischsprachigen Grund- und Masterausbildung. 

 

(7) Bei der Anwendung der Verf¿gungen in Ä 46, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung ber¿cksichtigt 

die SK bei der Genehmigung eines individuellen Studienplans des/der Studierenden auch das 

Anforderungssystem der Partnerinstitution. 

 

(8)810 Die Verf¿gungen aus Ä 49, Abs. (5) und Ä 53, Abs. (1)-(2) sind mit der Abweichung anzuwenden, 

dass es in der der englischsprachigen Grund- und Masterausbildung keine Mºglichkeit zur 

Wiederholung einer nicht bestandenen Nachpr¿fung gibt. Die wiederholte Nachpr¿fung kann im 

Rahmen eines Pr¿fungskurses in der folgenden Pr¿fungsperiode abgelegt werden. 

 

Ä 6 (1) In der Teilzeitausbildung (Fernstudium) gelten die folgenden Sonderregelungen. 

 

(2) Bei der Anwendung der Verf¿gungen des Ä 28, Abs. (6) kann ï auf Grund der Besonderheiten der 

Ausbildungsordnung ï der Kreis der Wahlfªcher beschrªnkt werden. 

 

                                                 
806 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016. angenommen.. Geltend ab dem 24. 

Juni 2016. 
807 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2014 angenommene Abªnderung. Kraftlos ab 

dem 1. Juli 2014. 
808 Eingebaut durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016. Geltend ab 

dem 24. Juni 2016. 
809 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016. angenommen.. Geltend ab dem 24. 

Juni 2016. 
810 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Juni 2016. angenommen.. Geltend ab dem 24. 

Juni 2016. 
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(3) In der Teilzeitausbildung kann das Semester auch abweichend von den Verf¿gungen in Ä 34, Abs. 

(2)-(3) organisiert werden, eine vorlesungsfreie Zeit ist nicht verbindlich. 

 

(4) Die Verf¿gungen aus Ä 45, Abs. (7) sind so anzuwenden, dass der/die Fachverantwortliche ¿ber das 

Nachholen der ausgefallenen Stunden in der Teilzeitausbildung entscheidet. 

 

Ä 6/A811 Ä 21/A der vorliegenden Verordnung beinhaltet die Verf¿gung ¿ber das Studium zwecks 

Erwerb von Teilkenntnissen, die Personen, die ein Diplom im Grund- oder Masterstudium erworben 

haben, ermºglicht, dass sie f¿r die Dauer von maximal 2 Semestern ï ohne Zulassungsverfahren ï nach 

Zahlung des Finanzierungsbeitrags ein studentisches Rechtsverhªltnis mit der Fakultªt eingehen. Im 

Rahmen des Teilkenntnisstudiums kºnnen pro Semester maximal 30 Kreditpunkte belegt werden.  

 

Ä 7 (1) Auf Grundlage der Verf¿gungen in Ä 70, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung werden in den 

Studienplªnen der Fakultªt die folgenden Teilverf¿gungen geltend gemacht. 

 

(2) Als von der Fakultªt anerkanntes Programm gilt das Programm, ¿ber deren Vermittlung ein Vertrag 

abgeschlossen wurde und das von dem/der Verwaltungsexperten/in f¿r Sport der Fakultªt (im Weiteren: 

Experte/in) als solches anerkannt wird. 

 

(3) Der/die Experte/in erstellt eine Liste der anerkannten Programme, die die Fakultªt im Studienf¿hrer 

verºffentlicht. 

 

(4) Der Vermittler von Programmen, die von der Fakultªt anerkannt sind, erteilt den Studierenden ein 

Studienbuch f¿r Sport, die mit Inanspruchnahme des durch die Fakultªt anerkannten Programms das 

Lehrfach Sport absolvieren. Das Sportstudienbuch weist glaubw¿rdig die Teilnahme an den einzelnen 

Lehrveranstaltungen nach. Der/die Experte/in erkennt das Lehrfach Sport auf Grundlage des 

Sportstudienbuchs als absolviert an. 

 

 (5) Der/die Experte/in bestimmt f¿r die jeweils von der Fakultªt anerkannten Programme die Personen, 

durch die die Teilnahme an den einzelnen Lehrveranstaltungen bestªtigt wird. 

 

Ä 8812 
 

Ä 9813 (1) Ä 64, Abs. (14) der vorliegenden Verf¿gung erteilt den Fakultªten die Vollmacht f¿r die 

Verleihung von Diplomen mit Auszeichnung, die im Falle der Fakultªt f¿r Wirtschaftswissenschaften 

den Folgenden entsprechend erfolgt. 

 

(2)814 Von Studierenden, die die Abschlusspr¿fung erfolgreich absolvieren, kºnnen diejenigen, die 

a) an einer Masterausbildung teilgenommen, 

b) ihr Studium gemªÇ dem empfohlenen Studienplan absolviert, 

c) mindestens drei Semester an der Fakultªt studiert haben und 

d) eine Diplombewertung von mindestens sehr gut (d.h. ¿ber 4,50) haben, 

neben dem vom Bildungsamt festgelegten streng verrechenbaren Diplom als Anerkennung der Fakultªt 

f¿r Wirtschaftswissenschaften ein Diplom mit Auszeichnung erhalten. Von der unter Punkt b) 

bestimmten Voraussetzung kann der/die Dekan/in ï auf Vorschlag der Studienkommission ï unter 

eigener Erwªgung absehen. 

                                                 
811 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 27. Mªrz 2014 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 27. 

Mªrz 2014. 
812 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
813 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 27. Mªrz 2014 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 27. 

Mªrz 2014. 
814 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018. angenommen. Geltend ab dem 

21. Dezember 2018. 
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Ä 10815 (1) Die Verf¿gungen von Ä 59 der vorliegenden Verordnung werden in Bezug auf die Fakultat 

mit folgenden Verf¿gungen ergªnzt. 

 

(2) Der/die Studierende, der/die sich f¿r die Landeskonferenz des Wissenschaftlichen Studentenzirkels 

erfolgreich qualifiziert und an der Konferenz einen Vortrag ¿ber seine/ihre Arbeit gehalten hat, kann 

diese Arbeit, falls er/sie alleinige/r Autor/in von ihr ist, ohne Abªnderung als Facharbeit einreichen, 

vorausgesetzt die Arbeit entspricht den inhaltlichen und formalen Kriterien einer Facharbeit. 

 

(3) Der/die Studierende, der/die sich f¿r die Landeskonferenz des Wissenschaftlichen Studentenzirkels 

erfolgreich qualifiziert und an der Konferenz einen Vortrag ¿ber seine/ihre Arbeit gehalten hat, kann, 

falls die Arbeit mehrere Autoren hat, den von ihm/ihr verfassten Teil der Arbeit, unverªndert f¿r die 

Anfertigung seiner/ihrer Facharbeit verwenden, vorausgesetzt er entspricht den inhaltlichen und 

formalen Kriterien einer Facharbeit. 

 

(4) Die Administration der in den Absªtzen (2)-(3) festgelegten als Facharbeiten eingereichten Arbeiten 

ist identisch mit der der anderen Facharbeiten. 

 

(5) Die Verf¿gungen der Absªtze (2)-(4) sind erstmalig im Sommersemester des Studienjahres 

2013/2014 anzuwenden. 

 

Ä 11816 (1)817 Ausgenommen an den englischsprachigen Grund-und Masterausbildungen der Fakultªt 

sind die im Absatz (8) des Ä 23. Bestimmte rechtsverhªltnisbeendigende Regelung mit Ausnahme der 

Absªtze (2) ï (4) anzuwenden.  

 

(2) Bei Studierenden, die ihr Studium in oder nach dem akademischen Jahr 2012/2013 angefangen 

haben, beendigt der/die Studienreferatsleiter/in das studentische Rechtsverhªltnis von Studierenden, bei 

denen die Gesamtzahl der erfolglosen Leistungen einer gleichen Kurrikulumseinheit die Sechs erreicht. 

Der Tag der Beendigung des studentischen Rechtsverhªltnisses bzgl. des gegebenen Faches ist der Tag, 

an dem die Entscheidung erster Instanz bzgl. der Beendigung getroffen worden ist.  

 

(3) Bei der Anwendung vom Absatz (2) zªhlt jeder solcher Versuch als Leistung, die den Erwerb der 

Kreditpunkte der Kurrikulumseinheit oder die Leistung der Kriterienanforderungen dient (vor allem: 

Pr¿fung, Nachpr¿fung, wiederholte Nachpr¿fung, Tªtigkeit zum Erwerb einer Zwischensemesternote 

oder  Praktikumsnote), und derer Bewertung als Semesternote oder als Unterschrift im TR registriert 

wird.  

 

(4) Bei der Anwendung vom Absatz (2) zªhlt keiner solcher Versuch als Leistung, wo der/die 

Studierende sich f¿r den Pr¿fungstermin im TR anmeldet, aber er/sie ist an der Pr¿fung unentschuldigt 

abwesend. Nach der unentschuldigten Abwesenheit entfªllt dem/der Studierenden aber eine 

Geb¿hrenzahlungspflicht bestimmt in der Erstattungs-und Zuwendungsordnung. 

                                                 
815 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 24. April 2014 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 24. 

April 2014. 
816 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 15. Dezember 2016 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 

01. Februar 2017. 
817 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 14.Dezember 2017 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Januar 2018 
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Anlage 8 

SONDERREGELUNGEN DER FAKULT T F¦R MUSIK UND BILDENDE K¦NSTE 

 

Ä 1 (1) Die erlªuternden Verf¿gungen der vorliegenden Verordnung werden in Bezug auf die Fakultªt 

wie folgt modifiziert. 

 

(2)818 Unterrichtsstunde (Kontaktstunde): Veranstaltung, die zur Erf¿llung der im Studienplan 

festgelegten Studienanforderungen die permanente persºnliche Mitarbeit der Lehrkrªfte erfordert 

(Vorlesung, Seminar, ¦bung, Konsultation), ihre Dauer betrªgt im Allgemeinen 45 Minuten. Auf Grund 

der Eigenart der Kunstausbildung kann man davon in einigen Fªllen des praktischen Unterrichts 

abweichen. 

 

(3)819 Pr¿fungszeit: Phase der Leistungskontrolle im Ausbildungszeitraum am Ende des Semesters, in 

der ausschlieÇlich die angeeigneten Kenntnisse bewertet, sowie die Noten festgelegt werden. Zugleich 

kann in der Kunstausbildung im Falle einiger praktischen Kurse Unterricht auch in der Pr¿fungszeit 

stattfinden. Der Verlauf der Pr¿fungszeit darf durch den Unterricht nicht beeintrªchtigt werden.  

 

Ä 2820 Im Falle der im Studienplan der Fakultªt festgelegten Hauptlehrfªcher ï sofern der/die Studierende 

seine/ihre in Ä 7 Abs. (2) bestimmte Mºglichkeit ausgeschºpft hat ï werden die in Ä 23, Abs. (3) der 

vorliegenden Verordnung aufgef¿hrten Gr¿nde, die zu einer Beendigung des studentischen 

Rechtsverhªltnisses f¿hren, dadurch ergªnzt, dass es in den folgenden Fªllen zu einer Beendigung des 

studentischen Rechtsverhªltnisses durch Exmatrikulation aus studientechnischen Gr¿nden kommt: 

a) sofern der/die Studierende vor der Kommission eine Pr¿fung nicht bestanden hat, d. h. eine 

ungen¿gende Pr¿fungsnote erhalten hat, 

b) sofern die Pr¿fung nicht vor einer Kommission stattgefunden hat, aber die auf Antrag des/der 

Studierenden vor einer von dem/der Lehrstuhlleiter/in bestimmten Pr¿fungskommission 

abgelegte Nachpr¿fung ebenfalls nicht bestanden wurde. 

 

Ä 3 Die in Ä 33, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verf¿gungen bez¿glich der 

Pr¿fungskurse werden mit der Einschrªnkung angewendet, dass an der Fakultªt fachliche 

Hauptlehrfªcher oder an eine praktische Leistung gebundene Kurse nicht als Pr¿fungskurse belegt 

werden kºnnen. 

 

Ä 4 Im Zusammenhang mit den in Ä 45, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verf¿gungen 

bez¿glich der Abwesenheit vom Unterricht verf¿gt die Fakultªt die Ergªnzung, dass das akzeptierbare 

MaÇ an Fehlstunden bei Vorlesungen bei 30 % der gesamten Vorlesungen eines Semesters, bei 

Seminaren bzw. praktischen Lehrveranstaltungen bei 20 % der gesamten Lehrveranstaltungen eines 

Semesters liegt. 

 

Ä 5 (1) Die Verf¿gungen in Ä 39, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung werden an der Fakultªt dadurch 

ergªnzt, dass alle im Studienplan vorgeschriebenen Rigorosa von den betroffenen Lehrst¿hlen 

mindestens einmal pro Semester ausgeschrieben werden m¿ssen. 

 

(2) Das in Ä 47, Abs. (5) der vorliegenden Verordnung beschriebene Rigorosum kann an der Fakultªt 

dem Studienplan entsprechend eine Pr¿fung in m¿ndlicher und/oder schriftlicher Form sein. Das 

Rigorosum kann aus maximal vier Teilen bestehen. 

 

(3) Das Rigorosum kann nur dann als bestanden betrachtet werden, wenn jede Teilnote mindestens 

gen¿gend betrªgt. Sofern der/die Studierende eine der Teilpr¿fungen mit ungen¿gend absolviert hat, so 

muss die Pr¿fung in diesem Teil erneut abgelegt werden. Eine nicht bestandene Teilpr¿fung kann 

zweimal wiederholt werden. Wird die Teilpr¿fung auch bei der zweiten Wiederholung nicht bestanden, 

                                                 
818 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
819 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
820 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
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so gilt das gesamte Rigorosum als ungen¿gend und es muss das gesamte Rigorosum wiederholt werden. 

Die Teilnoten kºnnen ausschlieÇlich bis zum nªchsten Semester ¿bernommen werden. 

 

Ä 6 (1) Abweichend von den Verf¿gungen in Ä 50, Abs. (5) kann der/die Studierende in besonders 

begr¿ndeten Fªllen auf Antrag und auf Grundlage der Entscheidung der SK auch auÇerhalb der 

Pr¿fungsperiode ï spªtestens aber bis zum Ende der 2. Woche der Vorlesungszeit des darauf folgenden 

Semesters ï eine Pr¿fung ablegen. Eine solche Pr¿fung muss als wªhrend der Pr¿fungsperiode abgelegte 

Pr¿fung betrachtet werden. 

 

(2)821 ¦ber den Termin einer auÇerhalb der Pr¿fungszeit veranstalteten Pr¿fung ist die Fakultªt 

verpflichtet, die betroffenen Studierenden auf der an der Fakultªt gewohnten Art und Weise mindestens 

eine Woche davor zu informieren. 

 

Ä 7822 (1) Die Verf¿gungen in Ä 53 der Verordnung werden im Falle der im Studienplan festgelegten 

fachlichen Hauptlehrfªcher an der Fakultªt wie folgt angewendet. 

 

(2)823 Die Pr¿fung im fachlichen Hauptlehrfach kann wªhrend des Studiums einmal wiederholt werden.  

Hierf¿r ist die Genehmigung der das Hauptlehrfach unterrichtenden Lehrkraft und des/der 

Studienfachverantwortlichen erforderlich. Die Genehmigung ist bis zum letzten Tag der Pr¿fungszeit 

im Studienreferat abzugeben. 

 

(3) Die wiederholte Pr¿fung muss spªtestens bis zum Ende der zweiten Semesterwoche des folgenden 

Semesters stattfinden. 

 

(4) 

 

Ä 8 (1) Unter Ber¿cksichtigung der Besonderheiten der k¿nstlerischen Ausbildung an der Fakultªt 

werden die Verf¿gungen in Kapitel 17 der vorliegenden Verordnung auf folgende Weise ergªnzt. 

 

(2) Die Diplomarbeit/das Diplomkonzert ist der auf die im Studienplan vorgeschriebene Art und Weise 

erfolgende Nachweis der im Verlauf des Universitªtsstudiums in der k¿nstlerischen Arbeit erworbenen 

Fªhigkeiten und Gewandtheit. 

 

(3) 824 Die Anfertigung der Diplomarbeit ist in allen Studienfªchern der bildenden und angewandten 

Kunst und die Erf¿llung des Diplomkonzertes ï mit Ausnahme der Lehramtsstudienfªcher ï in allen 

Studienfªchern der Musik obligatorisch. 

 

(4) Die Diplomarbeit ist ein k¿nstlerisches Produkt, das der/die Studierende mit Konsultationen mit der 

die Arbeit betreuenden Lehrkraft im letzten Jahr der Fachausbildung anfertigt. 

 

(5) Die betreuende Lehrkraft ist eine Lehrkraft des Lehrstuhls, bei der der/die Studierende seine/ihre 

Fachausbildung absolviert hat. Die betreuende Lehrkraft kann eine Lehrkraft in f¿hrender Position sein. 

Davon abgewichen werden darf nur auf Vorschlag des/der Lehrstuhlleiters/in und mit Genehmigung 

des/der Dekans/in. Der/die Lehrstuhlleiter/in kann (unter ªhnlichen Bedingungen) auch eine externe 

Lehrkraft zur Betreuung auffordern. 

 

(6) Die Diplomarbeit muss bis spªtestens 30 Tage nach der Anmeldung zur Abschlusspr¿fung 

prªsentiert werden. Die Prªsentation ist ºffentlich. 

 

                                                 
821 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
822 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
823 Absªtze (2)-(3) wurden abgeªndert und Absatz (4) auÇer Kraft gesetzt durch die vom Senat in seiner Sitzung 

am 23. Mai 2013 angenommene Abªnderung. 
824 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Mai 2013 angenommen. 



 143 

(7) Den Termin des Diplomkonzertes betreffend unterbreitet der/die Lehrstuhlleiter/in dem/der 

Vorsitzenden der Staatsexamenskommission einen Vorschlag. Der Termin des Diplomkonzertes muss 

30 Tage vor dem Konzert bekannt gemacht werden. 

 

(8) Die Bewertung des Diplomkonzertes erfolgt durch eine Fachjury. Die Fachjury wird auf Vorschlag 

des/der zustªndigen Lehrstuhlleiters/in von dem/der Vorsitzenden der Abschlusspr¿fungskommission 

beauftragt. 

 

(9) Die administrative Organisation der Diplomarbeit und des Diplomkonzertes ist in Zusammenarbeit 

mit dem/der Vorsitzenden der Abschlusspr¿fungskommission und dem Studienreferat Aufgabe der 

Fakultªtsinstitute. Der Studienvorgang im Zusammenhang mit der Diplomarbeit stimmt mit den 

Verf¿gungen bez¿glich der Facharbeit ¿berein. 

 

Ä 9 (1) An der Fakultªt sind die in Ä 61, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung beschriebenen mit einer 

gesonderten Note zu bewertenden m¿ndlichen Teilpr¿fungen der Abschlusspr¿fung die folgenden: 

a) die Verteidigung der Facharbeit auf der Basis von vorher vorgelegten Fragen; 

b) in Studienfªchern der bildenden Kunst die Verteidigung der Diplomarbeit; 

c) eine Pr¿fung in festgelegten Themenkreisen der im Zusammenhang mit der Facharbeit, bzw. 

der Diplomarbeit stehenden Kunst- und Wissenschaftsgebiete, in Lehramtsfªchern dar¿ber hinaus 

auch in den Lehrfªchern der Lehramtsausbildung. 

 

Ä 9825 (1)826 Die Anmeldung zur Abschlusspr¿fung erfolgt im Studienreferat und ¿ber TR: 

a) in den Musikstudienfªchern (Grundstudium und Masterstudium) durch die Akzeptierung des 

Diplomkonzertprogramms, 

b) in den Lehramtsstudienfªchern durch die Abgabe des Portfolios und der Facharbeit, 

c) in den Studienfªchern der bildenden und der angewandten Kunst durch die Abgabe der 

Facharbeit. 

 

(2) Der/die Studierende kann bis spªtestens zwei Wochen vor der Abschlusspr¿fung auf Grundlage einer 

im Studienreferat abgegebenen schriftlichen Erklªrung von der m¿ndlichen Abschlusspr¿fung 

zur¿cktreten. 

 

(3) An der Fakultªt setzt sich das Ergebnis der Abschlusspr¿fung aus folgenden Teilergebnissen 

zusammen: 

a) in den Studienfªchern der bildenden Kunst ist es der Durchschnitt der f¿r die Diplomarbeit und 

ihre Verteidigung, f¿r die Facharbeit und ihre Verteidigung erhaltenen Noten, 

b) in den Studienfªchern der angewandten Kunst ist es der Durchschnitt der f¿r die Facharbeit und 

ihre Verteidigung, f¿r die Diplomarbeit und ihre Verteidigung, sowie f¿r die komplexe 

m¿ndliche Pr¿fung erhaltenen Noten, 

c) in den Grund- und Masterstudienfªchern Musik ist es der Durchschnitt der f¿r das 

Diplomkonzert und die komplexe m¿ndliche Pr¿fung erhaltenen Noten, 

d) in den Lehramtstudienfªchern ist es der Durchschnitt der f¿r die Facharbeit, das Portfolio und 
ihre Verteidigung, f¿r den m¿ndlichen Pr¿fungsteil der Lehramtsabschlusspr¿fung, f¿r das 

kollektive (Unterrichts-) Praktikum/die kollektiven (Unterrichts-) Praktika, sowie f¿r das im 

letzten Semester der Lehramtsmasterausbildung absolvierte individuelle (zusammenhªngende 

Fach-) Praktikum erhaltenen Noten. 

Die Berechnung des Durchschnitts erfolgt in jedem Fall auf Grund der Regeln der Auf- und Abrundung. 

 

(4) Sofern einer der (m¿ndlichen) Teile der Abschlusspr¿fung mit ungen¿gend bewertet wurde, muss 

die Abschlusspr¿fung wiederholt werden. 

                                                 
825 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 23. Mai 2013 angenommen.  
826 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. Angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
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Ä 10 Im Falle der in Ä 67 der vorliegenden Verordnung festgelegten Verf¿gungen modifiziert sich das 

Datum vom 1. September 2006 bez¿glich der an der Fakultªt ausgebildeten Studierenden zum 1. 

September 2007. 

 

Ä 11827 

                                                 
827 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
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Anlage 9 

 

SONDERREGELUNGEN DER FAKULT T F¦R INGENIEURWISSENSCHAFTEN UND INFORMATIK  

 

Ä 1 Die Verf¿gungen in Ä 28 der vorliegenden Verordnung werden dadurch ergªnzt, dass die Zahl der 

in den empfohlenen Studienplªnen aufgef¿hrten in der Pr¿fungsperiode abzulegenden Pr¿fungen, ohne 

die Pr¿fungen der frei wªhlbaren Lehrfªcher, im Durchschnitt f¿nf und hºchstens sieben betragen kann. 

 

Ä 2828 Im Sinne der Verf¿gungen in Ä 34, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung besteht jedes Semester 

abhªngig von den Ausbildungsanforderungen in der Grundausbildung im Direktstudium aus einer 

Vorlesungszeit von 15 Wochen, in der Grundausbildung des Fernstudiums und der fachorientierten 

Fortbildung aus einer Vorlesungszeit von 96 Kontaktstunden und einer Pr¿fungsperiode von mindestens 

20 Werktagen. 

 

Ä 3 Die Verf¿gungen in Ä 45, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung werden dadurch ergªnzt und 

modifiziert, dass die Teilnahme an den Unterrichtsstunden Voraussetzung f¿r die Erteilung der 

Unterschrift am Ende des Semesters ist. Dem/der Studierenden kann am Ende des Semesters der Erwerb 

einer Note bzw. einer Bewertung f¿r das gegebene Lehrfach auf Grund von Fehlstunden nur dann 

verweigert werden, wenn 

a) der/die Studierende im Direktstudium im Falle eines Lehrfachs in mehr als 30 % der f¿r dieses 

Lehrfach vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen gefehlt hat, 

b) der/die Studierende im Fernstudium im Falle eines Lehrfachs in mehr als 50 % der f¿r dieses 

Lehrfach vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen gefehlt hat. 

 

Ä 4 Die Verf¿gungen in Ä 47 der vorliegenden Verordnung werden bez¿glich der Fakultªt dadurch 

ergªnzt, dass das Nachholen der Laborpraktika durch das Anforderungssystem des Lehrfachs ganz oder 

teilweise beschrªnkt werden kann. Die f¿r die Vorlesungszeit vorgeschriebene Anforderung kann in der 

Pr¿fungsperiode nur gegen Zahlung einer Dienstleistungsgeb¿hr erf¿llt werden. Das Nachholen der 

Laborpraktika kann durch das Anforderungssystem des Lehrfachs ganz oder teilweise beschrªnkt 

werden. 

 

Ä 5 (1) Die Verf¿gungen des Ä 49 der vorliegenden Verordnung bez¿glich der Pr¿fungssauschreibung 

werden die Fakultªt betreffend in der folgenden Weise ergªnzt. 

 

(2) Bei schriftlichen Pr¿fungen m¿ssen wªhrend der Pr¿fungsperiode mindestens 3 gleichmªÇig auf die 

Pr¿fungsperiode verteilte Termine ausgeschrieben werden. 

 

(3) Bei m¿ndlichen Pr¿fungen muss pro Woche mindestens ein Pr¿fungstermin ausgeschrieben werden, 

sofern die Zahl der zu pr¿fenden Studierenden pro Tag begrenzt ist, muss die doppelte Anzahl der Zahl 

an Studierenden an m¿ndlichen Pr¿fungsmºglichkeiten sichergestellt werden. 

 

Ä 6829830 An Stelle der Verf¿gungen in Ä 51, Abs. (3) der vorliegenden Verordnung m¿ssen die folgenden 

Verf¿gungen angewendet werden. Im Falle einer schriftlichen Pr¿fung m¿ssen die Klausuren noch am 

selben Tag korrigiert werden und die Ergebnisse m¿ssen innerhalb eines Werktags im TR registriert 

werden. In ganz besonders begr¿ndeten Fªllen kann diese Frist unter Zustimmung des/der 

Fachverantwortlichen auf 3 Tage verlªngert werden. 

 

                                                 
828 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 03.November 2016 angenommen. Geltend ab dem 04. 

November 2016. 
829 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
830 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
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Ä 7831 832Der zweite Satz in Ä 52, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung wird dadurch modifiziert, dass 

die unterschriebenen Pr¿fungsblªtter innerhalb eines Werktags nach der Registrierung im TR im 

Studienreferat abgegeben werden m¿ssen. 

 

Ä 8 (1) Ä 57 der vorliegenden Verordnung, durch den das Fachpraktikum geregelt wird, wird auf 

folgende Weise ergªnzt. 

 

(2) In den Musterstudienplªnen kºnnen die Fachpraktika als Voraussetzungen von Kriterien oder auch 

f¿r jedes Lehrfach aufgef¿hrt werden, in der Grundausbildung werden 4-8 Wochen, in der 

Masterausbildung 8-12 Wochen empfohlen. 

 

(3) Fachpraktika kºnnen f¿r die Sommerferien oder gegebenenfalls in der vorhergehenden 

Pr¿fungsperiode organisiert werden. In der Ausbildung der Ingenieurslehrer/innen kºnnen 

Unterrichtspraktika auch in der Vorlesungszeit organisiert werden. 

 

(4) Sofern die vorgeschriebene praktische Tªtigkeit in die Zeit der Pr¿fungsperiode fªllt, so verlªngert 

sich die Zeit der Pr¿fungsperiode um die Dauer der praktischen Tªtigkeit. 

 

Ä 9 (1) Die Verf¿gungen in Ä 59 der vorliegenden Verordnung bez¿glich der Facharbeit werden auf 

folgende Weise ergªnzt. 

 

(2)833 Die Anfertigung der Facharbeit/Diplomarbeit (im Weiteren: Facharbeit) ist ein mit einer 

Pr¿fungsnote endendes Lehrfach, die Belegung dieses Lehrfachs ist an bestimmte Voraussetzungen 

gebunden, die im Lehrfachprogramm enthalten sind. 

 

(3)834 Die Unterschrift f¿r das Lehrfach erteilt der/die Betreuer/in der Facharbeit, die Note wird durch 

die Abschlusspr¿fungskommission festgelegt. Die Note muss gemªÇ der Verfahrensordnung in das 

studentische Informationssystem eingetragen werden. Der/die Studierende erhªlt die Unterschrift, wenn 

die Facharbeit fristgerecht eingereicht wurde und diese von dem/der Betreuer/in mit mindestens der 

Note gen¿gend bewertet wurde, bzw. wenn die Facharbeit ohne weitere Mitwirkung des/der Betreuers/in 

bis zur Abgabefrist in einem spªteren Semester angefertigt werden kann. 

 

(4)835 Die als Ergebnis des Lehrfachs entstandene Arbeit muss begutachtet werden, sofern der/die 

Studierende die Unterschrift f¿r das Lehrfach erworben hat. Die Gutachten m¿ssen spªtestens 5 Tage 

vor der Verteidigung der Facharbeit/Diplomarbeit f¿r den/die Kandidaten/in erreichbar sein. Der/die 

Gutachter/in und der/die Betreuer/in legen jeder f¿r sich Vorschlªge f¿r die Bewertung der 

Facharbeit/Diplomarbeit vor. 

 

(5) Sofern der Unterschied in der Bewertung der Facharbeit zwischen dem/der Gutachter/in und dem/der 

Betreuer/in mehr als zwei Noten betrªgt, oder wenn eines der Gutachten die Facharbeit mit ungen¿gend 

bewertet, ist der/die Fachverantwortliche verpflichtet, die Abschlusspr¿fungskommission auf diese 

Abweichung hinzuweisen. Im Falle einer Bewertung mit ungen¿gend entscheidet die 

Abschlusspr¿fungskommission bei ihrer Erºffnungssitzung ¿ber die Zulassung zur Verteidigung. 

 

                                                 
831 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
832 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
833 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
834 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
835 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
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(6)836 Die Verteidigung der Diplomarbeit kann vor dem Staatsexamen auch gesondert organisiert 

werden. Die Mitglieder der Fachjury werden auf Vorschlag des/der zustªndigen Fachleiters/in von 

dem/der Vorsitzenden der Abschlusspr¿fungskommission eingeladen. Das Recht der Einladung kann 

dem/der Fachverantwortlichen schriftlich ¿bertragen werden. 

 

(7)837 Sofern der Unterschied in der Bewertung der Facharbeit zwischen dem/der Gutachter/in und 

dem/der Betreuer/in mehr als zwei Noten betrªgt, oder wenn eines der Gutachten die Facharbeit mit 

ungen¿gend bewertet, ist der/die Fachverantwortliche verpflichtet, die Fachjury auf diese Abweichung 

hinzuweisen. Im Falle einer Bewertung mit ungen¿gend entscheidet die Fachjury bei ihrer 

Erºffnungssitzung ¿ber die Zulassung zur Verteidigung. 

 

(8)838 Sofern die Verteidigung der Facharbeit vor einer Fachjury stattfindet, wird die Arbeit des/der 

Kandidaten/in von der Fachjury m¿ndlich bewertet, akzeptiert oder abgelehnt (nicht akzeptiert). Die 

Fachjury legt der Abschlusspr¿fungskommission einen schriftlichen Antrag auf die Bewertung der 

Verteidigung vor. 

 

Ä 10 (1) Die Verf¿gungen in Ä 62 der vorliegenden Verordnung bez¿glich der Abschlusspr¿fung werden 

durch die folgenden Verf¿gungen ergªnzt. 

 

(2) Die Abschlusspr¿fung gilt als bestanden, wenn die Bewertung der Pr¿fungsfªcher und der 

Facharbeit/Diplomarbeit mindestens gen¿gend ist. Eine bestandene Abschlusspr¿fung kann nicht 

verbessert werden. 

 

(3) Eine durch die Abschlusspr¿fungskommission nicht angenommene (mit ungen¿gend bewertete) 

Diplomarbeit kann nur einmal nachgeholt werden. Die Bedingungen f¿r das Nachholen und die fr¿heste 

Abgabefrist werden auf Grundlage der Meinung des Lehrstuhls, an dem die Diplomarbeit angefertigt 

wurde, von dem/der Dekan/in festgelegt. 

 

(4) Sofern eines der Abschlusspr¿fungslehrfªcher nicht bestanden wurde, so muss der/die Kandidat/in 

nur die Pr¿fung in diesem Lehrfach wiederholen. Diese Abschlusspr¿fung kann zweimal wiederholt 

werden. Eine wiederholte Abschlusspr¿fung kann nur in der/den folgenden Abschlusspr¿fungsperiode/n 

abgelegt werden. 

 

(5) ¦ber die Erfahrungen der Abschlusspr¿fung informiert der/die Vorsitzende der 

Abschlusspr¿fungskommission den/die Dekan/in der Fakultªt. Die Kommission erstellt auch die 

Vorschlªge f¿r die durch die unterschiedlichen Fachorgane veranstalteten Facharbeits- 

/Diplomarbeitsausschreibungen. 

 

Ä 11839 (1) Die Verf¿gungen von Ä 63 der vorliegenden Verordnung in Bezug auf die 

Fremdsprachenanforderungen werden in Bezug auf die Fakultªt mit folgenden Teilverf¿gungen ergªnzt. 

 

(2) GemªÇ Ä 107, Abs. (2) des Gesetzes Nr. CCIV ¿ber die nationale Hochschulbildung aus dem Jahre 

2011 werden ï gemªÇ den Verf¿gungen der diesbez¿glichen Fakultªtsverordnung ï diejenigen 

ehemaligen Studierenden der Grundstudienfªcher (BSc bzw. BA) und der Hochschul-Studienfªcher von 

der Erf¿llung der allgemeinen Sprachpr¿fungsanforderung befreit, die innerhalb von drei Jahren nach 

dem Tag der erfolgreichen Abschlusspr¿fung keine Urkunde zur Bestªtigung einer allgemeinen 

                                                 
836 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
837 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
838 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
839 Eingebaut und neu nummeriert durch di in der Senatssitzung am 27. September 2012 angenommene 

Abªnderung. 
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Sprachpr¿fung vorgezeigt haben und die von der Fakultªt organisierte interne technische 

Fachsprachenpr¿fung absolvieren. Diese Verf¿gung ist das letzte Mal auf diejenigen anzuwenden, die 

im Studienjahr 2012/2013 die Abschlusspr¿fung ablegen. 

 

Ä 12840 Auf Grundlage der in Ä 64, Abs. (14) beschriebenen Befugnis muss Studierenden, deren Ergebnis 

in jedem Abschlusspr¿fungsfach sehr gut war, deren gewichteter Studiendurchschnitt bez¿glich aller im 

Verlaufe des Studiums erworbenen Kreditpunkte ï mit Ausnahme der Anfertigung der 

Facharbeit/Diplomarbeit ï mindestens 4,00 betrªgt und die keine schlechtere Note als ein befriedigend 

haben, eine Auszeichnungsurkunde ausgestellt werden. 

 

Ä 13841 

                                                 
840 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
841 AuÇer Kraft gesetzt durch die Abªnderung angenommen vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. 

Geltend ab dem 18. Dezember 2015. 
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Anlage 10 

DIE VERFAHRENSORDNUNG DER F¦R STUDIEN - UND PR¦FUNGSANGELEGENHEITEN 

ZUST NDIGEN KOMMISSIONEN  

 

Ä 1 Die G¿ltigkeit der Anlage erstreckt sich auf die Verfahren der Studienkommission der Fakultªt, die 

Kreditªquivalenzkommission der Fakultªt, sowie der Studienkommission zweiter Instanz (im Weiteren 

als gemeinsame Bezeichnung: Kommission). 

 

Die Rechte und Pflichten der Kommissionsmitglieder und des/der Kommissionssekretªrs/in842 

 

Ä 2 (1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder dienen der erfolgreichen Arbeit der Kommission. 

 

(2)843 Das Mitglied hat das Recht und die Pflicht: 

a) an den Sitzungen der Kommission teilzunehmen, 

b) im Verhinderungsfall oder in Abwesenheit das Fernbleiben dem/der Vorsitzenden oder dem/der 

Sekretªr/in mitzuteilen und f¿r Vertretung zu sorgen, 

c) im Verlauf seiner Tªtigkeit in der Kommission die Rechtsvorschriften und die Verordnungen 

der Universitªt einzuhalten, 

d) in allen Angelegenheiten, die in den Zustªndigkeitsbereich der Kommission fallen auf der 

Kommissionssitzung Fragen zu stellen, sowie MaÇnahmen zu veranlassen, 

e) an alle Informationen zu gelangen, die f¿r die Erf¿llung der Aufgaben als Kommissionsmitglied 

notwendig sind. 

 

(3)844 845 846 Der Sekretªr der Studienkommission der Fakultªt und der Kreditªquivalenzkommission der 

Fakultªt ist der/die Leiter/in des Studienreferats, der Sekretªr der Studienkommission zweiter Instanz 

ist der/die Vertreter/in der Rechtsabteilung der Kanzlei. Der Sekretªr verf¿gt ¿ber kein Stimmrecht. Der 

Sekretªr kann durch die von dem/der Vorsitzenden der Kommission beauftragte Person vertreten 

werden. 

 

Die Sitzungsordnung der Kommission 

 

Ä 3 (1)847 848 Die Studienkommission und die Kreditªquivalenzkommission der Fakultªt hªlt innerhalb 

von 15 Tagen nach Einreichen eines Antrags, die Studienkommission Zweiter Instanz innerhalb von 22 

Tagen nach Einreichen eines Antrags eine Sitzung ab. Sofern die Kommission feststellt, dass sich die 

Zahl der Antrªge in einer Unterrichtsphase erhºht, so kann anhand der Entscheidung des/der 

Kommissionsvorsitzenden die Kommission an bestimmten Terminen wºchentlich tagen. 

 

(2) Der/die Kommissionsvorsitzende kann in bestimmten Fªllen all die Personen mit Beratungsrecht zur 

Kommissionssitzung einladen, deren Anwesenheit zur Beratung der Tagungsordnungspunkte 

notwendig ist. 

 

                                                 
842 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 26. Juni 2008 angenommen. Geltend ab dem 26. Juni 

2008. 
843 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
844 Eingebaut durch die in der Senatssitzung am 26. Juni 2008 angenommene Abªnderung. Geltend ab dem 26. 

Juni 2008. 
845 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 10. November 2011 angenommen. Geltend ab dem 1. 

Januar 2012. 
846 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
847 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 10. November 2011 angenommen. Geltend ab dem 

10. November 2011. 
848 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
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(3)849 

 

(4)850 Die Kommissionsmitglieder und der/die Vorsitzende kºnnen ï im Falle ihrer Hinderung oder 

Abwesenheit ï durch von ihnen bestimmte Personen mit Stimmrecht vertreten werden. 

 

(5)851 Falls der/die Studierende, der/die an einem auslªndischen Ausbildungsprogramm teilnimmt und 

die ungarische Sprache nicht auf einem gen¿genden Niveau spricht, aber an der Sitzung teilnehmen 

w¿nscht, ist die Kommission verpflichtet, f¿r eine/n Dolmetscher/in zu sorgen. 

 

Die Vorbereitung der Kommissionssitzungen 

 

Ä 4 (1)852 Die Kommissionssitzungen werden von dem/der Sekretªr/in der Kommission vorbereitet. 

Wªhrend der Vorbereitung kann der/die Sekretªr/in der Kommission f¿r das Anliegen relevanten 

Informationen und Unterlagen von jeder Organisationseinheit der Universitªt verlangen, die 

Organisationseinheiten sind verpflichtet, die verlangten Informationen und Unterlagen umgehend aber 

spªtestens innerhalb von 5 Werktagen der Kommission zukommen zu lassen. 

 

(2)853 854 Die Benachrichtigung ¿ber die Sitzung wird vom/von der Sekretªr/in der Kommission 

spªtestens 5 Tage vor der Sitzung an die universitªre Emailadresse der Kommissionsmitglieder ï und 

falls dem/der Studierenden die Anhºrungsmºglichkeit angeboten werden muss, an seine/ihre im TR 

registrierte Emailadresse ï verschickt. Die Einladung zur Kommissionssitzung wird den Eingeladenen 

per E-Mail fr¿hestens f¿nf Werktage vor der Sitzung von dem/der Sekretªr/in der Kommission 

zugesandt. 

 

(3) In auÇergewºhnlichen Fªllen kann die Kommission auch auf dem k¿rzesten Weg m¿ndlich zu einer 

Sitzung einberufen werden. 

 

Die Kommissionssitzung 

 

Ä 5855 (1)856  Nach der Erºffnung der Sitzung stellt der/die Vorsitzende die Beschlussfªhigkeit der 

Kommission fest. Die Kommission ist in dem Fall beschlussfªhig, wenn mindestens die Hªlfte der 

Mitglieder anwesend ist und die in den Regelungen vorgeschriebene studentische Vertretung auch 

anwesend ist. 

 

(2) Sofern die Kommission nicht beschlussfªhig ist, unternimmt der/die Vorsitzende den Versuch, die 

Beschlussfªhigkeit der Kommission herzustellen, bzw. sorgt daf¿r, dass die Kommission innerhalb von 

72 Stunden erneut zu einer Sitzung zusammenkommt. 

 

                                                 
849 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 auÇer Kraft gesetzt. Geltend ab dem 

22. Mªrz 2019. 
850 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
851 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 eingebaut. Geltend ab dem 22. Mªrz 

2019. 
852 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
853 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
854 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
855 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
856 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
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Ä 6 (1)857 Der/die Sekretªr/in der Kommission erklªrt kurz den Antrag und die rechtliche Situation, bzw. 

sofern der/die Antragsteller/in bei der Sitzung anwesend ist, kann er/sie seinen/ihren Antrag m¿ndlich 

vorbringen. 

 

(2)858 Im Anschluss daran stellen die Mitglieder der Kommission dem/der Antragsteller/in bzw. den 

betroffenen Anwesenden Fragen. Der/die Antragsteller/in kann auf die Bemerkungen der anwesenden 

Betroffenen jederzeit reagieren. 

 

(3)859 Sofern bei der Sitzung der Studienkommission oder der Kreditªquivalenzkommission der Fakultªt 

Personen anwesend sind, die eingeladen wurden und auch ¿ber ein Beratungsrecht verf¿gen, und die 

Kommissionsmitglieder keine weiteren Fragen an die Anwesenden zu stellen w¿nschen, fordert der/die 

Kommissionsvorsitzende jene Anwesenden, die keine Kommissionsmitglieder sind und auch keine 

Sekretªr- oder Dolmetscheraufgaben erf¿llen auf, den Raum f¿r die Zeit der Beschlussfassung zu 

verlassen. 

 

(4)860 Sofern der/die Antragsteller/in bei der Sitzung anwesend ist, wird er/sie von dem/der Vorsitzenden 

der Kommission ¿ber die Entscheidung der Kommission informiert. 

 

(5)861 862 Die Bekanntgabe des schriftlichen Beschlusses erfolgt durch Zustellung. 

 

(6)863 

 

Die Beschlussfassung 

 

Ä 7 (1) Die Kommission fasst ihre Beschl¿sse in einer offenen Abstimmung durch einfache 

Stimmmehrheit. Bei Stimmgleichheit gilt der Vorschlag als angenommen, dem sich der/die 

Kommissionsvorsitzende (bzw. der/die jeweils die Sitzung leitende Vorsitzende) angeschlossen hat. 

 

(2)864 865 866 867 Der/die Studierende wird von der Studienkommission der Fakultªt innerhalb von 8 

Werktagen nach Beschlussfassung, von der Kreditªquivalenzkommission der Fakultªt innerhalb von 15 

Tagen, die Studienkommission Zweiter Instanz innerhalb von 8 Tagen nach Beschlussfassung 

schriftlich ¿ber die Entscheidung informiert, sofern auf Grund Ä 11, Abs. (2) der vorliegenden 

Verordnung oder auf Grund der Bitte des/der Studierenden die Mitteilung der Entscheidung schriftlich 

erfolgen muss. Der Beschluss muss enthalten: 

                                                 
857 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
858 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
859 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
860 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
861 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
862 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
863 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2014 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 01. Februar 2015. 
864 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 10. November 2011 angenommen. Geltend ab dem 

10. November 2011. 
865 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 angenommen. Geltend ab dem 01. 

Februar 2015. 
866 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
867 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
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a) Name, Wohnanschrift und TR-Identikfikationskode des/der Studierenden, Gegenstand der 

Angelegenheit, 

b) im Verf¿gungsteil den Beschluss der Kommission, sowie Informationen ¿ber mºgliche 

Rechtsmittel, 

c) in der Begr¿ndung den festgestellten Sachverhalt und die als dessen Grundlage akzeptierten 

Beweise, die Rechtsvorschriften, auf die sich die jeweilige Kommission bei ihrer 

Beschlussfassung beruft,  

d) Ort, Datum und Aktenzeichen der Beschlussfassung, sowie die Unterschrift des/der 

Kommissionsvorsitzenden bzw. des/der die Sitzung leitenden Vorsitzenden. 

 

(3)868 

 

(4)869 Der Beschluss erster Instanz wird vom Studienreferat, der Beschluss zweiter Instanz von dem/der 

Sekretªr/in der Studienkommission Zweiter Instanz schriftlich formuliert und dem/der Studierenden und 

den betroffenen Organisationseinheiten zugeschickt. 

 

(5)870 871 Beschl¿sse, die im Zusammenhang mit dem studentischen Rechtsverhªltnis, den Studien- und 

Pr¿fungsangelegenheiten des/der Studierenden stehen, m¿ssen im TR eingetragen und verwaltet 

werden. 

 

 

Protokoll  

 

Ä 8872 

Anlage 11873 

SONDERREGELUNGEN DES LEHRERMASTERSTUDIENGA NGS874 

 

Ä 1 Die Berufsbildung f¿r Lehrer/innen kann in einer in Zyklen gegliederten, geteilten Ausbildung, der 

den Mastergrad verleihenden Lehrermasterausbildung erworben werden. Im Falle von Studierenden, die 

ein Studium im Lehrermasterstudiengang absolvieren, sind einzelne Verf¿gungen der Verordnung mit 

den in der vorliegenden Anlage enthaltenen Abweichungen und Ergªnzungen anzuwenden. In Fragen, 

die in der vorliegenden Anlage nicht behandelt werden, sind die Verf¿gungen der Verordnung mit 

unverªndertem Inhalt g¿ltig. 

 

Grundbegriffe 

 

Ä 2 Die in Ä 2 der vorliegenden Verordnung definierten Begriffe werden im Laufe der Lehrerausbildung 

durch folgende Begriffe ergªnzt: 

 

                                                 
868 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2014 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 15. Februar 2015. 
869 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
870 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015. angenommen. Geltend ab dem 

18. Dezember 2015. 
871 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 21 Mªrz 2019 angenommen. Geltend ab dem 22. 

Mªrz 2019. 
872 AuÇer Kraft gesetzt durch die in der Senatssitzung am 18. Dezember 2014 angenommene  nderung. Kraftlos 

ab dem 15. Februar 2015. 
873 Die Anlage wurde durch die in der Senatssitzung am 1. Oktober 2009 angenommene Abªnderung eingebaut. 

Geltend ab dem 1. Oktober 2009. 
874 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 angenommen. Geltend ab dem 20. Juni 

2013. 
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1.875 Der praktikumsleitende Mentor:  ist der Betreuer aller schulischen Tªtigkeiten des individuellen 

(zusammenhªngenden) fachbezogenen Praktikums. Er unterst¿tzt und hilft dem/der Studierenden bei 

der fachlichen Realisierung seines/ihres individuellen Entwicklungsplans. 

 

2. Die praktikumsleitende Lehrkraft (praktikumsleitende Lehrkraft des begleitenden Seminars): 
ist zustªndig f¿r die fachliche Leitung des individuellen (zusammenhªngenden) fachbezogenen 

Praktikums des/der Studierenden. Sie leitet die individuelle (zusammenhªngende) fachbezogene 

Praktika begleitenden pªdagogischen und fachdidaktischen Begleitseminare. Sie ist behilflich bei der 

Anfertigung des individuellen Entwicklungsplans, sowie des Tªtigkeitsnetzes des/der Studierenden und 

bewilligt diese. Sie unterst¿tzt und hilft dem/der Studierenden bei der Bestimmung der Arten und 

Kriterien von konkreten Dokumenten, die die Erf¿llung einzelner Tªtigkeiten des/der Studierenden 

prªsentieren. Sie hilft die Verbindung zwischen den praktischen und theoretischen Kenntnissen 

herzustellen, unterst¿tzt die fachliche Entwicklung des/der Lehrerkandidaten/in, die Vertiefung 

seiner/ihrer beruflichen (Selbst-)Reflexion, sowie die bewusstere Formung der praktischen 

Kompetenzen. Sie bewertet das Portfolio. 

 

3. Der/die praktikumsleitende Lehrer/in: ist im Laufe des gruppenweisen (Unterrichts-)Praktikums 

dem/der Studierenden bei seiner/ihrer Arbeit behilflich, einschlieÇlich auch bei der Anfertigung des 

individuellen Entwicklungsplans, sowie des Tªtigkeitsnetzes. 

 

4.876 Zentrum f¿r Lehrerausbildung (im Weiteren: ZL): Es koordiniert den Unterricht im 

Zusammenhang mit der Lehrerausbildung in den Organisationseinheiten der Universitªt, sowie die 

daran ankn¿pfende praktische Ausbildung 

 

5.877 ZL  Fakultªtskoordinator/in: Er/sie ist eine vom KZP f¿r eine bestimmte Zeit an den einzelnen 

Fakultªten zur Verrichtung der in der vorliegenden Anlage festgelegten administrativen Aufgaben 

beauftragte Person. Die Kontaktdaten des/der Fakultªtskoordinators/in sind an der 

Universitªtshomepage, sowie auf die an der Fakultªt gewohnte Art und Weise zu verºffentlichen.  

 

6. Portfolio: ist ein die Kompetenzen des/der Studierenden prªsentierendes, illustrierendes Dokument, 

das Teil der Lehramtsfacharbeit ist bzw. das die Lehramtsfacharbeit in seinen von den Ausbildungs- und 

Abschlussanforderungen der Lehrerausbildung bestimmten Formen auch ersetzen kann. Es 

widerspiegelt die sich auf Grund des individuellen Kompetenzentwicklungsplans herausbildenden,  

jeweils unterschiedlichen fachlichen Differenzen. Die Verteidigung des Portfolios ist Teil der 

Lehramtsabschlusspr¿fung. 

 

7. Der/die Berufsbildungsbeauftragte: ist die in den Dokumenten f¿r das Starten eines Fachs 

bestimmte, ¿ber eine in der vorliegenden Anlage festgelegte Befugnis verf¿gende, f¿r Inhalt und 

Realisierung der einzelnen Berufsausbildungen des Lehrerstudiengangs verantwortliche Person. Die 

Liste der Berufsbildungsbeauftragten und deren Kontaktdaten sind auf der Homepage der Universitªt 

sowie der betroffenen Fakultªten zu verºffentlichen. 

 

8. fachgebietsbezogenes Abschlussrigorosum: Lehramtsstudierende legen nach der Fachausbildung 

f¿r jede Fachausbildung ein fachgebietsbezogenes Abschlussrigorosum ab, das eine solche 

Bewertungsform ist, die den ganzen Wissensstoff des betreffenden Fachgebiets in komplexer Weise 

enthªlt. 

 

 

 

                                                 
875 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
876 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
877Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015.  
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Zustªndigkeit 

 

Ä 3 (1) Im Laufe der Lehrerausbildung werden die Verf¿gungen in Ä 5 der Verordnung in Bezug auf die 

Zustªndigkeit dadurch ergªnzt, dass insofern der/die Studierende in einer Ausbildung zwecks des 

Erwerbs von Fachausbildungen teilnimmt, die zu unterschiedlichen Fakultªten gehºren, ist f¿r das 

Verfahren in Studien- und Pr¿fungsangelegenheiten des/der Studierenden die entsprechende 

Organisation jener Fakultªt zustªndig, die f¿r die vom Antrag des/der Studierenden betroffenen 

Fachausbildung verantwortlich ist. 

 

(2) Sofern der Antrag des/der Studierenden alle Fachbefªhigungen, die er/sie im Laufe seines/ihres 

Studiums erwirbt, betrifft, so ist die entsprechende Organisation der Hauptfakultªt des/der Studierenden 

zustªndig. 

 

Das Fach 

 

Ä 4 (1) In der in Zyklen gegliederten, geteilten Ausbildung, in der Grundform des Lehramtsstudiumsï 

die in Punkt 4.1. a) Anlage 4 des Erlasses des Bildungsministeriums Nr. 15 vom 3. April 2006 ¿ber die 

Ausbildungs- und Abschlussanforderungen der Grund- und Masterstudiengªnge (im Weiteren 

Ausbildungs- und Abschlussanforderungen) bestimmte Ausbildung ï kºnnen zwei auf Erziehung und 

Unterricht in den Klassenstufen 5.-12. bzw. 13., sowie in den im Landesausbildungsregister festgelegten 

berufsbildenden Jahrgªngen, auf das Unterrichten von Lehrfªchern und Lehrfachmodulen, sowie auf die 

Erf¿llung spezieller pªdagogischer Aufgaben vorbereitenden Fachausbildungen erworben werden. 

 

(2) In Sonderfªllen des Lehramtsstudiengangs ï bestimmt durch seine Ausbildungs- und 

Abschlussanforderungen ï, nach gewissen Vorstudien bzw. in der in Zyklen gegliederten, geteilten 

Ausbildung kann gemªÇ der in den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen f¿r Berufs- und 

Kunstlehramtsstudien ï in einer um eine in den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen festgelegten 

Semesteranzahl k¿rzeren Ausbildung ï ebenfalls eine Lehrerausbildung erworben werden. 

 

Ä 5 (1) Den Mastergrad verleihende Lehrermasterausbildung besteht im Grundfall aus folgenden drei 

Elementen: 

a) aus den der Lehrerausbildung entsprechenden ï auch die Lehrfachpªdagogik und die Fachmethodik 

beinhaltenden ï Fachgebietskenntnissen,  

b) aus den pªdagogischen, psychologischen, theoretischen und praktischen Kenntnissen der 

Lehrerausbildung, 

c) aus dem in einer Bildungseinrichtung, Erwachsenenbildungseinrichtung organisierten, 

zusammenhªngenden fachbezogenem Praktikum.  

 

(2) Im Lehramtsstudiengang kann der Unterricht der Elemente in Abs. (1), Punkte a)-b) ausschlieÇlich 

gemeinsam stattfinden. Das zusammenhªngende fachbezogene Praktikum gemªÇ Abs. (1), Punkt c) 

kann nur nach dem erfolgreichen Erf¿llen der Studienanforderungen der in Abs. (1), Punkte a)-b) 

festgelegten Elemente begonnen werden. 

 

(3) In den durch die Ausbildungs- und Abschlussanforderungen festgelegten Fªllen ï von den 

Verf¿gungen in Abs. (1) abweichend ï sind bestimmte Elemente des Lehrermasterstudiums zum Teil 

oder ganz keine Bestandteile der Studienanforderungen. 

 

Ä 5/A878 (1) Der/die Studierende kann bei der zustªndigen SK eine  nderung seines/ihres 

Lehrermasterstudiums derart beantragen, dass er/sie ab dem Semester nach der Antragstellung eine 

Ausbildung zwecks Erwerbs einer Lehrerausbildung bzw. ï sofern er/sie ¿ber eine Lehrerausbildung 

auf Hochschulniveau verf¿gt ï eine Ausbildung zwecks Erwerbs einer fr¿heren Fachausbildung 

entsprechenden Lehrerausbildung fortsetzen kann. Der/die Studierende kann den Antrag ausschlieÇlich 

in dem Fall stellen, wenn er/sie bereits beim Zulassungsverfahren die Mºglichkeit gehabt hªtte, eine 

                                                 
878 Die Ergªnzung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
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Ausbildung zwecks Erwerbs einer Lehrerausbildung, bzw. ï sofern er/sie ¿ber eine Lehrerausbildung 

auf Hochschulniveau verf¿gt ï eine Ausbildung zwecks Erwerbs einer fr¿heren Fachausbildung 

entsprechenden Lehrerausbildung zu absolvieren. Die  nderung kann gegebenenfalls auch die 

 nderung der Hauptfakultªt des/der Studierenden bedeuten. Sofern der/die Studierende eine Ausbildung 

zwecks Erwerbs einer Lehrerausbildung absolviert, so kann sich sein/ihr Antrag nicht auf die 

Genehmigung einer Ausbildung zwecks Erwerbs von zwei Lehrerausbildungen beziehen. 

 

(2) Der Antrag auf  nderung des Lehrermasterstudiengangs ist an die zustªndige SK adressiert beim 

zustªndigen Studienreferat, spªtestens 15 Tage vor Beginn des vom Antrag betroffenen Semesters 

einzureichen. 

 

Studienplan und empfohlener Studienplan 

 

Ä 6 (1) Zum Lehrermasterstudiengang gehºren ï auf Grund der Ausbildungs- und 

Abschlussanforderungen ï den unterschiedlichen Vorstudien der Studierenden entsprechend mehrere 

Studienplªne. Abhªngig von der Vorbildung der Studierenden kºnnen ï auf der in den einzelnen 

Lehrerstudienplªnen bestimmten Weise ï die in Ä 5, Abs. (1) aufgef¿hrten Elemente des 

Masterstudiengangs mit unterschiedlichen Kreditpunkten absolviert werden. 

 

(2)879880 Die  nderung des zum Lehrermasterstudiengang gehºrenden empfohlenen Studienplans 

genehmigt ï abweichend von den Verf¿gungen in Ä 27 ï hinsichtlich Ä 5, Abs. (1) Punkt a) der 

Fakultªtsrat. Er ist verpflichtet das ZL ¿ber die  nderung zu informieren. Die Studienplanªnderungen 

im Zusammenhang mit Ä 5, Abs. (1) Punkte b)-c) genehmigt der Fakultªtsrat auf Grund des Vorschlags 

des ZL. 

 

Die Kursausschreibung 

 

Ä 7881 (1)882883 Im Lehrermasterstudiengang ist die Ausschreibung der zu den Lehrfªchern und 

fachbezogenen Praktika des pªdagogisch-psychologischen Einheit, sowie zum Fachpraktikum 

zugeordneten Kurse abweichend von den Verf¿gungen in Ä 39, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung 

neben dem Studienfachbeauftragten, auch die Aufgabe der in der vorliegenden Anlage f¿r die 

Organisierung des betreffenden Teils der Ausbildung zustªndigen, an der Fakultªt beauftragten 

Personen, die verpflichtet sind das ZL zu informieren. 

 

(2)884 F¿r die Ausschreibung des gruppenweisen (Unterrichts-)Praktikums, sowie des individuellen 

(zusammenhªngenden fachbezogenen) Praktikums und der Begleitseminare ist der/die ZL-

Koordinator/in der Fakultªt zustªndig. 

 

(3)885 Das ZL ¿berpr¿ft in jedem Semester die in Absatz (1) festgelegten Kursplªne, damit die 

Universitªt den Studierenden die Mºglichkeit des dem empfohlenen Studienplan der Lehrerausbildung 

entsprechenden Fortschreitens  sicherstellen kann. 

 

                                                 
879 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
880 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
881 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 angenommen. Geltend ab dem 19. 

Dezember 2013. 
882 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 angenommen. 
883 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
884 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 
885 Die Abªnderung wurde vom Senat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 angenommen. Geltend ab dem 15. 

August 2015. 




